
AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNG 

der 
Gemeinde Erzhausen 

Betr.: Einladung zur Sitzung der 

Gemeindevertretung der Gemeindevertretung 
am Montag, den 13.11.2017 um 20:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhausen, 
Rodenseestr. 9 
 
Tagesordnung: 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift 
der letzten Sitzung 

 
2. Bericht des Gemeindevorstandes 
 
3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger 

Gremien 
 
 Teil A: 
4. Waldwirtschaftsplan 2018 

Drucksache VI/137 
  
5. Jahresbericht 2016 der 

Gemeindebücherei Erzhausen; 

Drucksache VI/139 
  
6. Jahresbericht der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten der 
Gemeinde Erzhausen 
für das Jahr 2016; 

Drucksache VI/140 
  
7. Frauenförderplan der Gemeinde 

Erzhausen für den Zeitraum 
01.12.2012 bis zum 30.11.2018 
(Stand 01.08.2017); 

Drucksache VI/141 
  
8. Evangelische Kirche: 

Hier: Haushaltsplanung 2018 für 
den ev. Kindergarten 

Drucksache VI/144 
  
9. Auslastung der kommunalen 

Kindertagestätten, erhöhter 
Bedarf an Krippenplätzen 

Drucksache VI/146 
  
10. Bau eines Raddirektweges von 

Frankfurt nach Darmstadt 

Drucksache VI/142 
  
11. Richtlinien zur Förderung der 

Betreuung, Bildung und 
Erziehung von Kindern in 
Tagespflegestellen und bei 
freien Trägern von 
Kindertageseinrichtungen bis 
zum Schuleintritt 
Neufassung und Verlängerung 
der bestehenden Richtlinie 
Berücksichtigung im Haushalt 
2018 

Drucksache VI/148 
  
 Teil B: 
12. Verrechenbare Mieten für die 

selbst genutzten Objekte 

Drucksache VI/92 2. Ergänzung 
  
13. Bauleitplanung der Gemeinde 

Erzhausen: 
3. Änderung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes 
"Gewerbegebietserweiterung 
Am Ohlenberg" in der 
Gemarkung Erzhausen 
Ausweisung eines 
Sondergebietes auf den 
Grundstücken Flur 5 Nr. 471 
(tw), 486, 487/1 
Südliche Ringstraße 18 – 26 
 
Hier: 
a)  Behandlung der 
eingegangenen Anregungen aus 
der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie 
der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, 
jeweils i. V. m. § 13a BauGB; 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB. 

Drucksache VI/107 1. Ergänzung 
  
14. Beschlussantrag der SPD-

Fraktion; 
hier: Ergebnisniederschriften 
des Gemeindevorstands 

Drucksache VI/130 
  
15. Umwandlung eines Darlehens in 

einen Einrichtungszuschuss 

Drucksache VI/135 
  
16. IT-Konzept für die Gemeinde 

Erzhausen 

Drucksache VI/143 
  
17. a) Beratung und 

Beschlussfassung über das 
Investitionsprogramm 2017-2021 
b) Beratung und 
Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung mit -planung 
2018 

Drucksache VI/145 
  
18. Baumfällung am Friedhof 

-Anfrage der Fraktion 
Bündnis90/DIE GRÜNEN- 

Drucksache VI/147 
  
19.       Mitteilungen 
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    GemVertr 
                                                               Gemeindevertretung Erzhausen 

Erzhausen, den 15.11.2017 

N I E D E R S C H R I F T  

zur 13. Sitzung der Gemeindevertretung  

am Montag, den 13.11.2017. 

Sitzungsbeginn: 20:05 Uhr Sitzungsende: 21:06 Uhr 

 
Es waren anwesend: 
Gemeindevorstand: 
Bürgermeister Seibold, Rainer 
Hoffsümmer, Hermann-Josef 
Deußer, Karl-Heinz 
Luley, Roland 
Staudt, Helga 
Süllow, Klaus 
 
Gemeindevertretung: 
Fraktion <GfE> 
Bender, Carsten 
Blüm, Roland 
Gügel, Annette 
Kusch, Karsten 
Launer, Tanja 
Leiser, Bernd 
Dr. Schütze, Jochen 
Sperber, Wolfgang 
 
SPD-Fraktion 
Demmel, Wolfgang 
Gün, Özlem 
Mönch, Axel 
Müller, Horst 
Reichel, Alois 
Roda Gracia, Francisco 
Schmid, Dietrich 
Stock, Johannes 
 
CDU-Fraktion 
Heller, Rolf 
Leimann, Christiane 
Neumann, Reinhard 
Schreder, Marc ab 20:09 Uhr 
 
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Battenberg, Renate 
Osterkamp, Ingrid 
 
 
Schriftführer: 
Frese, Wilhelm 
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Tagesordnung: 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt die Anwesenden und eröffnet die 
ordnungsgemäß und fristgerecht einberufene 13. Sitzung der Gemeindevertretung. Mit zunächst 21 
anwesenden Mitgliedern wird die Beschlussfähigkeit festgestellt.  
Gegen die Niederschrift der letzten Sitzung liegt ein Einwand des Gemeindevertreters Johannes Stock 
(SPD) zu TOP 15 vor. Dieser  wird von der Vorsitzenden Tanja Launer verlesen. Nach Eintreffen des 
Gemeindevertreters Marc Schreder (CDU) wird die Beschlussfähigkeit mit 22 anwesenden Mitgliedern 
festgestellt. 
In der Folge beschließt die Gemeindevertretung die Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
18.09.2017 unter Punkt 15 wie folgt zu ändern: 
... 
Der Gemeindevertreter Johannes Stock (SPD) hinterfragt anhand der auszugsweisen Verlesung eines 
Schreiben des Elternbeirates, ob die Elternbeiräte bei der Erstellung der Einrichtungskonzeptionen für die 
einzelnen gemeindlichen Kindertagesstätten satzungsgemäß involviert und angehört worden seien. In dem 
Schreiben des Elternbeirates wurde dies ausdrücklich verneint. 
Dies wird von Bürgermeister Rainer Seibold unter Verweis auf die zuvor bereits im Rahmen der 
Trägerkonzeption (nicht Einrichtungskonzeptionen) erfolgte Anhörung der Elternvertreter zurückgewiesen. 
 

2. Bericht des Gemeindevorstandes 
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeister Rainer Seibold: 

 Für die Neukalkulation der Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen wurde das 
Unternehmen Heyder und Partner beauftragt. Kosten in Höhe von 4.403,--€. 

 Vom ortskundlichen Arbeitskreis, dem Obst- und Gartenbauverein, den Naturfreunden Egelsbach-
Erzhausen und WIR in Erzhausen wurde dem Gemeindevorstand das Konzept eines Radrund- und 
Rundwanderweges präsentiert. Dieses Konzept wurde vom Gemeindevorstand befürwortet, der 
Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung die benötigten Mittel in Höhe von 6500,-€ im 
Haushalt 2018 bereit zu stellen. 

 Für die dringend benötigte Ersatzbeschaffung der beiden Rathausserver wurde ein Leasingvertrag 
mit der Firma Thomas Krenn AG mit einer monatlichen Rate von 528,92 € abgeschlossen. Der 
Leasingvertrag läuft über drei Jahre. 

 Zur interkommunalen Zusammenarbeit mit Egelsbach wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung 
zur Bildung eines gemeinsamen Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk im Bereich 
Ordnungspolizei abgeschlossen. Diese wird nun dem Regierungspräsidium Darmstadt vorgelegt. Im 
Anschluss daran werden noch Gespräche mit dem hessischen Ministerium zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit und dem Landkreis Offenbach geführt. Somit kann der gemeinsame Ordnungs- 
und Verwaltungsbehördenbezirk zum 01.01.2018 starten. 

 Die Schlussbilanz zum Haushaltsjahr 2012 wurde durch den Gemeindevorstand beschlossen. 
Dieser wird nun dem Revisionsamt gemäß § 128 HGO zur Prüfung vorgelegt. 

 Die Auftragsvergabe zur Ausführung der Realisierung der neuen Park and Ride Anlage in der 
Industriestraße wurde an die Firma Strassing GmbH vergeben. Nach der abschließenden Klärung 
der Gestaltung im Bauausschuss können die Bauarbeiten zügig beginnen. Nach der Zusage der 
Fördergelder wurde die Baubeginnanzeige in Form der Auftragsvergabe notwendig. 

 
Nach Abschluss des Berichtes wird von Gemeindevertreter Axel Mönch (SPD), unter Hinweis auf die 
Hauptsatzung, um Vorlage der Unterlagen zur interkommunalen Zusammenarbeit und Auftragsvergabe zur 
Realisierung der neuen Park and Ride Anlage gebeten. Bürgermeister Rainer Seibold sagt die Prüfung der 
Erforderlichkeit zu. 
 

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien 
Von der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.11.2017 berichtet der Vorsitzende Roland Blüm 
wobei er mitteilt, dass aufgrund Zeitmangels einige Punkte nicht behandelt werden konnten. 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer teilt mit, dass aufgrund fehlender 
Beschlussempfehlungen aus dem Haupt- und Finanzausschuss die Tagesordnungspunkte 12, 14, 15 und 16 
abzusetzen sind. 
Das Gemeindevorstandsmitglied Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) berichtet aus dem Arbeitskreis 
„AMTIX kurz“, dem Konvent des Forums Flughafen und Region und den Besuchen bei Heli Transair und der 
Hubschrauberstaffel der Polizei am Egelsbacher Verkehrslandeplatz am 23. und 24.10.2017. Die nächste 
Sitzung des Arbeitskreises „AMTIX kurz“ findet am 21.11.2017 statt. 
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Der Gemeindevertreter Horst Müller (SPD) berichtet von der Arbeitsgruppe 3 des Rhein-Main-Rhein-Neckar 
Trassen-Projektes am 09.11.2017 in Mörfelden. 
Von der Sitzung des Beirates des evangelischen Kindergartens am 25.10.2017 berichtet die 
Gemeindevertreterin Renate Battenberg (Bündnis 90/DIE GRÜNEN). 
 

Vor Eintritt in Teil A der Tagesordnung teilt die Vorsitzende Tanja Launer mit, dass der TOP 5 in den Sport- 
Kultur- und Sozialausschuss zu verweisen sei. Des Weiteren teilt sie mit, dass Hermann-Josef Hoffsümmer 
aus persönlichen Gründen vom Posten des Stellvertreters der Gemeinde Erzhausen bei der Kommission zur 
Abwehr des Fluglärms (Flughafen Frankfurt Main) zurückgetreten sei und daher ein neuer Stellvertreter oder 
Stellvertreterin zu wählen ist. Der Aufnahme des Tagesordnungspunktes zur Neuwahl wird einstimmig 
zugestimmt. Die Wahl soll demnach unter Tagesordnungspunkt 19 abgehandelt werden. 

Von der SPD-Fraktion wird beantragt, den TOP 10 in Teil B der Tagesordnung zu verschieben. 

 

 Teil A: 

4. Waldwirtschaftsplan 2018 
Drucksache VI/137 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung des Waldwirtschaftsplanes 2018 an den 
Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

5. Jahresbericht 2016 der Gemeindebücherei Erzhausen; 
Drucksache VI/139 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung des Jahresberichtes 2016 der 
Gemeindebücherei zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

6. Jahresbericht der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Erzhausen 
für das Jahr 2016; 
Drucksache VI/140 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung des Jahresberichtes 2016 der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

7. Frauenförderplan der Gemeinde Erzhausen für den Zeitraum 01.12.2012 bis zum 
30.11.2018 (Stand 01.08.2017); 
Drucksache VI/141 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung verweist den Frauenförderplan zur weiteren Beratung an den Sport-, 
Kultur- und Sozialausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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8. Evangelische Kirche: 
Hier: Haushaltsplanung 2018 für den ev. Kindergarten 
Drucksache VI/144 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

9. Auslastung der kommunalen Kindertagestätten, erhöhter Bedarf an Krippenplätzen 
Drucksache VI/146 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt zur weiteren Beratung die Verweisung an den Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

11. Richtlinien zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in 
Tagespflegestellen und bei freien Trägern von Kindertageseinrichtungen bis zum 
Schuleintritt 
Neufassung und Verlängerung der bestehenden Richtlinie 
Berücksichtigung im Haushalt 2018 
Drucksache VI/148 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung verweist die Richtlinien zur Förderung der Betreuung, Bildung und 
Erziehung von Kindern in Tagespflegestellen und bei freien Trägern von 
Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt zur weiteren Beratung in den Sport-, Kultur und 
Sozialausschuss sowie in den Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

 Teil B: 

10. Bau eines Raddirektweges von Frankfurt nach Darmstadt 
Drucksache VI/142 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den 
1. Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und 
2. Haupt- und Finanzausschuss. 
Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, zu den Ausschusssitzungen mitzuteilen, welche 
Termine und Fristen zu beachten sind und welche haushaltsrelevanten Mittel benötigt werden. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

12. Verrechenbare Mieten für die selbst genutzten Objekte 
Drucksache VI/92 2. Ergänzung 
 

Beschluss: 

ohne 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 
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13. Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen: 
3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Gewerbegebietserweiterung Am 
Ohlenberg" in der Gemarkung Erzhausen 
Ausweisung eines Sondergebietes auf den Grundstücken Flur 5 Nr. 471 (tw), 486, 487/1 
Südliche Ringstraße 18 – 26 
 
Hier: 
a)  Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13a 
BauGB; 
 
b)  Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB. 
Drucksache VI/107 1. Ergänzung 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevertretung beschließt: 
 
zu a) Die im Zuge der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils 
i. V. m. § 13a BauGB eingegangenen Anregungen werden entsprechend den Vorschlägen in der 
vorliegenden Auflistung zur Anlage I, welche Bestandteil dieser Beschlussfassung ist, behandelt 
und es wird gemäß dem jeweiligen Beschlussvorschlag ein Beschluss hierüber gefasst. 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Bürger, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, welche Anregungen zum Inhalt des Bebauungsplanes vorgebracht haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe zu unterrichten. 
 
zu b) Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung 
Am Ohlenberg“, bestehend aus dem Planteil, dem Textteil, der Begründung und der 
Auswirkungsanalyse sowie einem Bodengutachten wird hiermit einschließlich der in dieser 
Sitzung beschlossenen redaktionellen Änderungen und Ergänzungen, als Satzung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 
Grundlage obiger Beschlussfassungen ist die vorgelegte Planung zum Satzungsbeschluss des 
Planungs- und Ingenieurbüros InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG, Lorsch, mit Planstand 
Oktober 2017, in den die nach Anlage I aufgeführten Änderungen eingearbeitet wurden.  
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Rechtskraft des Bebauungsplans durch die 
ortsübliche Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 
(Inkraftsetzung) herbeizuführen. 

Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en) 

 

14. Beschlussantrag der SPD-Fraktion; 
hier: Ergebnisniederschriften des Gemeindevorstands 
Drucksache VI/130 
 

Beschluss: 

ohne 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

15. Umwandlung eines Darlehens in einen Einrichtungszuschuss 
Drucksache VI/135 
 

Beschluss: 

ohne 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 
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16. IT-Konzept für die Gemeinde Erzhausen 
Drucksache VI/143 
 

Beschluss: 

ohne 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

17. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2017-2021 
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2018 
Drucksache VI/145 
Bürgermeister Rainer Seibold bringt mit erläuternden Worten den Haushalt 2018 ein. Danach 
ergeht folgender 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

18. Baumfällung am Friedhof 
-Anfrage der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN- 
Drucksache VI/147 
Die Beantwortung der Anfrage liegt in Schriftform vor. 
Zwei Zusatzfragen der Gemeindevertreterin Renate Battenberg /Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
werden von Bürgermeister Rainer Seibold beantwortet. 

Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen 

 

19 Wahl eines/einer Stellvertreters/In für die Kommission zur Abwehr des Fluglärms 
(Flugplatz Frankfurt Main); 
Drucksache VI/149 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung wählt Herrn Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) zum Stellvertreter 
für die Kommission zur Abwehr des Fluglärms (Flughafen Frankfurt Main). 

Auf Nachfrage der Vorsitzenden Tanja Launer erklärt Klaus Süllow die Wahl anzunehmen. 

 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

20. Mitteilungen 
Die Vorsitzende Tanja Launer teilt mit, dass am 
 

Mi. 15. Nov. 17:30 NGA "Breitbandausbau" der Kommunen 

Do. 16. Nov. 19:00 Leitbild: Abstimmung Schlüsselprojekte, K3 Bürgerhaus 

Sa. 19. Nov. 11:30 Feierstunde am Volkstrauertag an der evangl. Kirche 

Mo. 20. Nov. 20:00 13. Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses 

Di. 21. Nov. 19:00 AK AMTIX kurz 

Fr. 24. Nov. ab 19:00 Benefizkonzert Live & Laut im SVE Sportheim 

Mo. 27. Nov. 20:00 7. Sitzung Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 

Di. 28. Nov. ab 19:00 Leitbild: Treffen der Lenkungsgruppe, K3 Bürgerhaus 

Do. 30. Nov. 20:00 17. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 
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Sa. 02. Dez. ab 14:30 Adventsfeier des VdK im Bürgerhaus 

Mo. 04. Dez. 19:30 Ältestenrat 

Mo. 04. Dez. 20:00 14. Sitzung des Bau-, Verkehrs- & Umweltausschusses 

Di. 05. Dez. 20:00 Tag des Ehrenamts, Grosser Saal Bürgerhaus 

Do. 14. Dez. 20:00 18. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 

Mo. 18. Dez. 20:00 14. Sitzung der Gemeindevertretung 
 
stattfindet. 

 
Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der Vorsitzende gegen 21:06 Uhr die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
Für die Ausfertigung: Die Vorsitzende: 
 

  

 

  

 

Wilhelm Frese Tanja Launer 

(Schriftführer)  

 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/137 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 2.0 Finanzverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Frese 

Datum: 31.08.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
Waldwirtschaftsplan 2018 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt den Waldwirtschaftsplan 2018 gemäß Vorlage des 
Forstamtes Darmstadt mit einem Zuschussbedarf von 2.413,00 €. 

 
Sachdarstellung: 
 
Der vom Forstamt Darmstadt vorgelegte Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018 
sieht Erträge von 6.910,00 € und Aufwendungen von 9.323,00 € vor. Somit ergibt sich ein 
Zuschussbedarf in Höhe von 2.413,00 € 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Waldwirtschaftsplan 2018 

























 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/139 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 02 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in: Herr Heinz 

Datum: 26.09.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 27.11.2017  

 
Jahresbericht 2016 der Gemeindebücherei Erzhausen; 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung des Jahresberichtes 2016 der 
Gemeindebücherei zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. 
 
Sachdarstellung: 
 
Dem vorgelegten Jahresbericht können alle notwendigen Informationen entnommen werden. 
 
 
 
 
Anlage 
Jahresbericht 2016 der Gemeindebücherei 





















 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/140 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 02 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in: Herr Heinz 

Datum: 26.09.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 27.11.2017  

 
Jahresbericht der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Erzhausen  
für das Jahr 2016; 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung des Jahresberichtes 2016 der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. 
 
Sachdarstellung: 
 
Dem vorgelegten Jahresbericht können notwendige Informationen entnommen werden. 
 
 
 
 
Anlage 
Jahresbericht 2016 der Gleichstellungsbeauftragten 















 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/141 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 02 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in: Herr Heinz 

Datum: 28.09.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 27.11.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
Frauenförderplan der Gemeinde Erzhausen für den Zeitraum 01.12.2012 bis zum 30.11.2018 
(Stand 01.08.2017); 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung verweist den Frauenförderplan zur weiteren Beratung an den 
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss. 

 
Sachdarstellung: 
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Christiane Lucht legt den beigefügten 
Frauenförderplan der Gemeinde Erzhausen für den Zeitraum 01.12.2012 bis zum 30.11.2018 
zwecks Beratung und Beschlussfassung vor. 
Dem Förderplan mit Stand vom 01.08.2017 können nähere Details entnommen werden. 
 
 
 
 
 
Anlage 
Frauenförderplan der Gemeinde Erzhausen (Stand 01.08.2017) 































 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/144 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in:  

Datum: 11.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
Evangelische Kirche: 
Hier: Haushaltsplanung 2018 für den ev. Kindergarten 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Die Gemeindevertretung ist über die Haushaltsplanung der evangelischen Kirche für den 
evangelischen Kindergarten zu informieren. Die Haushaltsplanung 2018 der evangelischen Kirche 
für den evangelischen Kindergarten liegt vor. Dem im Anhang vorgelegten Zahlenwerk können 
entsprechende Informationen entnommen werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. 2017-11-13  Haushaltsplanung 2018 evangelischer Kindergarten 



















 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/146 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in:  

Datum: 30.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 27.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

 
Auslastung der kommunalen Kindertagestätten, erhöhter Bedarf an Krippenplätzen 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand mit der Planung weiterer 
Krippengruppen im Gebäude des jetzigen Seniorenwohnheims in der Industriestr.15. 
Die Gemeindevertretung verweist die finanzielle Unterstützung der Tageseltern für die Betreuung 
Erzhäuser Kinder zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss, damit dies in der 
Haushaltsberatung 2018 berücksichtigt wird.  

 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Krippenbereich kann in diesem Kindergartenjahr nicht 
nachgekommen werden. Im Kindergartenjahr 2017/18 liegen insgesamt 53 Anmeldungen für einen 
Krippenplatz in den kommunalen Kindertagesstätten vor, davon haben 13 Familien einen Platz im 
Mini Kids Club erhalten, 25 Kinder können in diesem Kindergartenjahr in den Krippengruppen der 
drei kommunalen Kindertagesstätten aufgenommen werden, 15 Familien mussten Absagen erteilt 
werden.  
Die Nachfrage nach Krippenplätzen hat sich deutlich erhöht, neben dem Zuzug von Familien nach 
Erzhausen, ist auch eine höhere Inanspruchnahme der Krippenbetreuung zu verzeichnen. 
Der Mini Kids Club als private Krippeneinrichtung, die vor Ort tätigen Tagesmütter und die drei 
Krippengruppen in kommunaler Trägerschaft sind voll ausgelastet.  
Auch im KiTa Bereich führen Integrationsmaßnahmen durch die Reduzierung der Gruppenstärke 
von 25 auf 20 Kinder in den kommunalen Kindertagesstätten und der erhöhte Zuzug von Familien 
zu Engpässen. Integrationsmaßnahmen sind nicht planbar und müssen ermöglicht werden, da 
jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hat. Dies führt jedoch zu einem 
mitunter stark schwankenden Angebot an Betreuungsplätzen und führt dazu, dass Familien nicht 
mit dem 3. Geburtstag ihres Kindes einen Betreuungsplatz bekommen. 
Der im § 24 SGB VIII geregelte Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem 
ersten Lebensjahr fordert die Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten. 
 
Es müssen Überlegungen dazu angestellt werden, wie mit dem erhöhten Bedarf weiter verfahren 
werden soll. 
Folgende Möglichkeiten sehen wir verwaltungsseitig: 
- Die Gemeinde Erzhausen schafft Anreize für Tageseltern bevorzugt Erzhäuser Kinder zu 
betreuen. Derzeit nutzen überwiegend nicht ortsansässige Familien die Erzhäuser 
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Tagespflegeplätze. In Weiterstadt wird für jedes betreute ortsansässige Kind eine monatliche 
Vergütung gezahlt. Derzeit wird verwaltungsseitig der Berufszweig Tagespflege beworben und 
durch enge Kooperation unterstützt. 
 
- Im Rahmen der Überlegungen wie weiter mit dem Seniorenzentrum in der Industriestr. 15 
verfahren werden soll, prüft die Gemeinde Erzhausen, ob dieses Gebäude für soziale Belange 
genutzt werden kann. Eine Möglichkeit wäre dann die Errichtung einer zweigruppigen 
Krippeneinrichtung im Erdgeschoss des Gebäudes (Frau Claudia Bauer hat Interesse ihre 
Einrichtung zu erweitern, dies könnte hier umgesetzt werden). 
 
- Im Rahmen des Neubaugebietes „In den Vier Morgen“ ist die Planung einer Kindertagesstätte 
vorgesehen. Bei diesen Planungen werden Überlegungen angestellt den bestehenden erhöhten 
Bedarf mit aufzufangen. 
 
- Die Gemeinde Erzhausen legt den Deckungsgrad für die Betreuungsangebote im Krippen und 
Kitabereich verbindlich fest, um die Bedarfsplanung zu erleichtern: 
          Kita        100 %  Deckungsgrad    (Integrationsmaßnahmen) 
          Krippe     50 %   Deckungsgrad    (Bedarfsentwicklung, siehe Anlage 2) 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. 2017-11-13 Aufstellung Entwicklung nachfrage Krippenplätze 













 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/148 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in:  

Datum: 01.11.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 27.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
Richtlinien zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in 
Tagespflegestellen und bei freien Trägern von Kindertageseinrichtungen bis zum 
Schuleintritt 
Neufassung und Verlängerung der bestehenden Richtlinie 
Berücksichtigung im Haushalt 2018 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss  empfiehlt der Gemeindevertretung die Richtlinien zur Förderung 
der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tagespflegestellen und bei freien Trägern 
von Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt zu beschließen und die, über die bereits 
eingeplanten Mittel in Höhe von 67.00,00 € hinausgehenden Mittel in Höhe von 1.066,00 € im 
Haushalt 2018 bereitzustellen. 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Förderrichtlinien zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 3. Lebensjahr in 
Tagespflegestellen und bei freien Trägern sind bis zum 31.12.2017 befristet und laufen damit aus. 
Diese Richtlinien haben einen wichtigen Beitrag für ein umfassendes Betreuungsangebot im U 3 
Bereich dargestellt und ermöglichten eine finanzielle Gleichstellung der Familien in Erzhausen. Der 
hohen Nachfrage nach Krippen- und Kindertagesstättenplätzen kann nur gemeinsam durch die 
Betreuungsplätze im evangelischen Kindergarten, im Mini Kids Club (als private Einrichtung, ein 
sehr teures Angebot), bei den Tageseltern und durch die Betreuungsangebote in den kommunalen 
Kindertagesstätten nachgekommen werden. Eine Fortführung der Bezuschussung der 
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen bei freien Trägern und bei den Tagesmüttern durch 
die Neufassung der Förderrichtlinien stellt einen wichtigen und wesentlichen Beitrag für ein 
bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder bis zum Schulantritt dar. Die Richtlinie aus dem 
Jahr 2015 berücksichtigte die, in den kommunalen Kindertagesstätten bestehende 
Geschwisterregelung nicht für Familien, die ihre Kinder gleichzeitig in verschiedenen Einrichtungen 
betreuen ließen. Dies soll mit der neuen Richtlinie geändert werden. Um eine umfassende 
finanzielle Gleichstellung der Erzhäuser Familien unabhängig von der Wahl der 
Betreuungseinrichtung zu schaffen , wurde die zum 31.12.17 auslaufende Richtlinie entsprechend 
der obigen Ausführungen überarbeitet und rechtlich geprüft (siehe Anlage 1). Die Berechnung der 
zu erwartenden Kosten wird für die Haushaltsberatung derzeit vorbereitet. 
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Finanzierung: 
 
Die Bezuschussung der Familien stellt eine freiwillige Leistung. Die Gemeinde Erzhausen ist 
jedoch verpflichtet ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder vor dem 
Schuleintritt vorzuhalten. Die bisherigen Aufwendungen sind deutlicher niedriger, als die Kosten, 
die für den Betrieb von 1 - 2 weiteren Krippengruppen entstehen würden. Folgende Kosten sind in 
den vergangenen 3 Jahren für die Gemeinde Erzhausen entstanden: 
2015: 48.505,00 € 
2016: 67.033,34 € 
2017: 50.600,00 € (einschließlich November 2017) 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. 2017-11-13-Neufassung Förderrichtlinie Freie Träger 
2. 2017 VI-148 Förderrichtlinie 2018 Korrektur 
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Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege und von 

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 

Richtlinien der GEMEINDE ERZHAUSEN 

zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tagespflegestellen und bei 

freien Trägern von Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2017 folgende 

Richtlinien zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tagespflegestellen und 

bei freien Trägern von Kindertageseinrichtungen beschlossen: 

§ 1 Ziele 

Die Gemeinde Erzhausen ist nach § 30 HKJGB verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ausreichend 

Kinderbetreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung 

stehen. Dabei sollen die Gemeinden die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Kindertagesbetreuung 

anregen und fördern. Die Gemeinde Erzhausen kommt diesen Verpflichtungen nach und fördert die 

Betreuung Erzhäuser Kinder in allen nach §§ 43 und § 45 SGB VIII genehmigten 

Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen in Erzhausen bis zum Schuleintritt. Da die 

Personensorgeberechtigten, die sich für die vorgenannte Kinderbetreuung entscheiden, nicht schlechter 

gestellt sein sollen als diejenigen, deren Kinder in einer kommunalen Kindertageseinrichtung betreut 

werden, soll insofern ein Ausgleich geschaffen werden. Dies gilt insbesondere bei der gleichzeitigen 

Betreuung von Geschwisterkindern. Die maximale Höhe des Zuschusses pro Betreuungsstunde 

entspricht der öffentlichen Förderung der Betreuungsplätze in den kommunalen Kindertagesstätten. 

Es handelt sich dabei um freiwillige Leistungen der Gemeinde, auf die kein Rechtsanspruch besteht. 

§ 2 Voraussetzung und Umfang der Förderung  

(1) Leistungsberechtigt sind Personensorgeberechtigte mit Hauptwohnsitz in Erzhausen, die ein oder 

mehrere Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr von einer Tagespflegeperson im Ortsgebiet 

oder in einer Kindertageseinrichtung im Ortsgebiet betreuen lassen und die verpflichtet sind, einen 

höheren Kostenbeitrag als die entsprechenden Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung 

über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen (Gebührensatzung) zu 

zahlen. 

(2) Voraussetzung für eine Leistungsgewährung ist eine Erlaubnis nach §§ 43 bzw. 45 SGB VIII für die 

Tagespflegeperson oder Kindertageseinrichtung. 

(3) Die Gemeinde Erzhausen gewährt für jedes Kind einen Zuschuss, der sich wie folgt berechnet: 

(4) Von den, an die Tagespflegeperson oder Kindertageseinrichtung monatlich zu entrichtenden 

Beiträgen – ohne Verpflegungsanteil - sind zunächst etwaige Zuschüsse dritter Träger in Abzug zu 

bringen. 

(5) Der Zuschuss wird nicht für eine unbegrenzte Anzahl von Betreuungsstunden gewährt, sondern nur 

für die den Betreuungsmodellen der Gemeinde Erzhausen gem. § 2 Abs. 1-7 der Gebührensatzung 



entsprechenden Betreuungszeiten der jeweiligen Tagespflegeperson oder Kindertageseinrichtung. 

Die über die im entsprechenden Betreuungsmodell der Gemeinde hinausgehenden Stunden bleiben 

unberücksichtigt. Über die Einordnung in ein Betreuungsmodell entscheidet die Sozialverwaltung 

abschließend. 

(6) Die Höhe des Zuschusses entspricht grundsätzlich dem verminderten Kostenbeitrag nach Abs. 4 

abzüglich der dem jeweiligen Betreuungsmodell der Gemeinde entsprechenden monatlichen 

Gebühr.  

(7) Wird ein älteres Geschwisterkind von einer Tagespflegeperson oder einer Kindertageseinrichtung 

nach § 2 Abs. 2 im Ortsgebiet oder in einer kommunalen Kindertageseinrichtung der Gemeinde 

Erzhausen betreut, so wird bei der Berechnung nach § 2 Abs. 6 nur die Hälfte der dem jeweiligen 

Betreuungsmodell der Gemeinde entsprechenden monatlichen Gebühr in Abzug gebracht. 

(8) Ab dem dritten Kind werden die Kosten für die Inanspruchnahme der Tagespflegeperson oder 

Kindertageseinrichtung nach § 2 Abs. 2 voll übernommen. 

(9) In Abweichung von den Absätzen 6 bis 8 beträgt der zu gewährende Zuschuss pro Kind nie mehr 

als die Anzahl der anerkannten Betreuungsstunden multipliziert mit € 4,15. 

(10) Die Leistungsberechtigung endet spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes. 

§  3  Antragstellung und Leistungsgewährung 

(1) Der Antrag auf Leistungsgewährung gemäß dieser Richtlinie ist schriftlich bei der Gemeinde 

Erzhausen, Sozialverwaltung, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen zu stellen. Dem Antrag ist der 

Betreuungsvertrag mit der mit der Tagespflegeperson bzw. der Kindertageseinrichtung beizufügen. 

Der Antrag muss außerdem eine Erklärung enthalten, ob Zuschüsse anderer träger zu den 

Bereuungskosten gewährt werden, und wenn ja, in welcher Höhe. Nachweise sind beizufügen. 

(2) Der Zuschuss wird ab dem Antragsmonat gewährt und jeweils zum Ende des Kalendermonats 

ausgezahlt. Eine rückwirkende Antragstellung und Bewilligung ist nicht möglich. Bei Beginn bzw. 

Ende der Betreuung im laufenden Monat wird der Zuschuss anteilig ausbezahlt. 

(3) Der Zuschuss wird bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres gezahlt. Für die weitere 

Leistungsbewilligung ist ein Folgeantrag erforderlich, der bis zum 31.03. des Folgejahres zu stellen 

ist. 

(4) Der Leistungsberechtigte verpflichtet sich jegliche Änderungen, die die Leistungsgewährung 

beeinflussen, umgehend der Sozialverwaltung anzuzeigen. Unrechtmäßig erhaltene Leistungen 

sind zurückzuzahlen. 

Diese Richtlinien treten am 01.01.2018 in Kraft und sind bis zum 31.12.2020 gültig. 

 

Rainer Seibold – Bürgermeister



 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/142 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Bidner 

Datum: 10.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

04.12.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 07.05.2018  

 
Bau eines Raddirektweges von Frankfurt nach Darmstadt 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Festlegung des Routenverlaufs: 

Die Gemeindevertretung bestätigt den Routenverlauf in der Gemarkung Erzhausen 
für die Umsetzung des Fahrraddirektweges. 
 

2. Allgemeine Informationen zum Radweg: 
Die Gemeindevertretung nimmt die allgemeinen Informationen zum Raddirektweg 
zur Kenntnis. 
 

3. Methodik der Förderantragstellung: 
Es dient zur Kenntnisnahme, dass die Antragstellung an Hessen Mobil über die 
Regionalpark Südwest GmbH erfolgt. Diese erhält auch die Bewilligungsbescheide 
und ist mit ihren Rechten und Pflichten als Antragsteller Hessen Mobil gegenüber 
verantwortlich. Nach deren Prüfung wird die Behörde in Abstimmung mit dem 
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
den genannten Routenverlauf des Raddirektweges feststellen. 
Die monetäre Zuweisung erfolgt an die Regionalpark Südwest GmbH, die dann die 
Fördergelder an die einzelnen Kommunen verteilt. 
 

4. Zustimmung der Kommune: 
Die Gemeinde Erzhausen erklärt sich bereit nach detaillierter Antragstellung pro 
Kommune für die Umsetzung des Raddirektweges den Eigenanteil mitzufinanzieren 
und die Kostenanteile im Haushalt einzuplanen sowie die Unterhaltung des 
Erzhäuser Streckenabschnitts zu übernehmen. 
 

5. Vorläufiger Zeitplan für die Umsetzung: 
Der vorläufige Zeitplan für die Umsetzung wird zur Kenntnis genommen. 

 
Sachdarstellung: 
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Für den Bau eines Raddirekt- oder –schnellweges wurde vom Regionalverband 
FrankfurtRheinMain im Jahr 2015 eine detaillierte Machbarkeitsstudie erstellt. Das Ergebnis war 
ein grundsätzlich positives Echo, nämlich dass ein Raddirektweg eine wichtige infrastrukturelle 
Einrichtung im Rhein-Main-Gebiet und eine echte Mobilitätsoption für den Ausbau des 
Verkehrssystems darstellt. Vor dem Hintergrund der Schadstoffthematik durch den motorisierten 
Individualverkehr und des Erreichens von Klimaschutzzielen ist der Ausbau des 
Radverkehrsnetzes eine wichtige Verkehrsmaßnahme. 
 
Einen Raddirektweg im Herzen des Rhein-Main-Gebietes zu realisieren setzt eine sehr komplexe 
Umsetzungsstrategie angesichts der vielen konkurrierenden Nutzungen und erforderlichen 
Genehmigungen voraus. Andererseits ist ein solches Pilotprojekt für alle von besonderer 
Bedeutung. Der grundsätzliche Verlauf der Route ist in der Anlage dargestellt. Besonders in den 
Niederladen und in Dänemark werden Radschnellwege bereits seit Jahren gebaut und genutzt; sie 
stellen eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar. 
 
Auf Initiative des ursprünglich damit betrauten Regionalverbandes wurde die Realisierung des 
Projektes der Regionalpark Südwest GmbH angetragen. Die gemeinnützige Gesellschaft besteht 
seit 1997 und hat als Gesellschafter die Kommunen Frankfurt, Neu-Isenburg, Dreieich, Langen, 
Egelsbach, Kelsterbach, Raunheim, Rüsselsheim, Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, 
Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Groß-Gerau, Büttelborn und Trebur. Seit ihrer Gründung hat die 
GmbH in ihrem Geltungsbereich Radwege aber auch naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen sowie zahlreiche Freizeitobjekte verwirklicht. Alle Routen des 
Regionalparks sind beschildert. 
 
Der Aufsichtsrat der Regionalpark Südwest GmbH hat im Herbst 2016 das Projekt angenommen. 
Die beteiligten Kommunen Darmstadt, Erzhausen, Egelsbach, Langen Dreieich, Neu-Isenburg und 
Frankfurt haben einstimmig für die Umsetzung des Projektes durch die Regionalpark Südwest 
GmbH votiert. Der Regionalpark hat danach in enger Abstimmung mit den beteiligten Städten und 
Gemeinden und auf Basis der Machbarkeitsstudie eine zusammenhängende Route konzipiert, die 
nunmehr den Kommunen zur grundsätzlichen Zustimmung vorgelegt wird. 
 
 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Teilen des Beschlussvorschlages 
 
 
zu 1. Feststellung des Routenverlaufs: 
 
Der grundsätzliche Streckenverlauf ist in der Anlage dargestellt. Dessen Feststellung ist für eine 
Beantragung von Fördermitteln zur Verkehrsinfrastruktur unumgänglich. Im Laufe der nächsten 
Umsetzungsschritte kann der Routenverlauf noch in gewissem Maße optimiert werden, jedoch hat 
der grundsätzliche Verlauf auch in Bezug auf die Förderung einen verbindlichen Charakter. 
In Erzhausen liegt die besondere Situation vor, dass die geplante Route nicht über einen 
gemeindeeigenen Weg sondern über einen Waldwirtschaftsweg im Eigentum des Landes Hessen 
östlich parallel der Bahnlinie verläuft. Hessen Forst, hier das zuständige Forstamt Darmstadt, hat 
seine Bereitschaft erklärt, die Wegeparzellen an die Gemeinde zu veräußern, wenn diese auch die 
Folgekosten übernimmt, denn mit dem Verkauf des Weges soll dieser aus der forstlichen Nutzung 
herausgenommen werden. An seiner Statt sind andere Waldwege für den Schwerverkehr zu 
ertüchtigen. Nach Aussage von Hessen Mobil sind sowohl der Grunderwerb als auch die 
Folgekosten förderfähig. 
Eine Mischnutzung, also Forstwirtschaft und Radverkehr, wird vom Forstamt Darmstadt abgelehnt, 
da es hier zwangsläufig zu Konflikten der verschiedenen Nutzer kommen wird und eine 
Beschädigung der Asphaltdecke durch die Befahrung mit Großfahrzeugen abzusehen ist. 
Der Raddirektweg verläuft inner- und außerorts. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass sensible 
Landschaftsbereiche einer individuellen Betrachtung bedürfen. In Erzhausen verläuft die Strecke 
unmittelbar entlang eines Naturschutzgebietes. Ob hier naturschutzrechtliche Genehmigungen 
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erforderlich werden, wird derzeit von den Fachbehörden geprüft. Ohne eine gemeinsame 
kooperative Umsetzung mit allen tangierenden Nutzungen kann ein solcher Raddirektweg im 
Rhein-Main-Gebiet nicht umgesetzt werden. 
 
 
zu 2. Allgemeine Informationen zum Raddirektweg: 
 
Für einen Raddirektweg gibt es besondere Anforderungen. Grundsätzlich gilt, dass er für den 
Begegnungsverkehr 4 Meter breit sein sollte. Gibt es in Abschnitten Mischverkehr (z.B. 
Landwirtschaft oder Fußgänger), empfiehlt sich eine Verbreiterung um 1 Meter. Der Belag sollte 
asphaltiert sein, um einen durchgängigen Qualitätsstandard für Radfahrer zu gewährleisten. 
Wassergebundene Decken können nur gefördert werden, wenn dies eine Auflage der jeweils 
zuständigen Naturschutzbehörde ist. Eine Beleuchtung des Weges ist ebenfalls anzustreben, da 
gerade der Weg zur Arbeit im Winter oft im Dunkeln zurückgelegt wird, wobei eine mögliche 
Förderung der Beleuchtung noch nicht abschließend geklärt ist. Eine Markierung bzw. 
Beschilderung ist unbedingt notwendig. Dabei soll der Verlauf auf der Fahrbahn durch farbliche 
Kennzeichnung erfolgen. 
 
 
zu 3. Methodik der Förderantragstellung: 
 
Grundlage für die Realisierung und Förderung ist die beigeschlossene Richtlinie des Landes 
Hessen zur Förderung der Nahmobilität, die am 21.08. d.J. im Staatsanzeiger veröffentlicht wurde. 
Die Antragstellung für die Gesamtroute erfolgt durch die Regionalpark Südwest GmbH. Nach 
Prüfung des Projektes erfolgt die Aufnahme in das Programm, wonach i.d.R. 70 % der 
förderfähigen Kosten für die Teilprojekte inklusive Planung und Öffentlichkeitsarbeit bezuschusst 
werden können. Auf diesen Grundlagen werden dann einzelne Bauabschnitte umgesetzt und je 
nach Planungsstand gefördert. Die Zuweisung der Zuschüsse erfolgt an die Regionalpark Südwest 
GmbH. Diese verteilt dann die Fördergelder an die jeweiligen Kommunen. Bei der Realisierung der 
Bauabschnitte haben die beteiligten Städte und Gemeinden grundsätzlich die Option die 
Maßnahme in Eigenregie mit oder ohne externe Planung zu realisieren oder dies dem 
Regionalpark zu übertragen. Für einen gleichbleibenden Qualitätsstandard und eine leichtere 
Abwicklung der Förderanträge sollte die Planung und Realisierung der Regionalpark Südwest 
GmbH übertragen werden. 
 
 
zu 4. Zustimmung der Kommune: 
 
Die Förderung einerseits und die Bereitstellung des Eigenanteils andererseits erfolgt je nach 
Ausbauabschnitt des Raddirektweges. Hierzu wurde für jede Kommune eine road map (sh. 
Anlage) erstellt, in der alle derzeit identifizierten Projekte enthalten sind. Je nach Planungsreife 
erfolgt dann eine Antragstellung im Einvernehmen mit der bzw. den betroffenen Kommunen in den 
nächsten Jahren. 
Die Unterhaltung der Strecke ist von den Kommunen zu gewährleisten. Um einen einheitlichen 
Standard sicherzustellen und auch eine effiziente interkommunale Unterhaltung zu erreichen, wird 
im Laufe des nächsten Jahres die Regionalpark Südwest GmbH eine Unterhaltungs- und 
Pflegekonzeption vorlegen. 
Änderungen des Streckenverlaufs sind innerhalb der Zweckbindungsfrist, die sich aus den 
Förderregularien von Hessen Mobil ergibt, seitens der Kommune vorab bei der Regionalpark 
Südwest GmbH zu beantragen. Diese setzt sich zwecks Genehmigung der Änderung mit Hessen 
Mobil in Verbindung. 
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zu 5. Vorläufiger Zeitplan für die Umsetzung: 
 
Der erste Bauabschnitt umfasst die Strecke von Egelsbach nach Darmstadt-Wixhausen, genauer 
vom Egelsbacher zum Wixhäuser Bahnhof. Hierzu werden noch in diesem Herbst 
Planungsaufträge vergeben. Detaillierte Gespräche zur Umsetzung sind derzeit im Gange. Mit 
dem Ausbau soll im Sommer 2018 begonnen werden. Zur Aufnahme in das Förderprogramm ist 
zunächst dieser 1. Bauabschnitt durch die Regionalpark Südwest GmbH bei Hessen Mobil 
anzumelden. Die Absichtserklärungen/Zustimmungen aller Kommunen für das Gesamtkonzept 
müssen zu diesem Zeitpunkt schon vorliegen. Parallel hierzu werden in den anderen Städten und 
Gemeinden weitere Ausbauabschnitte ermittelt. 
 
 
 
Anlagen: 
road map 
Förderrichtlinien 
Routenverlauf 
einzelne Beispiele von Raddirekt- bzw. Radschnellverbindungen aus den Niederlanden 
 
 
 
 
 
IV-2015-0004421 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. 2017-10-10 road map Raddirektweg 
2. 2017-10-10 Förderrichtlinien 
3. 2017-10-10 Streckenverlauf 
4. 2017-10-10 Bilderstrecke 













































































 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/107 1. Ergänzung 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.1 Planung, Entwicklung und Bau 

Sachbearbeiter/in: Bauverwaltung 

Datum: 25.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 22.05.2017  

Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

01.06.2017  

Gemeindevertretung 18.09.2017  

Gemeindevertretung 13.11.2017  

 
Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen: 
3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Gewerbegebietserweiterung Am 
Ohlenberg" in der Gemarkung Erzhausen 
Ausweisung eines Sondergebietes auf den Grundstücken Flur 5 Nr. 471 (tw), 486, 487/1 
Südliche Ringstraße 18 – 26 
 
Hier: 
a)  Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13a BauGB; 

 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeindevertretung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
zu a) Die im Zuge der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13a BauGB eingegangenen Anregungen werden 
entsprechend den Vorschlägen in der vorliegenden Auflistung zur Anlage I, welche 
Bestandteil dieser Beschlussfassung ist, behandelt und es wird gemäß dem jeweiligen 
Beschlussvorschlag ein Beschluss hierüber gefasst. 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Bürger, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, welche Anregungen zum Inhalt des Bebauungsplanes vorgebracht 
haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe zu unterrichten. 
 
zu b) Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“, bestehend aus dem Planteil, dem Textteil, 
der Begründung und der Auswirkungsanalyse sowie einem Bodengutachten wird hiermit 
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einschließlich der in dieser Sitzung beschlossenen redaktionellen Änderungen und 
Ergänzungen, als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 
Grundlage obiger Beschlussfassungen ist die vorgelegte Planung zum 
Satzungsbeschluss des Planungs- und Ingenieurbüros InfraPro Ingenieur GmbH & Co. 
KG, Lorsch, mit Planstand Oktober 2017, in den die nach Anlage I aufgeführten 
Änderungen eingearbeitet wurden.  
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Rechtskraft des Bebauungsplans durch die 
ortsübliche Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 
(Inkraftsetzung) herbeizuführen. 

 
Sachdarstellung: 
 
Mit der vorliegenden 3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ in der Gemarkung Erzhausen sollen die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines großflächigen 
Lebensmitteldiscounters geschaffen werden. Ziel ist es, das Nahversorgungsangebot in Erzhausen 
an die heute üblichen Standards anzupassen und damit die Versorgung der Bürger zu verbessern 
und die Attraktivität der Gemeinde als Wohnstandort weiter zu erhöhen.  
 
Aus dem Jahr 2016 liegt bereits eine Baugenehmigung mit zu beachtenden Auflagen, sowie ein 
Ausnahme-/ Abweichungs-/ Befreiungsbescheid für einen Lebensmittelmarkt mit knapp 800 m² 
Verkaufsfläche (VK) an gleicher Stelle vor. Der Adli-Markt wurde nach den Maßgaben dieser 
Baugenehmigung errichtet bzw. befindet sich kurz vor Fertigstellung.  
 
Aufgrund der gestiegenen Erwartungen der Kunden, streben die Markbetreiber heute eine höhere 
Aufenthaltsqualität sowie eine bessere Übersichtlichkeit in den Märkten an. Die Warenpräsentation 
und -logistik wird verbessert und auch die Angebotsvielfalt ist heute größer als noch vor einigen 
Jahren. Damit wachsen auch die Flächenanforderungen der Marktbetreiber, so dass die Grenze 
zur Großflächigkeit, wie auch im vorliegenden Fall, regelmäßig überschritten wird. Die Groß-
flächigkeit ist ab einer Regelvermutungsgrenze von 1.200 m² Geschossfläche (bzw. 800 m² 
Verkaufsfläche gem. Rechtsprechung) anzunehmen Diesbezüglich wurde im Vorfeld eine 
Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes durchgeführt, in welcher 
die ökonomischen Auswirkungen der Neuansiedelung auf konkurrierende Lebensmittelmärkte 
dargelegt wird und Gefährdungen von zentralen Versorgungsbereichen oder gewachsenen 
Nahversorgungsstrukturen ausgeschlossen wurden. 
 
Zur Ansiedlung des in Rede stehenden Lebensmitteldiscounters ergibt sich eine Notwendigkeit zur 
Änderung des Bebauungsplanes, da der rechtskräftige Bebauungsplan für den Planbereich 
Gewerbegebiet (GE) als Art der baulichen Nutzung festsetzt. Großflächiger Einzelhandel ist 
gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO jedoch nur in Kerngebieten oder in sonstigen Sondergebieten 
zulässig.  
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Abbildung: Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ in der Gemarkung Erzhausen 
 
 
Siehe Anlagen 
Interner Vorgang: IV-2016-5882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Behandlung eingegangener Stellungnahmen Stand 24.10.2017 
2. Begründung Bebauungsplan Stand Oktober 2017 
3. Textteil Bebauungsplan Stand Oktober 2017 
4. Planteil Bebauungsplan Stand Oktober 2017 
5. Auswirkungsanalyse Stand 15.11.2016 
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Gemeinde Erzhausen  

- Bauamt - 

 

 

 

 

ANLAGE I 

 

 

 

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen 
Beteiligung am Entwurf der Bauleitplanung gemäß §§ 3, 4 Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 13a BauGB 
 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung 

Am Ohlenberg“, 3. Änderung in der Gemarkung Erzhausen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet durch: 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG 

24.10.2017



  






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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben / Mail 

vom 13. Juli 2017 des von der Gemeinde im Sinne des § 4b BauGB als Verwaltungs-hel-

fer ohne Entscheidungsbefugnis beauftragten Planungsbüros InfraPro Ingenieur GmbH & 

Co. KG von der Planung unterrichtet und um Stellungnahme gebeten: 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Ort 

 

1.  Abwasserverband Langen-Egelsbach- Erzhausen Langen 

2.  AMPRION GmbH Dortmund 

3.  Amt für Bodenmanagement Heppenheim Darmstadt 

4.  Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. Wettenberg 

5.  BUND Landesverband Hessen e.V. Frankfurt 

6.  DADINA  Darmstadt 

7.  DB Services Immobilien GmbH Frankfurt 

8.  Deutsche Telekom AG T-Com, TI-Niederlassung Südwest Mannheim 

9.  GASCADE Gastransport GmbH Kassel 

10.  Gemeindevorstand Egelsbach  Egelsbach 

11.  Handwerkskammer Rhein-Main Darmstadt 

12.  Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V.  Echzell 

13.  Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement Darmstadt 

14.  HSE HEAG Südhessische Energie AG Darmstadt 

15.  Industrie- und Handelskammer Darmstadt 

16.  Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Abt. Archäologische Denkmalpflege, Schloss/Glockenbau 

Darmstadt 

17.  Landesamt für Denkmalpflege; Schloß Biebrich Wiesbaden 

18.  Landkreis Darmstadt-Dieburg Darmstadt 

19.  Magistrat der Stadt Darmstadt Technisches Stadthaus Darmstadt 

20.  Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf Langen-Mörfelden 

21.  Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt 

22.  Naturschutzbund Deutschland Landesverband Hessen e.V. Wetzlar 

23.  PLEdoc GmbH Essen 

24.  Polizeipräsidium Südhessen Darmstadt 

25.  Regierungspräsidium Darmstadt Darmstadt 

26.  RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH Hofheim a. TS. 

27.  Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Hofheim a. Ts. 

28.  Wasserverband „Schwarzbachgebiet-Ried“ Groß-Gerau 
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A. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. §13a BauGB ohne Hinweise oder 
Anregungen 

 

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden im Zuge der Stel-

lungnahme keine Anregungen vorgebracht bzw. mitgeteilt, dass ihre Belange nicht berührt werden. 

Eine weitergehende städtebauliche Stellungnahme und ein dazugehöriger Beschlussvorschlag kön-

nen daher entfallen. Die sachlich kurz gefassten und inhaltlich auf den jeweiligen Aufgabenbereich 

bezogenen Stellungnahmen werden im Hinblick auf eine effiziente Verfahrensabwicklung begrüßt. 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

vom 

A 1 Stadt Mörfelden-Walldorf; Stadtplanungs- und Bauamt 04.08.2017 

 

 

B. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a BauGB mit Hinweisen oder 
Anregungen 

 
Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen mit 

Hinweisen oder Anregungen eingegangen; diese werden gemäß der Anlage I zur weitergehenden 

Behandlung vorgeschlagen. 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

vom 

B 1 Amprion GmbH 27.07.2017 

B 2 Deutsche Bahn AG 11.07.2017 

B 3 Deutsche Telekom Technik GmbH 21.09.2017 

B 4 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG 28.07.2017 

B 5 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 20.07.2017 

B 6 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 24.07.2017 

B 7 HessenArchäologie 31.07.2017 

B 8 IHK Darmstadt 20.07.2017 

B 9 Landkreis Darmstadt-Dieburg 09.08.2017 

B 10 PLEdoc GmbH 18.07.2017 

B 11 Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg 14.07.2017 

B 12 Regierungspräsidium Darmstadt 14.08.2017 

B 13 Regionalverband FrankfurtRheinMain 27.07.2017 

B 14 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 18.07.2017 

B 15 Wissenschaftsstadt Darmstadt 29.08.2017 
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C. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der förmlichen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 13a BauGB mit Hinweisen oder Anregungen 

 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind folgende Stellungnahmen mit Hinweisen oder Anregungen ein-

gegangen. 

 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

vom 

C 1 Bürger 1 - anonymisiert 30.07.2017 

 

Nachdem die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen abgelaufen ist und keine weiteren Stellungnah-

men verspätet eingegangen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Öffentlichkeit, die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, 

auch keine Anregungen zum Inhalt der vorgelegten Bauleitplanung im Rahmen der förmlichen Be-

teiligung geltend machen oder deren Belange bereits angemessen in der Planung berücksichtigt 

wurden. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 
 

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  
§ 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a BauGB  

B 1 Amprion GmbH 
Stellungnahme vom 27. Juli 2017 
 
 
 
 
Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen 
Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Ver-
sorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen betei-
ligt haben. 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass keine Höchstspannungsleitun-
gen der Anregungsträgerin im Plangebiet verlaufen       
oder für dieses geplant sind. 
 
 
Es wird festgestellt, dass betroffene Versorgungsunter-
nehmen am Planverfahren im Rahmen der förmlichen 
Beteiligung gemäß §§ 3,4 Abs. 2 BauGB beteiligt wur-
den. 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
Keine. 

B 2 Deutsche Bahn AG 
Stellungnahme vom 11. Juli 2017 
 
Auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet 
die DB Immobilien als von der DB Netz AG bevollmäch-
tigtes Unternehmen hiermit folgende Stellungnahme als 
Träger öffentlicher Belange zu den o. g. Verfahren: 
Das Plangebiet liegt mehrere 100m von unseren Anla-
gen entfernt, und zudem handelt es sich um einen Plan 
der Innenentwicklung innerhalb des bereits bestehen-
den B-Plans. 
Unsere Belange werden deshalb durch die Maßnahme 
nicht betroffen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass die Belange der Anregungs-
trägerin aufgrund der Entfernung des Plangebietes zu 
deren Anlagen nicht betroffen sind. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Keine. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

B 3 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Stellungnahme vom 21. September 2017 
 
 
 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
 
 
 
 
 
 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Ver-
wirklichung des Bebauungsplans so gering wie möglich 
gehalten werden. 
 
 
Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berück-
sichtigen: 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 
ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekom-
munikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird fest-
gestellt, dass sich im Plangeltungsbereich Telekommu-
nikationslinien der Telekom befinden. Diese Information 
sollte sich im Hinweisteil des Textteils zum Bebauungs-
plan „Schutz von Versorgungsanlagen“ wiederfinden. 
Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebau-
ungsplanes ergeben sich hierdurch keine. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Eingriff 
in bestehende öffentliche Straßenverkehrsflächen ist im 
Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens nicht vor-
gesehen.  
 
Der Anregung auf Festsetzung für geeignete Leitungs-
zonen sollte nicht gefolgt werden. Es wird stattdessen 
festgestellt, dass innerhalb der in der Planzeichnung 
festgesetzten Erschließungsstraße ausreichend Raum 
zur Unterbringung von Versorgungsleitungen vorhan-
den ist, so dass die Ausweisung von Leitungszonen 
deshalb obsolet wird. Die Gemeinde als Trägerin der 
Bauleitplanung stellt, wie andernorts sonst auch üblich, 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil ist unter Teil C Nr. 2 „Schutz von 
Versorgungsleitungen“ wie folgt zu ergänzen: 
„Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom.“ 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
Keine. 
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Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk-
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe ins-
besondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicher-
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikations-
linien der Telekom nicht behindert werden. 
Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plange-
biets erforderlich. 
 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, 
welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Drit-
ter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden. 
 
 
 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf 
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

allen betroffenen Versorgungsunternehmen regelmäßig 
den öffentlichen Straßenraum für die notwendige Lei-
tungsverlegung und -führung kostenfrei zur Verfügung, 
sodass die Erschließung des Plangebietes gesichert 
werden kann und die Belange des Versorgungsunter-
nehmens damit angemessen in der Planung berück-
sichtigt sind. Eine Planumsetzung ist somit gesichert. 
 
Es wird festgestellt, dass ein Hinweis zum „Schutz von 
Versorgungsleitungen“ bereits Bestandteil des Textteils 
zum Bebauungsplan, Abschnitt C, Nr. 2, ist. Die Be-
lange der Anregungsträgerin sind demnach auch dahin-
gehend bereits angemessen berücksichtigt.  
 
 
 
Kenntnisnahme. Da es sich um ein Bauvorhaben han-
delt, welches sich bereits im Bau befindet ist die Versor-
gung mit Telekommunikationsinfrastruktur bereits gesi-
chert. Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes soll 
lediglich ein großflächiger Markt ermöglicht werden. 
 
Kenntnisnahme. Es wird darauf hingewiesen, dass 
keine Straßen in nebenstehender Stellungnahme ge-
nannt werden. Die Erschließung des Plangebietes er-
folgt über die Südliche Ringstraße. Ein Eingriff in die öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche ist derzeit nicht 
vorgesehen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieser be-
trifft vielmehr die nachfolgende Ausführungsplanung als 
die vorliegende Bauleitplanung. Auswirkungen auf den 
Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes ergeben 
sich demnach nicht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftli-
chen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bau-
weise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinier-
ten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungs-
sicherheit möglich ist. 
 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass  

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im 
Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltli-
che und kostenfreie Nutzung der künftig gewidme-
ten Verkehrswege möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende 
Flächen als mit einem Leitungsrecht zu belasten 
festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch 
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen wird:  
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Tele-
kom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem 
Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unter-
haltung von Telekommunikationslinien, verbunden 
mit einer Nutzungsbeschränkung." 

 der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstim-
mung mit uns im erforderlichen Umfang Flächen für 
die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen 
auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen 
und diese durch Eintrag einer beschränkten persön-
lichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kos-
tenlos zu sichern, 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung 
der Lage und der Dimensionierung der Leitungszo-
nen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungs-
bau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise der Anregungsträgerin 
werden im Hinblick auf die vorangegangene städtebau-
liche Stellungnahme zur kostenfreien Nutzung der öf-
fentlichen Straßenverkehrsfläche zur Kenntnis genom-
men. 
Zudem wird festgestellt, dass im Zuge der Umsetzung 
des Bebauungsplanes keine Entwidmung von öffentli-
chen Straßenparzellen vorgesehen ist; eine dingliche 
Sicherung von Leitungsrechten im Bereich der öffentli-
chen Straßenparzelle ist damit nicht erforderlich.  
Etwaige Belange der Anregungsträgerin werden somit 
derzeit nicht berührt.  
Die Belange der Anregungsträgerin sind damit bereits 
angemessen berücksichtigt, eine weitergehende städ-
tebauliche Stellungnahme sowie ein darauf abgestellter 
Beschlussvorschlag können entfallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung 
der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr 
verändert werden. 

 

B 4 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG 
Stellungnahme vom 28. Juli 2017 
 
 
 
Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. 
Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA 
AG und der ENTEGA Netz AG sowie deren Tochterun-
ternehmen e-netz Südhessen GmbH & Co. KG und der 
ENTEGA Medianet GmbH. Ja nach Areal beinhaltet die 
Stellungnahme die Medien Strom, Gas, Trinkwasser, 
Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Telekommunikation 
und/oder Fernwirktechnik. In Erzhausen sind wir Netz-
betreiber der Sparte Strom, Telekommunikation sowie 
Fernwirktechnik, Gas und Wasser. 
 
Gegen die vorliegende Planung bestehen keine Beden-
ken. 
 
 
Die Stromversorgung des Planungsgebietes kann durch 
Ergänzung und Erweiterung unseres bestehenden Ver-
sorgungsnetzes im Zuge der Erschließungsmaßnahmen 
entsprechend dem Leistungsbedarf der zukünftigen Ab-
nehmer realisiert werden. Innerhalb des Geltungsberei-
ches befinden sich Betriebsmittel unseres Unterneh-
mens bzw. der ENTEGA AG. Bei einer Entwidmung von 
Wegeparzellen sind die Betriebsmittel im Grundbuch 
dinglich zu sichern. 
 
Unterrichten Sie uns bitte auch über den weiteren Ver-
lauf Ihrer Planungen. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass von der Anregungsträgerin 
keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungs-
plan bestehen.  
 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass keine Entwid-
mung von Wegeparzellen vorgesehen ist.  
Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebau-
ungsplanes ergeben sich somit nicht. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:  
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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B 5 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Stellungnahme vom 20. Juli 2017 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum vorliegen-
den Bebauungsplanverfahren äußern zu können. 
 
Im vorliegenden Fall soll im Gewerbegebiet Am Ohlen-
berg in Erzhausen die Ansiedlung von weiterem großflä-
chigem Einzelhandel in Form eines Aldi-Lebensmittel-
discounters mit 1.200qm Verkaufsfläche ermöglicht 
werden. Die Festsetzung erfolgt als Sonstiges Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung Lebensmitteleinzel-
handel. Unmittelbar benachbart bestehen bereits ein 
Rewe-Vollsortimenter inklusive Getränkemarkt und ein 
Netto-Discount-Markt. Die Handwerkskammer Frank-
furt-Rhein-Main nimmt zu den Planungen wir folgt Stel-
lung: 
 
Gemäß gültigem Regionalplan Südhessen ist die Aus-
weisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen 
Einzelhandelsvorhaben grundsätzlich nur in Ober- und 
Mittelzentren zulässig. Der Gemeinde Erzhausen 
kommt gemäß Regionalplanung die Funktion eines 
Kleinzentrums zu. Von daher ist das geplante Vorhaben 
unseres Erachtens grundsätzlich nicht zulässig. Zu-
nächst müsste unserer Ansicht nach sichergestellt wer-
den, dass die Planungen mit den regionalplanerischen 
Zielen und Vorgaben abgestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Die Anregungsträgerin gibt den Sach-
verhalt korrekt wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zulässigkeit von großflächigen Verbrauchermärkten 
beschränkt sich grundsätzlich auf Ober- und Mittelzen-
tren. Da die Gemeinde Erzhausen gemäß Regionalplan 
als Kleinzentrum eingestuft wird, aber dennoch einen 
großflächigen Aldi-Lebensmittelmarkt errichten möchte, 
wurde im Vorfeld eine Auswirkungsanalyse zur Neuan-
siedlung erstellt, um ökonomische und versorgungs-
strukturelle Auswirkungen darlegen zu können, denn 
großflächiger Einzelhandel kann gemäß Regionalplan 
Südhessen nicht von Vornherein in Kleinzentren ausge-
schlossen werden. Ziel Z3.4.3-2 besagt, dass eine Aus-
weisung von großflächigem Einzelhandel in begründe-
ten Ausnahmefällen, z.B. für die örtliche 
Grundversorgung, und unter Einhaltung der übrigen lan-
des- und regionalplanerischen Zielsetzungen sowie un-
ter besonderer Beachtung des interkommunalen Ab-
stimmungsgebotes auch in den zentralen Ortsteilen von 
Grundzentren (Unter- und Kleinzentren) zulässig ist. Zur 
Begründung des vorliegenden Ausnahmefalls wurde 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen; Aufstellung der 3. Änd. des B-Planes „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ in der Gemarkung Erzhausen  ANLAGE I 
Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB i. V. m. § 13a BauGB 
 

Seite 11 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger erscheint uns jedoch, dass mit den Planungen 
erneut ein Kaufkraftmagnet deutlich abseits der Wohn-
gebietsstrukturen in Erzhausen auch des Ortskerns mit 
dem dort ansässigen Fach- und Einzelhandel, Gewerbe 
und Lebensmittel- (bspw. Bäcker, Fleischer) und Dienst-
leistungshandwerk (bspw. Friseure, Augenoptiker) an-
gesiedelt wird. Die vorliegenden Planungen tragen wei-
ter dazu bei, Kundenströme aus der zentralen Ortslage 
wegzuleiten und damit diesen Bereich und die dortigen 
Firmen mit den dort bereitgestellten Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen zu schwächen. Auch eine fußläufige Er-
reichbarkeit halten wir nicht gegeben - der Standort im 
Gewerbegebiet ist ein klassischer nur mit dem Auto zu 
erreichender Standort und nicht zuletzt deshalb auch 
von den Investoren wohl auch gewählt worden. Dadurch 
werden maßgeblich immobile und oft ältere Bevölke-
rungsgruppen benachteiligt. 
 

eine Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi 
Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Erzhausen er-
stellt. Hieraus ergibt sich, dass durch das Vorhaben we-
der in Erzhausen noch in umliegenden Städten und Ge-
meinden wesentliche Auswirkungen durch 
Gefährdungen strukturprägender Anbieter zu erwarten 
sind. Zudem wurde grundsätzlich festgestellt, dass 
keine wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf 
Märkte in und außerhalb der Gemeinde entstehen, da 
diese etablierte Lebensmittelmärkte mit einer guten 
Leistungsstärke darstellen. Das Vorhaben löst somit 
keine wesentlichen Verschiebungen im Wettbewerbs- 
und Versorgungsgefüge aus und kann somit auch zur 
Deckung der Grundversorgung dienen. 
Diese Ausführungen befinden sich bereits in der Be-
gründung. Die Auswirkungsanalyse ist als Anlage dem 
Bebauungsplan beigefügt. Daher ergeben sich keine 
weiteren Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 
 
Gemäß Auswirkungsanalyse ist in zentraler Ortslage 
der Gemeinde Erzhausen lediglich ein kleinflächiger Su-
permarkt (Nahkauf) ansässig, welcher nur begrenzt 
Magnetfunktion entwickelt und dessen Versorgungswir-
kung nicht wesentlich über das fußläufige Umfeld hin-
ausreicht. Das bedeutet, dass sich die Kundenströme in 
der zentralen Ortslage überwiegend durch die nicht mo-
bile Bevölkerung ergeben. Diese bleiben auch weiterhin 
erhalten. Das Wegleiten von Kundenströmen aufgrund 
des neu geplanten Vorhabens ist nur in sehr geringem 
Ausmaß zu erwarten, denn aufgrund der begrenzten 
Konzeptüberschneidungen zwischen dem geplanten 
Aldi Discounter und dem Nahkauf-Markt ist keine unmit-
telbare Gefährdung des Nahkauf-Marktes zu erwarten. 
Auch die Kleinanbieter, wie Bäckereien, Metzgereien   
oder das Teegeschäft im Kernort sind von keinen Be-
standsgefährdungen bedroht. Hierfür spricht auch das 
überdurchschnittliche Kaufkraftniveau in Erzhausen - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum denn ein 
weiterer Nahversorger in einem Unterzentrum nötig sein 
sollte. Die Frage nach dem Kaufkraftabfluss in andere 
Kommunen wird nicht untersucht, es wird lediglich aus-
geführt, dass Erzhausen, ebenso wie verschiedene 
Nachbarkommunen, überdurchschnittliche Kaufkraft im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt aufweisen würden. 
Dies verwundert in einer prosperierenden Region wie 
dem Rhein-Main-Gebiet nicht, sagt aber auch nichts 
über eine etwaige Unterversorgung Erzhausens aus. 
Eine solche wäre erst dann anzunehmen, wenn wirklich 
in erheblichem Umfang Kaufkraft aus Erzhausen ab-
flösse, als Erzhausener Bürger verstärkt in anderen 
Kommunen einkaufen würden. Antworten darauf bleiben 
die Auswirkungsanalyse schuldig. Stattdessen wird aus-
geführt, dass „durch die Errichtung des Aldi-Lebensmit-
telmarktes in Erzhausen […] die Hauptwettbewerber 
(Aldi-Märkte in Egelsbach-Bayerseich, Darmstadt-Ar-
heilgen, Weiterstadt-Riedbahn), entlastet werden“ sollen 
(vgl. Begründung S. 9). Es erstaunt uns, dass umlie-
gende Aldi-Filialen als Hauptwettbewerber für den neu 
anzusiedelnden (ebenfalls) Aldi-Discounter angeführt 
werden. Vor allem ist aus diesem Argument aber abzu-
lesen, dass der Investor selbst einen deutlichen Effekt 
auf die umliegenden Kommunen mit seinen anderen Fi-
lialen dort erwartet. Dies spricht deutlich gegen die An-
nahme, dass der vorgesehene Aldi lediglich der örtli-
chen Nahversorgung von Erzhausen dient. Vielmehr 

der Kaufkraftindex liegt 9,2 % über dem Bundesdurch-
schnitt. Der Schlussfolgerung, dass der neue Standort 
aufgrund seiner Lage die immobilen und älteren Bevöl-
kerungsgruppen benachteiligt kann nicht gefolgt wer-
den, denn der Standort ist durch die Anbindung an den 
ÖPNV auch für solche Bevölkerungsgruppen erreich-
bar, zumal auch der zentrale und fußläufig erreichbare 
Nahkauf-Markt zur Verfügung steht.  
 
Es wird festgestellt, dass es sich bei der vorliegenden 
Gemeinde nicht um ein Unterzentrum sondern um ein 
Kleinzentrum handelt, welche jedoch beide den Grund-
zentren zugeordnet sind. 
Aus der Auswirkungsanalyse ergibt sich, dass die Um-
gebungsgemeinden bisher auch von Kaufkraftzuflüssen 
aus Erzhausen profitieren. Daraus lässt sich schließen, 
dass es sehr wohl K<aufkraftabflüsse in andere Kom-
munen gibt. Auch nach der Eröffnung des geplanten 
Aldi-Marktes ist nicht mit einer Rückführung der bisher 
abfließenden Kaufkraft zu erwarten.  
Dem Gutachter, welcher die Auswirkungsanalyse erar-
beitet hat, kann eine fachliche Kompetenz unterstellt 
werden. Die Auswirkungsanalyse wurde zwar aufgrund 
des Tatbestandes einen großflächigen Aldi Lebensmit-
telmarkt errichten zu wollen, erstellt, dennoch ist die 
Analyse der ökonomischen Auswirkungen auf konkur-
rierende Lebensmittelmärkte und die Gefährdung von 
zentralen Versorgungsbereichen oder gewachsenen 
Nahversorgungsstrukturen durch das Planvorhaben 
wesentlicher Bestandteil der Untersuchung. Unter Be-
rücksichtigung all dieser Aspekte kommt die Auswir-
kungsanalyse zu dem Ergebnis, dass durch das Vorha-
ben weder in Erzhausen noch in umliegenden Städten 
und Gemeinden wesentliche Gefährdungen strukturprä-
gender Anbieter zu erwarten sind. Zudem wurde grund-
sätzlich festgestellt, dass keine wesentlichen Auswir-
kungen des Vorhabens auf Märkte in und außerhalb der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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wird mit einer überörtlichen Auswirkung des Vorhabens 
gerechnet, und genau für solche Vorhaben ist ein Klein-
zentrum wie Erzhausen planungsrechtlich nicht ge-
dacht. Dem Fazit der Auswirkungsanalyse, dass durch 
das Vorhaben weder in Erzhausen noch in umliegenden 
Städten und Gemeinden wesentliche Auswirkungen 
durch Gefährdungen strukturprägender Anbieter zu er-
warten wären und keine wesentlichen Auswirkungen auf 
Märkte in und außerhalb der Gemeinde entstünden, so-
wie sich die Umverteilung nur unwesentlich auf den 
zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde sowie auf 
die Nahversorgungsstrukturen des Umlandes auswirken 
würden (vgl. Begründung S. 9 und 10), müssen wir da-
her energisch widersprechen. 
 
Ferner sehen wir die ersatzlose Umwandlung von bisher 
als Gewerbegebiet ausgewiesen Flächen in Sonderge-
bietsflächen kritisch. Gewerbegebiete sollen der Unter-
bringung von produzierendem Gewerbe dienen und für 
diese bezahlbaren Flächen und Flächenreserven dar-
stellen. Mit dem Vorhaben werden diese Flächen ge-
schmälert und gleichzeitig der Konkurrenzdruck mit Ein-
zelhandelsnutzungen, die regelmäßig höhere 
Flächenmieten zahlen kann erhöht. 
Aus den genannten Gründen sieht die Handwerkskam-
mer Frankfurt-Rhein-Main die vorliegenden Planungen 
äußerst kritisch und lehnt sie ab. 
Wir wären dankbar, wenn die in unserer Stellungnahme 
angeführten Argumente im weiteren Verfahren berück-
sichtigt würden und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 
 

Gemeinde entstehen, da diese etablierte Lebensmittel-
märkte mit einer guten Leistungsstärke darstellen. Das 
Vorhaben löst somit keine wesentlichen Verschiebun-
gen im Wettbewerbs- und Versorgungsgefüge aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den 
Planbereich ein Gewerbegebiet fest, in welchem Einzel-
handelsbetriebe nicht ausgeschlossen sind. Demnach 
besteht bereits zum jetzigen Zeitpunkt das Planungs-
recht zur Ansiedlung von Lebensmittelmärkten inner-
halb des in Rede stehenden Gewerbegebietes. So 
wurde auch auf dieser Grundlage ein Bauantrag für ei-
nen kleinflächigen Aldi Lebensmittelmarkt eingereicht. 
Da das dem Bauantrag zugrunde gelegte Vorhaben den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht wurde 
bereits eine Baugenehmigung erteilt. Die vorliegende 
Bauleitplanung hat langfristig zum Ziel, das Nahversor-
gungsangebot in Erzhausen an die heute üblichen Stan-
dards anzupassen und den Markt nach den Kriterien ei-
nes großflächigen Einzelhandelmarktes ausbauen zu 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 

B 6 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 
Stellungnahme vom 24. Juli 2017 
 
Gegen den oben genannten Bebauungsplan bestehen 
seitens Hessen Mobil grundsätzlich keine Einwände. 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass gegen den vorliegenden Be-
bauungsplan grundsätzlich keine Einwände bestehen. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 



Bauleitplanung der Gemeinde Erzhausen; Aufstellung der 3. Änd. des B-Planes „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ in der Gemarkung Erzhausen  ANLAGE I 
Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB i. V. m. § 13a BauGB 
 

Seite 14 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

Die derzeitige verkehrliche Erschließung des Plangebie-
tes über die K 137 wird als gesichert angesehen. Sollte 
die Einmündung Südliche Ringstraße / K -167 allerdings 
unfallauffällig werden, so gehen sämtliche Kosten für 
notwendige verkehrliche Maßnahmen (Verlängerung 
der Aufstellungsflächen des Linksabbiegers, Signalisie-
rung, ec.) zu Lasten des Antragsstellers bzw. der Ge-
meinde Erzhausen. Gemäß dem Erlass Nr. 178 des 
HMWEVL, veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land 
Hessen am 16. Februar 2009, spricht man von einer Un-
fallhäufung, wenn sich auf einem Straßenabschnitt von 
maximal 300m Länge mindestens fünf Unfälle eines Un-
falltyps innerhalb eines Kalenderjahres oder mindestens 
drei Unfälle mit schwerem Personenschaden innerhalb 
eines Zeitraums von drei Jahren ereignet haben. Die 
Identifikation von Unfallhäufungen erfolgt durch die zu-
ständige Polizeibehörde im Rahmen der örtlichen Unfall-
untersuchung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In einem 
Bauleitplanverfahren werden grundsätzlich keine Kos-
ten für verkehrliche Maßnahmen geregelt. Im Falle einer 
nebenstehenden Unfallhäufung sind die Kostenträger 
zwischen betroffener Gemeinde und Anregungsträgerin 
selbst zu klären. Auswirkungen auf den Festsetzungs-
gehalt der vorliegenden Bauleitplanung ergeben sich 
hiermit nicht. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 

B 7 HessenArchäologie 
Stellungnahme vom 31. Juli 2017 
 
Die vorliegende Planung wird vom Landesamt für Denk-
malpflege, hessenArchäologie, im derzeitigen Stadium 
abgelehnt, da nicht sichergestellt ist, dass die öffentli-
chen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bo-
dendenkmalpflege (§1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) hinreichend 
berücksichtigt werden. Im unmittelbaren Umfeld des 
Plangebiets befinden sich Bodendenkmäler (Erzhausen 
7: vorgeschichtliche Siedlungsspuren). 
Es ist damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kul-
turdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Boden-
denkmäler) zerstört werden. 
Um Qualität und Quantität der archäologischen Befunde 
zu überprüfen und um später zu fundierten Stellungnah-
men im Rahmen von bauordnungsrechtlichen oder 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 

 
 
 
Kenntnisnahme. Das in Rede stehende Plangebiet liegt 
im Ursprungsbebauungsplan „Gewerbegebietserweite-
rung am Ohlenberg“, welcher am 12. Februar 1998 
durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt 
wurde. Demnach handelt es sich bei dem Plangebiet 
um planungsrechtlich bereits verfügbares Bauland.  
Aufgrund dieses bestehenden Baurechts beantragte 
der Investor des Verbrauchermarktes bei der Unteren 
Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg eine 
Baugenehmigung für einen kleinflächigen Verbraucher-
markt. Diese wurde am 10. August 2016 erteilt und so-
mit wurde mit dem Bau des Verbrauchermarktes inklu-
sive der Stellplätze begonnen. Der Markt ist derzeit 
bereits fast fertiggestellt. Durch die vorliegende Bauleit-

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
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gelangen, ist ein archäologisches Gutachten, d. h. eine 
vorbereitende Untersuchung gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 
HDSchG erforderlich, deren Kosten vom Plangeber in 
seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. 
Als vorbereitende Untersuchung sollte sobald wie mög-
lich vor weiteren Planungsschritten eine geophysikali-
sche Prospektion des beplanten Geländes durchgeführt 
werden, da von ihrem Ergebnis abhängig ist, inwieweit 
weitere archäologische Untersuchungen (keine Ausgra-
bung / weitere Teilausgrabung / Totalausgrabung) erfor-
derlich sind. 
Eine Liste zu den Grabungs- und Prospektionsfirmen, 
die in Hessen zugelassen sind, wird vom Bundesver-
band freiberuflicher Kulturwissenschaftler e. V., Adenau-
erallee 10, 53 113 Bonn geführt. 
Unter http://www.b-f-k.de/mg-listen/archaeologie-gra-
bungsfirmen.php#list, finden Sie den Link zu der pdf-
Liste der Archäologischen Grabungsfirmen, die in Hes-
sen zugelassen sind. 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Untere Denk-
malschutzbehörde beim Kreis Darmstadt-Dieburg zur 
Kenntnis. 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich 
ausschließlich zu den öffentlichen Belangen des Boden-
denkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine 
gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des Bau-
denkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält 
sich die Denkmalfachbehörde vor. 
 

planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für einen großflächigen Verbrauchermarkt geschaf-
fen werden. Ziel ist keine bauliche Erweiterung, sondern 
lediglich eine interne Umstrukturierung des Verbrau-
chermarktes. 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens hätte bereits 
die Erstellung eines archäologischen Gutachtens gefor-
dert werden können, da davon ausgegangen wird, dass 
die Fachbehörde in ein solches Verfahren mit einbezo-
gen wird. Da allerdings kein entsprechendes Gutachten 
gefordert wurde, der Markt durch die Behörde geneh-
migt wurde und der Bau bereits fast abgeschlossen ist, 
wird die im Zuge der Bauleitplanung geforderte geophy-
sikalische Prospektion als obsolet erachtet. Des Weite-
ren wird festgehalten, dass der plangebenden Ge-
meinde sowie auch dem Investor kein Fehler 
vorgeworfen werden kann. 
Dieser Sachverhalt wurde mit der Anregungsträgerin 
besprochen. Auf den Nachtrag (vgl. B 7.1) zur neben-
stehenden Stellungnahme wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 7.1 Nachtrag vom 08. August 2017 
 
Vielen Dank für Ihre Email vom 04.08. und die umfang-
reiche Darstellung der planungsrechtlichen Situation zu 
o.g. Bauleitplanungsverfahren aus Ihrer Sicht. 
 
Aufgrund unserer Aktenlage muss ich zunächst feststel-
len, dass die hessenArchäologie im Landesamt für 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
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Denkmalpflege Hessen (seinerzeit noch Archäologische 
und Paläontologische Denkmalpflege) bei der ursprüng-
lichen Offenlage des Bebauungsplanes 1998 möglicher-
weise nicht beteiligt wurde. Unabhängig davon ist der 
Fund, der aus fachlicher Sicht den Hinweis auf die Exis-
tenz eines Bodendenkmals gegeben hat, erst nach der 
Rechtskraft des Bebauungsplans getätigt worden. Der 
Schutz des Bodendenkmals ergibt sich mit seinem Be-
kanntwerden (§ 2 Abs. 2 HDSchG), so dass eine Erhal-
tungspflichtung nach § 1 HDSchG und eine Genehmi-
gungspflicht zur Veränderung des Bodendenkmals nach 
§ 18 HDSchG ab diesem Zeitpunkt gegeben war. 
 
 
Mit der erneuten Änderung des Bebauungsplanes wäre 
die planungsrechtliche Situation gegeben, diesem 
neuen öffentlichen Belang Rechnung zu tragen. Da die 
aktuell vorhandene Situation eine zwischenzeitliche un-
beobachtete Zerstörung des Denkmals hat entstehen 
lassen, ohne das die Belange des Denkmalschutzes be-
rücksichtigt wurden bzw. werden konnten, ist sehr be-
dauerlich. Vor diesem Hintergrund macht die Erstellung 
eines facharchäologischen Gutachtens wenig Sinn - aus 
diesem Grunde verzichtet die hessenArchäologie auf 
die Forderung eines solchen Gutachtens und die vorläu-
fige Ablehnung der Bebauungsplanänderung. 
 
Allerdings werde ich prüfen, inwieweit der Vorhabenträ-
ger seiner Pflicht zur Meldung von Bodendenkmälern 
(§ 21 HDSchG) nicht nachgekommen ist. 
 

Es wird festgestellt, dass ein Hinweis zum Denkmal-
schutz bereits Bestandteil des Textteils zum Bebau-
ungsplan ist. Dieser sollte allerdings um den Schutz ei-
nes Bodendenkmals, die Erhaltungspflicht sowie die 
Genehmigungspflicht zur Veränderung eines Boden-
denkmals ergänzt werden.  
Da es sich um ein Vorhaben mit bestehender Bauge-
nehmigung handelt, dessen Bau bereits fast vollständig 
beendet ist, wird davon ausgegangen, dass die Melde-
pflicht und somit auch die Erhaltungs- und Genehmi-
gungspflicht bei einer Veränderung eines Bodendenk-
mals eingehalten wurde bzw. es zu keinem Fund 
gekommen ist. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird fest-
gestellt, dass aufgrund des derzeit fortgeschrittenen 
Baus die Erstellung eines facharchäologischen Gutach-
tens nicht mehr möglich ist die Anregungsträgerin von 
der Forderung gemäß vorstehender Stellungnahme 
(B 7) sowie der Ablehnung des Bebauungsplanes ab-
sieht.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Der Textteil zum Bebauungsplan ist unter Teil 
C – Nr. 1 „Denkmalschutz (§ 21 HDSchG)“ wie 
folgt zu ergänzen: „Der Schutz eines Boden-
denkmals (§ 2 Abs. 2 HDSchG) ergibt sich mit 
seinem Bekanntwerden. Daraus ergibt sich 
eine Erhaltungspflicht nach § 1 HDSchG sowie 
eine Genehmigungspflicht zur Veränderung 
des Bodendenkmals nach § 18 HDSchG.“ 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 

B 8 IHK Darmstadt 
Stellungnahme vom 20. Juli 2017 
 
Vielen Dank, dass wir zu dem Bauleitplan Stellung neh-
men können. 
 

 
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
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Im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ in Erzhausen soll die 
Ansiedlung eines Aldi-Lebensmitteldiscounters mit 
1.200 qm Verkaufsfläche ermöglicht werden. Die Fest-
setzung erfolgt als Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Lebensmittelhandel. 
Unmittelbar benachbart bestehen bereits ein Rewe-Voll-
sortimenter inklusive Getränkemarkt sowie ein Netto-
Discount-Markt. Das Plangebiet ist im Regionalplan 
Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als 
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe ausgewiesen. 
 
Da wir bei dem Vorhaben eine Überschreitung des Ver-
sorgungsauftrages der Gemeinde Erzhausen sowie eine 
Gefährdung integrierter Standorte sehen, können wir 
der Planung keine Zustimmung erteilen. Dies begründet 
sich in: 
 
Regionalplanerische Bedenken 
Die Planung widerspricht folgenden zu beachtenden 
Zielen und Geboten des Regionalplans Südhessen: 
Z3.4.3-2 
Der Gemeinde Erzhausen kommt gemäß Regionalpla-
nung die Funktion eines Kleinzentrums zu. Die Auswei-
sung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigem 
Einzelhandel ist nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anregungsträgerin gibt den Sachverhalt korrekt wie-
der. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass Z3.4.2-2 zusätzlich besagt, 
dass eine Ausweisung von großflächigem Einzelhandel 
in begründeten Ausnahmefällen, z.B. für die örtliche 
Grundversorgung, und unter Einhaltung der übrigen lan-
des- und regionalplanerischen Zielsetzungen sowie un-
ter besonderer Beachtung des interkommunalen Ab-
stimmungsgebotes auch in den zentralen Ortsteilen von 
Grundzentren (Unter- und Kleinzentren) zulässig ist. Zur 
Begründung des vorliegenden Ausnahmefalls wurde 
eine Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi 
Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Erzhausen er-
stellt. Hieraus ergibt sich, dass durch das Vorhaben we-
der in Erzhausen noch in umliegenden Städten und Ge-
meinden wesentliche Auswirkungen durch 
Gefährdungen strukturprägender Anbieter zu erwarten 
sind. Zudem wurde grundsätzlich festgestellt, dass 

Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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Z3.4.3-3 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Vorrang-
gebietes für Industrie und Gewerbe. Diese Flächen sind 
dem produzierenden und weiterverarbeitendem Ge-
werbe vorzuhalten. Eine Ansiedlung auch von nicht 
großflächigem Einzelhandel widerspricht den regional-
planerischen Vorgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keine wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf 
Märkte in und außerhalb der Gemeinde entstehen, da 
diese etablierte Lebensmittelmärkte mit einer guten 
Leistungsstärke darstellen. Das Vorhaben löst somit 
keine wesentlichen Verschiebungen im Wettbewerbs- 
und Versorgungsgefüge aus und kann somit auch zur 
Deckung der Grundversorgung dienen. 
 
 
Es wird festgestellt, dass im Regionalplan Südhessen 
für Erzhausen ausgewiesenen Bereich „Vorranggebiet 
Siedlung“, in welchen Sondergebiete für großflächigen 
Einzelhandel zulässig sind, keine eigentumsrechtlich 
verfügbaren oder geeigneten Flächen für einen großflä-
chigen Lebensmittelmarkt vorhanden sind. Deshalb 
wurde auf den jetzigen Planstandort ausgewichen, wel-
cher im gültigen Regionalplan Südhessen 2010 als 
„Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Bestand“ aus-
gewiesen ist. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt 
für den Planbereich ein Gewerbegebiet fest, in welchem 
Einzelhandelsbetriebe nicht ausgeschlossen sind. 
Demnach besteht zum jetzigen Zeitpunkt das Planungs-
recht zur Ansiedlung von Lebensmittelmärkten inner-
halb des in Rede stehenden Gewerbegebietes. So 
wurde auf dieser Grundlage ein Bauantrag für einen 
„kleinflächigen“ Aldi Lebensmittelmarkt eingereicht. Da 
das dem Bauantrag zugrunde gelegte Vorhaben den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht wurde 
bereits eine Baugenehmigung erteilt. Der Bau des 
Marktes ist fast abgeschlossen. Ziel der vorliegenden 
Bauleitplanung ist es demnach, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen großflächigen Markt zu 
schaffen. Die äußere Kubatur des Marktes bleibt auch 
bei „Umwandlung“ von kleinflächig zu großflächig 
gleich. Es kommt lediglich zu einem Innenumbau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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Des Weiteren sind folgende Gebote bei der Ansiedlung 
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben zu beachten: 
 
Zentralitätsgebot 
Großflächiger Einzelhandel ist nur in den Ober-, Mittel-
zentren zulässig. 
 
Kongruenzgebot: 
Verkaufsfläche, Warensortiment und Einzugsbereich 
von großflächigem Einzelhandel sind insbesondere auf 
die Einwohnerzahl der Standortgemeinde und deren 
Verflechtungsbereich sowie auf die zentralörtliche Funk-
tionsstufe abzustimmen. Dabei darf der zentralörtliche 
Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschritten 
werden. Beeinträchtigungsverbot: Großflächiger Einzel-
handel darf die städtebauliche Entwicklung, Ordnung 
und Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskern der 
Standortgemeinde, anderer zentraler Orte sowie die 
Nahversorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich 
nicht wesentlich beeinträchtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hinsichtlich des Zentralitätsgebotes wird auf obenste-
hende städtebauliche Stellungnahme zu nebenstehen-
dem Z3.4.3-2 hingewiesen. 
 
 
Das Kongruenzgebot besagt, dass der Einzugsbereich 
eines Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbe-
reich der Standortkommune nicht wesentlich über-
schreiten darf. Für die Ansiedelung des Aldi Lebensmit-
telmarkes kann festgehalten werden, dass der 
zentralörtliche Verflechtungsbereich nicht wesentlich 
überschritten und somit das Kongruenzgebot eingehal-
ten wird. Grund hierfür ist, dass die Marktreichweite des 
Planstandortes v.a. durch seine verkehrliche Erreich-
barkeit sowie durch andere Lebensmittelmärkte be-
grenzt wird. Zudem wird sich das Einzugsgebiet, auf-
grund der Präsenz andere Aldi-Märkte im Umland, 
hauptsächlich auf das Gemeindegebiet von Erzhausen 
beschränken. Sogenannte Streukunden (z. B. durch Ar-
beitspendler) werden zwar gelegentlich auch aus den 
südlich angrenzenden Orten Wixhausen und Gräfen-
hausen erwartet, allerdings ist dies als gering einzustu-
fen, da in den angrenzenden Städten und Gemeinden 
aufgrund der dort vorhandenen attraktiven Lebensmit-
telangebote nicht von regelmäßigen Bindungen zum 
Vorhabenstandort in Erzhausen auszugehen ist. Diese 
Aussagen ergeben sich aus der o. g. Auswirkungsana-
lyse (Kapitel IV), aus welcher von der Anregungsträge-
rin auch selbst Aussagen aufgegriffen werden. Dem Er-
steller des Gutachtens kann eine fachliche Kompetenz 
unterstellt werden, sodass sich im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes auf diese Aussagen gestützt. Die 
Errichtung eines großflächigen Einzelhandels wird dem-
nach als regionalplanerisch vertretbar angesehen. 

 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
Keine. 
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Integrationsgebot: 
Einzelhandelsgroßprojekte sind an städtebaulich inte-
grierten Standorten anzusiedeln. 
 
Auch aus Sicht der Industrie und Handelskammer sind 
die regionalplanerischen Ziele und Gebote bei kommu-
nalen Planungen einzuhalten. Da diese zum Zweck ha-
ben, Einzelhandel in integrierte Standorte zu lenken und 
das zentrale Ortesystem als wesentliches Grundgerüst 
aufrecht zu halten. Gewerbe- und Industriegebiete sind 
dem produzierenden und weiterverarbeitenden Ge-
werbe vorzuhalten. Zum einen sind diese Betriebe inner-
halb Wohnsiedlungsgebieten aus Immissionsschutz-
gründen nicht zulässig und zum anderen führt die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in Gewerbege-
bieten zu massiven Grundstückspreissteigerungen. Es 
ist aufgrund der schon vorhandenen Einzelhandelsbe-
triebe zu befürchten, dass sich auf den noch freien 
Grundstücken weiterer Einzelhandel ansiedeln wird, da 
der Standort durch die Agglomeration für Kunden an At-
traktivität gewinnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baurechtliche Bedenken 
Den Planunterlagen ist keine Planungs-Notwendigkeit 
zu entnehmen. Eine Unterversorgung der Gemeinde ist 
nicht zu erkennen und eine Analyse von integrierten Al-
ternativstandorten ist ebenfalls nicht erfolgt. Wir befürch-

 
Gemäß Begründung zu Z3.4.3-2 des Regionalplanes 
zeichnen sich städtebaulich integrierte Lagen dadurch 
aus, dass sie an den ÖPNV angebunden sind und fuß-
läufig maximal 700 m von Wohnstandorten entfernt lie-
gen. Diese Sachverhalte sind bei dem vorliegenden 
Standort gegeben: Eine Bushaltestelle befindet sich in 
direkter Nähe (ca. 300 m) zum Planstandort, wodurch 
die Anbindung an das Netz des ÖPNV gegeben ist. Als 
letzten Punkt wurde die fußläufige Erreichbarkeit von 
Wohnstandorten genannt. Hierzu kann angemerkt wer-
den, dass die nördlich des Plangebietes liegenden 
Wohngebiete ca. 500 m entfernt liegen und somit die 
fußläufige Erreichbarkeit aus den südlichen Randberei-
chen der Gemeinde Erzhausen als gesichert betrachtet 
werden kann.  
Das Plangebiet befindet sich zwar nicht in einer zentra-
len innerstädtischen Lage bzw. inmitten des baulich ver-
dichteten Siedlungszusammenhangs mit überwiegend 
Wohnanteil der Gemeinde, allerdings ist die wesentliche 
Anforderung erfüllt, da die Erreichbarkeit des Marktes 
für die Bewohner der Gemeinde Erzhausen gesichert 
ist. 
Zudem wird festgestellt, dass der derzeit rechtskräftige 
Ursprungsbebauungsplan für den Planbereich ein Ge-
werbegebiet festsetzt, in welchem Einzelhandelsbe-
triebe nicht ausgeschlossen sind. Auf Grundlage des-
sen wurde ein im Jahr 2016 eingereichter Bauantrag für 
einen kleinflächigen Aldi Lebensmittelmarkt bereits ge-
nehmigt. 
 
 
Es wird festgestellt, dass inmitten der bebauten Sied-
lungsstruktur verschiedene Flächen für eine entspre-
chende Ansiedlung betrachtet wurden. Dabei wurde 
festgestellt, dass keine dieser Flächen eigentumsrecht-

 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine.  
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ten, dass die integrierten Einzelhandelsbetriebe (spezi-
ell der Nahkauf) massiv unter Druck gebracht werden 
und eine große Gefährdung durch die Aldi Ansiedelung 
besteht. Integrierte Standorte sind schützenswert. Das 
kein zentraler Versorgungsbereich in Erzhausen „auszu-
machen“ ist, sollte für die Gemeinde Anlass sein, hier 
eine städtebauliche Entwicklung strategisch anzugehen. 
Wir möchten am Beispiel Arheilgen anführen, dass sich 
hier ein Aldi auf der Hauptstraße ansiedeln wird. Tiefga-
rage und Sozialwohnungen inklusive. 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungsanalyse 
Eine Auswirkungsanalyse hat Ziel und Zweck mögliche 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche bzw. 
auf integrierte Nahversorgungsbetriebe aufzuzeigen. 
Das, was den Planunterlagen beiliegt, ist unseres Er-
achtens keine Auswirkungsanalyse, sondern vielmehr 
eine Investitionsanalyse des Unternehmens Aldi. Abge-
sehen davon, dass wichtige Kennzahlen zu Erzhausen 
fehlen, wie z. B. die Zentralitätskennziffer, ist es nicht 
nachvollziehbar, wie hier eine Verträglichkeit suggeriert 
wird, in dem eine mangelnde Sortimentsüberschneidung 
zu Bäcker/Metzger und Nahkauf angenommen wird. 
Fazit 
Wir lehnen die Umwandlung von Vorrangflächen von In-
dustrie und Gewerbe in Sondergebietsflächen ab und 
appellieren an den Gemeindevorstand den zentralen 
Nahversorgungsbereich zu stärken und auszubauen 
und Ansiedlungen an Ortsrandlagen auszuschließen. 
 

lich zur Verfügung stehen oder in anderer Weise geeig-
net wären, da sie zum Beispiel eine benötigte Flächen-
größe nicht aufweisen oder bereits durch bestehendes 
Baurecht für Wohngebiete vorgehalten werden. An die-
sem bestehenden Baurecht für Wohngebiete soll auch 
aufgrund der zu erwartenden steigenden Einwohner-
zahlen für Erzhausen festgehalten werden.  
Zudem ist erneut anzumerken, dass zum Zeitpunkt des 
Aufstellungsbeschlusses für das vorliegende Bauleit-
planverfahren bereits eine gültige Baugenehmigung für 
einen kleinflächigen Einzelhandelsmarkt vorlag. Es darf 
an dieser Stelle unterstellt werden, dass es nicht im In-
teresse wäre, wenn statt Erweiterung am genehmigten 
Markt ein zusätzlicher großflächiger Markt im Gemein-
degebiet entstanden wäre. 
 
 
Dem Gutachter, welcher die Auswirkungsanalyse erar-
beitet hat, kann eine fachliche Kompetenz unterstellt 
werden. Die Auswirkungsanalyse wurde zwar aufgrund 
des Tatbestandes einen großflächigen Aldi Lebensmit-
telmarkt errichten zu wollen, erstellt, dennoch ist die 
Analyse der ökonomischen Auswirkungen auf konkur-
rierende Lebensmittelmärkte und die Gefährdung von 
zentralen Versorgungsbereichen  oder gewachsenen 
Nahversorgungsstrukturen durch das Planvorhaben 
wesentlicher Bestandteil der Untersuchung. Unter Be-
rücksichtigung all dieser Aspekte kommt die Auswir-
kungsanalyse zu dem Ergebnis, dass durch das Vorha-
ben weder in Erzhausen noch in umliegenden Städten 
und Gemeinden wesentliche Auswirkungen durch Ge-
fährdungen strukturprägender Anbieter zu erwarten 
sind. Zudem wurde grundsätzlich festgestellt, dass 
keine wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf 
Märkte in und außerhalb der Gemeinde entstehen, da 
diese etablierte Lebensmittelmärkte mit einer guten 
Leistungsstärke darstellen. Das Vorhaben löst somit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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keine wesentlichen Verschiebungen im Wettbewerbs- 
und Versorgungsgefüge aus. Demnach kann die Auf-
fassung der Anregungsträgerin, dass der Bauleitpla-
nung keine Auswirkungsanalyse, sondern eine Investi-
tionsanalyse des Unternehmens beigelegt wurde, nicht 
geteilt werden. 
 

B 9 Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Stellungnahme vom 09. August 2017 
 
Seitens des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird in vor-
stehender Angelegenheit wie folgt Stellung genommen: 
 

 Die von den Fachstellen zu ihrem Aufgabenbe-
reich vorgetragenen Anregungen werden im 
Sinne der jeweils nebenstehenden städtebauli-
chen Stellungnahmen in die Abwägung einge-
stellt. Daraus sich ergebende Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan sind den betroffenen 
Fachstellen zugeordnet und werden an betref-
fender Stelle zur Behandlung und Beschluss-
fassung vorgeschlagen. Dazu wird festgestellt, 
dass es sich hierbei um keine Planänderung im 
materiell-rechtlichen Sinn handelt, sondern le-
diglich um eine redaktionelle Ergänzung bzw. 
positive Konkretisierung eines bereits beste-
henden Festsetzungsgehaltes. Von der erneu-
ten Auslegung i. S. d. § 4a Abs. 3 BauGB, wo-
nach der Entwurf erneut auszulegen ist, wenn 
der Bauleitplan nach dem Verfahren nach § 3 
Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt 
wird, ist daher abzusehen. 
 

B 9.1 Gewässer und Bodenschutz 
 
Das Vorhaben liegt innerhalb der Zone III B des mit Ver-
ordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trinkwasser-
schutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewin-
nungsanlagen des Gemeindeverbandes 
Gruppenwasserwerk „Gerauer Land“ im Groß-Gerauer 
Stadtwald (StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Ver-
ordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 2500). Die 
Schutzgebietsverordnung ist zu beachten. 

 
 
Es wird festgestellt, dass ein entsprechender Hinweis 
bereits Bestandteil der Begründung sowie dem Textteil 
zum Bebauungsplan ist. Dieser Hinweis sollte um die 
genaue Bezeichnung des Trinkwasserschutzgebietes 
ergänzt werden. 
 
 
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Die Begründung ist unter Kapitel 3.3.2 „Was-
serschutzgebiete“ wie folgt zu ergänzen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt innerhalb der Zone III B eines des mit Ver-
ordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes zum Schutz der Trink-
wassergewinnungsanlagen des 
Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk 
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Das Vorhaben liegt außerhalb eines festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes im Sinne des § 46 Abs. 1 des 
Hessischen Wassergesetzes (HWG). 
 
Das Vorhaben liegt im räumlichen Geltungsbereich des 
„Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ 
(StAnz. 21/1999 S. 1659). Vom Planungsträger sind die 
stark schwankenden Grundwasserstände zu beachten. 
Insbesondere im Hinblick einer Vermeidung von Ge-
bäudeschäden in Siedlungsbereichen sind bei der 
Standortwahl und der Bauweise die Gefahren durch 
grundwasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung 
und Schrumpfung von Bodenschichten mit setzungs-
empfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernäs-
sungen durch zu hohe Grundwasserstände zu berück-
sichtigen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass ein entsprechender Hinweis 
bereits Bestandteil der Begründung in Kapitel 3.3.1 
„Oberflächengewässer und Hochwasserschutz“ ist.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da im Plan-
gebiet mit sehr hohen Grundwasserständen zu rechnen 
ist, sollte in der Planzeichnung das Plangebiet um eine 
Kennzeichnung als vernässungsgefährdeter Bereich er-
gänzt werden. Für das Gutachten zur Baugrundbeurtei-
lung mit Gründungsempfehlung wurden auch die hydro-
logischen Verhältnisse bzw. der Bemessungs-
wasserstand untersucht. Hierbei wurde angemerkt, 
dass nach den durchgeführten Rammkernsondierun-
gen und unter Beachtung der aufgeführten Höchstwas-
serstände in der Grundwasserkarte Hessische Rhein-
ebene – „Hessisches Ried“ April 2001 / Grundwasser-
höhengleichen von einem Flurabstand im Mittel von ca. 
2 - 2,5 m ausgegangen wird. Da Flächen mit einem Flur-

„Gerauer Land“ im Groß-Gerauer Stadtwald 
(StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Ver-
ordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 
2500).“ 
Der Textteil ist unter Teil C, Nr. 6 „Wasser-
schutzgebiete“ wie folgt zu ergänzen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befindet sich in der Zone III B eines des mit Ver-
ordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes zum Schutz der Trink-
wassergewinnungsanlagen des 
Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk 
„Gerauer Land“ im Groß-Gerauer Stadtwald 
(StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Ver-
ordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 
2500).“ 
 
Keine. 
 
 
 
Die Planzeichnung ist um die Kennzeichnung 
als vernässungsgefährdetes Gebiet zu ergän-
zen. 
Der Textteil (neu: Abschnitt C „Kennzeich-
nung“) sowie die Begründung (neu: Kapitel 
3.3.3 „Grundwasserbewirtschaftung“) ist um 
die Beschreibung dieser Kennzeichnung zu er-
gänzen. 
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Im Hinblick auf die wasserwirtschaftlichen Belange ist 
der gemeinsame Erlass der zuständigen Ministerien 
vom 23. Juni 1997 (StAnz. 25/1997 S. 1803) sowie die 
dazugehörige Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 
wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung“ 
vom 30. Juli 2014 zu beachten.  
Diese Arbeitshilfe kann von der Internetseite des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt https://rp-darmstadt.hes-
sen.de/sites/rpdarmstadt.hessen.de/files/content-down-
loads/Erlass%20mit%20Arbeitshilfe%20 
zur%20Ber%C3%BCcksichtigung%20von%20wasser-
wirtschaftlichen%20Belangen%20in%20der%20Bau-
leitplanung.pdf unter Umwelt → Gewässer- und Boden-
schutz → Vorschriften & Merkblätter → Erlass mit 
Arbeitshilfe zur Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher 
Belange in der Bauleitplanung aufgerufen werden.  
 
Nach § 37 Abs. 4 HWG soll insbesondere Nieder-
schlagswasser in geeigneten Fällen verwertet werden, 
wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-
lange nicht entgegenstehen. Erforderliche Erlaubnisse 
sind bei der Wasserbehörde zu beantragen.  
 
 
 
 
 
 
 

abstand unter 3 m gelten als vernässungsgefährdet gel-
ten ist die erforderliche Kennzeichnung auch durch das 
Gutachten nachgewiesen.  
Die Begründung sowie der Textteil zum Bebauungsplan 
sollten ebenso um die Lage des Plangebietes im Gel-
tungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplans 
Hessisches Ried“ ergänzt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die von der 
Anregungsträgerin genannte Arbeitshilfe ist der Plange-
berin bekannt. Auswirkungen auf den Festsetzungsge-
halt der vorliegenden Bauleitplanung ergeben sich hie-
raus nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens zum derzeitig be-
reits im Bau befindlichen Verbrauchermarkt wurde die 
Einleitung des Niederschlagwassers in die örtliche Ka-
nalisation beantragt. Grund hierfür war die fehlende 
Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde, da diese 
die Benennung der Anzahl der Fahrzeuge pro Tag ge-
fordert hatten, dies aber zum Zeitpunkt des Bauantrag-
verfahrens noch nicht beziffert werden konnte. Um den-
noch Zeit einsparen zu können wurde somit im 
Bauantragsverfahren die Einleitung in die örtliche Kana-
lisation beantragt und auch genehmigt. Daraus ergab 
sich die Festsetzung im Textteil unter C-7.2 Anfallendes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil ist unter Teil C, Nr. 7 wie folgt zu 
ändern: „7.2 Anfallendes Niederschlagswas-
ser, ist in die örtliche Kanalisation einzuleiten. 
Anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges 
Niederschlagswasser ist nach den Maßgaben 
des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz 
(HWG) vorzugsweise innerhalb der Grundstü-
cke zu verwerten, wenn wasserwirtschaftliche 
und gesundheitliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rpdarmstadt.hessen.de/files/content-downloads/Erlass%20mit%20Arbeitshilfe
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rpdarmstadt.hessen.de/files/content-downloads/Erlass%20mit%20Arbeitshilfe
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rpdarmstadt.hessen.de/files/content-downloads/Erlass%20mit%20Arbeitshilfe
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Nach § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt 
oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftli-
che Belange entgegenstehen.  
Wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Bedenken 
bestehen in aller Regel, wenn Niederschlagswasser aus 
den Herkunftsbereichen von Gewerbe, Industrie, Ver-
kehrsflächen und Stellplätzen stammt und Versicke-

Niederschlagswasser, ist in die örtliche Kanalisation 
einzuleiten. Somit wurde auf die Festsetzung bzw. auf 
die Aufnahme eines Hinweises hinsichtlich der Verwer-
tung von Niederschlagswasser verzichtet.  
Nach aktuellem Stand und nach dem Nachweis der Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet durch ein 
Gutachten zur Baugrundbeurteilung mit Gründungs-
empfehlung ist nun allerdings doch eine Versickerung 
über Rigolen in Verbindung mit einer Filterrinne geplant. 
Für diese geplante Versickerungsanlage wurde bereits 
eine Bemessung und Bewertung durchgeführt und in ei-
nem Erläuterungsbericht festgehalten. Mit der Unteren 
Wasserbehörde wurde diese geplante Versickerung 
vorbesprochen und ein entsprechender Antrag einge-
reicht. Zur Sicherung der Versickerung sollte der Hin-
weis zum Umgang mit Niederschlagswasser bzw. zur 
Versickerung in den Hinweisteil des Textteils geändert 
bzw. ergänzt und die Begründung entsprechend ange-
passt werden. Des Weiteren sollten die Inhalte des Gut-
achtens zur Baugrundbeurteilung mit Gründungsemp-
fehlung in die Begründung mit aufgenommen werden. 
Der Erläuterungsbericht zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser sollte als Quelle in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt werden. 
 
Kenntnisnahme. Durch die gesetzlichen Regelungen im 
Wasserhaushaltsgesetz bestehen bereits verbindliche 
Vorgaben zum Umgang mit Niederschlagswasser. Des-
halb wird von weiteren Festsetzungen zur nebenstehen-
den Anregung abgesehen.  
Da durch den Ursprungsbebauungsplan bereits Bau-
recht besteht, ein Bauantrag für das Vorhabens einge-
reicht und bereits genehmigt wurde sowie der Bau des 
Vorhabens fast vollständig abgeschlossen ist, ist die 
Verwendung von Niederschlagswasser bereits gere-

7.4 Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis bei Versickerung von Niederschlags-
wasser auf Grundstücken wird hingewiesen. 
Die hier zuständige Stelle ist die Untere Was-
serbehörde des Landkreises.“ 
Die Begründung ist entsprechend der Angaben 
zur Verwendung von Niederschlagswasser so-
wie unter Kapitel 3.2.3 „Bodenschutz“ um die 
Inhalte des Gutachtens zur Baugrundbeurtei-
lung mit Gründungsempfehlung zu ändern bzw. 
zu ergänzen.  
Die Begründung ist um die Quelle des Erläute-
rungsberichtes zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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rungsanlagen (Mulden, Rigolen, Schächte oder versi-
ckerungsfähige Oberflächenbefestigungen, wie z. B. 
Pflaster etc.) zugeführt werden soll.  
 
Der Bebauungsplan enthält widersprüchliche Angaben 
über den Umgang mit anfallendem Niederschlagswas-
ser. Der Begründung ist zu entnehmen, dass anfallen-
des Niederschlagswasser in die örtliche Kanalisation 
einzuleiten ist. Gleichzeitig soll anfallendes Nieder-
schlagswasser von Stellplätzen / Abstellplätzen für Pkw 
versickert werden. Angaben über die Entwässerung der 
Dachflächen können dem Bebauungsplan nicht entnom-
men werden. Die Andienungsflächen für den Super-
markt sind in wasserundurchlässiger Bauweise zu er-
richten und an den Kanal anzuschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben zur Versickerungsfähigkeit sowie Bodenunter-
suchungen liegen nicht vor. Wir weisen explizit darauf 
hin, dass vor der Festsetzung im Bebauungsplan zu prü-
fen ist, ob eine Versickerung auf den Grundstücken auf 
Grund der hydrogeologischen Gegebenheiten über-
haupt möglich ist. Es wird empfohlen, dass sich die Pla-
nungsträger von Bebauungs- und Flächennutzungsplä-
nen bereits im Vorfeld u. a. über entsprechende Rechts-
verordnungen informieren sowie Untersuchungen zu 
hydrogeologischen Gegebenheiten im Plangebiet vor-
nehmen. Es wird empfohlen vor der Festsetzung des 
Bebauungsplans ein Bodengutachten mit Aussagen zur 
Schadstoffbelastung und Durchlässigkeitsbeiwerten er-
stellen zu lassen.  

gelt. Auf vorstehende städtebauliche Stellungnahme so-
wie darauf abgestellten Beschlussvorschlag wird ver-
wiesen. 
 
Wie bereits vorstehend erläutert, war im Bauantragsver-
fahren zunächst die Einleitung in die örtliche Kanalisa-
tion beantragt. Aufgrund des Nachweises der Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens wurde im Nachtrag 
allerdings ein Antrag auf Versickerung gestellt. Da ge-
mäß obenstehender städtebaulicher Stellungnahme so-
wie darauf abgestellten Beschlussvorschlag der Hin-
weis zur Verwendung von Niederschlagswasser 
geändert und ergänzt wurde sollte die Festsetzung über 
die wasserdurchlässige oder teilbegrünte Ausbildung 
von Stellplätzen/Abstellplätzen (B-4) erhalten bleiben. 
Somit wurden die widersprüchlichen Aussagen beho-
ben. Da für die Entwässerung der Dachflächen keine 
gesonderten Festsetzungen getroffen wurden, gelten 
die allgemeinen Hinweise des Textteils zum Bebau-
ungsplan zur Verwendung von Niederschlagswasser.  
Die Begründung sollte entsprechend der Hinweise zur 
geplanten Entwässerung angepasst werden. 
 
Es wird festgestellt, dass ein entsprechendes Gutach-
ten zur Baugrundbeurteilung mit Gründungsempfehlung 
für die Fläche des Plangebietes bereits erstellt wurde. 
Hieraus ergibt sich, dass die vorliegenden Böden versi-
ckerungsfähig sind.  
Die Erstellung eines Bodengutachtens, auch aufgrund 
des bereits gebauten Verbrauchermarktes, ist somit 
nicht mehr notwendig.  
Die Inhalte des Gutachtens sind in der Begründung zu 
ergänzen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Begründung ist um die Aussagen zur ge-
planten Entwässerung zu ergänzen bzw. anzu-
passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung ist unter Kapitel 3.2.3 „Boden-
schutz“ um die Inhalte des Gutachtens zur Bau-
grundbeurteilung mit Gründungsempfehlung zu 
ergänzen. 
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Eine Versickerung mittels Versickerungsanlagen ist 
grundsätzlich nur möglich, wenn der Durchlässigkeits-
beiwert des Bodens (Kf) zwischen 1*10-3 und 1*10-6 m/s 
liegt. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen 
auf den höchst gemessenen Grundwasserstand, min-
destens 1 Meter betragen. Die Versickerung muss 
grundsätzlich schadlos erfolgen. Dies gilt auch gegen-
über Dritten. Sofern diese Vorgaben nicht eingehalten 
werden können, ist ein Anschluss an den Kanal zu er-
möglichen.  
 
Wenn die o.g. Bedingungen eingehalten sind, kann die 
Verwertung von Niederschlagswasser durch geeignete 
Versickerungsanlagen in Mulden, Rigolen oder Mulden-
Rigolen-Systemen gesammelt und der Versickerung zu-
geführt werden. Bei der Bewertung der Niederschlags-
wasserabflüsse und der Planung, Dimensionierung und 
dem Betrieb der Versickerungsanlagen sind grundsätz-
lich die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten (insbesondere Merkblatt DWA-M 153 und Ar-
beitsblatt DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.). Erforder-
liche Erlaubnisse sind bei der Unteren Wasserbehörde 
zu beantragen. 
 
Eine Versickerung darf nicht auf Grundstücken mit Alt-
last oder altlastverdächtigen Flächen bzw. in behördlich 
festgestellten Gebieten mit flächenhaft schädlichen Bo-
denveränderungen (§§ 2 Abs., 3 bis 6 und 21 Abs. 3 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) erfolgen. 
 
Für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser        
oder eine temporäre Förderung bzw. Ableitung von 
Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde einzuholen. Das entspre-
chende Formular „Erteilung einer Erlaubnis zur Ent-
nahme von Grundwasser“ steht zur Verfügung unter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis, zum Um-
gang mit Niederschlagswasser, sollte in den Textteil 
zum Bebauungsplan mit aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Zum Planbereich liegen keine Hin-
weise über Altflächen oder Altlasten vor. Im Zuge der 
förmlichen Beteiligung nach §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB wur-
den auch keine Hinweise über Altflächen durch das Re-
gierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Ein-
leiten von Stoffen in das Grundwasser werden durch 
§ 48 WHG nähere Bestimmungen geregelt.  
Für die erlaubnisfreie Benutzung bzw. das Ableiten von 
Grundwasser gelten die Bestimmungen des § 46 WHG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Bebauungsplanes ist in Teil C 
Nr. 7 „Verwenden von Niederschlagswasser“ 
wie folgt zu ergänzen: „7.3 Die Verwertung 
kann durch geeignete Bewirtschaftungsanla-
gen, in Mulden-, Rigolen- oder Mulden-Rigo-
len-Systemen gesammelt und der Versicke-
rung zugeführt werden. Für 
Versickerungsanlagen sind grundsätzlich die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten (insbesondere Merkblatt DWA-M 153 
und Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V.).“ 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
Keine. 
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https://www.ladadi.de/bauenumwelt/gewaesser-
schutz/formulare-und-merkblaetter.html  
 
 
 
 
Für die Errichtung von Erdwärmesonden ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzuholen.  
 
Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern 
oder wiederherzustellen. 
Sind Anhaltspunkte einer schädlichen Bodenverände-
rung bekannt oder ergeben sie sich im Zuge von Bau-
maßnahmen, ist die Bodenschutzbehörde unverzüglich 
zu unterrichten. Die Bauarbeiten sind einzustellen.  
 
 
 
 
Der Bodenschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Materia-
lien von über 600 m³ auf oder in den Boden eingebracht 
werden. Das entsprechende Formular steht zur Verfü-
gung unter https://umweltministerium.hessen.de/um-
weltnatur/boden/vorsorgender-bodenschutz/auf-und-
einbringen-von-materialien 
 

Für die Einstufung des Schadstoffpotentials ist das Ma-
terial der Dachfläche von entscheidender Bedeutung. 
Es wird festgestellt, dass zur Materialwahl der Dachflä-
chen bereits ein entsprechender Hinweis im Textteil des 
Bebauungsplanes enthalten ist.   
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Textteil 
zum Bebauungsplan ist bereits ein Hinweis zum Boden-
schutz in Teil C Nr. 4 enthalten. Demnach ist bei allen 
Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfor-
dern, auf organoleptische Auffälligkeiten zu achten. Er-
geben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den 
Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung be-
gründen, sind diese umgehend der zuständigen Be-
hörde mitzuteilen.  
 
Es wird festgestellt, dass ein entsprechender Hinweis 
bereits im Textteil zum Bebauungsplan unter C Nr. 4 
„Bodenschutz“ enthalten ist. 
 

 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 

B 9.2 Brand- und Katastrophenschutz 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
Löschwasserversorgung von 1.600 Litern Löschwasser 
pro Minute bei 2 Bar Fließdruck erforderlich. 
 
Begründung:  
Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich 
aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 Hessisches Gesetzes über den 

 
 
Es wird festgestellt, dass im Textteil zum Bebauungs-
plan bereits ein entsprechender Hinweis unter Teil C Nr. 
3 „Brand und Katastrophenschutz“ enthalten ist. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Keine. 
 
 
 
 
Keine. 
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Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz - HBKG-, aus § 13 der Hessischen Bauord-
nung (HBO) und den technischen Regeln nach dem 
DVGW Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der 
baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der 
Baunutzungsverordnung -BauNVO-.  
Die Löschwassermenge muss für eine Löschzeit von 
mindestens 2 Stunden aus dem öffentlichen Wasserver-
sorgungsnetz zur Verfügung stehen. Beim Einbau von 
Hydranten nach DIN 3221 zur Löschwasserentnahme 
ist das DVGW-Regelwerk W 331 zu beachten. Die Hyd-
ranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 gut 
sichtbar zu kennzeichnen.  
Kann die jeweils angegebene Löschwassermenge vom 
öffentlichen Wasserversorgungsnetz nicht erbracht wer-
den und/oder stehen keine unerschöpflichen Wasser-
quellen (z.B. aus offenen Gewässern) zur Verfügung, so 
ist der Wasservorrat durch eine andere geeignete Maß-
nahme (Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen oder 
Löschwasserbehälter) sicherzustellen.  
Die Straßen sind für eine Achslast von mindestens 10 t 
zu befestigen und so anzulegen, dass der Einsatz von 
Lösch- und Rettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten 
möglich ist. 
 

B 9.3 Untere Naturschutzbehörde 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Altlasten 
Ländlicher Raum 
Schulservice 
Sportkreis Darmstadt-Dieburg 
 
Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgetra-
gen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass von nebenstehend genannten 
Fachstellen keine Bedenken oder Anregungen vorge-
tragen werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
 
 
 
 
Keine. 
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B 10 PLEdoc GmbH 
Stellungnahme vom 18. Juli 2017 
 
Mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, 
dass in dem von Ihnen angefragten Bereich keine von 
uns verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-
plan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Dar-
stellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie 
bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf. 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der 
nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber: 
• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürn-
berg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (ME-
GAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft 
mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft 
mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deut-
scher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 
Straelen 
• Viatel GmbH, Frankfurt 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Ver-
sorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten Versor-
gungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger 
Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versorgungsunter-
nehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcen-
tern gesondert einzuholen. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Pro-
jektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung 
mit uns. 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass die Belange der aufgeführten 
Versorgungsunternehmen durch die vorliegende Bau-
leitplanung nicht berührt werden und der Festsetzungs-
gehalt deren Belange bereits angemessen berücksich-
tigt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des 
Bebauungsplanes ergeben sich hieraus nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unmittelbar im Plangebiet betroffene Versorgungsun-
ternehmen wurden am Planverfahren im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung nach §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB be-
teiligt. Eine weitergehende städtebauliche Stellung-
nahme sowie ein darauf abgestellter Beschlussvor-
schlag können entfallen. 
 
Kenntnisnahme. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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B 11 Polizeidirektion DA-DI 
Stellungnahme vom 14. Juli 2017 
 
Vielen Dank für die Einbindung der Polizei zum Betreff 
und die Ermöglichung einer Einsichtnahme in die Plan-
unterlagen. 
Nach deren Sichtung bestehen aus verkehrspolizeilicher 
Sicht keine Bedenken gegen den Bau eines weiteren 
Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet Am Ohlenberg in 
Erzhausen. 
Insbesondere ist die verkehrliche Erschließung über die 
bereits vorhandene Südliche Ringstraße bereits gesi-
chert. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass seitens der 
Anregungsträgerin keine verkehrspolizeilichen Beden-
ken gegen den Bau eines Einkaufsmarktes im Plange-
biet der vorliegenden Bauleitplanung bestehen, da die 
verkehrliche Erschließung über die vorhandene Südli-
che Ringstraße gesichert ist. 
Auswirkungen auf die Bauleitplanung ergeben sich hier-
durch nicht. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 

B 12 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Stellungnahme vom 14. August 2017 
 
 

 Die von den Dezernaten zu ihren Aufgabenbe-
reichen vorgetragenen Anregungen werden im 
Sinne der jeweils nebenstehenden städtebauli-
chen Stellungnahmen in die Abwägung einge-
stellt. Daraus sich ergebende Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan sind den betroffenen 
Dezernaten zugeordnet und werden an betref-
fender Stelle zur Behandlung und Beschluss-
fassung vorgeschlagen. Dazu wird festgestellt, 
dass es sich hierbei um keine Planänderung im 
materiell-rechtlichen Sinn handelt, sondern le-
diglich um eine redaktionelle Ergänzung bzw. 
positive Konkretisierung eines bereits beste-
henden Festsetzungsgehaltes. Von der erneu-
ten Auslegung i. S. d. § 4a Abs. 3 BauGB, wo-
nach der Entwurf erneut auszulegen ist, wenn 
der Bauleitplan nach dem Verfahren nach § 3 
Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt 
wird, ist daher abzusehen. 
 

B 
12.1 

Aus regionalplanerischer Sicht wird festgestellt, dass 
die o. a. Änderungsplanung einen Bereich betrifft, der im 
Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-

Die Anregungsträgerin gibt den Sachverhalt korrekt wie-
der. Es wird festgestellt, dass nebenstehender Inhalt 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
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plan – RPS/RegFNP – 2010 als „Vorranggebiet für In-
dustrie und Gewerbe“ festgelegt ist. Der gültige Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Erzhausen stellt den Be-
reich dementsprechend als gewerbliche Baufläche dar. 
Im Bebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Am 
Ohlenberg“ ist der fragliche Bereich als Gewerbegebiet 
ausgewiesen.  
Mit der nun vorgelegten Planung der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebietserweiterung Am Oh-
lenberg“ soll eine ca. 0,8 ha große Fläche als Sonderge-
biet für den Lebensmitteleinzelhandel ausgewiesen wer-
den, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ansiedlung eines Discounters mit 1.200 qm Verkaufsflä-
che zu schaffen.  
 
In Kapitel 3.4.3 des RPS/RegFNP 2010 ist im Hinblick 
auf die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe 
in Z3.4.3-2 festgelegt, dass dieser grundsätzlich nur in 
den Ober- und Mittelzentren zulässig ist. In begründeten 
Ausnahmefällen, z.B. für die örtliche Grundversorgung, 
und unter Einhaltung der übrigen landes- und regional-
planerischer Zielsetzungen, ist eine Ausweisung auch in 
den zentralen Ortsteilen von Grundzentren (Unter- und 
Kleinzentren) zulässig. Zur Sicherung der Grundversor-
gung und unter Einhaltung der sonstigen Verträglich-
keitsanforderungen kann für einen Lebensmittel-Vollver-
sorger bis zu 2.000 qm Verkaufsfläche oder für einen 
Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 qm Verkaufsfläche 
die Raumverträglichkeit in städtebaulich integrierten La-
gen angenommen werden.  
 
Erzhausen ist im RPS/RegFNP 2010 als Kleinzentrum 
ausgewiesen (Z3.2.3-9). Großflächiger Einzelhandel ist 
demnach dort nur ausnahmsweise zur Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung zulässig. Die örtliche Grund-
versorgung ist in Erzhausen bereits durch den im Sied-

bereits in der Begründung zum Bebauungsplan enthal-
ten ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der konkrete Ausnahmefall gemäß Z3.4.3-2 des Regio-
nalplanes Südhessen wurde durch die Erstellung einer 
Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Le-
bensmittelmarktes in der Gemeinde Erzhausen erstellt. 
Dieses Gutachten wurde in den Entwurfsunterlagen 
zum Bebauungsplan transparent behandelt und in die 
Begründung eingearbeitet sowie auch als Anlage zum 
Bebauungsplan beigefügt. Hieraus ergibt sich, dass die 
Ansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes keine nega-
tiven Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbe-
reiche oder der Nahversorgungsstrukturen hervorruft. 
Der Aspekt zur Sicherung der Grundversorgung wird 
wie folgt gesehen. In der Begründung zu Z3.4.3-2 des 
Regionalplanes Südhessen heißt es u. a. „Von einer 
verbrauchernahen örtlichen Grundversorgung ist regel-
mäßig auszugehen, wenn die Verkaufsfläche nahver-
sorgungsrelevanter Sortimente insgesamt 2.000 qm 
nicht überschreitet und wenn das Vorhaben städtebau-
lich integriert ist.“ Städtebaulich integrierte Lagen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie an den ÖPNV angebun-
den sind und fußläufig maximal 700 m von 
Wohnstandorten entfernt liegen. Diese Sachverhalte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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lungsgebiet befindlichen Nahkauf mit ca. 650 qm Ver-
kaufsfläche sowie die im Gewerbegebiet Am Ohlenberg 
bereits vorhanden Märkte (einen Rewe- nebst Geträn-
kemarkt mit ca. 1.500 qm Verkaufsfläche und einen 
Netto-Markt mit ca. 800 qm Verkaufsfläche) gewährleis-
tet. Die Ausnahmeregel in Z3.4.3-2 kann hier somit nicht 
zur Anwendung kommen. Dies umso mehr, als sich der 
fragliche Standort nicht in städtebaulich integrierter Lage 
befindet und eine (weitere) Einzelhandelsansiedlung in 
diesem Bereich – unabhängig von dem Ergebnis der für 
die angestrebte Aldi-Ansiedlung erarbeiteten Auswir-
kungsanalyse – hier weder für die Grundversorgung 
Erzhausens erforderlich noch regionalplanerisch zuläs-
sig ist.  
 
 
 
 
Z3.4.3-3 bestimmt vielmehr, dass in den „Vorranggebie-
ten Industrie und Gewerbe“ (Bestand und Planung) auch 
bereits die Ansiedlung von nicht großflächigen zentren-
relevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der 
Raumordnung widerspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
Unter Hinweis auf § 1 Absatz 4 BauGB ist daher festzu-
halten, dass die Planung nicht an die Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung angepasst ist. 
 

sind bei dem vorliegenden Standort gegeben: Eine Bus-
haltestelle befindet sich in direkter Nähe (ca. 300 m) 
zum Planstandort, wodurch die Anbindung an das Netz 
des ÖPNV gegeben ist. Als letzten Punkt wurde die fuß-
läufige Erreichbarkeit von Wohnstandorten genannt. 
Hierzu kann angemerkt werden, dass die nördlich des 
Plangebietes liegenden Wohngebiete ca. 500 m ent-
fernt liegen und somit die fußläufige Erreichbarkeit aus 
den südlichen Randbereichen der Gemeinde Erzhau-
sen gesichert ist. 
Das Plangebiet befindet sich zwar nicht in einer zentra-
len innerstädtischen Lage bzw. inmitten des baulich ver-
dichteten Siedlungszusammenhangs mit überwiegend 
Wohnanteil der Gemeinde, allerdings ist die wesentliche 
Anforderung erfüllt, da die Erreichbarkeit des Marktes 
für die Bewohner der Gemeinde Erzhausen gesichert 
ist. 
 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den 
Planbereich ein Gewerbegebiet fest, in welchem Einzel-
handelsbetriebe nicht ausgeschlossen wird. Demnach 
besteht bereits zum jetzigen Zeitpunkt das Planungs-
recht zur Ansiedlung von Lebensmittelmärkten inner-
halb des in Rede stehenden Gewerbebetriebes. So 
wurde auch auf dieser Grundlage ein Bauantrag für ei-
nen „kleinflächigen“ Aldi Lebensmittelmarkt eingereicht. 
Da das dem Bauantrag zugrunde gelegte Vorhaben den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht wurde 
bereits eine Baugenehmigung erteilt. 
 
Kenntnisnahme. Die Auffassung der Anregungsträge-
rin, dass die Planung nicht an die Ziele der Raum- und 
Landesplanung angepasst sei, kann nicht geteilt wer-
den. Zum einen wird der im Ziel 3.4.2-2 festgehaltene 
„begründete Ausnahmefall“ durch die Auswirkungsana-
lyse begründet. Zum anderen ist das Gebiet nicht nur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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fußläufig erreichbar, sondern auch an den ÖPNV ange-
schlossen. 
 

B 
12.2 

Von der oberen Naturschutzbehörde wird mitgeteilt, 
dass von der Bebauungsplanänderung kein Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiet berührt wird.  
 
Bezüglich der zu vertretenden naturschutzfachlichen 
Belange wird auf die Stellungnahme der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Darm-
stadt-Dieburg verwiesen. 
 

Es wird festgestellt, dass keine Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete von der Planung betroffen sind.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird fest-
gestellt, dass von der unteren Naturschutzbehörde 
keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
Keine. 

B 
12.3 

Von Seiten der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Grundwasser  
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwas-
serbewirtschaftungsplans Hessisches Ried. Im Einzel-
nen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaf-
tungsplans Hessisches Ried, mit Datum vom 9. April 
1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen „21 / 1999 S. 1659“ in der Fassung 
vom 17. Juli 2006 veröffentlicht im Staatsanzeiger 31 / 
2006 S. 1704, zu beachten.  
In dem Plangebiet ist mit sehr hohen Grundwasserstän-
den (Grundwasserflurabstände 0-3 m, Quelle: Grund-
wasserflurabstandskarten des Hessischen Landesamts 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie) zu rechnen. Zur 
Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernässungs-
schäden sind in der Bauleitplanung grundsätzlich die mi-
nimalen und maximalen Grundwasserflurabstände zu 
berücksichtigen. Für die Gemeinde Erzhausen wurden 
Bemessungsgrundwasserstände für Bauwerksabdich-
tungen ermittelt. Diese sind im Rahmen der Planung zu 
berücksichtigen, um Vernässungsschäden zu vermei-
den. Die Bemessungsgrundwasserstände liegen der 
Gemeinde Erzhausen vor. Die erforderlichen baulichen 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Aufgrund der Lage im Einflussbereich 
des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches 
Ried ist mit sehr hohen Grundwasserständen zu rech-
nen. Demnach gilt die Fläche als vernässungsgefährde-
tes Gebiet und ist entsprechend in der Planzeichnung 
zu kennzeichnen. Zudem sind die Inhalte der nebenste-
henden Stellungnahme in die Begründung sowie dem 
Textteil zum Bebauungsplan mit aufzunehmen. Für das 
Gutachten zur Baugrundbeurteilung mit Gründungs-
empfehlung wurden auch die hydrologischen Verhält-
nisse bzw. der Bemessungswasserstand untersucht. 
Hierbei wurde angemerkt, dass nach den durchgeführ-
ten Rammkernsondierungen und unter Beachtung der 
aufgeführten Höchstwasserstände in der Grundwasser-
karte Hessische Rheinebene – „Hessisches Ried“ April 
2001 / Grundwasserhöhengleichen von einem Flurab-
stand im Mittel von ca. 2 - 2,5 m ausgegangen wird. Da 
Flächen mit einem Flurabstand unter 3 m gelten als ver-
nässungsgefährdet gelten ist die erforderliche Kenn-
zeichnung auch durch das Gutachten nachgewiesen. 
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
 
 
Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleit-
planung ist in der Planzeichnung um die Kenn-
zeichnung als „vernässungsgefährdetes Ge-
biet“ zu ergänzen. 
Zudem ist der Textteil (neu: Abschnitt C „Kenn-
zeichnung“) sowie die Begründung (neu: Kapi-
tel 3.3.3 „Grundwasserbewirtschaftung“) um 
die Beschreibung dieser Kennzeichnung zu er-
gänzen. 
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Vorkehrungen – z.B. Vorgaben zur maximalen Einbin-
detiefe von Gebäuden oder spezielle Gründungsmaß-
nahmen – sollten in dem Bebauungsplan festgesetzt 
werden, damit die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr 
der Vernässung realisierbar ist. 
Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 
3,00 m Flurabstand) sind gemäß § 9 Abs. 5 BauGB im 
Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete zu 
kennzeichnen.  
Bitte nehmen Sie die entsprechenden Festsetzungen 
sowie die Kennzeichnung vor. Außerdem bitte ich Sie, 
einen Hinweis bezüglich der Lage innerhalb des Grund-
wasserbewirtschaftungsplans und der Bemessungs-
grundwasserstände in den Textteil des Bebauungsplans 
aufzunehmen.  
 
Das Plangebiet befindet sich in der Zone III B des fest-
gesetzten Wasserschutzgebiets für das Wasserwerk 
Gerauer Land. Die entsprechende Verordnung vom 22. 
Oktober 1970 (StAnz. 49/1970 S. 2317) i.d.F. der Ände-
rungsverordnung vom 14. August 1992 (StAnz. 38/1992 
S. 2500) ist zu beachten. Die für die jeweiligen Schutz-
zonen geltenden Verbote sind einzuhalten. Ich bitte Sie 
die Angaben im Textteil und der Begründung des Be-
bauungsplans zu ergänzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass ein entsprechender Hinweis 
bereits Bestandteil der Begründung sowie dem Textteil 
zum Bebauungsplan ist. Dieser Hinweis sollte um die 
genaue Bezeichnung des Wasserschutzgebietes er-
gänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung ist unter Kapitel 3.3.2 „Was-
serschutzgebiete“ wie folgt zu ergänzen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt innerhalb der Zone III B eines des mit Ver-
ordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes zum Schutz der Trink-
wassergewinnungsanlagen des 
Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk 
„Gerauer Land“ im Groß-Gerauer Stadtwald 
(StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Ver-
ordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 
2500).“ 
Der Textteil ist unter Teil C, Nr. 6 „Wasser-
schutzgebiete“ wie folgt zu ergänzen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befindet sich in der Zone III B eines des mit Ver-
ordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes zum Schutz der Trink-
wassergewinnungsanlagen des 
Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk 
„Gerauer Land“ im Groß-Gerauer Stadtwald 
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Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz  
Die Aussagen zur Entwässerung sind sehr allgemein 
und unzureichend (Begründung 3.1.1). Konkrete Aussa-
gen zur geplanten Entwässerung sind hier nicht erfolgt. 
Eine fachliche Prüfung und Beurteilung ist somit nicht 
möglich. Aus vorgenannten Gründen ist die Entwässe-
rung vorerst als nicht gesichert anzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass durch das bestehende Bau-
recht über den Ursprungsbebauungsplan bereits ein 
Bauantragsverfahren eingeleitet wurde. Dieses trifft 
auch Aussagen zur Entwässerung. Da der Bauantrag 
genehmigt wurde und der Bau des Verbrauchermarktes 
bereits fast vollständig abgeschlossen ist, ist die Entsor-
gung des anfallenden Schmutzwassers über den vor-
handenen Leitungsbestand im Bereich der angrenzen-
den öffentlichen Verkehrsfläche „Südliche Ringstraße“ 
gesichert. Weitergehende Prüfungen und Beurteilungen 
sind somit nicht erforderlich. 
Nach aktuellem Stand und nach dem Nachweis der Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet durch ein 
Gutachten zur Baugrundbeurteilung mit Gründungs-
empfehlung ist eine Versickerung über Rigolen in Ver-
bindung mit einer Filterrinne geplant. Für diese geplante 
Versickerungsanlage wurde bereits eine Bemessung 
und Bewertung durchgeführt und in einem Erläute-
rungsbericht festgehalten. Mit der Unteren Wasserbe-
hörde wurde diese geplante Versickerung vorbespro-
chen. Demnach wird die Entwässerung, auch im 
Hinblick auf den Umgang mit anfallendem Nieder-
schlagswassers, als gesichert angesehen. 
Der Hinweis zum Umgang mit Niederschlagswasser 
bzw. zur Versickerung sollte im Hinweisteil des Textteils 
geändert bzw. ergänzt und die Begründung entspre-
chend angepasst werden. Des Weiteren sollten die In-
halte des Gutachtens zur Baugrundbeurteilung mit 
Gründungsempfehlung in die Begründung mit aufge-
nommen werden. Der Erläuterungsbericht zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser sollte als Quelle in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt werden. 
 

(StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Ver-
ordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 
2500).“ 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil ist unter Teil C, Nr. 7 wie folgt zu 
ändern: „7.2 Anfallendes Niederschlagswas-
ser, ist in die örtliche Kanalisation einzuleiten. 
Anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges 
Niederschlagswasser ist nach den Maßgaben 
des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz 
(HWG) vorzugsweise innerhalb der Grundstü-
cke zu verwerten, wenn wasserwirtschaftliche 
und gesundheitliche Belange nicht entgegen-
stehen. 
7.3 Die Verwertung kann durch geeignete Be-
wirtschaftungsanlagen, in Mulden-, Rigolen- o-
der Mulden-Rigolen-Systemen gesammelt und 
der Versickerung zugeführt werden. Für Versi-
ckerungsanlagen sind grundsätzlich die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu be-
achten (insbesondere Merkblatt DWA-M 153 
und Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V.). 
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Bodenschutz 
1. Nachsorgender Bodenschutz:  
In der Altflächendatei ALTIS des Landes Hessen sind 
alle seitens der Kommunen gemeldeten Altflächen (Alt-
ablagerungen und Altstandorte) sowie behördlicherseits 
bekannten Flächen mit schädlichen Bodenveränderun-
gen erfasst. Nach erfolgter Abfrage ist festzustellen, 
dass sich kein Eintrag ergibt. Erkenntnisse über Belas-
tungen des Grundstücks liegen mir nicht vor. Grundwas-
serverunreinigungen im Plangebiet sind mir nicht be-
kannt.  
 
2. Vorsorgender Bodenschutz:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend um-
gegangen werden, § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch. Bei Ein-
wirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie mög-
lich vermieden werden, § 1 Satz 3 Bundes-Boden-
schutzgesetz. Die derzeitige Nutzung der im Planungs-
gebiet befindlichen Grundstücke ist nicht bekannt. 
Derzeit sind die Flächen wohl nicht versiegelt, weshalb 
nicht von einer Maßnahme zur Innenverdichtung ausge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass sich aus der 
Altflächendatei ALTIS keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Altflächen, schädlichen Bodenveränderun-
gen und/oder Grundwasserschäden ergeben und der 
Anregungsträgerin auch keine Erkenntnisse über Belas-
tungen des Grundstücks vorliegen und Grundwasser-
verunreinigungen nicht bekannt sind. Dieser Hinweis 
sollte in der Begründung in Kapitel 3.2.4 „Altlasten“ er-
gänzt werden. 
 
 
Es wird festgestellt, dass die Belange des vorsorgenden 
Bodenschutzes in der Begründung zum Bebauungsplan 
hinreichend berücksichtigt werden. 
 
 
 

7.4 Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis bei Versickerung von Niederschlags-
wasser auf Grundstücken wird hingewiesen. 
Die hier zuständige Stelle ist die Untere Was-
serbehörde des Landkreises.“ 
Die Begründung ist entsprechend der Angaben 
zur Verwendung von Niederschlagswasser so-
wie unter Kapitel 3.2.3 „Bodenschutz“ um die 
Inhalte des Gutachtens zur Baugrundbeurtei-
lung mit Gründungsempfehlung zu ändern bzw. 
zu ergänzen.  
Die Begründung ist um die Quelle des Erläute-
rungsberichtes zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser zu ergänzen. 
 
Die Begründung ist in Kapitel 3.2.4 „Altlasten 
wie folgt zu ergänzen: „Im Zuge der förmlichen 
Beteiligung wurden keine Hinweise auf das 
Vorhandensein von Altflächen, schädlichen Bo-
denveränderungen und/oder Grundwasser-
schäden gegeben.“ 
 
 
 
 
 
Keine. 
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gangen werden kann. In der Umgebung des Plangebie-
tes zeigt eine Auswertung des Bodenviewers, dass Bö-
den mit einer sehr geringen bis mittleren Bodenfunkti-
onsbewertung vorliegen. Die Belange des Dezernates 
41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplanent-
wurf hinreichend berücksichtigt.  
 

B 
12.4 

Von den Dezernaten „Oberflächengewässer“ und „Im-
missionsschutz“ werden gegen den Bebauungsplanent-
wurf keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. 
 

Es wird festgestellt, dass von den Dezernaten „Oberflä-
chengewässer“ und „Immissionsschutz“ keine Beden-
ken gegen den vorliegenden Bebauungsplan gegeben 
werden.  
 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 

B 
12.5 

Von der Bergaufsicht wird mitgeteilt, dass als Daten-
grundlage für die Stellungnahme folgende Quellen her-
angezogen wurden:  
 
Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Süd-
hessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Roh-
stoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  
Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden 
Betriebe: vorliegende und genehmigte Betriebspläne;  
Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital 
und analog vorliegende Risse, in der Datenbank vorlie-
gende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen 
Bergamts Weilburg über früheren Bergbau. Die Recher-
che beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Akten-
plans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und 
Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen 
Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stel-
lungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus 
auf einer unvollständigen Datenbasis.  
Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie 
folgt Stellung genommen:  
Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Roh-
stoffsicherungsflächen betroffen.  

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach er-
folgter Auswertung der genannten Quellen kommt die 
Bergbehörde zu dem Ergebnis, dass der vorliegenden 
Bauleitplanung keine Sachverhalte entgegenstehen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
 
 
Keine. 
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Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter 
Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und 
dessen näherer Umgebung.  
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätig-
keiten: Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zufolge bis-
her kein Bergbau umgegangen.  
Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine 
Sachverhalte entgegen. 
 

B 
12.6 

Der Kampfmittelräumdienst wurde nicht beteiligt. Eine 
Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes im Rahmen 
von Bauleitplanverfahren erfolgt nur dann, wenn von ge-
meindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von 
Kampfmitteln gegeben werden. In dem mir von Ihnen zu-
geleiteten Bauleitplanverfahren sind keine Hinweise die-
ser Art enthalten. Es steht Ihnen jedoch frei den Kampf-
mittelräumdienst direkt zu beteiligen. Mündliche 
Anfragen können Sie richten an Herrn xxx, Tel. 06151-
xxx. Schriftlich Anfragen an das Regierungspräsidium 
Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräum-
dienst. 
 

Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt der Kampfmittelräum-
dienst nicht beteiligt wurde und in diesem Zusammen-
hang auch keine Hinweise über das Vorkommen von 
Kampfmitteln gegeben werden können. Der Gemeinde 
Erzhausen liegen keine Erkenntnisse vor. Dies sollte im 
Textteil zum Bebauungsplan ergänzt werden. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
 
Der Textteil ist unter Teil C Nr. 8 „Kampfmittel“ 
wie folgt zu ergänzen: „Seitens des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt wurde der Kampf-
mittelräumdienst nicht beteiligt, da seitens der 
Plangeberin keine Kenntnisse über begründete 
Verdachtsmomente geäußert wurden. Dem-
nach wurde im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
keine gesonderte Auswertung von Luftbildern 
vorgenommen, die Auskunft über einen be-
gründeten Verdacht und das mögliche Auffin-
den von Bombenblindgängern hätte liefern 
können, durchgeführt.“ 
 

B 13 Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Stellungnahme vom 27. Juli 2017 
 
Zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der 
vom Regionalverband FrankfurtRheinMain zu vertreten-
den Belange keine Bedenken. 
 
Erzhausen ist keine Mitgliedskommune des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain. Durch das Vorhaben, 
einen Lebensmitteldiscounter mit 1200m² Verkaufsflä-
che im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ anzusiedeln, 
werden die zentralen Versorgungsbereiche unserer an-
grenzenden Mitgliedskommunen (Egelsbach, Langen 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass seitens der Anregungsträgerin 
keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungs-
plan bestehen. 
 
Es wird festgestellt, dass durch die durchgeführte „Aus-
wirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebens-
mittelmarktes in der Gemeinde Erzhausen“ nachgewie-
sen wurde, dass die zentralen Versorgungsbereiche der 
angrenzenden Mitgliedskommunen der Anregungsträ-
gerin nicht beeinträchtigt werden. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
  
Keine. 
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und Mörfelden-Walldorf), nachgewiesen durch das 
GMA-Gutachten von 2016, nicht beeinträchtigt. 
 

Auswirkungen auf die vorliegende Bauleitplanung erge-
ben sich somit nicht. 
 

B 14 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 
Stellungnahme vom 18. Juli 2017 
 
Vielen Dank für Ihre Informationen. Gegen die o. a. Pla-
nung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vor-
gangsnummer an. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird fest-
gestellt, dass die Anregungsträgerin keine Einwände 
gegen die vorliegende Bauleitplanung vorträgt.  
Kenntnisnahme. 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 

B 15 Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Stellungnahme vom 29. August 2017 
(Fristverlängerung gewährt) 
 
Vorerst möchte ich mich für die Zusendung der Planun-
terlagen zur Aufstellung der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebietserweiterung am Ohlen-
berg“ in der Gemarkung Erzhausen im Rahmen der 
Beteiligung als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 2 
BauGB sowie für die gewährte Fristverlängerung des 
Beteiligungszeitraumes bedanken. 
 
Gegen die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewer-
begebietserweiterung Am Ohlenberg“ werden von Sei-
ten der Wissenschaftsstadt Darmstadt grundsätzliche 
Bedenken vorgebracht, die ich Ihnen im Nachfolgenden 
erläutern möchte. 
 
Als unmittelbar angrenzende Nachbargemeinde hat die 
Entwicklung der Gemeinde Erzhausen unmittelbare Fol-
gen auf das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt. 
Die vorgesehenen Flächen und die Festsetzungen in 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
Keine. 
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der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbege-
bietserweiterung Am Ohlenberg“ ermöglichen einen 
großflächigen Einzelhandel (Aldi) in einem bisherigen 
Gewerbegebiet unmittelbar an der Gemarkungsgrenze 
zu Darmstadt. 
 
Vor dem Hintergrund der zentralörtlichen Einstufung und 
dem Kongruenzangebot aus dem Regionalplan Südhes-
sen/Regionale, Flächennutzungsplan 2010 sollte in Erz-
hausen nicht mehr Umsatz im Sortimentsbereich Nah-
rungs- und Genussmittel gebunden werden als Kaufkraft 
vor Ort vorhanden ist. 
Ansonsten wird Kaufkraft von außerhalb abgezogen. 
Nach den Daten der Auswirkungsanalyse der GMA steht 
aktuell in Erzhausen ein Umsatz (N&G) von 11,4 Mio. € 
einer Kaufkraft von 17,5 Mio. € gegenüber. Mit dem 
neuen Aldi sollen 8,6 Mio. € Umsatz dazu kommen. Mit 
der Summe von dann 20 Mio. € wird die vor Ort vorhan-
dene Kaufkraft erheblich überschritten. 
 
Durch die räumliche Nähe zur Darmstädter Gemarkung 
sind Kaufkraftabflüsse aus den nördlichen Darmstädter 
Stadtteilen zu erwarten. Die GMA prognostiziert für 
Wixhausen eine durchschnittliche Umsatzumvertei-
lungsquote von 4 % für Wixhausen und von 7 % für Ar-
heilgen. 
 
Für die fragile Nahversorgungssituation in Wixhausen 
könnten bereits diese 4 % negative Auswirkungen ent-
falten, weil zu erwarten ist, dass sie zum großen Teil zu 
Lasten des einzigen Lebensmittelmarkts in Wixhausen 
gehen werden. Für Märkte in der Größenordnung des 
dortigen Nah und Gut Volz kann schon ein Umsatzver-
lust in der prognostizierten Größenordnung von 0,1 Mio. 
€ für die Wirtschaftlichkeit und damit für den Fortbestand 
entscheidend sein. Eine Schließung des Marktes wäre 
eine Katastrophe für die Nahversorgung in Wixhausen. 

 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass der zu erwartenden Umsatzes 
von 20 Mio. € nur unwesentlich die Kaufkraft von 17,5 
Mio. € überschreitet. Eine wesentliche Beeinträchtigung 
bzw. eine Nicht-Einhaltung des Kongruenzgebotes 
kann demnach ausgeschlossen werden. Das Kongru-
enzgebot besagt, dass der Einzugsbereich eines Vor-
habens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der 
Standortkommune nicht wesentlich überschreiten darf. 
Für die Ansiedelung des Aldi Lebensmittelmarkes kann 
festgehalten werden, dass der zentralörtliche Verflech-
tungsbereich nicht wesentlich überschritten und somit 
das Kongruenzgebot eingehalten wird. Grund hierfür ist, 
dass die Marktreichweite des Planstandortes v.a. durch 
seine verkehrliche Erreichbarkeit sowie durch andere 
Lebensmittelmärkte begrenzt wird. Zudem wird sich das 
Einzugsgebiet, aufgrund der Präsenz andere Aldi-
Märkte im Umland, hauptsächlich auf das Gemeindege-
biet von Erzhausen beschränken. Sogenannte Streu-
kunden (z. B. durch Arbeitspendler) werden zwar gele-
gentlich auch aus den südlich angrenzenden Orten 
Wixhausen und Gräfenhausen erwartet, allerdings ist 
dies als gering einzustufen, da in den angrenzenden 
Städten und Gemeinden aufgrund der dort vorhande-
nen attraktiven Lebensmittelangebote nicht von regel-
mäßigen Bindungen zum Vorhabenstandort in Erzhau-
sen auszugehen ist. Diese Aussagen ergeben sich aus 
der o. g. Auswirkungsanalyse (Kapitel IV), aus welcher 
von der Anregungsträgerin auch selbst Aussagen auf-
gegriffen werden. Dem Ersteller des Gutachtens kann 
eine fachliche Kompetenz unterstellt werden, sodass 
sich im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes auf 

 
 
 
 
 
 
Keine. 
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Die für Arheilgen prognostizierten 7 % entsprechen ei-
nem Umsatzverlust von 1,1 Mio. €. Vor dem Hintergrund 
der stabileren Situation in Arheilgen und der perspekti-
visch geplanten Ansiedlung eines zweiten Aldi-Marktes 
in der Ortsmitte dürfen die 1,1 Mio. € Umsatzverlust wohl 
keine merklichen Auswirkungen auf den zentralen Ver-
sorgungsbereich und die Nahversorgung als Ganzes 
entwickeln. Trotzdem ist möglich, dass die sich durch 
das Vorhaben verändernden Kundenströme das Ende 
für weniger stabile kleinere Einzelhändler im Arheilger 
Ortskern bedeuten könnten. 
Vor diesen genannten Gründen kann ich der geplanten 
3. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebietser-
weiterung Am Ohlenberg“ nicht zustimmen. 
 
Unabhängig von der oben geschilderten Betroffenheit 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt, wäre aus meiner 
Sicht ein Zielabweichungsverfahren erforderlich gewe-
sen, da mit dieser Planung von mehreren im Regional-
plan festgelegten Zielen (u. a. Z3.4.3-2, Z3.4.3-3) abge-
wichen wird. 
Ihrer Herleitung in der Begründung auf Seite 6, dass vor 
dem Hintergrund „da gegenüber des Plangeltungsberei-
ches noch gewerbliche Baulücken vorhanden sind, die 
Gewerbe- und Industriebetrieben die Möglichkeiten zur 
Ansiedlung bieten, eine die Festsetzung als Sonstiges 
Sondergebiet für unkritisch bewertet wird“ kann ich nicht 
folgen. Das regionale Einzelhandelskonzept dient nicht 
dem Schutz von gewerblichen Neuansiedlungen, son-
dern dem Schutz der bestehenden Zentren mit ihrer Ein-
zelhandelsstruktur für die Planungsregion Südhessen. 
 
 

diese Aussagen gestützt wurde und die Errichtung ei-
nes großflächigen Einzelhandels als regionalplanerisch 
zulässig angesehen werden kann. 
Besonders für Arheilgen wird auch von der Anregungs-
trägerin angemerkt, dass der zu erwartende Umsatzver-
lust wohl keine merklichen Auswirkungen auf den zent-
ralen Versorgungsbereich und die Nahversorgung 
entwickeln. Dies unterstützt noch einmal die These, 
dass das oben beschriebene Kongruenzgebot nicht be-
einträchtigt wird.  
Aus der Auswirkungsanalyse ergibt sich zudem, dass in 
Arheilgen bereits ein Aldi im Südwesten des Ortsteils 
sowie ein Edeka im Ortszentrum angesiedelt ist. Auf-
grund dieser Tatsache und der Entfernung zu Erzhau-
sen wird nicht davon ausgegangen, dass sich kleinere 
Einzelhändler im Arheilger Ortskern aufgrund des ge-
planten Vorhabens nicht mehr halten können. 
 
Aufgrund der o. g. Ausführungen wurde von einem Ziel-
abweichungsverfahren abgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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C Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der förmlichen öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a BauGB mit Hinweisen 
oder Anregungen  

C 1 Bürger 1 – anonymisiert 
Stellungnahme vom 30. Juli 2017 
 
Ich beziehe mich auf den Entwurf zur 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebietserweiterung Am Oh-
lenberg“ in der Fassung vom Februar 2017, wie er der 
Gemeindevertretung in der Drucksache VI/107 für die 
Sitzung am 22.05.2017 vorgelegt wurde. Ich gehe davon 
aus, dass dieser hinreichend identisch ist mit der vom 
12.7. bis zum 14.8. d.J. öffentlich ausgelegten Fassung, 
so dass der Inhalt meiner folgenden Äußerungen zu die-
sem Entwurf Sinn ergeben:  
 

 In der Planzeichnung sind zwei Einfahrtsbereiche 
zum ALDI-Grundstück eingezeichnet; die eine liegt 
an demjenigen Ende der Grenze zwischen Grund-
stück und öffentlicher Straßenverkehrsfläche, das 
so weit wie nur möglich von den Flächen für Stell-
plätze entfernt ist; die andere liegt in der Mitte jener 
Grenze. Die Platzierung dieser Einfahrtsbereiche 
erscheint mir sehr fragwürdig, ich empfehle deswe-
gen eine Prüfung – ggf. auch unter Rücksprache mit 
dem Verfasser des Entwurfs und seinem Auftragge-
ber (ALDI).  
 
 

 Es ist mir nicht erkenntlich, warum der Geltungsbe-
reich Teile der öffentlichen Straße „Südliche Ring-
straße“ umfasst. Werden für diesen Teil des Flurstü-
ckes 471 durch diese 3. Änderung irgendwelche 
Festsetzungen geändert? Dann hätte dies m.E. den 
Mitgliedern der Gemeindevertretung unbedingt ex-
plizit mitgeteilt werden müssen.  

 

 
 
 
Kenntnisnahme. Da die Unterlagen, welche der Ge-
meindevertretung zur Beschlussfassung vorlagen, ohne 
Änderungen beschlossen wurden, kann bestätigt wer-
den, dass die öffentlich ausgelegten Planunterlagen 
identisch sind mit den Planunterlagen, welche in der Sit-
zung am 22.05.20127 vorgelegten waren. 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass die Einfahrtsbereiche mit der 
Plangeberin sowie mit Vertretern des ALDI-Marktes (In-
vestor) abgestimmt wurde und diese somit im Sinne der 
plangebenden Gemeinde sowie des Investors festge-
setzt wurden. Es kann also davon ausgegangen wer-
den, dass die Lage der Einfahrtsbereiche für das ge-
plante Vorhaben passend festgesetzt wurden. Eine 
weitergehende Prüfung ist demnach nicht erforderlich. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Bau des 
Marktes fast abgeschlossen ist und auch die Freiflächen 
errichtet wurden. Die Zufahrten stimmen mit den festge-
setzten Zufahrtsbereichen überein. 
 
Durch die Aufnahme der öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
wird deutlich, dass die Erschließung des Baugebietes 
gesichert ist. Demnach entspricht der Bebauungsplan 
den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB als qua-
lifizierter Bebauungsplan.   
Baulicher Eingriffe in die Straße sind nicht vorgesehen. 
 

Die vorgetragenen Anregungen und Hinweise 
werden im Sinne der nebenstehenden städte-
baulichen Stellungnahme zur Kenntnis genom-
men.  
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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 Im Entwurf für die Begründung steht im Abschnitt 
4.1.5 auf Seite 20, die Warenandienung sei in der 
Planzeichnung eingetragen. Das ist für mich in kei-
ner Version (elektronisch oder Papier), die ich gese-
hen habe, erkennbar. Ich empfehle eine entspre-
chende Ergänzung des Entwurfs und seitens Orts- 
und Sachkundiger eine Prüfung, ob die Warenan-
dienung gemäß den ergänzten Vorgaben ohne Be-
hinderung des öffentlichen Verkehrs möglich ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Es werden Pflanzen-Arten-Listen aufgeführt – wa-
rum werden diese nicht als bindend festgesetzt, 
sondern lediglich als Empfehlung? Ich empfehle, im 
Textteil des Bebauungsplans, Teil A, Abschnitt 10.1 
auf Seite 3 die Abkürzung „z.B.“ ersatzlos zu strei-
chen, und ebenso mit derselben Abkürzung im Teil 
B, Abschnitt 3.1 zu verfahren. 

 
 
 
 
 
 

Es wird festgestellt, dass in der Begründung geschrie-
ben wurde, dass es sich um einen geplanten Zufahrts-
bereich bzw. um einen Bereich der Warenandienung 
handelt. In der Planzeichnung wurden vielmehr Ein-
fahrtsbereiche festgesetzt, wovon einer auch der Wa-
renanlieferung dienen soll. Eine explizite Warenandie-
nung kann aufgrund fehlender Gesetzesgrundlage nicht 
festgesetzt werden. Der Festsetzungskatalog des § 9 
Abs. 1 BauGB i. V. m. der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) enthält keine Festsetzungsmöglichkeit für die 
Warenandienung. Da es sich um einen Angebotsbebau-
ungsplan und nicht um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan handelt, wurde der genaue Bereich, wel-
cher der Warenandienung dient, nicht dargestellt. Im 
vorliegenden Bebauungsplan wurden zwei Einfahrtsbe-
reiche zeichnerisch festgesetzt, wovon der östlich lie-
gende Bereich u. a. auch für die Warenandienung ge-
nutzt werden soll. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
bauliche Umsetzung des derzeit „kleinflächigen“ Mark-
tes fast abgeschlossen ist und die Warenandienung an 
der geplanten und genehmigten Stelle realisiert wurde. 
Die Begründung sollte zur Klarstellung entsprechend 
angepasst werden. 
 
Es wird festgestellt, dass die Pflanzenlisten unter Teil C 
Nr. 5 des Textteils lediglich einen empfehlenden Cha-
rakter aufweisen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB kön-
nen Umfang und Qualität der Bepflanzungen geregelt 
werden. Allerdings sollte aufgrund des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes auf die Festsetzung von beschränkten 
Pflanzlisten, die dem Eigentümer keine oder nur eine 
geringe Auswahl an potentiellen Baum- und Strauchar-
ten belassen, verzichtet werden. Der Vorgabe zum An-
pflanzen von „standortgerechten Bäumen“ oder der 
Ausbildung von Heckenpflanzungen aus „einheimi-
schen, standortgerechten Gehölzarten“ unterliegen kei-

Die Begründung ist unter Kapitel 4.1.5 „Öffent-
liche Straßenverkehrsfläche“ um die Informati-
onen zu den Einfahrtsbereichen zu ändern 
bzw. zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
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 Im Teil B des Textteils des Bebauungsplanes wird 
eine Begrünung von Flachdächern vorgeschrieben 
(Abschnitt 1.2). Mir erscheint es ratsam, ein Unter-
wandern der planerischen Absicht zu verhindern, in-
dem geneigte Dächer mit einem Neigungswinkel 
von 10° oder weniger nicht zugelassen werden.  

 
 
 
 
 
Ich danke für die wohlwollende Beachtung meiner Hin-
weise und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 

nen Bedenken hinsichtlich ihrer Bestimmtheit und tra-
gen den ökologischen Zielsetzungen hinreichend Rech-
nung, ohne die private Gestaltungsfreiheit der Bauher-
ren oder Grundstückseigentümer gravierend zu 
belasten. Demnach wurde auf eine verbindliche Fest-
setzung der Pflanzenlisten verzichtet und sollte auch 
nicht angestrebt werden. 
 
Der Anregung sollte nicht gefolgt werden. Es wird fest-
gestellt, dass hinsichtlich der Dachform keine ein-
schränkenden Festsetzungen getroffen wurden. Vor al-
lem der Ausschluss von Flachdächern sowie flach 
geneigten Dächern bis 10° Dachneigung sollte nicht 
festgesetzt werden, sondern an der Zulässigkeit dieser 
Dachformen festgehalten werden, da dies bereits Be-
standteil der eingereichten und genehmigten Bauge-
nehmigung war und der Markt mit einem Flachdach er-
richtet wurde. 

 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keine. 

Aufgestellt: 

Lorsch, den 24.10.2017 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG Gemeindeverwaltung der Gemeinde Erzhausen 

i. A. M.Eng. Sebastian Mack 
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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Mit der vorliegenden 3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Gewerbegebietser-

weiterung Am Ohlenberg“ in der Gemarkung Erzhausen sollen die bauplanungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmitteldiscounters geschaffen 

werden. Ziel ist es, das Nahversorgungsangebot in Erzhausen an die heute üblichen Standards 

anzupassen und damit die Versorgung der Bürger zu verbessern und die Attraktivität der Ge-

meinde als Wohnstandort weiter zu erhöhen.  

Aus dem Jahr 2016 liegt bereits eine Baugenehmigung mit zu beachtenden Auflagen, sowie ein 

Ausnahme-/ Abweichungs-/ Befreiungsbescheid für einen Lebensmittelmarkt mit knapp 800 m² 

Verkaufsfläche (VK) an gleicher Stelle vor.  

Aufgrund der gestiegenen Erwartungen der Kunden, streben die Markbetreiber heute eine hö-

here Aufenthaltsqualität sowie eine bessere Übersichtlichkeit in den Märkten an. Die Warenprä-

sentation und -logistik wird verbessert und auch die Angebotsvielfalt ist heute größer als noch 

vor einigen Jahren. Damit wachsen auch die Flächenanforderungen der Marktbetreiber, so dass 

die Grenze zur Großflächigkeit, wie auch im vorliegenden Fall, regelmäßig überschritten wird. 

Die Großflächigkeit ist ab einer Regelvermutungsgrenze von 1.200 m² Geschossfläche (bzw. 

800 m² Verkaufsfläche gem. Rechtsprechung) anzunehmen Diesbezüglich wurde im Vorfeld 

eine Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes durchgeführt, in 

welcher die ökonomischen Auswirkungen der Neuansiedelung auf konkurrierende Lebensmit-

telmärkte dargelegt wird und Gefährdungen von zentralen Versorgungsbereichen oder gewach-

senen Nahversorgungsstrukturen ausgeschlossen wurden. 

Zur Ansiedlung des in Rede stehenden Lebensmitteldiscounters ergibt sich eine Notwendigkeit 

zur Änderung des Bebauungsplanes, da der rechtskräftige Bebauungsplan für den Planbereich 

Gewerbegebiet (GE) als Art der baulichen Nutzung festsetzt. Großflächiger Einzelhandel ist ge-

mäß § 11 Abs. 3 BauNVO jedoch nur in Kerngebieten oder in sonstigen Sondergebieten zuläs-

sig.  

 

1.2 Lage des Plangebiets und räumlicher Geltungsbereich 

Das ca. 8.559 m² große Plangebiet befindet sich im Süden der Gemeinde Erzhausen im Ge-

werbegebiet „Am Ohlenberg“. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung Am 

Ohlenberg“, 3. Änderung beinhaltet die Grundstücke mit der amtlichen Katasterbezeichnung 

Gemarkung Erzhausen, Flur 5, Nr. 471 (tlw.), 486, 487/1. Der Geltungsbereich des Bebauungs-

planes wird begrenzt durch: 

- die öffentliche Verkehrsstraße „Südliche Ringstraße“ im Norden, 

- die vorhandenen und bereits bebauten Gewerbeflächen im Osten sowie im Westen, 

- sowie eine landwirtschaftlich genutzte Flächen im Süden. 
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Der Umgriff des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

„Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“, 3. Änderung ist in nachstehender Abbildung ge-

kennzeichnet. 

 

 

Abbildung 1 Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung der Grenze des 

räumlichen Geltungsbereiches 

 

1.3 Städtebauliche Prägung des Geltungsbereiches und dessen Umfeld 

Das Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ befindet im Süden der Gemeinde Erzhausen, etwa 500 m 

von der Ortsmitte und etwa 200 m vom südlichen Ortsrand entfernt. Das Gebiet ist geprägt 

durch Gewerbebetriebe, darunter zwei bereits bestehende Lebensmittelmärkte und ein Geträn-

kemarkt. Das Gebiet ist somit als Versorgungschwerpunkt bei der Ortsbevölkerung etabliert und 

nachgefragt.  

Nach Osten hin befinden sich, eingestreut in die gewerbliche Nutzung, auch Wohngebäude, 

sowie Beherbergungsbetriebe und Gaststätten. 

Auf den von der Planung betroffenen Grundstücken wurde in der Vergangenheit mit dem Bau 

einer baulichen Anlage begonnen, diese wurde jedoch nicht fertigstellt. Der Mutterboden wurde 

großflächig abgetragen und wird in den Randbereichen gelagert. 



Begründung Gemeinde Erzhausen 

Satzungsbeschluss 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fassung vom: 24.10.2017 Seite 6 von 29 
 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG   

Angebunden an den überörtlichen Verkehr ist das Gebiet über die „Wilhelm-Leuschner-Straße“ 

(K 147), welche zusammen mit der Straße „Annastraße / Am Ohlenberg“ auch die verkehrliche 

Verbindung zur Ortslage herstellt. 

 

2 Übergeordnete Planungen / planungsrechtliche Situation 

 

2.1 Raumordnung und Landesplanung: Regionalplan Südhessen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an 

die Ziele der Raumordnung; die Grundsätze der Raumordnung sind sodann in der gemeindli-

chen Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Die allgemeinen Ziele der 

Raumordnung werden in dem mit seiner Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 17.10.2011 

gültigen Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan (RPS 2010) festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010, markierter Geltungsbereich 

 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO müssen sich in die beste-

hende raumordnerische und städtebauliche Ordnung und nach Größe und Einzugsbereich in 

das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen. So sind großflächige Einzelhandelsvorhaben 

in einem Kleinzentrum wie Erzhausen nur dann zulässig, wenn zu erwarten ist, dass die geord-

nete und verbrauchernahe Versorgung insbesondere der nicht motorisierten Bevölkerung im 
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Einzugsbereich nicht gefährdet wird. Diese Thematik wurde im Vorfeld der Bauleitplanung be-

rücksichtigt und eine Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung des Aldi-Lebensmittelmarktes 

wurde erstellt. Auszüge aus der Auswirkungsanalyse sind unter Kapitel 2.4 nachzulesen. Die 

Auswirkungsanalyse wird zudem fortan als Anlage zur Bauleitplanung geführt.  

 

Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind i. S. der Ziele 

des Regionalplans Südhessen 2010 nur in den „Vorranggebieten Siedlung“ zulässig. Da in die-

sem Bereich jedoch keine adäquaten Flächen für einen großflächigen Lebensmittelmarkt vor-

handen sind, soll auf den jetzigen Planstandort ausgewichen werden, der im gültigen 

Regionalplan Südhessen 2010 als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Bestand“ ausgewie-

sen ist. Da gegenüber des Plangeltungsbereiches noch gewerbliche Baulücken vorhanden sind, 

die Gewerbe- und Industriebetrieben die Möglichkeiten zur Ansiedlung bieten, wird eine Fest-

setzung als Sonstiges Sondergebiet für unkritisch bewertet. Zudem ist festzustellen, dass auf 

Grund der im Jahr 2016 erteilten Baugenehmigung für einen Lebensmitteldiscounter mit knapp 

800 m² die Parzellen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ohnehin nicht für sonstige 

Gewerbe- und Industriebetriebe zur Verfügung stehen.  

 

2.2 Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungsplan 

Der im Jahr 2000 rechtswirksam gewordene Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Erz-

hausen stellt das Plangebiet als „Gewerbegebiet“ (GE) Planung dar. Auch stellt der FNP im 

westlichen Bereich eine Ausgleichsfläche dar. Die Darstellungen des rechtswirksamen Flächen-

nutzungsplanes stimmen damit nicht mit der geplanten Art der baulichen Nutzung, hier: Sonsti-

ges Sondergebiet, überein. 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem rechtswirksamen FNP mit Geltungsbereich (rot umrandet) 
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Aufgrund der vorliegenden Planungsabsicht wäre im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB zunächst die 

Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes anzupassen, hieraus alsdann der Be-

bauungsplan zu entwickeln. Im Verfahren nach § 13 a BauGB ist eine Entwicklung des Bebau-

ungsplanes aus dem Flächennutzungsplan jedoch nicht erforderlich. Der FNP kann gemäß  

§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren auf dem Weg der Be-

richtigung angepasst werden. Hiervon wird im vorliegenden Verfahren Gebrauch gemacht, dem 

Entwicklungsgebot kann somit gefolgt werden. 

 

2.3 Verbindliche Bauleitplanung: rechtskräftiger Bebauungsplan 

„Gewerbegebietserweiterung am Ohlenberg“, 2. Änderung  

Der Ursprungsbebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ wurde am 12. Feb-

ruar 1998 durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt. Der Bebauungsplan umfasst 

eine Fläche zwischen dem im Osten angrenzenden Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 

„Gewerbegebiet Am Ohlenberg“ und der Wilhelm-Leuschner-Straße (K 167) im Westen. In die-

sem Geltungsbereich befindet sich im Süden der Geltungsbereich der vorliegenden 3. Ände-

rung. 

 

 

Abbildung 5 Auszug aus dem Ursprungsbebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ 

mit Eintragung des Geltungsbereichs der vorliegenden 3. Änderung 

Der Ursprungsbebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ setzt für den ge-

samten Bereich ein Gewerbegebiet (GE) nach § 8 Abs. 2 BauNVO fest. Entlang der südlichen 

Grenze des Geltungsbereichs ist eine öffentliche, nicht überbaubare Grundstücksfläche festge-

setzt. Daran anknüpfend ist eine private, nicht überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.  

Inzwischen wurde der Bebauungsplan bereits zweimal in einem förmlichen Verfahren geändert. 

Auch wenn kleinere Modifizierungen am bestehenden Festsetzungsgehalt vorgenommen wur-

den, wurde an der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Gewerbegebiet festgehalten. 

Zur Ansiedlung des in Rede stehenden Lebensmitteldiscounters ergibt sich eine Notwendigkeit 

zur erneuten Änderung des Bebauungsplanes, da großflächiger Einzelhandel gemäß § 11 

Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes „Gewerbegebietser-

weiterung Am Ohlenberg“ 

Geltungsbereich der 3. Änderung 

des Bebauungsplanes 
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Abs. 3 BauNVO nur in Kerngebieten oder in Sonstigen Sondergebieten zulässig ist, was dem 

derzeitigen Festsetzungsgehalt wiederspricht.   

 

2.4 Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes in der 

Gemeinde Erzhausen (LK Darmstadt-Dieburg) 

Aufgrund des Tatbestandes einen großflächigen Aldi Lebensmittelmarkt mit ca. 1.200 m² Ver-

kaufsfläche (VK) in der Gemeinde Erzhausen errichten zu wollen, wurde eine Auswirkungsana-

lyse zur Neuansiedelung durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) 

erstellt. Bestandteil der Untersuchung war die Analyse der ökonomischen Auswirkungen auf 

konkurrierende Lebensmittelmärkte und die Gefährdung von zentralen Versorgungsbereichen 

oder gewachsenen Nahversorgungsstrukturen durch das Planvorhaben. Hiermit soll nachge-

wiesen werden, dass der geplante Lebensmitteldiscounter keine schädlichen Auswirkungen auf 

die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs in der Standortgemeinde und in an-

deren Gemeinden ausübt (Beeinträchtigungsverbot gem. Landesentwicklungsplan Hessen 

2000 (LEP)). Da die Gemeinde Erzhausen im Regionalplan Südhessen 2010 (RPS 2010) als 

Kleinzentrum eingestuft ist, weißt der RPS 2010 für Erzhausen keinen zentralen Versorgungs-

bereich aus.  

Durch die Analyse der Einzelhandelsstrukturen im Ortskern und im Gewerbegebiet „Am Ohlen-

berg“ südlich der Ortslage wurde eine Standortbewertung für das vorliegende Plangebiet erar-

beitet. Aufgrund der relativ dichten Wohnbebauung sind im Ortskern überwiegend einzelne 

Nahversorger, wie kleine Dienstleistungs-, Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe angesie-

delt. Größter Anbieter ist der Nahkauf-Lebensmittelmarkt. Im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ 

befinden sich bereits größere Einzelhandelsbetriebe, wie Netto-Discounter sowie REWE-Super- 

und Getränkemarkt, in direkter Nähe zum Plangebiet. Der Angebotsbestand ist in Erzhausen 

vorwiegend auf den Eigenbedarf der Gemeinde ausgerichtet. 

Die Standortbewertung wurde zum einen positiv bewertet durch: 

- das hohe Kaufkraftniveau in Erzhausen und den Nachbarkommunen,  

- die gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsträgern,  

- die fußläufige Erreichbarkeit aus den Wohngebieten des südlichen Ortsteils 

- die günstigen Grundstückseigenschaften (Zuschnitt, Topografie, Einsehbarkeit) 

- die Agglomerationsvorteile durch die Nähe zu REWE und Netto 

- das potenzielle Streukundenaufkommen 

Zum anderen ergab die Bewertung auch negative Aspekte: 

- städtebaulich nicht integrierte Lage / keine Übereinstimmung mit Festsetzung des B-

Planes als Gewerbegebiet  Änderung Bebauungsplan notwendig 

- isolierte Lage von Erzhausen / kein Durchgangsverkehr 

- Erzhausen = Kleinzentrum ohne überörtliche Versorgungsfunktion 

- Konkurrierende Lebensmittelmärkte und dichtes Netz an Aldi-Filialen im Umland 

Diese positiven und negativen Eigenschaften wirken sich erheblich auf die Umsatzerwartung 

und die Auswirkungen aus.  
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Neben dieser grundlegenden Standortbewertung wurde die Wettbewerbssituation analysiert. In 

Erzhausen gibt es derzeit einen Angebotsbestand von circa 3.230 m² Verkaufsfläche (VK), die 

sich auf die Anbieter im Gewerbegebiet (ca. 75 %), sowie auf die Betriebe im Ortskern (ca. 25 

%) verteilen. Hieraus ergibt sich ein Umsatz von ca. 11,4 Mio. € (GE: 7,8 Mio. €; Ortskern: 3,6 

Mio. €). Bei der Betrachtung der Lebensmittelmärkte in Nachbarorten wird deutlich, dass diese 

teilweise an autokundenorientierten Standorten oder integriert in Wohnlagen liegen und somit 

verkehrlich besser angebunden sind. 

Für die Wettbewerbssituation kann festgehalten werden, dass die geplante Aldi-Filiale haupt-

sächlich in Konkurrenz zu Netto und REWE in Erzhausen sowie den Aldi-Märkten in der Region 

steht und das Planvorhaben nur begrenzte Marktwirkung ausüben wird, aufgrund des beste-

henden dichten Netzes von Aldi-Märkten in der Region. Durch die Errichtung des Aldi Lebens-

mittelmarktes in Erzhausen sollen die Hauptwettbewerber (Aldi-Märkte in Engelsbach-

Bayerseich, Darmstadt-Arheilgen, Weiterstadt-Riedbahn), welche ein hohes Kundenaufkom-

men verzeichnen, entlastet werden. 

Das Einzugsgebiet des geplanten Aldi-Marktes wird hauptsächlich das Gemeindegebiet von 

Erzhausen betreffen. Grund hierfür ist die Präsenz der Aldi-Märkte im Umland, die verkehrliche 

Erreichbarkeit sowie andere Lebensmittelmärkte. Hinzu kommen teilweise Bewohner der süd-

lich angrenzenden Orte Wixhausen und Gräfenhausen, in welchen keine Aldi-Filialen angesie-

delt sind. Gelegentlich entstehen Einkaufsbeziehungen durch sog. Streukunden 

(Arbeitspendler), jedoch nur in geringem Maße. 

Das Kaufkraftniveau in der Gemeinde, sowie in den umliegenden Gemeinden, liegt über dem 

Bundesdurschnitt (Erzhausen: 9,2 % über Bundesdurchschnitt). Das Kaufkraftpotenzial des 

neuen Aldi-Lebensmittelmarktes bemisst circa 43,6 Mio. € im Einzugsgebiet. 

Durch eine Auswirkungsanalyse wurden die Folgen der Ansiedlung für den Wettbewerb sowie 

die städtebaulichen und versorgungsbezogenen Wirkungen analysiert und bewertet. 

Bei der Umsatzerwartung wird von einem relativ hohen Marktanteil (25 % / 8,6 Mio. €) ausge-

gangen. Daraus ergeben sich Umsatzumverteilungen, von welchen Standorte mit der größten 

Nähe und Konzeptüberschneidungen quantitativ am meisten betroffen sind. Umsatzrückgänge 

werden vor allem bei anderen Lebensmittelmärkten (Netto / REWE) sowie bei Aldi-Filialen er-

wartet. Jedoch werden die betroffenen Anbieter zum einen als hinreichend leistungsfähig ein-

gestuft, zum anderen können diese durch die Neuansiedelung auch von 

Kundenzuführungseffekte profitieren. Daraus lässt sich schließen, dass von keiner Betriebsge-

fährdung der Lebensmittelmärkte in direkter Nähe, sowie der Nahversorger und Kleinanbieter 

im Kernbereich der Gemeinde ausgegangen werden kann. Zudem ergeben sich aufgrund der 

bestehenden Standortverteilung keine städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswir-

kungen.  

Fazit: Durch das Vorhaben sind weder in Erzhausen noch in umliegenden Städten und Ge-

meinden wesentliche Auswirkungen durch Gefährdungen strukturprägender Anbieter 

zu erwarten. Grundsätzlich wurde festgestellt, dass keine wesentlichen Auswirkungen 

des Vorhabens auf Märkte in und außerhalb der Gemeinde entstehen, da sie etablierte 

Lebensmittelmärkte mit einer guten Leistungsstärke darstellen. Das Vorhaben löst 
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keine wesentlichen Verschiebungen im Wettbewerbs- und Versorgungsgefüge aus.  

Die Hauptwettbewerber sind besonders leistungsstarke Anbiete, die keine Bestandsge-

fährdung und Betriebsschließung durch die Ansiedelung des Aldi-Lebensmittelmarktes 

erwarten müssen. 

 Aufgrund der Neuansiedelung der Aldi-Filiale wird es zwar zu einigen Umverteilungen 

kommen, diese wirken sich jedoch nur unwesentlich auf den zentralen Versorgungsbe-

reich der Gemeinde, sowie auf die Nahversorgungsstrukturen des Umlandes aus.1 

 

 

2.5 Aufstellungsverfahren 

2.5.1 Verfahrenswahl 

Der vorliegende Bebauungsplan zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietser-

weiterung Am Ohlenberg“ wird als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB 

aufgestellt. Hierunter fallen Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 

Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung dienen. Mit den Zielen der 

Innenentwicklung sind insbesondere Bebauungspläne zur Erhaltung, Erneuerung, Fortentwick-

lung, Anpassung und Umbau vorhandener Ortsteile (§ 1 Abs.6 Nr.4 BauGB) vereinbar. Diese 

Bebauungspläne können im beschleunigten Verfahren aufgestellt, geändert oder ergänzt wer-

den. 

Nach gängiger Meinung und Kommentierung kommen für einen Bebauungsplan der Innenent-

wicklung zunächst all jene Grundstücksflächen als Plangebiete in Frage, die als im Zusammen-

hang bebaute Ortsteile im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB anzusehen sind. 

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung müssen folgende Vorausset-

zungen erfüllt sein: 

 die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO muss 

weniger als 20.000 m² betragen (bei über 20.000 m² bis 70.000 m² muss eine Vorprüfung 

erfolgen), 

 durch den Bebauungsplan dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und 

 es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten und Europäi-

schen Vogelschutzgebieten bestehen. 

Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs.2 BauNVO liegt im Bebauungsplangebiet in Summe 

sehr deutlich unterhalb der Zulässigkeitsgrenze von 20.000 m² für die Anwendbarkeit des be-

schleunigten Verfahrens. 

                                                

1 Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Erzhausen; erstellt durch: 

Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA); Köln, am 15.11.2016 
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Im Vorfeld wurde zunächst eine Einschätzung vorgenommen, ob und inwieweit durch die Ände-

rung des Bebauungsplans erhebliche Umweltauswirkungen ausgelöst werden können, die nach 

§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Schutzgutbezogen konnte 

dazu festgestellt werden, dass keine weiteren Belange schädlich beeinträchtigt werden. 

Im Bebauungsplan werden ferner erkennbar keine Nutzungen festgesetzt, die nach Anlage 1 

zum UVPG einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  

FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind von der Planung ebenfalls nicht betrof-

fen. 

Erhebliche Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu be-

rücksichtigen wären, werden nicht ausgelöst. Die Anwendbarkeit des § 13 a BauGB im Hinblick 

auf das beschleunigte Verfahren konnte somit nachgewiesen werden. 

2.5.2 Verfahrensdurchführung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden, nach den Maßgaben des Baugesetz-

buchs, die nachstehenden Verfahrensschritte gemäß erfolgter Beschlussfassung durch die Ge-

meindevertretung durchgeführt: 

22.05.2017: Beschluss der Gemeindevertretung nach § 2 Abs. 1 BauGB über die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“, 3. 

Änderung (Aufstellungsbeschluss).  

22.05.2017: Beschlussfassung der vorgelegten Planung zum Bebauungsplan „Gewerbe-

gebietserweiterung Am Ohlenberg“, 3. Änderung als Entwurf zur Durchfüh-

rung der förmlichen Beteiligung nach §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB, i. V. m. § 13a 

BauGB. 

22.06.2017 ortsübliche Bekanntmachung der o. g. Beschlussfassungen durch Aushang. 

12.07.2017 bis einschließlich 14.08.2017: Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, i. V. m. § 13a BauGB. 

13.07.2017: Anschreiben im Rahmen der förmlichen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB, i. V. m. § 13a BauGB; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 

wurden schriftlich durch Übersenden des Entwurfs unterrichtet und mit Frist-

setzung bis einschließlich 14.08.2017 zur Stellungnahme aufgefordert. 

__.__.2017 Behandlung und Beschlussfassung über die im Rahmen der förmlichen Be-

teiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13a 

BauGB eingegangenen Anregungen sowie Beschluss des Bebauungsplanes 

als Satzung. 

 

Der Verfahrensablauf wird im Zuge des Aufstellungsverfahrens chronologisch Zug um Zug fort-

geführt und vervollständigt. 
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2.5.3 Darstellung abwägungsrelevanter Anpassungen des Planinhaltes 

Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen; dazu sind zunächst 

die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und 

zu bewerten. Das Abwägungsgebot ist dann verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-

haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt werden, die nach Lage 

der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange ver-

kannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer 

Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 

steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem Abwägungserfordernis genügt, wenn sich 

die Plangeberin im Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung des einen und damit 

notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Belangs entscheidet. (u. a. OVG NRW, 

Urt. v. 19.07.2013 – 10 D 107/11.NE –, juris) 

Aus der Abwägung der Anregungen, die seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange im Rahmen der förmlichen Beteiligung nach dem § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragen wur-

den, ergaben sich alsdann folgende Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

planes: 

Begründung: 

 Ergänzung des Kapitel 3.3.2 „Wasserschutzgebiete“ um die genaue Bezeichnung des 

Trinkwasserschutzgebietes 

 Ergänzung um das Kapitel 3.3.3 „Grundwasserbewirtschaftung“ 

 Anpassung der Angaben zur Verwendung von Niederschlagswasser 

 Ergänzung des Kapitel 3.2.3 „Bodenschutz“ um die Inhalte des Gutachtens zur Baugrund-

beurteilung mit Gründungsempfehlung 

 Ergänzung um die Quelle „Erläuterungsbericht zur Versickerung von Niederschlagswas-

ser“ 

 Ergänzung um Aussagen zur geplanten Entwässerung 

 Ergänzung Kapitel 3.2.4 „Altlasten“, dass keine Hinweise auf das Vorhandensein von Alt-

flächen, schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden gegeben wur-

den 

Textteil zum Bebauungsplan: 

 Ergänzung des Hinweises, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Tele-

kom befinden 

 Ergänzung des Hinweises zum Denkmalschutz 

 Ergänzung Hinweises „Wasserschutzgebiete“ um die genaue Bezeichnung des Trinkwas-

serschutzgebietes 

 Ergänzung um Abschnitt C „Kennzeichnung“ 

 Ergänzung und Anpassung des Hinweises zur Verwendung von Niederschlagswasser 

 Ergänzung Teil C Nr. 8 „Kampfmittel“, dass der Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt 

wurde 
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Planzeichnung: 

 Ergänzung um die Kennzeichnung als „vernässungsgefährdetes Gebiet“ 

 

3 Fachplanungen und sonstige Planungsgrundlagen 

 

3.1 Erschließungsanlagen 

Die äußere Erschließung des Plangebietes ist über die bestehende Straße „Südliche Ring-

straße“ gesichert. Durch die gegebene äußere Erschließung wird der Flächenbedarf des Plan-

vorhabens im Hinblick auf einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden auf ein Minimum 

reduziert. 

Die Versorgungsleitungen in der „Südlichen Ringstraße“ können genutzt werden. 

3.1.1 Technische Ver- und Entsorgung 

Eine Versorgung mit Trinkwasser als auch die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers ist 

über den vorhandenen Leitungsbestand im Bereich der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-

chen „Südliche Ringstraße“ gesichert. Um den Anschluss an die bestehenden Versorgungslei-

tungen gewährleisten zu können müssen Hausschlussleitungen für die bauliche Anlage verlegt 

werden. Die Ausführung des Anschlusses der geplanten Grundstücksentwässerung an die ört-

liche Kanalisation hat im Einvernehmen der Gemeinde zu erfolgen. Die Schächte sind verkehrs-

sicher und dauerhaft abzudecken. Die Einstiegsöffnungen müssen zugängig bleiben und dürfen 

nicht überbaut oder mit Boden überdeckt werden. 

Anfallendes Niederschlagswasser soll nach den Maßgaben des § 37 Abs. 4 Hessisches Was-

sergesetz (HWG) vorzugsweise innerhalb der Grundstücke verwertet werden, wenn wasserwirt-

schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Nach aktuellem Stand und nach 

dem Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet durch das Gutachten zur 

Baugrundbeurteilung mit Gründungsempfehlung ist eine Versickerung über Rigolen in Verbin-

dung mit einer Filterrinne geplant. Für diese geplante Versickerungsanlage wurde bereits eine 

Bemessung und Bewertung durchgeführt und in einem Erläuterungsbericht festgehalten. Mit der 

Unteren Wasserbehörde wurde diese geplante Versickerung vorbesprochen und ein entspre-

chender Antrag eingereicht. 

Demnach wird die Entwässerung, auch im Hinblick auf die Verwertung des anfallenden Nieder-

schlagswassers, als gesichert angesehen. 

3.1.2 Verkehrsanlagen 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist bereits über vorhandene öffentliche Stra-

ßenverkehrsflächen „Südliche Ringstraße“ gegeben. Diese mündet im Westen in die „Wilhelm-
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Leuschner-Straße“ (K 147) und im Osten in die Straße „Annastraße / Am Ohlenberg“. Diese 

beiden Straßen stellen auch die verkehrliche Verbindung zur zentralen Ortslage her. 

Die überörtliche Verkehrsanbindung erfolgt über die Annastraße / Am Ohlenberg“ oder der Wil-

helm-Leuschner-Straße (K 147) sowie der Bahnstraße (K 167) bis zur Bundesstraße B 3 (Darm-

stadt – Engelsbach – Anschluss zur A 661) ca. 1 km östlich der Gemeinde.  

Durch einen Haltepunkt der S-Bahnlinie S3 (Frankfurt – Darmstadt) und der Bushaltestelle „Am 

Ohlenberg“ der Buslinie 5515 (Erzhausen – Weiterstadt – Darmstadt) an der Kreuzung Wilhelm-

Leuschner-Straße / Südliche Ringstraße in direkter Nähe (ca. 300 m) zum Plangebiet, ist das 

Plangebiet auch an das ÖPNV-Netz des Rhein-Main-Verkehrsverbundes gut angebunden. Für 

Fußgänger aus den südlichen Wohngebieten des Kernortes (ca. 500 – 800 m entfernt) gibt es 

weitere Fußwege zum Gewerbegebiet durch das Naherholungsgebiet entlang des Hahnwiesen-

bachs. 

 

3.2 Umweltschützende Belange 

3.2.1 Umweltprüfung 

Mit Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) am 20.07.2004 sind 

zahlreiche Änderungen des BauGB, daneben u. a. auch Änderungen des Raumordnungsgeset-

zes (ROG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), verbindlich ge-

worden. Anlass für das EAG Bau ist die Umsetzung der EU-Richtlinien über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001, Plan-UP-Richtlinie). 

Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Bereich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, dass 

grundsätzlich alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind. Eine Ausnahme be-

steht nur für bestandssichernde bzw. -ordnende Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB aufgestellt bzw. geändert werden. 

Da die Änderung des Bebauungsplanes nach § 13a BauGB durchgeführt wird, entfällt die Um-

weltprüfung, die Eingriffsregelung findet keine Anwendung. Für die Bebauungspläne der Innen-

entwicklung bestimmt § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB, dass „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 

des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig” gelten. Nach dieser Bestimmung ist ein Aus-

gleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

sind oder zulässig waren. Diese gesetzliche Fiktion führt dazu, dass die mit der Abarbeitung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung verbundene Ausgleichsverpflichtung bei Bebauungs-

plänen der Innenentwicklung entfällt. 

Die Belange des Umweltschutzes sind dennoch weiterhin allgemein zu berücksichtigen (§ 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB) und werden in der Begründung abgearbeitet. In diesem Sinne entbindet  

§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB zwar von der Ausgleichsverpflichtung, nicht jedoch von der Vermei-

dungs- und Minimierungspflicht. 
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3.2.2 Artenschutz 

Nach erfolgter Ortsbesichtigung konnte eine Beeinträchtigung artenschutzrechtlicher Belange 

nicht festgestellt werden. Weitergehende Untersuchungen sind daher aus heutiger Sicht nicht 

erforderlich. 

 

3.2.3 Bodenschutz 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes, der u.a. im § 202 BauGB gefordert wird, sind Maßnah-

men zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens – vor Vernich-

tung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 

Bodenschutzes wird hingewiesen. Die einschlägig bekannten Richtlinien, Verordnungen und 

Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 

Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzu-

schieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (natürlicher Boden) zu verwen-

den. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Es wird daher empfohlen, den anfallenden Erdaushub nach 

Möglichkeit auf den Baugrundstücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Um-

weltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken 

einer Deponierung vorzuziehen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf den 

verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Notwendige Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nie-

derschlagsfreier Witterung erfolgen; dabei sind die Bearbeitbarkeitsgrenzen nach DIN 18915 zu 

beachten. 

Beim Bau des Lebensmittelmarktes ist auf organoleptische Auffälligkeiten des Untergrunds zu 

achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bo-

denveränderung begründen, sind diese der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium 

Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5 - Bodenschutz 

-, unverzüglich mitzuteilen. Zu einer frühzeitigen Hinzuziehung eines Fachgutachters in Altlas-

tenfragen wird in diesem Falle geraten. 
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Inhalte des Gutachtens zur Baugrundbeurteilung mit Gründungsempfehlung 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse und zur exakten Feststellung der Schichtgrenzenver-

läufe wurden innerhalb des vorliegenden Plangebietes 7 Rammkernsondierungen in Teufen von 

zwischen 3,0 m bis 6,0 m niedergebracht. Diese wurden durch je eine schwere Rammsondie-

rung, die in Teufen von 5,0 m und 6,0 m angelegt wurden, ergänzt. Die Lage der einzelnen 

Rammkernsondierungen ist in nachfolgender Abbildung ersichtlich. 

 

 

Abbildung 6: Lageplan-Bestand mit Eintragung der Rammkernsondierungen (Quelle: Baugrundbeur-

teilung mit Gründungsempfehlung – IBU Hofmann) 

Bei fast allen Sondierungen wurden Deckenlagen des Bodens als flächige anthropogene Auf-

füllungen bzw. anthropogen überprägte oder umgelagerte Böden mit einer Stärke von ca. 0,20 

m bis 2,10 m angetroffen. Diese Auffüllungen sind wechselnd sandige, teils schwach schluffige 

bis schluffige Kiese, welche auch als Boden-/Bauschuttgemische bezeichnet werden können. 

Darunter wurde ein stark kiesiges Material, aus einer verlehmten sandigen Grundmatrix mit ver-

einzelten Schotterbeimengungen angetroffen. 

Unter den Auffüllungen wurden vermutlich verbliebene, nicht abgeschobene Oberbodenlagen 

in Form von wechselnd schluffig und organisch durchsetzter Sande in Stärken zwischen ca. 0,3 

m bis 0,5 m mit wechselnd lockerer / mitteldichter Lagerung bzw. einer krümeligen Struktur 

angetroffen. Im weiteren Unterlager folgen quartäre Bildungen in Form von wechselnd körnigen, 

fluviatilen Bildungen in Form von schwach sandiger, schluffiger Zone bis schluffiger/stark schluf-

figer, toniger Sande in Stärken zwischen ca. 0,50 m bis ca. 2,40 m. 

Für die Rammkernsondierungen im Bereich des geplanten / teils bereits bestehenden Gebäu-

des wurden im tieferen Bereich zunehmend gröbere und feinkornfreie, teils schwach feinkiesige 

Sande angeschnitten, welche zunehmend als mitteldicht/dicht einzustufen sind. 

Für das Trag-/Setzungsverhalten wird bei mindestens mitteldichter Ausbildung der Substrate 

von guten bzw. unkritischen Randbedingungen ausgegangen.  

Geltungsbereich der  
vorliegenden Bauleitplanung 
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Hinsichtlich der hydrologischen Verhältnisse und dem Bemessungswasserstand kann festge-

halten werden, dass bei den Rammkernsondierungen Grundwasser in einer Tiefe zwischen ca. 

3,5 – 3,7 m u. GOK im Niveau der quartären Sande angetroffen wurde.  

Da keine detaillierten Daten zu den örtlichen Grundwasser-Abstromverhältnissen, dem jahres-

zeitlichen Verlauf der Grundwasseramplitude sowie der Angaben von Grundwasserhöchststän-

den über die vorliegenden Daten sicher zugeordnet werden konnten, wurden ergänzende 

Informationen zu hohem Grundwasser aus der Grundwasserkarte Hessische Rheinebene – 

„Hessisches Ried“ April 2001 / Grundwasserhöhengleichen herangezogen. Unter Beachtung 

der darin aufgeführten Höchstwasserstände in Kombination mit den durch die Bohrung ermittel-

ten Grundwasserständen wurde für den Projektbereich ein hilfsweise abgeleiteter Bemessungs-

wasserstand von 115,50 NN+m angenommen, welcher einem Flurabstand im Mittel von ca. 

2 - 2,5 m entspricht. Für eine Wasserhaltung muss demnach mit etwaigen, jahreszeitlich be-

dingten, oberflächennahen Schichtwassereinstauungen gerechnet werden, welche über Kurz-

brunnen/Baudränagen zu fördern und abzuführen sind. Zudem ist eine ordnungsgemäße 

Tagwasserhaltung zu betreiben.  

Für die Untersuchung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde auf das ATV Arbeits-

blatt A 138 Bezug genommen. Für Versickerungsanlagen werden hier Lockergestensunter-

gründe vorgegeben, welche in den oberen Schichten der ermittelten Untergrundverhältnisse mit 

bindigen Böden nicht den Anforderungen für eine Versickerung entsprachen. Erst im Übergang 

zu den unterlagernden Sanden konnten ausreichende bis gute Randbedingungen für eine de-

zentrale Versickerung angesetzt werden. Für Anlagen von Muldensystemen oder kombinierten 

Mulden-Rigolensystemen ist somit ein Bodenaustausch bis in die ausreichend durchlässigen 

Sande mit Rückverfüllung einer Filterkiespackung bis UK Versickerungsbauwerk zu berücksich-

tigen. 

Abschließend bleibt anzumerken, dass für das in Rede stehende Plangebiet bereits ein Bauge-

nehmigungsverfahren für einen kleinflächigen Aldi Lebensmittelmarkt eingeleitet wurde und das 

dem Bauantrag zugrunde gelegte Vorhaben den Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Be-

bauungsplanes entspricht und somit bereits eine Baugenehmigung erteilt wurde. Mittlerweile ist 

der Bau des Lebensmittelmarktes und fast vollständig abgeschlossen und auch die Freiflächen 

bereits errichtet wurden. Demnach wird davon ausgegangen, dass beim Bau des Lebensmittel-

marktes die in dem Gutachten ermittelten Forderungen beachtet und eingehalten wurden. 

3.2.4 Altlasten 

Zum Planbereich liegen keine Informationen über Altflächen oder Altlasten vor. Im Zuge der 

förmlichen Beteiligung teilte auch das Regierungspräsidium Darmstadt mit, dass sich aus der 

Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie keine Erkennt-

nisse oder Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), 

schädlichen Bodenveränderungen und / oder Grundwasserschäden ergaben.  

Dennoch wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den 

Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten zu achten ist. Werden solche Auffälligkeiten 
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des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderun-

gen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darm-

stadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informieren. 

3.2.5 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches und in dessen unmittelbarer Umgebung liegen keine Erkenntnisse 

über geschützte Kulturgüter vor. 

3.2.6 Immissionsschutz 

Aufgrund des Planvorhabens zur Ansiedlung eines Versorgungsmarktes kommt es insgesamt 

zu Geräuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft, die in erster Linie durch den Kundenparkplatz 

und die geplante Andienung verursacht werden. Zudem ist mit einem erhöhten Verkehrsauf-

kommen zu rechnen. Da das Plangebiet jedoch innerhalf des bestehendem Gewerbegebietes 

„Am Ohlenberg“ und abseits eines schützenswerten Wohngebiet liegt, ist ein Zielkonflikt sowie 

bewältigungsbedürftige Spannungen, die durch die Umsetzung der vorliegenden Planungsab-

sicht verursacht werden könnten, nicht zu erkennen.  

 

Dennoch sieht der Bebauungsplan verbindliche Festsetzungen zum Immissionsschutz vor. So 

sind im Bereich des Kundenparkplatzes die Fahrgassen und die Flächen, auf denen Einkaufs-

wagen geschoben werden, aus Gründen des Schallschutzes zu asphaltieren oder mit anderen, 

gleichwertigen fugenlosen Oberflächenbelegen (z.B. Beton) auszuführen.  

 

Eine immissionsschutzrechtliche Beurteilung der Planungsabsicht durch einen Fachgutachter 

wird daher als nicht erforderlich erachtet. 

3.2.7 Energiewende und Klimaschutz 

Im Sinne des Klimaschutzes und dem gebotenen Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

wurde für die Kommunen und deren Bauleitplanungen mit Einführung zum 30.07.2011 der sog. 

„Klimaschutznovelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden, BGBl. I, S. 1509) nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 

2 BauGB erweitert, sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der 

die klimagerechte städtebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Die Kommunen sind in diesem Sinne sowohl Verbraucher und Vorbild als auch Berater für Bür-

gerinnen und Bürger und die Wirtschaft sowie Versorger mit Energie. Sie sind darüber hinaus 

Planungsträger und haben die Möglichkeit, über das bestehende formale und informelle Pla-

nungsinstrumentarium möglichst früh den Weg für eine energieeffiziente Planung zu ebnen und 

Hemmnisse abzubauen. Als Verantwortliche für die Flächennutzungs- und Bebauungspläne ha-

ben sie die Chance, wichtige Rahmenbedingungen für den Klimaschutz und die Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen in vielen Bereichen vorzugeben. 
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Zur konkreten Berücksichtigung des Klimaschutzaspektes sieht die Novellierung mit § 5 Abs. 

2b und c bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23b BauGB erweiterte Darstellungs- bzw. Festsetzungs-

möglichkeiten vor. Hiernach können 

 „Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen (…) insbesondere zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ im Flächennutzungsplan darge-

stellt bzw. 

 „Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Vertei-

lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung“ wie auch 

 „Gebiete, in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen bauli-

chen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“, im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

Im Rahmen der verbindlichen Bebauungsplanung ist es sodann möglich, mit den vorhandenen 

Instrumentarien z. B. eine flächensparende und energieoptimierte Siedlungs- und Gebäu-

destruktur zu schaffen und Möglichkeiten der städtebaulichen Optimierung hinsichtlich des 

Energieverbrauchs auszuschöpfen und damit die Berücksichtigung des Klimaschutzes zu för-

dern. 

So können u. a. folgende Festsetzungen im Bebauungsplan zu einer Verringerung des Hei-

zenergiebedarfes pro Quadratmeter bei gleicher Nutzung und gleichen Baustandards führen: 

 Dichte Bauweise (je kompakter die Bauweise desto geringer der Heizenergiebedarf); 

 Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung (Ver-

schattung behindert die passive Solarenergienutzung); 

 Dachformen (die optimale Sonnenausbeute liegt bei Südausrichtung und 35 Grad). 

Von den zuvor exemplarisch aufgezeigten Festsetzungsmöglichkeiten wurde vorliegend in Tei-

len Gebrauch gemacht. Insbesondere die Stellung baulicher Anlagen wurde nicht explizit be-

schränkt und kann frei gewählt werden. Die Ausrichtung der überbaubaren Flächen lässt eine 

annähernde Südausrichtung des künftigen Gebäudes und der Dachflächen zu, so dass die Nut-

zung solarer Energie ermöglicht wird. Vorgaben zur Dachform werden nicht erlassen, so dass 

auch in dieser Hinsicht eine möglichst große Flexibilität gewährleistet wird. 

Auf die verbindliche Festsetzung klimaschutzrelevanter Planungsgrundsätze, insbesondere in 

Bezug auf Energieeinsparpotenziale und Förderung von erneuerbaren Energien, wird hingegen 

verzichtet, da die Bauleitpläne zum einen dem Abwägungsgebot genügen müssen (§1 Abs. 7 

BauGB) und zum anderen hinsichtlich des planerischen Gestaltungsspielraums zu beachten ist, 

dass es keinen Vorrang für Klimaschutzbelange gibt. Verbindliche Festsetzungen im Sinne des 

§ 9 BauGB dürfen nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Bislang ist höchstrichterlich noch 

nicht für alle in Betracht kommenden Festsetzungsmöglichkeiten geklärt, ob hierzu - aufgrund 

des §1 Abs. 5 Satz 2 BauGB - der allgemeine Klimaschutz zählt. In diesem Sinne müssen die 
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Festsetzungen auch begründbar sein; deshalb muss den Festsetzungen ein „Klimaschutzkon-

zept“ zugrunde gelegt werden, welches den Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Klima-

schutz und den kommunalen Planungsabsichten herstellt. 

 

3.3 Wasserwirtschaftliche Belange 

3.3.1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 

Fließgewässer sowie deren festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind von der vorliegenden 

Bauleitplanung nicht betroffen. 

3.3.2 Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Zone III B des mit Verordnung 

vom 22.10.1970 festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewin-

nungsanlagen des Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk „Gerauer Land“ im Groß-Gerauer 

Stadtwald (StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Verordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 

38/1992 S. 2500). Auf die Einhaltung der für das Schutzgebiet geltenden Verbote und die daraus 

folgenden Nutzungsbeschränkungen der Schutzgebietsverordnung wird hingewiesen. Alle ein-

schlägigen Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in 

der jeweilig gültigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten. Ergänzend ist auch die „Mus-

ter-Wasserschutzgebietsverordnung" des Landes Hessen sowie das DVGW Arbeitsblatt W101 

„Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete" zu berücksichtigen. 

  
Abbildung 7: Lage des Plangebietes innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes III B  

                     (Quelle: http://wrrl.hessen.de/)  
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3.3.3 Grundwasserbewirtschaftung 

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 

Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried und wird somit als vernässungsge-

fährdete Fläche eingestuft. Dabei handelt es sich im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB um 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 

oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe 

bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich sind. 

Es ist infolgedessen mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasser-

schwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes zu rechnen. 

Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserstände sind in 

Abhängigkeit von der Lage des Bauvorhabens im Plangebiet und der Tiefe von 

Fundamentierung und ggf. Kellerräumen entsprechende bauliche Maßnahmen zum Schutz 

gegen Grundwassereinfluss vorzusehen. 

Für den Bemessungsgrundwasserstand sind die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des 

Grundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des 

Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Bei der Bemessung der Gebäude 

wird empfohlen, auf die ermittelten Bemessungsgrundwasserstände abzustellen. 

Für das Plangebiet wurde bereits eine Baugrundbeurteilung vorgenommen, wobei auch die 

Grundwasserstände ermittelt wurden. Vier Rammkernsondierungen trafen bei ca. 3,50 m u. 

GOK bis 3,70 m u. GOK auf Grundwasser. Da über die vorliegenden Daten aus diesem 

Gutachten keine detaillierten Daten zu den örtlichen Grundwasser-Abstromverhältnissen, dem 

jahreszeitlichen Verlauf der Grundwasseramplitude sowie den Angaben von 

Grundwasserhöchstständen zugeordnet werden können wurde im Zuge der Erstellung das 

Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) über Ihnen vorligende 

Daten / Grundwasserstände befragt. Daraufhin wurden die aus der Grundwasserkarte 

Hessische Rheinebene - „Hessisches Ried“ April 2001 / Grundwasserhöhengleichen 

ersichtlichen Höchstwasserstände bei der Auswertung des Bemessungsgrundwasserstandes 

herangezogen. Daraus ergaben sich Flurabstände im Mittel von ca. 2 - 2,5 m. 

Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvor-

kehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine 

Entschädigung verlangen. Etwaige Ansprüche und Forderungen gegen die Gemeinde 

Erzhausen, gegen Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von 

Grundwasserschäden sind ausgeschlossen. 

Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3,00 m Flurabstand) sind gemäß 

§ 9 Abs.5 BauGB im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen. Im 

Planteil zum Bebauungsplan ist eine entsprechende Kennzeichnung erfolgt. 
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4 Begründung der Festsetzungen und sonstigen Planinhalte 

Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 

Maßgebend hierbei ist der abschließende Festsetzungskatalog im § 9 Abs.1 BauGB. Die nach-

folgend im Einzelnen erläuterten planungsrechtlichen sowie bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen finden sich alsdann in der Planzeichnung als auch im Textteil zum Bebauungsplan 

wieder. Auf Grund der Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zu den überbau-

baren Grundstücksflächen sowie der örtlichen Verkehrsflächen entspricht der vorliegende Be-

bauungsplan den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB als qualifizierter Bebauungsplan.  

 

4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

4.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird im gesamten Planbereich als „Sonstiges Sonder-

gebiet“ (SO) im Sinne des § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestim-

mung „Lebensmitteleinzelhandel“ festgesetzt. Die Verkaufsfläche (VK) wird auf maximal  

VK = 1.200 m² für die Sortimente eines Discounter-Verbrauchermarkts begrenzt.  

Die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Lebensmittelein-

zelhandel“ findet ihre Grundlage in der Regelung des § 11 Abs. 3 BauNVO. Im Sinne des  

§ 11 Abs. 3 BauNVO ist für Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die 

Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, ab einer Regelvermutungs-

grenze von ca. 1.200 m² Geschossfläche (bzw. 800 m² Verkaufsfläche gem. Rechtsprechung) 

die Großflächigkeit anzunehmen und die Festsetzung eines Kern- oder Sondergebietes erfor-

derlich. In der für das Planvorhaben erstellten Auswirkungsanalyse wurde nachgewiesen, dass 

bei einer zulässigen max. VK=1.200 m² Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche 

oder Beeinträchtigungen der Nahversorgungsstrukturen ausgeschlossen werden können. 

 

4.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird beschrieben durch die Festsetzung der zulässigen Grund-

flächenzahl (GRZ), sowie der maximalen Höhe baulicher Anlagen, in diesem Fall spezifiziert 

durch Bestimmung der Oberkante (OK). Die nachfolgenden Festsetzungen orientieren sich an 

der bereits im Jahr 2016 erteilten Baugenehmigung für den Aldi Markt sowie der konkreten Ob-

jektplanung.  

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) als Verhältniszahl zwischen bebaubarer Fläche zur maß-

geblichen Grundstücksfläche wird mit 0,8 festgesetzt. Mit der Festsetzung der GRZ auf den 

Wert 0,8 wird die nach § 17 BauNVO für sonstige Sondergebiete vorgegebene Obergrenze 

erreicht. Diese Obergrenze kann aufgrund der nutzungsspezifischen Anforderungen und Be-
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dürfnisse eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes z. B. durch Anlagen des ruhenden Ver-

kehrs, die bei der Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung hinzuzurechnen sind, zuläs-

sigerweise auf einen Wert bis GRZ = 0,9 überschritten werden.  

Aus städtebaulicher Sicht wird die nominelle Überschreitung der in der BauNVO festgelegten 

Kappungsgrenze von 0,8 auf GRZ = 0,9 für vertretbar gehalten, da aufgrund der bereits reali-

sierten Gewerbenutzung im unmittelbaren Umfeld nur eine geringe zusätzliche Beeinträchti-

gung anzunehmen ist.  

 

Als maßgeblicher Beurteilungsparameter für die äußere Kubatur baulicher Anlagen gilt mehr 

noch die Festsetzung der Oberkante (OK). Demgemäß wird die zulässige Höhe baulicher Anla-

gen auf OK = 8,00 m über Bezugspunkt begrenzt. Die zulässige Höhe baulicher Anlagen darf 

durch Anlagen oder Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung und Oberlichter um bis zu 

3,00 m überschritten werden, sofern diese einen Abstand zur Gebäudeaußenkante in dem 

Maße einhalten, wie sie selbst hoch sind. Die Überschreitung der Obergrenze durch Werbean-

lagen ist unzulässig. 

 

Als Bezugspunkt wird die Oberkante der öffentlichen Verkehrsfläche „Südliche Ringstraße“ in 

Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte festgelegt.  

 

4.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen („Baufenster“) werden durch Baugrenzen bestimmt, die 

im Planteil durch Eintrag zeichnerisch festgelegt sind. Eine geringfügige Überschreitung der im 

Planteil festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (z. B. Treppen, Rampen, 

Überdachungen, technische Bauteile usw.) ist zulässig sofern diese eine Tiefe von 1,50 Meter 

und eine Einzelbreite von 5,0 Meter nicht überschreiten. Eine Überschreitung durch Dachüber-

stände über die festgesetzte Baugrenze hinaus ist ebenfalls zulässig. 

 

Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Abweichend von der sonst geltenden offenen 

Bauweise sind Gebäudelängen von über 50 Meter und bis zu maximal 65 Meter zulässig. Diese 

Festsetzung resultiert aus der konkreten Objektplanung.  

 

4.1.4 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen 

Stellplätze sind im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig; darüber hinaus sind 

Stellplätze auch innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Umgrenzung von Flächen für Stell-

plätze und Nebenanlagen“ i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zulässig.  

 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind nach § 23 

Abs. 5 BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind 

ebenfalls auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 



Begründung Gemeinde Erzhausen 

Satzungsbeschluss 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fassung vom: 24.10.2017 Seite 25 von 29 
 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG   

4.1.5 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Die zur Baugebietserschließung festgesetzte Verkehrsfläche, hier: Südliche Ringstraße, ist ge-

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als „öffentliche Straßenverkehrsfläche“ festgesetzt. Zudem wur-

den in der Planzeichnung zwei Einfahrtsbereiche festgesetzt, wovon der östliche Bereich sowohl 

dem Besucherverkehr als auch der Warenanlieferung dienen soll. Eine explizite Warenandie-

nung kann aufgrund fehlender Gesetzesgrundlage nicht festgesetzt werden.  

 

4.1.6 Flächen für Versorgungsanlagen 

Zur Sicherung der Stromversorgung im Plangebiet wurde eine Fläche für Versorgungsanlagen, 

mit der Zweckbestimmung Elektrizität, im Bebauungsplan festgesetzt. Innerhalb der Versor-

gungsfläche sind somit Anlagen und Einrichtungen zur Verteilung und zur Nutzung elektrischer 

Energie zulässig. Innerhalb der im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Fläche ist eine 

Trafostation bereits im Bestand vorhanden.  

 

4.1.7 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 

In den Festsetzungsgehalt wurde eine Bestimmung über die zulässige Führung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB aufgenommen. Damit soll verhin-

dert werden, dass Versorgungsträger deren Verlegung vorbehaltlich und in Abhängigkeit von 

der Wirtschaftlichkeit auch oberirdisch vornehmen wollen. 

Aus der Sicht der Plangeberin entspricht die oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungs-

leitungen weder dem heutigen technischen Stand noch den städtebaulichen Anforderungen. 

Überdies kann auch die Versorgungssicherheit bei oberirdischer Verlegung nicht in der Form 

gesichert werden, wie dies bei unterirdischer Verlegung gewährleistet ist. Daher wird bestimmt, 

dass Strom-, Telekommunikations- und sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen ausschließlich 

unterirdisch zu führen sind. 

 

4.1.8 Grünflächen  

Die im Bebauungsplan festgesetzten gärtnerisch angelegten Freiflächen sind als solche herzu-

stellen und dauerhaft zu erhalten. Durch diese Festsetzung wird eine gewisse Begrenzung der 

Bodenversieglung und Eingrünung des Bebauungsplangebietes gewährleistet. Gleichzeitig wird 

hiermit gewährleistet, dass die planungsrechtlich zulässigen Stellplätze nicht bis unmittelbar an 

die Grundstücksgrenze heranragen.  

 

4.1.9 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen 

Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation in-

nerhalb des großflächig versiegelten Plangebiets werden verbindliche Festsetzungen im Textteil 
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zum Bebauungsplan benannt. Die Festsetzungen beziehen sich auf die Anpflanzung von Bäu-

men. Die Anpflanzung von Bäumen soll neben einer gestalterischen Maßnahme auch eine Maß-

nahme zur Beschattung der Stellplätze sein. Zudem wird durch das Anlegen von Grünflächen 

die Bodenversiegelung und den daraus resultierende Hitzeinseleffekt reduziert. Die im Planteil 

festgesetzten gärtnerisch angelegten Flächen sorgen für eine Eingrünung des Plangebiets zu 

den umliegenden Grundstücken sowie der Verkehrsflächen. 

 

Die konkreten Baumstandorte werden durch den Bebauungsplan nicht bestimmt. Hierdurch soll 

gewährleistet werden, dass lagegetreu festgesetzte Baumpflanzungen nicht der Parkplatzpla-

nung entgegenstehen.  

 

4.2 Auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan  

Neben den vorgenannten planungsrechtlichen Festsetzungen wurden ergänzende bauord-

nungsrechtliche Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 

sowie der Freiflächen im Sinne § 81 der Hessischen Bauordnung (HBO) aufgenommen. 

 

Im Sinne der textlichen Festsetzung in Teil B, Ziffer 1, wurden zum Schutz der Nachbarschaft 

hinsichtlich der gegebenen Zulässigkeit von Dacheindeckungen gestalterische Maßgaben auf-

genommen. Demnach sind geneigte Dächer ab einer Dachneigung ≥10° ausschließlich mit nicht 

spiegelnden Ziegel- oder Betonwerksteinprodukten einzudecken. Zudem wurde festgesetzt, 

dass Flachdächer, mit Ausnahme von Vordächern, als dauerhaft begrünte Dächer auszuführen 

sind. Hierdurch ergibt sich neben der Verbesserung der Luft und des Mikroklimas auch eine 

Filterfunktion für Schadstoffe wie Feinstaub, sowie ein Lebensraum für Vögel und Insekten.  

 

Für die bauliche Errichtung von Werbeanlagen wurden Festsetzungen aufgenommen, die der 

Lage der möglichen Werbeanlagen sowie der baulichen Gestaltung einen Rahmen geben. So 

ist Werbung nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist nicht zulässig. Die zu-

lässige Höhe der Werbeanlagen von OK = 8,00 m ist wiederum an die maximale Höhe bauli-

cher Anlagen im Plangebiet angelehnt.  

 

Neben gestalterischen Festsetzungen zu Gebäuden und Werbeanlagen wird auch die Zulässig-

keit und Ausgestaltung von Einfriedungen sowie auch die Oberflächengestaltung von Stellplät-

zen näher bestimmt. Heckenpflanzungen aus einheimischen, standortgerechten Gehölzarten 

sind zulässig. Im Textteil zum Bebauungsplan wurde hierzu eine Artenliste (Hinweis Teil C Ziffer 

5) beigefügt. Zur Ausgestaltung der Hecken wurden in diesem Sinne Festsetzungen bzw. Hin-

weise getroffen, in dem Zusammenhang wurde die Verwendung von Thuja- oder Chamaecypa-

ris-Hecken sowie Nadelgehölzen für unzulässig erklärt. Auf die Einhaltung der Abstände zu 

Nachbargrundstücken in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe gemäß dem Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen. Ebenfalls sind Zäune aus Metall oder Holz bis zu einer Endhöhe von 2,10 m 

zulässig.  
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Für die Oberflächengestaltung von Stellplätzen wird festgesetzt, dass sofern eine Grundwas-

sergefährdung durch schädliche Einträge ausgeschlossen werden kann, Stellplätze mit wasser-

durchlässiger oder teilbegrünter Oberfläche herzustellen sind. Ebenfalls wurden Festsetzungen 

zur Begrünung des Parkplatzes aufgenommen festgesetzt. 

 

4.3 Hinweise 

Auf folgende Sachbelange wird hingewiesen: 

 Denkmalschutz 

 Schutz von Versorgungsleitungen 

 Brand- und Katastrophenschutz 

 Bodenschutz 

 Pflanzlisten 

 Wasserschutzgebiete 

 Verwenden von Niederschlagswasser  

 Kampfmittel 

 Artenschutz 

 

5 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

 

5.1 Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Eine Neuaufteilung der Grundstücke (Verschmelzung) ist bereits im Vorfeld des Aufstellungs-

verfahrens zur Bauleitplanung erfolgt.  

 

5.2 Kosten der vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Haushaltswirksame Kosten entstehen für die Gemeinde Erzhausen durch die Übernahme der 

üblichen Verwaltungskosten.  
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6 Flächenbilanz 

Mit Umsetzung der Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz (Werte im Rahmen der grafi-

schen Ungenauigkeit ermittelt): 

 

Sonstiges Sondergebiet ca.   6.932 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen ca.  15 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche ca. 1.612 m² 

Fläche Geltungsbereich ca. 8.559 m² 

 
 

7 Weitere Bestandteile des Bebauungsplanes, Anlagen und Quel-

len 

 

7.1 Weitere Bestandteile des Bebauungsplanes 

Neben der Begründung sind folgende Unterlagen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung: 

 Planzeichnung  

 Textteil zum Bebauungsplan 

 

7.2 Anlagen 

Als Anlage ist der Begründung beigefügt: 

 Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines Aldi Lebensmittelmarktes in der Gemeinde 

Erzhausen (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH) 

 Gutachtenbericht – Baugrundbeurteilung mit Gründungsempfehlung (IBU Hofmann) 

 

 

7.3 Quellen 

 Erläuterungsbericht – Versickerung von Niederschlagswasser (Dr. Hug Geoconsult GmbH) 

 

 

 

aufgestellt 

Lorsch, im Oktober 2017 

 

M.Eng. Sebastian Mack 
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Textteil zum Bebauungsplan  
 

Der nachstehende Textteil zum Bebauungsplan ist hinsichtlich seines räumlichen und recht-

lichen Geltungsbereichs deckungsgleich mit dem in der Planzeichnung durch Planzeichen 

festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung Am Oh-

lenberg“, 3. Änderung. Die zeichnerischen und sonstigen Planfestsetzungen werden durch 

den nachfolgenden Textteil ergänzt. 

 

Abkürzungen: BauGB (Baugesetzbuch) BauNVO (Baunutzungsverordnung) 

 i. V. m. (in Verbindung mit) i. S. d. (im Sinne des) 

 

 

A Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

1.1 Es wird „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) im Sinne des § 11 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) festgesetzt mit der Zweckbestimmung „Lebensmitteleinzelhandel“. 

1.2 Zulässig ist ein Lebensmittel-Discounter mit einer Verkaufsfläche (VK) von maximal 

VK = 1.200 m² für die Sortimente eines Discounter-Verbrauchermarkts. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 

BauNVO wird bestimmt durch die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für 

die zulässigen Obergrenzen der Grundflächenzahl (GRZ) sowie der maximalen Höhe 

baulicher Anlagen (Oberkante = OK). 

2.2 Abweichende Bestimmung für die Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl 

durch bestimmte bauliche Anlagen: 

 Die zulässige Obergrenze der GRZ darf durch die Grundflächen baulicher Anlagen 

im Sinne des § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bis zu einer Grund-

flächenzahl von GRZ = 0,9 überschritten werden. 

2.3 Die Höhe baulicher Anlagen wird bestimmt als das Maß zwischen dem angegebenen 

Bezugspunkt und der Oberkante der Tragkonstruktion am höchsten Punkt der bauli-

chen Anlage. 

2.4 Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen: 

 Als Bezugspunkt wird die Oberkante der anbaufähigen und für die jeweilige Erschlie-

ßung des Gebäudes maßgebliche öffentliche Verkehrsfläche (hier: Südliche Ring-

straße) in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte festgelegt. 

2.5 Ausnahmen vom festgesetzten Maß der zulässigen Höhe baulicher Anlagen: 

 Die zulässige Höhe baulicher Anlagen darf durch Anlagen oder Bauteile der techni-

schen Gebäudeausrüstung und Oberlichter um bis zu 3,00 m überschritten werden, 

sofern diese einen Abstand zur Gebäudeaußenkante in dem Maße einhalten, wie sie 
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selbst hoch sind. Die Überschreitung der Obergrenze durch Werbeanlagen ist unzu-

lässig. 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 

3.1 Bauweise: 

 Es wird abweichende Bauweise festgesetzt, die wie folgt näher bestimmt wird: Es gilt 

die offene Bauweise, abweichend hiervon sind Gebäudelängen über 50 Meter und 

bis zu maximal 65 Meter zulässig.  

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen: 

 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 

3.3 Ausnahme von der Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO): 

 Eine Überschreitung der im Planteil zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen in ge-

ringfügigem Ausmaß durch untergeordnete Bauteile (z. B. Treppen, Rampen, Über-

dachungen, technische Bauteile usw.) ist bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulässig, wenn 

diese im Einzelnen nicht breiter als 5 m sind.  

 

4. Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 

4.1 Stellplätze und deren Zufahrten sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

und innerhalb der festgesetzten „Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Ne-

benanlagen“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zulässig.  

 

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO) 

 

5.1 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO: 

 Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO (wie Einkaufswagenboxen) sowie Wer-

beanlagen an der Stätte der Leistung sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig. 

5.2 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO: 

 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

6. Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

 

6.1 Innerhalb der festgesetzten Versorgungsfläche sind Anlagen und Einrichtungen zur 

Verteilung und zur Nutzung elektrischer Energie zulässig.  

 

7. Führung von Versorgungsanlagen und –leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB): 

 

7.1 Strom-, Telekommunikations- und sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus-

schließlich unterirdisch zu führen. 
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8. Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB) 

 

8.1 Die innerhalb des sonstigen Sondergebietes festgesetzten gärtnerisch angelegten 

Freiflächen sind als solche herzustellen und dauerhaft zu erhalten. 

 

9. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§9 (1) Nr. 24 

BauGB) 

 

9.1 Auf dem Betriebsgelände sind Verkehrsflächen und Wege aus Gründen des Schall-

schutzes zu asphaltieren oder mit anderen, gleichwertigen fugenlosen Oberflächen-

belegen (z.B. Beton) auszuführen.  

 

10 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b) 

 

10.1 PKW-Stellplätze sind durch standortgerechte Bäume wie folgt zu begrünen: Je 6 

Stellplätze ist ein hochstämmiger Laubbaum (StU mind. 10 cm, gemessen in einer 

Höhe von 1 m), z.B. gemäß Artenliste für die Bepflanzung von Parkplätzen (Hinweis 

Teil C) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Lage der 

Bäume ist innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes frei wählbar. 

10.2 Zwischen Parkplatzdoppelreihen ist ein Grünstreifen von mindestens 1,50 m Breite 

anzuordnen. 
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B Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in 

den Bebauungsplan (§ 9 Abs. 4 BauGB) 

 

1. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

 (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 Hessische Bauordnung - HBO) 

 

1.1 Geneigte Dächer ab einer Dachneigung ≥10° sind ausschließlich mit nicht spiegeln-

den Ziegel- oder Betonwerksteinprodukten einzudecken. Bei Flachdächern oder flach 

geneigten Dächern bis 10° Dachneigung sind auch andere Werkstoffe, wie z. B. Me-

talle, Kunststoffe, Bitumen sowie deren Verbundstoffe zur Dacheindeckung zulässig. 

1.2 Flachdächer, mit Ausnahme von Vordächern, sind als dauerhaft begrünte Dächer 

auszuführen.  

 

2. Örtliche Bauvorschriften über die Beschränkung von Werbeanlagen 

 (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

 

2.1 Freistehende Werbeanlagen sind innerhalb des festsetzten Sondergebietes auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

2.2 Die Oberkante (OK) der zulässigen Werbeanlagen darf die Höhe von OK = 8,00 m 

nicht überschreiten.  

2.3 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist  

 nicht zulässig.  

2.4 Es sind ausschließlich selbstleuchtende oder angestrahlte Werbeanlagen zulässig. 

Unzulässig sind blinkende Werbeanlagen sowie Laufschriften. 

 

3. Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

 (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

 

3.1 Heckenpflanzungen zur Einfriedung sind vorzugsweise aus einheimischen, standort-

gerechten Gehölzarten, z. B aus nachstehender Artenliste (Hinweis Teil C) bis zu ei-

ner Höhe von maximal 2,00 Meter zulässig. Die Abstände zu Nachbargrundstücken 

in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe sind gemäß dem Nachbarrechtsgesetz zu be-

achten. Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparishecken sowie reine Nadel-

gehölzhecken ist unzulässig.   

3.2 Einfriedungen als Zäune aus Metall (z.B. Stabgitterzaun) oder Holz (z. B. Staketen-

zaun) sind bis zu einer Höhe von 2,10 m zulässig. 

3.3 Bei der Anlage von Zäunen ist grundsätzlich ein Bodenabstand zwischen der Zaun-

unterkante und dem anstehenden Gelände von 10 cm einzuhalten, um den ungestör-

ten Wechsel von Kleintieren zu gewährleisten. 
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4. Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeu-

ge und Abstellplätzen für Fahrräder (§ 81 Abs. 1 Nr. 4 HBO) 

 

4.1 Stellplätze / Abstellplätze für Pkw sind mit wasserdurchlässiger oder teilbegrünter 

Oberfläche (Rasengitter, Breitfugenpflaster oder andere versickerungsaktive Materia-

lien) herzustellen sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht ander-

weitig versickert werden kann und wasserrechtliche Belange / Verbote nicht entge-

genstehen. 

4.2 Ausnahmsweise können Stellplätze / Abstellplätze für Pkw wasserundurchlässig be-

festigt werden, wenn dies aus Gründen des Grundwasserschutzes oder im Sinne ei-

nes barrierefreien Ausbaus erforderlich ist (über das Erfordernis einer wasserun-

durchlässigen Befestigung wird im Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmigungs-

verfahrens durch die zuständige Untere Wasserbehörde entschieden). 

4.3 Zwischen Parkplatzdoppelreihen ist ein Grünstreifen von mindestens 1,50 m Breite 

anzuordnen. 

 

C Kennzeichnung  

 

1. Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-

rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Maß-

nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind (hier vernässungsgefährdeter 

Bereich) 

 

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt innerhalb des Geltungsbereiches 

des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried“. Der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes ist daher als vernässungsgefährdete Fläche eingestuft. Dabei 

handelt es sich im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB um Flächen, bei deren Bebau-

ung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen 

besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. 

schwankende Grundwasserstände) erforderlich sind. 

In diesem Zusammenhang ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge 

von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des 

Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden 

Grundwasserstände sind in Abhängigkeit von der Lage des Bauvorhabens im Plan-

gebiet und der Tiefe von Fundamentierung und ggf. Kellerräumen entsprechende 

bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grundwassereinfluss vorzusehen. Für den 

Bemessungsgrundwasserstand sind die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des 

Grundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des 

Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Für den Bemessungs-

grundwasserstand sind die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Grundwas-

serdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasser-

bewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Dieser Grundwasserspiegel sollte auch 
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für die Bemessung der Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser heran-

gezogen werden. Bei der Verwendung von Niederschlagswasser sind die Vorgaben 

der Trinkwasserverordnung zu beachten. 

Zur Berücksichtigung der lokalen Boden- und Grundwasserverhältnisse wird die Er-

stellung eines vorhabenbezogenen Gründungsgutachtens empfohlen. 

Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine 

Schutzvorkehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Ver-

nässungen keine Entschädigung verlangen. Forderungen gegen die Gemeinde Erz-

hausen, gegen Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von 

Grundwasserschäden sind ausgeschlossen. 

 

 

D Hinweise 

 

1. Denkmalschutz (§ 21 HDSchG) 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie 

Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, 

Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmal-

pflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen 

sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise zu schützen. 

 Der Schutz eines Bodendenkmals (§ 2 Abs. 2 HDSchG) ergibt sich mit seinem Be-

kanntwerden. Daraus ergibt sich eine Erhaltungspflicht nach § 1 HDSchG sowie eine 

Genehmigungspflicht zur Veränderung des Bodendenkmals nach § 18 HDSchG. 

 

2. Schutz von Versorgungsleitungen 

 

 Vor der Ausführung von Bauvorhaben oder Pflanzarbeiten im Nahbereich der Stra-

ßen haben sich der Bauherr oder dessen Baufirmen über die genaue Lage von Ver- 

und Entsorgungsleitungen bei den Versorgungsunternehmen zu informieren um Be-

schädigungen am Kabel- und Leitungsbestand zu vermeiden. 

 Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu bestehenden Leitungen sind bei Baum-

pflanzungen zu beachten. 

 Bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,50 m zu bestehenden Versorgungslei-

tungen sind bei Neupflanzung von Bäumen geeignete Schutzmaßnahmen nach gel-

tender technischer Norm zu treffen. Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen 

durch Versorgungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderli-

chen Schutzmaßnahmen durch die Versorgungsträger zu errichten. 

 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
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3. Brand- und Katastrophenschutz 

 

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine Löschwasserversorgung von 1.600 

Litern pro Minute bei mindestens 2 bar Fließdruck erforderlich. Die Löschwasser-

menge muss für eine Löschzeit von mindestens 2 Stunden aus dem öffentlichen 

Wasserversorgungsnetz zur Verfügung stehen. Kann die erforderliche Löschwas-

sermenge vom öffentlichen Wasserversorgungsnetz nicht erbracht werden, so ist der 

Wasservorrat durch eine andere geeignete Maßnahme (Löschteich oder Zisterne) si-

cherzustellen. 

 Die Straßen sind für eine Achslast von mindestens 10 t zu befestigen und so anzule-

gen, dass der Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten 

möglich ist. Die für die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten, sowie Auf-

stell- und Bewegungsflächen müssen vorhanden sein. Auf die DIN 14090 „Flächen 

für die Feuerwehr“ ist zu achten. 

 Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der rechtzeitigen Er-

reichbarkeit durch Rettungsdienst und Feuerwehr sind straßenseitig Hausnummern 

gut sichtbar und dauerhaft anzubringen. Es wird die Empfehlung gegeben, dass die 

Hausnummern beleuchtet sein sollten. 

 

4. Bodenschutz 

 

 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf orga-

noleptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, 

die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese um-

gehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 

Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/DA 41.5, Bodenschutz, mitzutei-

len. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädli-

che Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder 

die Allgemeinheit herbeizuführen. 

 Sofern Geländeauffüllungen vorgenommen werden, muss das zur Auffüllung vorge-

sehene Material, den Anforderungen der LAGA (Ländergemeinschaft Abfall) bzw. 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der zugehörigen Verordnung entsprechen. 

Eine Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde wird empfohlen.  

 Wenn Materialien von über 600 m³ auf oder in den Boden eingebracht werden, ist 

dies der Bodenschutzbehörde anzuzeigen. 
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5. Pflanzenlisten 

 

5.1 Pflanzenliste I  Baum- und Strauchgehölze  

Botanischer Name Deutscher Name Wuchs 

Größe(1) 

Acer campestre Feld-Ahorn B 2 

Acer platanoides Spitz-Ahorn B 1 

Amelanchier ovalis Felsenbirne N S 

Betula pendula Hänge-Birke B 1 

Carpinus betulus Hainbuche B 2 

Colutea arborescens Blasenstrauch N S 

Cornus mas Kornelkirsche G S 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel G S 

Corylus avellana Hasel G S 

Crataegus monogyna Weißdorn G S 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen G S 

Fagus sylvatica Rot-Buche B 1 

Fraxinus excelsior Esche B 1 

Juglans regia Walnuß B 2 

Ligustrum vulgare Liguster G S 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche N S 

Malus domestica Haus-Apfel B 3 

Malus silvestris Holz-Apfel B 3 

Prunus avium Vogel-Kirsche B 2 

Prunus mahaleb Felsen-Kirsche G S 

Prunus padus Trauben-Kirsche G S 

Prunus spinosa Schlehe N S 

Pyrus communis Hausbirne B 2 

Quercus petraea Trauben-Eiche B 1 

Quercus robur Stiel-Eiche B 1 

Ribes alpinum Johannisbeere K S 

Ribes nigrum Johannisbeere K S 

Ribes uva-crispa Stachelbeere K S 

Rosa arvensis Acker-Rose K S 

Rosa canina Hunds-Rose N S 

Rosa corifolia Leder-Rose K S 

Rosa gallica Essig-Rose K S 

Rosa glauca Hecht-Rose N S 

Rosa majalis Zimt-Rose N S 

Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose K S 

Rosa rubiginosa Wein-Rose N S 

Rubus caesius Kratzbeere K S 

Rubus fruticosus Brombeere N S 

Rubus idaeus Himbeere H S 

Salix caprea Sal-Weide G S 

Salix pentandra Lorbeer-Weide G S 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder G S 

Sorbus aria Mehlbeere B 3 

Sorbus aucuparia Eberesche B 3 

Sorbus domestica Speierling B 2 

Sorbus torminalis Elsbeere B 2 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde B 1 

Tilia cordata Winter-Linde B 1 
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Ulmus caprinifolia Feld-Ulme B 1 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball G S 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball G S 

 

5.2 Artenliste II Baumarten für Parkplatzbegrünung 

     

Botanischer Name Deutscher Name Wuchs 

Größe (1) 

Fraxinus angustifolia ´Raywood` Schmalblättrige Esche B 1 

Fraxinus Excelsior ´Atlas` Esche B 1 

Pyrus calleryana ´Chanticleer` Stadtbirne,Chinesische Wildbirne B 1 / B 2 

Tilia tomentosa  Silberlinde B 1 

Carpinus betulus ´Fastigiata` Pyramiden-Hainbuche B 2 

 

5.3 Pflanzenliste III  Pflanzen für Fassadenbegrünungen /   

   

Botanischer Name Deutscher Name Wuchs 

Größe (1) 

Hedera helix Efeu 3-20 m 

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt 2-5 m 

Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 1-3 m 

Vitis vinifera ssp. silvestr. Wilde Weinrebe 3-10 m 

Parthenocissus tricusp. Wilder Wein 3-10 m 

 
(1) Erklärung der Abkürzungen in der Spalte < Wuchsgröße > 
 B1 = Baum 1. Ordnung GS = Großstrauch 
 B2  = Baum 2. Ordnung  NS = Normalstrauch 
 B3 = Baum 3. Ordnung  KS = Kleinstrauch 

 

6. Wasserschutzgebiete 

 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Zone III B des mit 

Verordnung vom 22.10.1970 festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes zum Schutz 

der Trinkwassergewinnungsanlagen des Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk 

„Gerauer Land“ im Groß-Gerauer Stadtwald (StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert 

durch Verordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 2500). Auf die Einhaltung der 

für das Schutzgebiet geltenden Verbote und die daraus folgenden Nutzungsbe-

schränkungen der Schutzgebietsverordnung wird hingewiesen. Alle einschlägigen 

Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerkes in 

der jeweilig gültigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten. Ergänzend ist auch 

die „Muster-Wasserschutzgebietsverordnung" des Landes Hessen sowie das DVGW 

Arbeitsblatt W101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete" zu berücksichtigen. 
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7. Verwenden von Niederschlagswasser (§ 37 Abs. 4 HWG) 

 

7.1  Die Materialwahl der Dachflächen sowie der Dachrinnen und Regenfallrohre ist so zu 

gestalten, dass das Niederschlagswasser nicht schädlich verunreinigt wird. Die Ver-

wendung von Kupfer zur Dacheindeckung einschließlich der Dachrinnen und Regen-

fallrohre ist unzulässig. 

7.2 Anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser ist nach den Maß-

gaben des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) vorzugsweise innerhalb 

der Grundstücke zu verwerten, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-

lange nicht entgegenstehen. 

7.3 Die Verwertung kann durch geeignete Bewirtschaftungsanlagen, in Mulden-, Rigolen 

oder Mulden-Rigolen-Systemen gesammelt und der Versickerung zugeführt werden. 

Für Versickerungsanlagen sind grundsätzlich die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik zu beachten (insbesondere Merkblatt DWA-M 153 und Arbeitsblatt DWA-A 

138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) 

7.4 Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei Versickerung von Nieder-

schlagswasser auf Grundstücken wird hingewiesen. Die hier zuständige Stelle ist die 

Untere Wasserbehörde des Landkreises. 

 

8. Kampfmittel 

 

 Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde der Kampfmittelräumdienst 

nicht beteiligt, da seitens der Plangeberin keine Kenntnisse über begründete Ver-

dachtsmomente geäußert wurden. Demnach wurde im Zuge des Bauleitplanverfah-

rens keine gesonderte Auswertung von Luftbildern vorgenommen, die Auskunft über 

einen begründeten Verdacht und das mögliche Auffinden von Bombenblindgängern 

hätte liefern können, durchgeführt. 

 Der Gemeinde Erzhausen liegen keine Kenntnisse über begründete Verdachtsmo-

mente oder über eine mögliche Munitionsbelastung vor. Dies entbindet bei künftigen 

Bauvorhaben die Bauherrschaft jedoch nicht, sich vor Beginn der Baumaßnahmen 

über Verdachtsmomente zu informieren und Auskunft über eine mögliche Munitions-

belastung einzuholen. Erforderlichenfalls ist vor Baubeginn das Baufeld durch eine 

systematische Flächenabsuche zu untersuchen. Soweit im Zuge von Bauarbeiten ein 

kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittel-

räumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

9. Artenschutz 

 

9.1 Hinweis zum Artenschutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

 Bei der Umsetzung des Bebauungsplans oder auch bei späteren Abriss-, Umbau  

oder Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) (z. Zt. § 44 BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen 

werden, die unter anderem für alle europäisch geschützte Arten gelten (z. B. für alle 
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einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu tö-

ten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädi-

gen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvor-

schriften der §§ 69 und 71 a BNatSchG. Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten 

unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme genehmigungspflichtig ist oder nicht. 

9.2 Beschränkung der Rodungszeit und Baufeldfreimachung 

 Die Rodung von Gehölzen sowie die Baufeldfreimachung muß außerhalb der Brut- 

und Setzzeit zwischen dem 01. Oktober eines Jahres und dem 28. Februar des 

Folgejahres erfolgen, um eine Berührung der Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG sicher auszuschließen.  

 Sollte eine zeitliche Befristung erforderlicher Gehölzrodungen und Baufeldfreima-

chung bautechnisch und / oder planerisch nicht einzuhalten sein, müssen die Gehöl-

ze unmittelbar vor der Fällung bzw. Baufeldfreimachung durch eine fachlich qualifi-

zierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden; bei nachgewie-

senen Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln 

muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden und danach unmittelbar die 

Fällung bzw. Baufeldfreimachung durchgeführt werden. Auf die Erfordernis einer 

möglichen Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG bei Vor-

liegen artenschutzrechtlicher Belange wird hingewiesen. 

9.3 Beleuchtung 

 Für die Beleuchtung der Grundstücksfreiflächen sind ausschließlich insektenfreundli-

che, nach unten abstrahlende Beleuchtung zu verwenden, um beleuchtungsbedingte 

Lockeffekte zu vermeiden.  
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Vorbemerkung 

Im Oktober 2016 erteilte die Firma Kolb + Partner, Dillenburg der GMA, Gesellschaft für Markt‐ 

und Absatzforschung mbH, Büro Köln, den Auftrag zur Erstellung einer Auswirkungsanalyse zur 

Bewertung der Ansiedlung eines Aldi Lebensmitteldiscounters am Standort Südliche Ringstraße 

in Erzhausen mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.200 m².  

Mit der angestrebten Größe  liegt das Vorhaben über der allgemein anerkannten Grenze der 

Großflächigkeit von 800 m² Verkaufsfläche bzw. 1.200 m² Geschossfläche. Entsprechend ist eine 

Auswirkungsanalyse beizubringen. In diesem Bericht sollen zunächst die ökonomischen und ver‐

sorgungsstrukturellen Auswirkungen dargelegt werden, die das Vorhaben  in Erzhausen und  in 

Nachbarkommunen erwarten lässt. Eine raumordnerische Prüfung anhand der landes‐ und regi‐

onalplanerischen Vorgaben ist auftragsgemäß nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Für die Bearbeitung dieser Untersuchung standen der GMA Veröffentlichungen des Statistischen 

Bundesamtes, des Hessischen Statistischen Landesamtes, der Kommunen  im Untersuchungs‐

raum sowie des Auftraggebers zur Verfügung. Zudem wurden im Oktober 2016 eine Standortbe‐

sichtigung sowie eine Erfassung der relevanten Einzelhandelsbetriebe und Standortstrukturen im 

Einzugsgebiet und im näheren Umland vorgenommen.  

Die vorliegende Untersuchung dient der Entscheidungsvorbereitung für den Auftraggeber. Alle 

Informationen im vorliegenden Dokument sind sorgfältig recherchiert; der Bericht wurde nach 

bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aller In‐

halte kann die GMA jedoch keine Gewähr übernehmen. 

G M A  
Gesellschaft für Markt‐ und  
Absatzforschung mbH 
 
Köln, den 15.11.2016 
SC‐aw 
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I.  Grundlagen  

1.  Aufgabenstellung und Ausgangssituation 

In der Gemeinde Erzhausen (Landkreis Darmstadt‐Dieburg) ist die Ansiedlung eines Aldi Lebens‐

mitteldiscounters in einem Gewerbegebiet an der Südlichen Ringstraße geplant. Die Firma Aldi 

Süd strebt eine Verkaufsfläche (VK) von ca. 1.200 m² an. Mit dieser Größe läge das Vorhaben über 

der allgemein anerkannten Grenze der Großflächigkeit von 800 m² VK bzw. 1.200 m² BGF. 

Ein zwischenzeitlich eingereichter Bauantrag für das Vorhaben mit max. 800 m² VK wurde geneh‐

migt. Eine Größenordnung, die die Grenze zur Großflächigkeit überschreitet, wurde vom Regie‐

rungspräsidium Darmstadt allerdings abgelehnt. Dabei wurde sich auf die regionalplanerische 

Einstufung Erzhausens als Kleinzentrum bezogen, wo großflächige Einzelhandelsvorhaben gene‐

rell nur zur Sicherung der örtlichen Grundversorgung zulässig sind.  

Da Aldi jedoch seine Filiale in einer Größe von ca. 1.200 m² VK errichten möchte, soll diese Aus‐

wirkungsanalyse aufzeigen, welche ökonomischen Auswirkungen die Neuansiedlung auf konkur‐

rierende Lebensmittelmärkte in Erzhausen und in Nachbarkommunen hätte und ob sich hieraus 

Gefährdungen von zentralen Versorgungsbereichen oder gewachsenen Nahversorgungsstruktu‐

ren ergeben könnten. Eine raumordnerische Prüfung anhand der  landes‐ und regionalplaneri‐

schen Vorgaben ist auftragsgemäß nicht Gegenstand dieses Berichts. 

 

2.  Daten und Definitionen 

Als Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes wird in diesem Bericht die Fläche definiert, auf der der 

Verkauf abgewickelt wird und die dem Kunden zugänglich ist. Hierzu gehören zum einen die tat‐

sächlich mit Waren belegten Flächen (= Nettoverkaufsfläche) im Inneren und im Außenbereich 

des Gebäudes,  zum  anderen die hierfür erforderlichen Verkehrs‐ und  Funktionsflächen,  also 

Gangflächen, Thekenbereiche, Kassenzone, Kassenvorzone  (inkl. Bereiche  zum Einpacken der 

Ware und zur Entsorgung des Verpackungsmaterials), Einkaufswagenzone, Leergutautomaten 

und Windfang.1 Ausgenommen sind Läger, Sozialräume, Kunden‐WC und Parkierungsflächen, so‐

weit diese als solche genutzt werden.  

Zur Einordnung der Betriebsform „Lebensmitteldiscounter“ und zur Abgrenzung gegenüber an‐

deren  im Untersuchungsgebiet vertretenen Konzepten des Lebensmitteleinzelhandels werden 

die Definitionen der gängigen Betriebstypen kurz dargestellt:  

   

                                                            
1   Quelle: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2016, Köln 2016, S. 332. 
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„Lebensmitteldiscounter:   

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Verkaufs‐

fläche unter 1.000 qm, das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, auf um‐

schlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I‐Sortiment so‐

wie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Nonfood II führt.  

Supermarkt:   

Ein Supermarkt  ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 

und 2.500 qm, das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I‐Artikel führt und ei‐

nen geringen Verkaufsflächen‐Anteil an Nonfood II aufweist.  

Großer Supermarkt:   

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 

2.500 und 5.000 qm, das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I‐ und Nonfood 

II‐Artikel führt.“ 2 

Bezüglich der Sortimente ist zwischen dem Kernsortiment (bei Lebensmittelmärkten Nahrungs‐ 

und Genussmittel) und ergänzenden Randsortimenten zu differenzieren. Nahrungs‐ und Genuss‐

mittel (= „Food“) umfassen Lebensmittel, also Frischwaren in Bedienung und Selbstbedienung, 

Tiefkühlkost und Trockensortiment, Getränke, Brot‐ und Backwaren, Fleisch‐ und Wurstwaren 

sowie Tabakwaren. Als „Nonfood“ sind Waren definiert, die nicht zum Verzehr bestimmt sind. 

Nach der GS1‐Warengruppenklassifizierung wird zwischen Nonfood I (Drogerieartikel, Wasch‐, 

Putz‐ und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung) und Nonfood  II (Ge‐ und Verbrauchsgüter des 

kurz‐, mittel‐ und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, Unterhaltungselekt‐

ronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw.) unterschieden3. 

Tabelle 1:  Typische Sortimentsstruktur von Lebensmittelmärkten 

Hauptwarengruppen  Discounter  Supermarkt  Großer Supermarkt 

durchschnittliche Artikelanzahl 

absolut  in %  absolut  in %  absolut  in % 

Nahrungs‐ und Genussmittel  1.584 75 8.760 75 15.740  63 

Lebensmittelnahe Sortimente 
(Nonfood I, u. a. Gesundheit, 
Körperpflege, Tiernahrung) 

273 13 2.010 17 4.810  19 

Nichtlebensmittelsortimente 
(Nonfood II, u. a. Textilien, Zei‐
tungen / Zeitschriften, Elektro‐
waren, Blumen / Pflanzen; z. B. 
Aktionswaren) 

264 12 840 7 4.480  18 

Sortimente insgesamt  2.121 100 11.610 100 25.030  100 

Quelle:  EHI Köln, Sortimentsbreitenerhebung. In: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2016, S. 101 

   

                                                            
2   Quelle: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2016, Köln 2016, S. 332. 

3   Definition nach EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2016, Köln 2016, S. 334. 
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Die Sortimente des zu prüfenden Aldi‐Markts sind wie folgt zu bewerten: 

 Das Hauptsortiment (Lebensmittel, Getränke) ist als Sortiment des täglichen kurzfris‐

tigen Bedarfs zu bewerten. Üblicherweise sind rund 80 – 85 % der Verkaufsflächen in 

Aldi‐Märkten mit Nahrungs‐ und Genussmitteln belegt; hierzu zählen auch Aktionswa‐

ren mit Lebensmitteln und Getränken.  

 Die Artikel der Kategorie Nonfood I sind ebenfalls als Waren des täglichen Bedarfs ein‐

zuordnen  (Drogeriewaren, Kosmetikartikel, Tiernahrung). Diese gehören also gleich‐

falls  zum  Kernbereich  der  verbrauchernahen  Versorgung.  In  Aldi‐Märkten  belegen 

Drogeriewaren i. d. R. rund 5 – 10 % der Verkaufsflächen. 

 Nonfood II‐Sortimente nehmen bei Aldi‐Märkten nur einen begrenzten Teil der Ver‐

kaufsflächen ein (rund 10 – 15 % der Gesamtverkaufsfläche). Bei den Nonfood II‐Arti‐

keln handelt es sich zumeist um Artikel, die in Lebensmitteldiscountmärkten im Rah‐

men von Aktionswaren angeboten werden, also um ein dem Hauptsortiment klar un‐

tergeordnetes Randsortiment. 

Festzuhalten ist also, dass im zu prüfenden Aldi‐Markt rd. 90 % der Verkaufsflächen mit Waren 

des täglichen Bedarfs belegt sein werden. Dies heißt, dass der Markt schon wegen seiner Sorti‐

mentsstruktur wesentlich für die Nahversorgung ist.  

 

3.  Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen des Vorhabens 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben  ist generell die 

Baunutzungsverordnung zu beachten, im Besonderen der § 11 Abs. 3 BauNVO.  

Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO und der dazu ergangenen Rechtsprechung ist bei großflächigen Ein‐

zelhandelsbetrieben (ab ca. 1.200 m² Geschossfläche bzw. ca. 800 m² Verkaufsfläche4) in Bezug 

auf die Einzelhandels‐ und Versorgungssituation sicherzustellen, dass durch das Vorhaben keine 

schädlichen Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf die Versorgung der Bevölke‐

rung  im  Einzugsbereich  sowie  auf die  Entwicklung  zentraler Versorgungsbereiche  in der Ge‐

meinde oder  in anderen Gemeinden eintreten. Dabei  sind  insbesondere die Gliederung und 

Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der 

Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen. 

Neben den Instrumenten der BauNVO erfolgt eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auch 

durch  landes‐ und regionalplanerische Maßgaben,  insbesondere den Landesentwicklungsplan 

                                                            
4   In Bezug auf die Verkaufsfläche ist der Beginn der Großflächigkeit gemäß Rechtsprechung des Bundesver‐

waltungsgerichts  bei  800  m²  Verkaufsfläche  anzusetzen  (vgl.  BVerwG  4  C3.05  und  4  C  10.04  vom 
24.11.2005).  
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Hessen 2000 (LEP) und den hier einschlägigen Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächen‐

nutzungsplan 2010.  

Gemäß Regionalplan  Südhessen, Z3.4.3‐2,  gelten  für großflächige Einzelhandelsvorhaben  fol‐

gende raumordnerischen Maßgaben: 

 Zentralitätsgebot:  Großflächige  Einzelhandelsvorhaben  sind  grundsätzlich  nur  in 

Ober‐ und Mittelzentren zulässig. 

 Kongruenzgebot: Der  Einzugsbereich des Vorhabens darf den  zentralörtlichen Ver‐

flechtungsbereich der Standortkommune nicht wesentlich überschreiten. 

 Integrationsgebot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben müssen enge räumliche und 

funktionale Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen, d. h. sie sind in 

bestehende  Siedlungsgebiete  und  ÖPNV‐Netze  zu  integrieren  und  sollen  Nähe  zu 

Wohnstandorten aufweisen. 

 Beeinträchtigungsverbot: Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage 

und Größe keine schädlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von zentralen 

Versorgungsbereichen in der Standortgemeinde und in anderen Gemeinden ausüben. 

Zudem darf die verbrauchernahe Versorgung  in der Standortgemeinde nicht beein‐

trächtigt werden. 

Eine räumliche Lenkung tritt mit dem Regionalplan Südhessen zudem bei regional bedeutsamen 

großflächigen Einzelhandelsvorhaben ein (d. h. bei Einzelhandelsvorhaben, bei denen zu erwar‐

ten ist, dass sich diese auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung nicht nur unwesentli‐

chen auswirken können). Als raumverträglich und somit nicht regionalbedeutsam können Le‐

bensmittel‐Vollversorger bis zu 2.000 m² VK und Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 m² VK an‐

gesehen werden, sofern sich ihr Standort in städtebaulich integrierter Lage befindet und die Ver‐

träglichkeitsanforderungen eingehalten werden (vgl. Regionalplan Südhessen Z3.4.3‐2). Ansons‐

ten sind regional bedeutsame Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nur in 

zentralen Versorgungsbereichen zulässig (vgl. Regionalplan Südhessen Z3.4.3‐4). Die zulässigen 

Standorte werden im Regionalplan gebietsscharf abgegrenzt.  

Als zentrenrelevante bzw. nahversorgungsrelevante Sortimente werden im Regionalplan Südhes‐

sen Lebensmittel und Getränke genannt, außerdem auch Drogeriewaren, Pharmazeutika, Haus‐

haltswaren, Wasch‐  und  Putzmittel,  Zeitungen,  Zeitschriften,  Schreibwaren,  Schulbedarf  und 

Schnittblumen. Damit ist der hier zu prüfende Lebensmitteldiscounter als zentrenrelevanter An‐

bieter einzustufen, dessen Größe von ca. 1.200 m² VK auf ein nicht regionalbedeutsames Einzel‐

handelsvorhaben hinweist. 
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Da die Gemeinde Erzhausen im Regionalplan Südhessen 2010 als Kleinzentrum eingestuft ist, ist 

im Regionalplan für Erzhausen kein zentraler Versorgungsbereich abgegrenzt. Ein etwaiges Vor‐

liegen eines sog. „faktischen zentralen Versorgungsbereichs“ ist durch gutachterliche Überprü‐

fung der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort vorzunehmen.  

Gemäß Regionalplan Südhessen liegt der Planstandort im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ in ei‐

nem „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand“ (vgl. Karte 1). In solchen Vorranggebieten 

Industrie und Gewerbe (Bestand und Planung) hat Industrie‐ und Gewerbeentwicklung Vorrang 

gegenüber anderen Nutzungen. Neue Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 

– auch nicht großflächige – sollen hier nicht angesiedelt werden (vgl. Regionalplan Südhessen 

Z3.4.3‐3). 

Karte 1:  Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 2010 (Gemeinde Erzhausen) 

 
Legende: 

 
 
 
 
 
 

Quelle:  Regionalplan Südhessen 2010 Teilkarte 3 (außerhalb des Ballungsraums); GMA‐Bearbeitung 2016 
 

In dem geltenden Bebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Am Ohlenberg“ der Gemeinde 

Erzhausen ist der Planbereich bislang als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Dieser Plan ist seit 1997 

verbindlich; er wurde zuletzt 2005 geändert. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Ge‐

meinde Erzhausen ist das Plangebiet als „gewerbliche Baufläche – Bestand“ dargestellt. 

 

P 

Planstandort 
Aldi 
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4.  Daten zum Vorhaben 

Bei dem Planobjekt handelt es sich um einen Betrieb der Unternehmensgruppe Aldi‐Süd. Aldi‐

Märkte sind Regiebetriebe, die – unabhängig von der individuellen Flächengröße – alle das stan‐

dardisierte Sortimentsspektrum von Aldi‐Süd, d. h. die gleiche Artikelzahl, anbieten5.  

Bei dem Vorhaben soll nach Wunsch der Fa. Aldi Süd in Erzhausen im Gewerbegebiet „Am Oh‐

lenberg“ an der Südlichen Ringstraße ein neuer Markt mit ca. 1.200 m² VK errichtet werden. 

Hierzu soll eine Baulücke in Höhe der Hausnummern 18 – 26 (Flurstücke 484 – 488) genutzt wer‐

den (vgl. Karte 2). Die Zufahrt zum Areal kann direkt von der Südlichen Ringstraße her erfolgen.  

Ziel der Ansiedlung eines großflächigen Markts mit ca. 1.200 m² VK  ist es nach Angaben der 

Firma Aldi, durch eine optimierte Warenpräsentation und eine großzügige Gestaltung des Ver‐

kaufsraums einen kundenfreundlichen Markt zu realisieren. Dies entspricht den aktuellen Kon‐

zernvorgaben von Aldi Süd. Gegenüber den Märkten mit 800 m² VK können so mehr Regalflächen 

in bequemer Greifhöhe und größere Verkehrs‐ und Gangflächen geschaffen werden und so Ein‐

kaufshemmnisse für ältere oder körperbehinderte Kunden abgebaut werden. Hinzu kommt das 

Ziel einer optimierten Warenpräsentation und ‐logistik (bessere Möglichkeit zur Verwendung von 

Palettenhubwagen, Verringerung von Einräumvorgängen in die Regale) und eine damit verbun‐

dene körperliche Entlastung der Mitarbeiter. Letztlich bedeutet die Vergrößerung des Verkaufs‐

raums auch eine Umwandlung von Lagerflächen in Verkaufsflächen. 

Die angestrebte Größe des Planobjekts in Erzhausen ist weder im Durchschnitt der Lebensmittel‐

branche noch im Vergleich mit anderen Discountmärkten ungewöhnlich groß. Damit liegt eine 

für den Betreiber typische Aldi‐Filiale vor, die in ihrer Sortimentszusammensetzung nicht auf spe‐

zielle wettbewerbliche oder städtebauliche Rahmenbedingungen vor Ort Bezug nimmt. Somit 

bestehen keine Besonderheiten gegenüber anderen Standorten. Für die Kundenherkunft bedeu‐

tet dies, dass der Standort an der Südlichen Ringstraße in Erzhausen nur aufgesucht wird, wenn 

er näher liegt oder bequemer zu erreichen ist als andere Filialen von Aldi im Umland.  

 

   

                                                            
5   Mit Ausnahme von wenigen „Testmärkten“. Ein solcher Testmarkt ist in Erzhausen aber nicht geplant. 
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Karte 2: Lage des Planareals im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ in Erzhausen
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Kartengrundlagen: 
www.openstreetmap.org; 
InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG: 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung 
Am Ohlenberg“, Gemarkung Erzhausen, Flur 5, Stand 10.05.2016; 
GMA‐Bearbeitung 2016



 

 

Auswirkungsanalyse Ansiedlung Aldi Lebensmittelmarkt in Erzhausen 2016 

12

II.  Standortbeschreibung und Standortbewertung 

1.  Makrostandort Erzhausen 

Die Gemeinde Erzhausen liegt zwischen den Städten Darmstadt und Langen am nordwestlichen 

Rand des Landkreises Darmstadt‐Dieburg. Die Lage der nur ca. 7,4 km² großen Gemeinde in der 

Metropolregion Frankfurt/Rhein‐Main ist von den es fast vollständig umgebenden Waldgebieten 

geprägt. An Erzhausen grenzen die Gemeinde Egelsbach (LK Offenbach), die Stadt Darmstadt mit 

ihrem Stadtteil Wixhausen, die Stadt Weiterstadt (LK Darmstadt‐Dieburg) mit ihrem Stadtteil Grä‐

fenhausen sowie die Stadt Mörfelden‐Walldorf (LK Groß‐Gerau) an, letztere allerdings ohne di‐

rekte Straßenverbindungen nach Erzhausen. In der Region Südhessen erfüllt Erzhausen die Funk‐

tion eines Kleinzentrums (vgl. Karte 3). Erzhausen ist hauptsächlich als Wohnstandort bekannt, 

der von der Nähe zu den Arbeitsplatzschwerpunkten Frankfurt, Darmstadt, Langen und Weiter‐

stadt sowie von dem starken Bevölkerungsdruck in der Rhein‐Main‐Region profitiert. Ein hoher 

Kaufkraftindex (9,2 % über dem Bundesdurchschnitt6) zeugt von einem hohen Einkommensni‐

veau am Ort.  

Als Wirtschaftsstandort weist Erzhausen eine eher geringe Bedeutung in der Region auf. Derzeit 

gibt es ca. 760 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die v. a. bei Dienstleistungsbetrieben so‐

wie im Bereich Handel / Verkehr arbeiten. Es besteht ein erheblicher Auspendlerüberschuss in 

die umliegenden Städte (ca. 4.780 Auspendler, ca. 460 Einpendler)7. Das Bevölkerungsaufkom‐

men der Gemeinde Erzhausen umfasst derzeit knapp 7.900 EW. Die Einwohnerzahl  ist  in den 

letzten 10 Jahren deutlich gestiegen, ebenso wie in den meisten Nachbarkommunen (vgl. Tabelle 

2). Auch für die Zukunft werden noch Einwohnerzuwächse erwartet8.  

Tabelle 2:  Einwohnerentwicklung von Erzhausen 2005 – 2015 im regionalen Vergleich 

Einwohner zum Jahresende  Entwicklung 2005 – 2015 

Kommune / Kreis  2005  2015  absolut  relativ 

Erzhausen  7.275  7.864  589  7,5% 

Egelsbach  9.600  11.494  1.894  16,5% 

Weiterstadt  24.214  25.416  1.202  4,7% 

Mörfelden‐Walldorf   33.464  33.623  159  0,5% 

Langen  35.156  37.026  1.870  5,1% 

Darmstadt  140.562  155.353  14.791  9,5% 

LK Darmstadt‐Dieburg  290.292  292.773  2.481  0,8% 

Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, Stand jeweils 31.12., nur Einwohner mit Hauptwohnsitz;  
  GMA‐Berechnungen 

                                                            
6   Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, Stand 2016. 

7   Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2015. 

8   Bis 2020 + 1,3 %, bis 2030 + 2,0 % (Bezugsjahr 2013). Quelle: HessenAgentur.  



Kartengrundlage: 
www.openstreetmap.org;
GMA‐Bearbeitung 2016

Karte 3: Lage von Erzhausen und zentralörtliche Struktur im Untersuchungsraum
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Die  überörtliche  Verkehrsanbindung  von  Erzhausen  erfolgt  v. a.  über  die  Bundesstraße  B 3 

(Darmstadt – Egelsbach – Anschluss zur A 661), die ca. 1 km östlich der Gemeinde verläuft; hieran 

ist Erzhausen durch die K 167 (Bahnstraße) angebunden. In Richtung Süden führt die K 167 (Wil‐

helm‐Leuschner‐Straße) nach ca. 1 km zur K 165 (Gräfenhausen – Wixhausen). Damit ist die K 167 

zugleich die wichtigsten innerörtlichen Verkehrsachse. Ein direkter Anschluss zur Autobahn A 5 

(Frankfurt – Darmstadt), die im Westen das Gemeindegebiet durchquert, besteht nicht. In das 

ÖPNV‐Netz des Rhein‐Main‐Verkehrsverbunds  ist Erzhausen durch einen Haltepunkt an der S‐

Bahnlinie S3 (Frankfurt – Darmstadt) und Bushaltestellen der DADINA‐Buslinie 5515 (Erzhausen– 

Weiterstadt – Darmstadt) integriert.  

Die Siedlungsstruktur von Erzhausen besteht aus einem kompakten, länglichen Siedlungskörper, 

der sich zwischen dem Hegbach im Norden, der Bahntrasse im Osten und dem Hahnwiesenbach 

im Süden erstreckt. Dieser Kernort ist überwiegend durch Wohnnutzungen geprägt. Ein histori‐

scher Ortskern mit einer Konzentration von öffentlichen Einrichtungen, Handels‐ und Dienstleis‐

tungsbetrieben ist nicht zu erkennen. Etwa 200 m südlich des Kernorts befindet sich, unmittelbar 

an der Gemeindegrenze zu Darmstadt (Wixhausen) das Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“. Dieses 

ist über die Wilhelm‐Leuschner‐Straße und die Annastraße mit dem Kernort verbunden. Am Süd‐

rand des Kernorts, in der Nähe des Gewerbegebiets, wurden zuletzt neuere Wohngebiete entwi‐

ckelt (Baugebiete Rodensee I und II); dort ist auch ein Seniorenzentrum im Bau.  

Die Einzelhandelsstrukturen von Erzhausen lassen sich wie folgt beschreiben: 

 Im Kernort befinden sich einzelne Betriebe besonders entlang der Bahnstraße über 

eine Distanz von ca. 1 km, wobei es sich ganz überwiegend um Nahversorger handelt 

(Bäckereien, Lebensmittelmarkt, Metzgerei, Tabak / Lotto, Apotheke). Vereinzelt sind 

entlang der Bahnstraße und Hauptstraße auch kleine Dienstleistungs‐, Gastronomie‐ 

und Übernachtungsbetriebe ansässig. Eine zusammenhängende Haupteinkaufslage ist 

nicht  auszumachen.  Verkehrsberuhigte  Zonen mit  hoher  Aufenthaltsqualität  (z. B. 

Marktplatz, Fußgängerzonen) sind nicht vorhanden. Größter Anbieter ist ein Nahkauf‐

Lebensmittelmarkt an der Bahnstraße, Ecke Mainstraße.  

   



Karte 4: Versorgungsstruktur der Gemeinde Erzhausen
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Kartengrundlage: 
www.openstreetmap.org;
GMA‐Bearbeitung 2016
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 Öffentliche  Einrichtungen wie  das  Rathaus,  die  örtliche Grundschule,  Kindergärten  

oder Kreditinstitute liegen abseits der Bahnstraße; sie bilden keine gemeinsame Ver‐

sorgungslage mit den Einzelhandelsbetrieben (vgl. Karte 4). Deshalb kann für Erzhau‐

sen weder ein zentraler Versorgungsbereich noch ein Versorgungskern im Sinne des 

Regionalplans Südhessen bestimmt werden9. 

 Aufgrund der dichten Bebauung mit Wohnhäusern mussten größere Einzelhandelsbe‐

triebe in Erzhausen im Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ an der Südlichen Ringstraße 

angesiedelt werden. Hier sind als strukturprägende Anbieter ein großflächiger REWE‐

Supermarkt mit separatem Getränkemarkt und ein Netto‐Lebensmitteldiscounter zu 

nennen. Diese stellen derzeit die flächengrößten Betriebe in Erzhausen dar. Ansonsten 

ist das Gewerbegebiet aber ganz überwiegend von Gewerbebetrieben geprägt.  

Insgesamt liegt in Erzhausen nur eine geringe Einzelhandelskonzentration vor. Der Bestand be‐

steht größtenteils aus Nahversorgungsanbietern. Wegen der isolierten Lage Erzhausens, abseits 

von regionalen Verkehrsachsen, ist der Angebotsbestand vorwiegend auf den Eigenbedarf der 

Gemeinde ausgerichtet. 

 

2.  Mikrostandort Südliche Ringstraße 

Der Planstandort für die Ansiedlung einer Filiale der Fa. Aldi‐Süd liegt an der Südlichen Ringstraße 

im Erzhausener Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“. Das Vorhabengrundstück an der Südseite der 

Südlichen Ringstraße umfasst die Flurstücknummern 484 – 488 (vorgesehene Hausnummern 18 

– 26). Das Areal ist von rechteckigem Zuschnitt, weitgehend eben und derzeit unbebaut, sodass 

sich eine gute Einsehbarkeit von der Südlichen Ringstraße her ergibt.  

Foto 1:   Planstandort, von Osten     Foto 2:   Planstandort, von Westen  

 

GMA Oktober 2016 

                                                            
9   Der Regionalplan Südhessen führt in den Erläuterungen zu Z3.4.3‐4 wie folgt aus: „Ein zentraler Versor‐

gungsbereich  ist ein  zusammenhängender,  städtebaulich  integrierter  Siedlungsbereich,  in dem neben 
dem Einzelhandel auch weitere zentralörtliche Funktionen konzentriert sind. ... Der Versorgungskern ist 
i. d. R. Teil eines zentralen Versorgungsbereiches. Es handelt sich um die Innenstadt, das Stadt‐/Ortszent‐
rum oder den Siedlungskern mit den Hauptgeschäftsstraßen/Fußgängerzonen, also den vorhandenen Ein‐
zelhandelsbestand in integrierter Lage. Hier konzentrieren sich außerdem die öffentlichen und privaten 
Versorgungseinrichtungen räumlich.“ 
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Die Zufahrt zu dem Vorhabengrundstück kann direkt von der Südlichen Ringstraße erfolgen. Zur 

nächst gelegenen ÖPNV‐Haltestelle (Bushaltestelle Am Ohlenberg) sind es rund 300 m. Die Ent‐

fernung zur Ortsmitte Erzhausens (Hessenplatz) beträgt etwa 1 km. In siedlungsstruktureller und 

städtebaulicher Hinsicht ist der Standort aufgrund seiner Lage im Gewerbegebiet aber nicht mehr 

als integrierte Lage zu bewerten. 

Das Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ erstreckt sich südlich des Erzhausener Kernorts zwischen 

der Wilhelm‐Leuschner‐Straße und der Straße Am Dornbusch über eine Distanz von ca. 800 m 

Länge.  In dem weitgehend bebauten Gewerbegebiet sind überwiegend kleine bis mittelgroße 

Handwerks‐, Produktions‐ und Dienstleistungsbetriebe sowie Unternehmen des Kfz‐Gewerbes 

ansässig, außerdem zwei Übernachtungsbetriebe (Hotel, Gästehaus), zwei Lebensmittelmärkte 

(REWE‐Supermarkt, Netto‐Discounter) sowie zwei Getränkeanbieter (Rewe‐Getränkemarkt, Ge‐

tränke Linnert). Dazwischen stehen auch einige Wohnhäuser.  

Die Südliche Ringstraße ist die Hauptachse im Gewerbegebiet. Autofahrer und Radfahrer errei‐

chen das Gewerbegebiet „Am Ohlenberg“ über die Annastraße oder die Wilhelm‐Leuschner‐

Straße. Mit dem ÖPNV ist das Gewerbegebiet durch die Bushaltestelle Am Ohlenberg der Linie 

5515 (an der Wilhelm‐Leuschner‐Straße) erreichbar. Für Fußgänger aus den südlichen Wohnge‐

bieten des Kernorts  (ca. 500 – 800 m entfernt) gibt es weitere Fußwege zum Gewerbegebiet 

durch das Naherholungsgebiet entlang des Hahnwiesenbachs. 

Etwa 1 km südlich des Gewerbegebiets, bereits auf Gemarkung von Weiterstadt‐Gräfenhausen, 

befindet  sich die Hessenwaldschule,  eine Gesamtschule. Die  Entfernung  nach Gräfenhausen 

(Ortsmitte) und nach Wixhausen (Bahnhof) beträgt jeweils rund 4 km. 

 

3.  Zusammenfassende Standortbewertung 

Die positiven und negativen Eigenschaften des konkreten Standorts eines Einzelhandelsbetriebs 

haben erheblichen Einfluss auf seine Umsatzerwartung und die daraus folgenden Auswirkungen. 

Die wesentlichen Standortbedingungen, die sich dem Aldi Lebensmittelmarkt an der Südlichen 

Ringstraße in Erzhausen darbieten, können wie folgt zusammengefasst werden: 

Positive Standorteigenschaften: 

 hohes Kaufkraftniveau in Erzhausen und Nachbarkommunen 

 gute Erreichbarkeit des Mikrostandorts aus dem Ortsgebiet mit allen Verkehrsträgern  

 Wohngebiete im südlichen Ortsgebiet noch fußläufig erreichbar 

 günstige Grundstückseigenschaften (Zuschnitt, Topografie, Einsehbarkeit) 
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 Agglomerationsvorteile durch Nähe zu REWE‐Supermarkt und Netto‐Discounter 

 Streukundenaufkommen durch Nähe zu Gewerbebetrieben und Gesamtschule. 

Negative Standorteigenschaften: 

 städtebaulich nicht integrierte Lage, B‐Plan‐Festsetzung als Gewerbegebiet   

 isolierte Lage von Erzhausen, abseits von regionalen Hauptverkehrsstraßen (Bundes‐, 

Landesstraßen), ohne Durchgangsverkehr 

 Ausweisung Erzhausens als Kleinzentrum ohne überörtliche Versorgungsfunktionen  

 zahlreiche  konkurrierende  Lebensmittelmärkte und dichtes Netz  an Aldi‐Filialen  im 

Umland (vgl. hierzu Wettbewerbsanalyse in Kapitel III). 
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III.  Projektrelevante Wettbewerbssituation für das Vorhaben 

Die Beurteilung der projektrelevanten Wettbewerbssituation beruht auf einer Vor‐Ort‐Erhebung 

des projektrelevanten Einzelhandels in Erzhausen und den direkt erreichbaren Nachbarkommu‐

nen, die im Oktober 2016 von der GMA durchgeführt wurde. Als Wettbewerber für das Planob‐

jekt gelten grundsätzlich alle Ladengeschäfte, in denen Warengruppen angeboten werden, wel‐

che Überschneidungen mit den Hauptsortimenten des geplanten Lebensmittelmarktes aufwei‐

sen. Infolge der Flächengröße und der Vertriebsform des Aldi‐Marktes ist allerdings davon auszu‐

gehen, dass die wettbewerbliche Auseinandersetzung in erster Linie mit großflächigen Lebens‐

mittelmärkten erfolgen wird.  

 

1.  Angebots‐ und Wettbewerbssituation in Erzhausen 

In Erzhausen sind derzeit folgende Lebensmittelmärkte vorhanden: 

 REWE / Rewe Getränkemarkt, Südliche Ringstraße  ca. 1.550 m² VK 

moderner, großflächiger Supermarkt mit  integriertem Bäckerei‐Café und separatem 

Getränkemarkt, strukturprägender Anbieter im Gewerbegebiet, in der Nähe zu Netto, 

gutes Stellplatzangebot zwischen dem Super‐ und dem Getränkemarkt 

 Netto, Südliche Ringstraße  ca.     800 m² VK 

moderner Discounter mit integriertem Backshop (derzeit leer stehend), im Gewerbe‐

gebiet Erzhausen in der Nähe von REWE, großzügiges Stellplatzangebot 

 Nahkauf, Bahnstraße / Mainstraße  ca.     650 m² VK 

modernisierter  Supermarkt,  Solitärposition  in  einem Wohngebiet  in  der Mitte  des 

Kernorts, Stellplatzzahl knapp ausreichend. 

Neben diesen Hauptwettbewerbern sind in Erzhausen noch weitere Anbieter von Nahrungs‐ und 

Genussmitteln  ansässig. Hierzu  gehören  5 Bäckereibetriebe,  ein Getränkeanbieter  (Getränke 

Linnert im Gewerbegebiet), ein Teegeschäft sowie ein Tabakfachhandel. Fast alle Betriebe sind 

als hinreichend modern und wettbewerbsfähig einzustufen. Fachanbieter für Drogeriewaren, Be‐

kleidung oder Elektrowaren (Aldi‐typische Randsortimente) gibt es in Erzhausen nicht. 

Insgesamt wurde bei der Erhebung bei Nahrungs‐ und Genussmittelanbietern in Erzhausen ein 

Angebotsbestand von ca. 3.230 m² VK erfasst. Davon entfällt etwa 75 % auf Anbieter im Gewer‐

begebiet und ca. 25 % auf Betriebe in integrierten Streulagen (Kernort).  
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Der von diesen Anbietern mit Nahrungs‐ und Genussmitteln erzielte Umsatz10 beläuft sich nach 

gutachterlicher Schätzung auf etwa 11,4 Mio. €. Hiervon entfallen ca. 7,8 Mio. € auf Anbieter im 

Gewerbegebiet (v. a. auf REWE und Netto) und ca. 3,6 Mio. € auf Betriebe in integrierten Streu‐

lagen des Kernorts. Festzuhalten ist somit, dass sich schon heute ein Großteil des Erzhausener 

Angebotsbestands im Gewerbegebiet befindet.  

 

2.  Angebots‐ und Wettbewerbssituation in benachbarten Orten 

In den Nachbarorten Egelsbach, Darmstadt‐Wixhausen und Weiterstadt‐Gräfenhausen sind fol‐

gende Lebensmittelmärkte ab ca. 400 m² VK vorhanden (vgl. auch Karte 5) 

Egelsbach: 

 REWE Center, Kurt‐Schumacher‐Ring, Gewerbegebiet Bayerseich  ca. 6.700 m² VK 

 Aldi, Kurt‐Schumacher‐Ring, Gewerbegebiet Bayerseich  ca. 1.300 m² VK 

 Penny, Kurt‐Schumacher‐Ring, Gewerbegebiet Bayerseich  ca.    950 m² VK 

 Nahkauf Grigorakis, Ernst‐Ludwig‐Straße, Ortsmitte  ca.    400 m² VK 

Wixhausen: 

 nah und gut Volz, Lortzingstraße (Nahversorgungslage Wixh.‐Ost)  ca.   500 m² VK 

Gräfenhausen: 

 REWE, Schneppenhäuser Straße, Ortsrandlage  ca. 1.250 m² VK 

 Penny, Schneppenhäuser Straße, Ortsrandlage  ca.    800 m² VK. 

Das Gesamtangebot im Nahrungs‐ und Genussmittelbereich in den genannten Kommunen ist der 

Tabelle 3 zu entnehmen. 

Die meisten der genannten Lebensmittelmärkte liegen außerhalb der Ortskerne, teilweise an 

autokundenorientierten Standorten (z. B. Egelsbach‐Bayerseich, Gräfenhausen), teilweise  inte‐

griert in Wohnlagen (Wixhausen‐Ost). Einem zentralen Versorgungsbereich ist nur Nahkauf Gri‐

gorakis in Egelsbach zuzuordnen.  

Mit Abstand stärkster (und auch größter) Anbieter im Untersuchungsraum ist das modernisierte 

REWE Center im Egelsbacher Gewerbegebiet Bayerseich. Neben dem SB‐Warenhaus REWE Cen‐

ter können auch Aldi und Penny von der guten verkehrlichen Erreichbarkeit über die A 661 und 

B 3 sowie von der Agglomeration mit weiteren Anbietern (u. a. dm, Rofu, Media Markt, Outdoor‐

                                                            
10   Bereinigt um Umsätze mit Nonfood‐Artikeln.  



 

 

Auswirkungsanalyse Ansiedlung Aldi Lebensmittelmarkt in Erzhausen 2016 

21

Megastore, Mobile‐Möbelhaus, Textil‐, Schuh‐ und Einrichtungsfachmärkte) profitieren und sind 

dementsprechend stark frequentiert.  

Tabelle 3:  Angebotsbesatz der Nahrungs‐ und Genussmittelanbieter in Erzhausen und 
Nachbarkommunen 

Stadt bzw.  
Gemeinde 

Bestand in m² VK *  Umsatz in Mio. € ** 

Prägende Anbieter 
insgesamt 

davon  
im ZVB 

insgesamt 
davon  
im ZVB 

Erzhausen  3.230  ‐‐  11,4  ‐‐  2 Supermärkte,  
1 Discounter 

DA‐Wixhausen  670  ‐‐  3,3  ‐‐  1 kl. Supermarkt  

Weit.‐Gräfenhausen  2.270  190  9,1   1,2  1 Supermarkt, 
1 Discounter 

Egelsbach  10.030  450  40,6  1,9  1 SB‐Warenhaus,  
2 Discounter (u. a. Aldi), 
1 kl. Supermarkt 

*  Gesamtverkaufsfläche der Betriebe, Branchen‐Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt  

**  Bereinigter Umsatz, d. h. ohne Nonfood‐Umsätze bei Lebensmittelanbietern, einschließlich Nahrungs‐ und Ge‐
nussmittel‐Umsätze bei Nonfood‐Anbietern (z. B. Drogeriefachmärkte) 

Quelle: GMA‐Erhebung Oktober 2016 

 

3.  Angebots‐ und Wettbewerbssituation im weiteren Umland 

Im weiteren Umland gibt es eine Vielzahl von Lebensmittelmärkten in den umliegenden Ober‐ 

und Mittelzentren. Wegen der räumlichen Nähe sind v. a. Standorte im Darmstädter Norden, in 

Weiterstadt, Langen und Mörfelden zu beachten, wobei  jedoch die Konkurrenzwirkungen der 

einzelnen Standorte wegen der zunehmenden Entfernungen nur noch sehr gering ausfallen. Hier 

wirken praktisch nur noch größere Lebensmittelmärkte, v. a. andere Aldi‐Filialen als Wettbewer‐

ber für das Vorhaben. Eine Übersicht der Wettbewerber bietet die Karte 5. 

Im Darmstädter Stadtteil Arheilgen sind derzeit zwei Lebensmittelmärkte ansässig, zum einen 

eine Aldi‐Filiale an der Schorlemmerstraße (am südwestlichen Rand des Stadtteils  in Nähe zur 

B 3), zum anderen ein Edeka‐Supermarkt an der Unteren Mühlstraße (Stadtteilzentrum11). Beide 

Märkte sind modern, leistungsfähig und, wegen des erheblichen Einwohner‐ und Kaufkraftauf‐

kommens im Stadtteil Arheilgen, sehr stark frequentiert. Mit Ausnahme des Aldi‐Marktes entfal‐

tet Arheilgen, trotz der relativ geringen Entfernung zum Vorhabenstandort (ca. 7 km), jedoch nur 

eine relativ geringe Wettbewerbswirkung für das Vorhaben, da die zuführende B 3 im Bereich um 

Arheilgen häufig stark überlastet  ist und sich Fahrten zu anderen Einkaufsstandorten (Weiter‐

stadt‐Nord, Egelsbach) dann einfacher gestalten. 

                                                            
11   Ausweisung gemäß Zentrenkonzept der Stadt Darmstadt bzw. Regionalplan Südhessen 2010. 
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Weitere Wettbewerbsstandorte sind in Weiterstadt die Fachmarktagglomerationen im Indust‐

riegebiet Weiterstadt‐Nord (Stadtteil Riedbahn), wo u. a. Aldi und Kaufland etabliert sind, sowie 

im Gewerbegebiet Weiterstadt‐West (Stadtteil Weiterstadt), wo Lidl, Penny und tegut ansässig 

sind. Beide Standorte liegen etwa 9 km entfernt vom Vorhabenstandort und profitieren erheblich 

von den umliegenden Einkaufsschwerpunkten (u. a. Einkaufszentrum „Loop 5“, Fachmarktagglo‐

meration Riedbahnstraße, Möbelhaus Segmüller) sowie von den sehr hohen Pendlerströmen aus 

dem Umland nach Darmstadt bzw. Arheilgen. Weiterhin ist in Weiterstadt auf einen Edeka‐Su‐

permarkt am Westrand der Weiterstädter Kernstadt) sowie einen Norma‐Discounter im Stadtteil 

Braunshardt hinzuweisen, die allerdings kaum Wettbewerbswirkungen für den in Erzhausen ge‐

planten Aldi Discounter entwickeln.  

Im Norden von Darmstadt ist v. a. auf Lebensmittelmärkte im Industriegebiet Nord hinzuweisen. 

Dort sind u. a. eine Aldi‐Filiale, drei weitere Discounter (Lidl, Norma, Penny), ein SB‐Warenhaus 

(REWE‐Center), zwei Supermärkte  (REWE, Tegut) und mehrere ethnische Lebensmittelmärkte 

ansässig. Zusätzliche Magnetfunktionen entfalten hier ein Möbelhaus (Mömax), zwei Baumärkte 

(Hornbach, Bauhaus) und mehrere große Arbeitsstätten, die für ein hohes Pendler‐Aufkommen 

aus Darmstadt und dem Umland sorgen.  

Im weiteren Umland sind die Städte Langen und Mörfelden‐Walldorf, die bedeutende Arbeits‐

platzstandorte im regionalen Gefüge darstellen und über zahlreiche Lebensmitteldiscounter und 

Supermärkte verfügen, auch für Pendler aus dem Umland bedeutende Versorgungsstandorte. 

Hier ist besonders auf die vorhandenen Discounter in den Mörfeldener Gewerbegebieten Süd 

(Aldi, Lidl, Penny) und Ost Penny) sowie im Langener Gewerbegebiet Neurott (Aldi) hinzuweisen. 

Ansonsten entwickeln die beiden Städte aber wegen ihren Entfernungen nach Erzhausen (ca. 9 

bzw. 12 km) keine besonderen Wettbewerbswirkungen mehr für das Vorhaben.  

 

4.  Fazit der Wettbewerbsbetrachtung 

Der Aldi Discounter in Erzhausen konkurriert in der Standortkommune hauptsächlich mit Netto 

und REWE. Innerhalb der Gemeinde Erzhausen, die bei rund 7.900 EW nur noch über einen an‐

deren Discounter sowie über zwei Supermärkte verfügt, ergibt sich für den Aldi‐Markt damit eine 

relativ günstige Wettbewerbssituation.  

Außerhalb Erzhausens entwickeln großflächige Lebensmittelmärkte  in Egelsbach  (Aldi, Penny, 

REWE Center), Weiterstadt‐Gräfenhausen (Penny, REWE), Darmstadt‐Arheilgen (v. a. Aldi), Wei‐

terstadt‐Riedbahn (Aldi, Kaufland) und Weiterstadt‐West (Lidl, Penny, Tegut) besondere Wettbe‐

werbsrelevanz. Das dichte Netz von Aldi‐Märkten  in der Region sorgt dafür, dass die Filiale  in 

Erzhausen nur eine begrenzte Marktwirkung ausüben wird.  
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Als Hauptwettbewerber für das Vorhaben sind Aldi‐Märkte in Egelsbach‐Bayerseich, Darmstadt‐

Arheilgen (ca. 5 bzw. 7 km entfernt) sowie in Weiterstadt‐Riedbahn einzustufen. Da diese Filialen 

ein sehr hohes Kundenaufkommen aufweisen, ist anzunehmen, dass das Planobjekt in Erzhausen 

v. a. als „Entlastung“ für die beiden Filialen in Egelsbach und Arheilgen dienen soll. 

   



Kartengrundlage: www.openstreetmap.org;
GMA‐Bearbeitung 2016

Karte 5: Wesentliche Wettbewerbsstandorte für das Vorhaben (Lebensmittelmärkte ab ca. 400 m² VK)
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Legende:

Planstandort Aldi, Erzhausen

Discounter

Supermärkte

SB‐Warenhäuser

1 Nahkauf, Erzhausen
2 Netto, Erzhausen
3 REWE, Erzhausen
4 Nah und gut, Darmst.‐Wixhausen
5 Penny, Weiterst.‐Gräfenhausen
6 REWE, Weit.‐Gräfenhausen
7 Aldi, Egelsbach
8 Penny, Egelsbach
9 REWE‐Center, Egelsbach
10 Nahkauf, Egelsbach
11 Aldi, DA‐Arheilgen
12 Edeka, DA‐Arheilgen
13 Aldi, Weiterstadt‐Riedbahn
14 Kaufland, Weit.‐Riedbahn
15 Lidl, Weiterstadt‐West
16 Penny, Weit.‐West
17 Tegut, Weit.‐West
18 Edeka, Weiterstadt
19 Norma, Weiterstadt‐Braunshardt
20 Aldi, Darmstadt‐Industriegebiet
21 Lidl, DA‐Industriegebiet
22 Penny, DA‐Industriegebiet
23 REWE‐Center, DA‐Industriegebiet
24 REWE, DA‐Industriegebiet
25 Tegut, DA‐Industriegebiet
26 Netto, DA‐Industriegebiet
27 Aldi, Mörfelden‐Süd
28 Lidl, Mörfelden‐Süd
29 Penny, Mörfelden‐Süd
30 Tegut, Mörfelden‐Süd
31 Aldi, Mörfelden‐Ost
32 REWE, Mörfelden‐Zentrum
33 Netto, Büttelborn‐Worfelden
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IV.  Einzugsgebiet, Bevölkerung und Kaufkraft 

1.  Abgrenzung des Einzugsgebiets 

Die Abgrenzung des betrieblichen Einzugsgebiets stellt die wesentliche Grundlage für die Ermitt‐

lung des Bevölkerungspotenzials und die damit zur Verfügung stehenden Kaufkraft für den Le‐

bensmittelmarkt dar. Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung derjenige Bereich definiert, 

innerhalb dessen die Verbraucher den Standort voraussichtlich regelmäßig aufsuchen. 

Bei der Abgrenzung des Einzugsgebiets des Vorhabens wurden insbesondere folgende Aspekte 

berücksichtigt: 

 Projektkonzeption  (Sortimentsstruktur,  Vertriebskonzept,  Verkaufsflächendimensio‐

nierung, Leistungsfähigkeit, Bekanntheit und Attraktivität des Betreibers usw.) und da‐

raus zu erwartende Wirkungen auf die Einkaufsorientierung der Bevölkerung 

 Erreichbarkeit des Standorts für potenzielle Kunden, unter Berücksichtigung verkehr‐

licher, topografischer und siedlungsstruktureller Bedingungen  

 projektrelevante Wettbewerbssituation  im  Untersuchungsraum  (v. a.  Lage  anderer 

Aldi‐Filialen) 

 Attraktivität des Makrostandorts, Arbeitsplatzverflechtungen und generelle Einkaufs‐

orientierungen im Untersuchungsraum 

 Strukturdaten des Untersuchungsraums (Bevölkerungsschwerpunkte, Siedlungsstruk‐

tur, Pendlerbeziehungen) und grundsätzliche Einkaufsorientierung der Verbraucher im 

Untersuchungsraum  (z. B. aufgrund administrativer, geografischer oder historischer 

Bindungen)  

 Zeit‐ / Distanzwerte des Verbraucherverhaltens (= empirische Erfahrungswerte)12. 

Die Marktreichweite dieses Planobjekts in das Umland wird v. a. durch seine verkehrliche Erreich‐

barkeit sowie durch andere Lebensmittelmärkte begrenzt. Einschränkend auf das Einzugsgebiet 

des Planobjekts wirken besonders die Standorte attraktiver Lebensmittelmärkte in den Nachbar‐

kommunen, v. a. Aldi‐Filialen (vgl. hierzu die Wettbewerbsdarstellung in Kap. III).  

Wegen der Präsenz anderer Aldi‐Märkte im Umland wird sich das Einzugsgebiet der Erzhausener 

Aldi‐Filiale im Kern auf das Gemeindegebiet von Erzhausen beschränken. Ergänzend kommen 

auch die Bewohner der südlich angrenzenden Ortschaften Wixhausen und Gräfenhausen in Be‐

tracht. Diese dürften allerdings in deutlich geringem Maße nach Erzhausen orientiert sein. 

                                                            
12   Die GMA hat in Deutschland bereits viele hundert Verbraucherbefragungen durchgeführt, so 

dass zum Verbraucherverhalten aussagefähige Erkenntnisse vorliegen. 



Kartengrundlage: 
www.openstreetmap.org;
GMA‐Bearbeitung 2016

Karte 6: Einzugsgebiet des Vorhabens und Lage anderer Aldi-Filialen im Untersuchungsraum
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Sicherlich werden auch aus den umliegenden Kommunen gelegentliche Einkaufsbeziehungen 

zum Planstandort auftreten (z. B. durch Arbeitspendler). Diese werden im weiteren Verlauf der 

Analyse als sog. Streukunden berücksichtigt. Jedoch ist in Bezug auf die angrenzenden Städte und 

Gemeinden aufgrund der dort vorhandenen attraktiven Lebensmittelangebote nicht von regel‐

mäßigen Bindungen zum Vorhabenstandort in Erzhausen auszugehen.  

 

2.  Vorhabenrelevantes Kaufkraftpotenzial 

3.  Relevantes Kaufkraftpotenzial  

Die Berechnung der im abgegrenzten Einzugsgebiet vorhandenen Kaufkraft wird für die untersu‐

chungsrelevanten  Sortimente  vorgenommen. Dabei werden  aktuelle Daten des  Statistischen 

Bundesamtes und GMA‐Kaufkraftwerte zugrunde gelegt. Die einzelhandelsrelevanten Ausgabe‐

beträge in Deutschland insgesamt (inkl. Apotheken und Lebensmittelhandwerk) betragen nach 

GMA‐Berechnungen derzeit ca. 5.570 € pro Jahr und Kopf der Wohnbevölkerung. Auf Nahrungs‐ 

und Genussmittel entfallen davon rund 36 – 37 %, d. h. etwa 2.035 € p. a.  

Neben den Pro‐Kopf‐Ausgabewerten ist zur Berechnung der Kaufkraft das lokale Einkommensni‐

veau (Kaufkraftniveau) zu berücksichtigen. Das örtliche Kaufkraftniveau in der Gemeinde Erzhau‐

sen liegt mit einem Wert von 109,2 um 9,2 % über dem Bundesdurchschnitt (100,0). Auch die 

umliegenden Städte und Gemeinden weisen überdurchschnittliche Kaufkraftkoeffizienten auf13.  

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren steht damit für den Aldi Discounter in Erzhausen in sei‐

nem Kernsortiment Nahrungs‐ und Genussmittel ein Kaufkraftpotenzial von ca. 43,6 Mio. € in 

seinem Einzugsgebiet zur Verfügung. Hiervon entfallen ca. 17,5 Mio. € auf die Standortkommune 

Erzhausen (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4:  Projektrelevantes Bevölkerungs‐ und Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet 
des geplanten Aldi Discounters in Erzhausen 

Zone  Gemeinden  Einwohner  Kaufkraft Nahrungs‐ 
und Genussmittel  

in Mio. € 

Zone I  Erzhausen   7.860  17,5 

Zone II  Wixhausen (zu Darmstadt)  6.090  13,4 

Zone III  Gräfenhausen (zu Weiterstadt)  5.960  12,7 

Einzugsgebiet gesamt  19.910  43,6 

GMA‐Berechnungen November 2016 (ca.‐Werte, gerundet) 

   

                                                            
13   Weiterstadt 104,8, Darmstadt‐Wixhausen 108,3, Egelsbach 110,7. Quelle: Michael Bauer Research GmbH, 

Nürnberg, 2016. 
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V.  Auswirkungsanalyse 

Zur Beurteilung der Wirkungen des Planobjekts werden zunächst die realistischen Umsatzleistun‐

gen des neuen Aldi‐Marktes bestimmt. Für die Umsatzermittlung des Anbieters wurde das Markt‐

anteilkonzept verwendet. Dieses stellt das für das Einzugsgebiet errechnete Nachfragevolumen 

(Kaufkraft) dem relevanten Angebot im Untersuchungsraum gegenüber. Im Anschluss daran wer‐

den die Folgen der Ansiedlung für den Wettbewerb sowie mögliche städtebauliche und versor‐

gungsbezogene Wirkungen analysiert und daraus eine Bewertung abgeleitet. Schwerpunktmäßig 

ist der Nahrungs‐ und Genussmittelbereich zu analysieren. 

 

1.  Umsatzerwartung des Markts 

In Anbetracht der Leistungsstärke von Aldi als führendem Discountanbieter kann in der Standort‐

kommune ein relativ hoher Marktanteil von ca. 25 % erwartet werden. In Wixhausen wurden 

Marktanteile  von  ca. 15 %  (Wixhausen‐West) bzw. 10 %  (Wixhausen‐Ost)  angesetzt; hierbei 

wurde die verkehrliche Erreichbarkeit des Planstandorts und die Orientierung zu alternativen Ein‐

kaufsstandorten (u. a. nah und gut in Wixhausen‐Ost, schnelle Erreichbarkeit von Aldi‐Märkten 

in Arheilgen und Egelsbach über die B 3) berücksichtigt. Die Bewohner von Gräfenhausen weisen 

eine deutlich stärkere Polyorientierung auf; hier sind u. a. die Lebensmittelmärkte am Ort (attrak‐

tiver Kombistandort von Supermarkt / Discounter), die Nähe zu Aldi‐Märkten  in Weiterstadt‐

Riedbahn und Mörfelden und die bestehenden Arbeitsplatzverflechtungen zu berücksichtigen. 

Für Gräfenhausen wurde daher, trotz der Nähe zum Planstandort, nur ein Marktanteil von 5 % 

angesetzt. 

Insgesamt ergibt sich so nach dem Marktanteilkonzept im Foodbereich eine Umsatzerwartung 

mit Kunden aus dem Einzugsgebiet von ca. 6,7 Mio. €. Der Umsatzanteil von Streukunden liegt 

bei etwa 2 – 3 %. Dadurch erhöht sich die Umsatzerwartung mit Nahrungs‐ und Genussmitteln 

auf ca. 6,9 Mio. €. Einschließlich Nonfood‐Umsätzen (Umsatzanteil bei Aldi‐Märkten ca. 20 %) 

ergibt sich für das Vorhaben eine Umsatzerwartung von ca. 8,6 Mio. € (vgl. Tabelle 5).  
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Tabelle 5:  Marktanteile und Umsatzerwartung des Vorhabens  

Umsatzherkunft  Kaufkraft in Mio. €  Marktanteil in %  Umsatz in Mio. € 

Erzhausen   17,5  25 %  4,4 

Wixhausen (zu Darmstadt)  13,4  10 – 15 %  1,7 

Gräfenhausen (zu Weiterstadt)  12,7  5 %  0,6 

Streuumsätze, Pendler usw.  ‐‐‐  0,2 

Nahrungs‐ und Genussmittel   ‐‐‐  6,9 

Nonfood  ‐‐‐  1,7 

Gesamt  ‐‐‐  8,6 

GMA‐Berechnungen November 2016 (ca.‐Werte, gerundet). 

Im Verhältnis zur beantragten Größe von 1.200 m² VK errechnet sich aus der o. g. Umsatzerwar‐

tung eine Flächenproduktivität von etwa 7.150 € je m² VK.  

Die Umsatzerwartung  liegt zwar unter der durchschnittlichen Flächenproduktion für Aldi‐Süd‐

Märkte14 (10.130 € je m² VK), jedoch ist der geplante Markt auch deutlich größer als der aktuelle 

Filialdurchschnitt (830 m² VK). Damit ist insgesamt von einer Umsatzerwartung zu sprechen, die 

einem realistischen worst‐case entspricht. Ein höherer Umsatz ist aber wegen des von anderen 

Aldi‐Märkten beschränkten Einzugsgebiets nicht zu erwarten. 

 

2.  Voraussichtliche Wettbewerbswirkungen und Kaufkraftbewegungen 

Die Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben lösen Umsatzumverteilungsprozesse gegenüber 

dem bestehenden Einzelhandel aus. Das Umsatzumverteilungsmodell stellt einen methodischen 

Ansatz zur Einschätzung und Bewertung der ökonomischen und städtebaulichen Folgewirkungen 

eines zu untersuchenden Vorhabens dar. 

Für die Ermittlung der Umsatzumverteilungswirkungen ist zu unterstellen, dass Standorte, die die 

größte Nähe und die  größten Konzeptüberschneidungen mit dem Planvorhaben  aufweisen, 

quantitativ am stärksten von Umsatzumverteilungen betroffen sein werden.  

Unter Zugrundelegung der bestehenden Verkaufsflächen‐ und Umsatzverteilung sind aus dem 

Vorhaben im Nahrungs‐ und Genussmittelbereich (Umsatzerwartung ca. 6,9 Mio. €) die in der 

Tabelle 6 dargelegten Kaufkraftbewegungen absehbar.  

   

                                                            
14   gemäß Retail Real Estate Report Germany, Hahn Gruppe, 11. Ausgabe 2016 / 2017 
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Tabelle 6:  Ausgelöste Kaufkraftbewegungen des Ansiedlungsvorhabens im Nahrungs‐ 
und Genussmittelbereich 

Standorte 
Umsatz  

Nahrungs‐ und 
Genussmittel 

Kaufkraft‐ 
umlenkung  

zum Vorhaben 

Durchschnittliche  
Umsatzumvertei‐

lungsquote 

Erzhausen  ca. 11,4 Mio. €  1,8 Mio. €  16 % 

Wixhausen (zu Darmstadt)  ca.   3,3 Mio. €  0,1 Mio. €   4 % 

Gräfenhausen (zu Weiterstadt)  ca.   9,1 Mio. €  0,5 Mio. €  5 – 6 % 

Egelsbach  ca. 40,6 Mio. €  1,4 Mio. €  3 – 4 % 

Arheilgen (zu Darmstadt)  ca. 15,9 Mio. €  1,1 Mio. €  7 % 

Weiterstadt (Riedbahn, Kernstadt)  > 50 Mio. €  1,1 Mio. €  2 % 

Darmstadt (Industriegebiet Nord)  > 50 Mio. €  0,6 Mio. €  1 % 

Mörfelden (zu Mörfelden‐Walldorf)  rd.   30 Mio. €  0,2 Mio. €  < 1 % 

Andere Kommunen bzw. Stadtteile  ‐‐  0,1 Mio. €  max. 1 % 

‐‐  Ausweis nicht sinnvoll 

GMA‐Berechnungen November 2016 (ca.‐Werte gerundet; Abweichungen durch Rundung möglich) 

Umsatzrückgänge sind in erster Linie bei anderen großflächigen Lebensmittelmärkten in Erzhau‐

sen, Egelsbach, Arheilgen und Weiterstadt‐Riedbahn / ‐ West zu erwarten, wo die Bevölkerung 

im Einzugsgebiet den größten Teil ihres Nahrungs‐ und Genussmittelbedarfs deckt. Ein Großteil 

der Umsatzverluste entfällt dabei auf andere Aldi‐Filialen. Im geringeren Maß werden auch Le‐

bensmittelmärkte in Gräfenhausen, Darmstadt‐Nord, Mörfelden und Wixhausen betroffen sein.  

Dagegen werden die übrigen im Einzugsgebiet ansässigen Anbieter von Nahrungs‐ und Genuss‐

mitteln (z. B. Bäckereien, Metzgereien, Getränkeanbieter, Hofläden) nur wenig betroffen sein, da 

hier eher wenig Konzeptüberschneidungen bestehen.  

Im Nonfoodbereich sind für das Vorhaben Auswirkungen am ehesten bei anderen Aldi‐Märkten 

zu erwarten, da Aldi im Nonfood‐Bereich im Allgemeinen nur speziell für Aldi gefertigte Artikel 

vertreibt, die so nicht an anderen Einkaufsstätten erhältlich sind. Des Weiteren verteilen sich die 

Auswirkungen der Neuansiedlung in den Nonfood‐Sortimenten auf eine Vielzahl von Sortimen‐

ten  (u. a. Drogeriewaren, Heimtierbedarf,  Textilien, Haushaltswaren,  Elektrowaren, Bau‐ und 

Gartenbedarf etc.) und Anbietern. In erster Linie werden andere Lebensmitteldiscounter betrof‐

fen sein (z. B. Aldi‐Märkte, Lidl in Weiterstadt‐West), da diese ähnliche Nonfood‐Artikel vertrei‐

ben wie Aldi; darüber hinaus auch Fachmärkte und Rest‐ und Sonderpostenmärkte. Fachge‐

schäfte werden dagegen  kaum  tangiert. Aus diesen Gründen werden  evtl.  auftretende Um‐

satzumverteilungswirkungen bei einzelnen Betrieben eher gering ausfallen. Erhebliche negative 

Auswirkungen bei Anbietern von Nonfood‐Waren im Untersuchungsraum sind aus gutachterli‐

cher Sicht auszuschließen. 

 



 

 

Auswirkungsanalyse Ansiedlung Aldi Lebensmittelmarkt in Erzhausen 2016 

31

3.  Auswirkungen des Vorhabens auf die Versorgungsstrukturen und auf städtebaulich 

besonders geschützte Lagen 

3.1 Auswirkungen in der Gemeinde Erzhausen 

Die Umsatzumverteilungen von ca. 1,8 Mio. € im Nahrungs‐ und Genussmittelbereich gegen An‐

bieter in Erzhausen, die aus der Ansiedlung des Aldi Discounters resultieren, entspricht bei einem 

derzeitigen Umsatz der Erzhausener Einzelhändler mit Nahrungs‐ und Genussmitteln in Höhe von 

ca. 11,4 Mio. € einer durchschnittlichen Umverteilungsquote von ca. 16 %.  

Jedoch wird das Vorhaben nicht alle Anbieter gleichmäßig betreffen, sondern in erster Linie den 

konkurrierenden Discounter Netto, darüber hinaus auch REWE. Beide Anbieter sind jedoch als 

hinreichend leistungsfähig einzustufen und werden auch von Kundenzuführungseffekten durch 

Aldi profitieren können, sodass hier  insgesamt nicht mit Betriebsgefährdungen zu rechnen  ist. 

Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Betriebsschließung ist darauf hinzuweisen, dass es sich 

bei diesen Anbietern um einen Standort außerhalb eines städtebaulich besonders schützenswer‐

ten zentralen Versorgungsbereichs handelt. Zudem böte die Neuansiedlung von Aldi auch Ersatz 

für eine evtl. Betriebsschließung, sodass in jedem Fall mindestens ein Supermarkt und ein Disco‐

unter in der Versorgungsstruktur der Gemeinde verbliebe. 

Ein zentraler Versorgungsbereich i. S. des BauGB konnte in der Gemeinde Erzhausen nicht ermit‐

telt werden. Der Besatz an Einzelhandels‐ und Dienstleistungsbetrieben in der Ortsmitte erstreckt 

sich über eine Distanz von rd. 800 m in sehr geringer Verdichtung. Größter Anbieter ist hier ein 

kleinflächiger Supermarkt (Nahkauf), der jedoch auch nur begrenzt Magnetfunktionen entwickelt 

und dessen Versorgungswirkung nicht wesentlich über das fußläufige Umfeld hinausreicht. Auf‐

grund der nur begrenzt gegebenen Konzeptüberschneidungen zwischen dem geplanten Aldi Dis‐

counter und dem Nahkauf‐Markt ist in Folge der Vorhabenrealisierung keine unmittelbare Ge‐

fährdung dieses prägenden Nahversorgers im Kernort zu erwarten. Auch bei den Kleinanbietern 

(Bäckereien, Metzgerei, Teegeschäft) im Kernort sind keine direkten Bestandsgefährdungen an‐

zunehmen. Allerdings ist zu konstatieren, dass die weitere Aufwertung des Angebots im Gewer‐

begebiet dazu führen wird, dass die Erzhausener Ortsmitte im Wettbewerb zwischen den Ein‐

kaufslagen weiter „abgehängt“ und an Attraktivität für neue Anbieter verlieren wird.  

Insgesamt könnte das Ansiedlungsvorhaben von Aldi in der Gemeinde Erzhausen also zwar teils 

deutliche Umsatzverluste bei einzelnen Betrieben (v. a. Netto, REWE) auslösen, jedoch werden 

hiervon voraussichtlich keine schädlichen städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswir‐

kungen ausgehen. Ursache hierfür ist die bestehende Standortverteilung in Erzhausen, wobei die 

hauptsächlich betroffenen Anbieter im Gewerbegebiet ansässig sind, wo sie von der Ansiedlung 

eines neuen leistungsstarken Anbieters wie Aldi auch profitieren können. 
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3.2 Auswirkungen in umliegenden Städten und Gemeinden 

Außerhalb der Gemeinde Erzhausen werden auf Grund der dort vorhandenen eigenen Angebots‐

strukturen im Lebensmittelsegment – leistungsstarke Lebensmittelmärkte u. a. in Egelsbach, Grä‐

fenhausen / Weiterstadt und Arheilgen / Darmstadt – keine wesentlichen Auswirkungen des 

Vorhabens eintreten.  

Für keinen zentralen Ort wurde eine Umsatzumverteilungsquote von mehr als 3 – 4 % ermittelt 

(vgl. Tabelle 7). Hierbei ist zum einen auf die Leistungsstärke der dortigen etablierten Lebensmit‐

telmärkte zu verweisen. Diese konnten bisher auch von Kaufkraftzuflüssen aus Erzhausen profi‐

tieren. Auch nach Eröffnung des geplanten Aldi‐Marktes in Erzhausen ist keinesfalls eine vollstän‐

dige Rückführung der bisher abfließenden Kaufkraft zu erwarten. Vielmehr wird – aufgrund der 

vorherrschenden Verteilung der Versorgungs‐ und Beschäftigungsstandorte – auch weiterhin ein 

Teil der Erzhausener Kaufkraft für Nahrungs‐ und Genussmittel an auswärtige Standorte abflie‐

ßen (wenngleich in geringem Ausmaß als bislang). Zum anderen werden sich die Umsatzumver‐

teilungen in Folge des Ansiedlungsvorhabens in Erzhausen auf eine Vielzahl von Anbietern und 

Standorte verteilen, bei einzelnen Anbietern also jeweils relativ gering ausfallen. Bestandsgefähr‐

dungen von Magnetbetrieben oder von einzelnen Anbietern, die für die kleinräumige Nahversor‐

gungsqualität besonders wichtig sind, können deshalb verneint werden.  

Tabelle 7:   Umsatzumverteilungswirkungen der geplanten Aldi‐Ansiedlung in Erzhau‐
sen bei Nahrungs‐ und Genussmittelanbietern 

Zentraler Ort   Max. Umsatzumverteilung  
gegen bestehende Anbieter 

‐ Gesamtstandort ‐  

Max. Umsatzumverteilung  
gegen bestehende Anbieter in 
zentralen Versorgungsbereichen 

in Mio. €  in %  in Mio. €  in % 

Kleinzentrum Erzhausen  1,8 Mio. €  16 %  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Kleinzentrum Egelsbach  1,4 Mio. €  3 – 4 %  < 0,1  < 1 % 

Mittelzentr. Weiterstadt  1,6 Mio. €  2 – 3 %  < 0,1  < 1 % 

… davon Gräfenhausen  0,5 Mio. €  5 – 6 %  ‐‐‐  ‐‐‐ 

… davon Riedbahn  0,8 Mio.€  2 – 3 %  ‐‐‐  ‐‐‐ 

… davon Weiterstadt/West  0,3 Mio. €  1 – 2 %  < 0,1  < 1 % 

… davon Braunshardt  < 0,1 Mio. €  1 %  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Mittelzentr. Mörfelden‐Wdf.  0,2 Mio. €  < 1 %  < 0,1  < 1 % 

Mittelzentrum Langen  < 0,1 Mio. €  < 1 %  < 0,1  < 1 % 

Oberzentrum Darmstadt  1,8 Mio. €  < 1 %  < 0,1  < 1 % 

… davon Wixhausen  0,1 Mio. €   4 %  ‐‐‐  ‐‐‐ 

… davon Arheilgen   1,1 Mio. €  7 %  0,2  3 % 

‐‐‐  kein zentraler Versorgungsbereich / faktischer zentraler Versorgungsbereich vorhanden 

Quelle:  GMA‐Berechnungen November 2016 
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Bei den hauptsächlich betroffenen Lebensmittelmärkten  im Umland  (Discounter, v. a. andere 

Aldi‐Filialen) handelt es sich ausschließlich um Standorte außerhalb von zentralen Versorgungs‐

bereichen. Die höchsten Umsatzverluste entfallen auf Aldi‐Märkte in Egelsbach, Darmstadt‐Ar‐

heilgen, Weiterstadt‐Riedbahn sowie auf Penny  in Weiterstadt‐Gräfenhausen. An keinem der 

Standorte werden dadurch jedoch Umverteilungsquoten von über 8 % ausgelöst, sodass in An‐

betracht der Leistungsstärke dieser Anbieter nirgendwo Bestandsgefährdungen absehbar sind. 

In einem Radius von 10 km gibt es lediglich in Arheilgen, Egelsbach und Langen in den Versor‐

gungskernen Lebensmittelmärkte. Allerdings handelt es sich dabei jeweils um Supermärkte, die 

von dem Vorhaben in Erzhausen wegen der eher geringen Konzeptüberschneidungen, und auch 

den zunehmenden Entfernungen zum Planstandort nur im geringen Maße betroffen sind. In die‐

sen zentralen Versorgungsbereichen sind max. Umverteilungen von 3 % (Arheilgen) absehbar. 

Deshalb können Schädigungen von zentralen Versorgungsbereichen als Folge des Vorhabens 

ausgeschlossen werden.  

Auch ggf. vorhandene Fachanbieter von vorhabenrelevanten Randsortimenten werden, da sie 

eher geringe Konzeptüberschneidungen mit dem Aldi‐Markt aufweisen, nur sehr geringe Auswir‐

kungen zu erwarten haben (Umsatzverluste jeweils max. 1 %). In dieser Größenordnung ist nicht 

von Bestandsgefährdungen auszugehen. Ohnehin sind im Untersuchungsraum nur in Gewerbe‐

gebietslagen oder in zentralen Versorgungsbereichen der Mittel‐ und Oberzentren vergleichbare 

Angebotskonzepte  (Discounter,  Fachmärkte)  überhaupt  vorhanden,  sodass  im  Einzugsgebiet 

praktisch kaum Angebotsüberschneidungen im Nonfood‐Bereich mit dem Aldi‐Markt auftreten.  

Deutlich wird, dass das Vorhaben keine Verschiebungen im Wettbewerbs‐ und Versorgungsge‐

füge in den umliegenden Städten und Gemeinden auslösen wird. Dies betrifft auch die Nahver‐

sorgung in den Stadtteilen. Auch die Versorgungsfunktionen der zentralen Orte werden nicht be‐

einträchtigt. 

 

4.  Fazit der Auswirkungsanalyse / Abschließende Bewertung 

Durch das Vorhaben sind weder in Erzhausen noch in umliegenden Städten und Gemeinden we‐

sentliche Auswirkungen durch Gefährdungen strukturprägender Anbieter zu erwarten. Hieraus 

wird erkennbar, dass das Vorhaben keine Verschiebungen im Wettbewerbs‐ und Versorgungsge‐

füge auslösen wird. Bei allen Hauptwettbewerbern des Vorhabens handelt es sich um besonders 

leistungsstarke Anbieter (zumeist andere Aldi‐Filialen), die durch das Vorhaben nicht gefährdet 

sind. Im Falle von Netto und REWE, die ebenfalls im Erzhausener Gewerbegebiet ansässig sind, 

ist aufgrund des zuführenden Effekts durch die Aldi‐Ansiedlung ebenfalls nicht von Betriebsschlie‐
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ßungen auszugehen. Die übrigen Anbieter von Nahrungs‐ und Genussmittel im Untersuchungs‐

raum werden – standort‐ oder konzeptbedingt – nur im untergeordneten Maße von der Ansied‐

lung des bestehenden Aldi‐Marktes in Erzhausen betroffen sein.  

Es sind daher insgesamt keine Bestandsgefährdungen in Folge der Realisierung der Aldi‐Ansied‐

lung zu erwarten und auch keine Beeinträchtigungen der örtlichen Versorgungsstrukturen, we‐

der in Erzhausen noch in Nachbarkommunen. Auch die Versorgungsfunktionen der zentralen 

Orte werden nicht beeinträchtigt. 

Da sich die Hauptwettbewerber des Vorhabens (v. a. Discounter) im Untersuchungsraum durch‐

weg an autokundenorientierten Standorten ansässig sind, ist in zentralen Versorgungsbereichen 

generell nur mit unwesentlichen Umsatzumverteilungen zu Lasten der dortigen Lebensmittel‐

anbieter zu rechnen. Die Anbieter in Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen werden von 

dem Ansiedlungsvorhaben von Aldi deshalb nur in sehr geringem Umfang betroffen sein (Um‐

satzumverteilungsquote max. 3 %). Es werden somit keine Gefährdungen des Anbieterbestands 

in diesen städtebaulich besonders geschützten Lagen erkennbar. Die Leitbetriebe der zentralen 

Versorgungsbereiche, ihre Branchenvielfalt, das strukturelle Gefüge und auch die künftigen Ent‐

wicklungsmöglichkeiten werden durch das Ansiedlungsvorhaben nicht gefährdet. Für Erzhausen 

selbst konnte kein zentraler Versorgungsbereich identifiziert werden. 

Zusammenfassend können Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche oder Beein‐

trächtigungen der Nahversorgungsstrukturen als Folge des Vorhabens ausgeschlossen werden. 

Eine raumordnerische Prüfung anhand der landes‐ und regionalplanerischen Vorgaben ist auf‐

tragsgemäß nicht Gegenstand dieses Berichts. 
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A N L A G E N  
  Maßstab 
1 Pläne 

1.1 Lageplan-Bestand mit Höhen und Eintragung der Aufschlussloka- 
 tionen – Rammkernsondierungen RKS 548-1 bis RKS 548-7 und  
 der schweren Rammsondierungen DPH 548-1 bis DPH 548-4 1: 500 

1.2 Lageplan-Planung mit Höhen und Eintragung der Aufschlussloka- 
 tionen – Rammkernsondierungen RKS 548-1 bis RKS 548-7 und 
 der schweren Rammsondierungen DPH 548-1 bis DPH 548-4 1: 500 
 
2 Aufschlussprofile der Rammkernsondierungen gemäß DIN 4023 

und Schlagzahldiagramme der schweren Rammsondierungen 
gemäß EN ISO 22476-2 

2.1 RKS 548-1 – DPH 548-1 – RKS 548-2 – DPH 548-2  1 : 50 
2.2 RKS 548-3 – DPH 548-3 – RKS 548-4 – DPH 548-4  1 : 50 
2.3 RKS 548-5 – RKS 548-6 – RKS 548-7  1 : 50 
 
3 Ergebnisse der Laboruntersuchungen – Boden / Bauschutt  

3.1 Boden-/Materialuntersuchungen gemäß Baumerkblatt Hessen bzw.  
 der LAGA-Mitteilung 20  

Material Probe 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-1/1 [0,00 - 0,80 m] 

 

Boden [oberbodenartig 

ausgebildet] 

RKS 548-2/2 [0,20 - 0,50 m] 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-3/1 [0,00 - 0,60 m] 

 

3.2 Tabellarische Aufstellungen gemäß Baumerkblatt Hessen  
[Tabellen 1.1 – 1.3/Boden und Tabelle 2/Bauschutt] 
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Baugrundbeurteilung - Projekt Nr. 2016-01-548 

1.0   AUFTRAG  

Die Aldi GmbH & Co. KG, Mörfelden beauftragte über das Ingenieurbüro Zehnder 

das Ingenieurbüro für Baugrund- und Umweltconsult IBU HOFMANN eine baugrund-

technische Begutachtung für den Standort des geplanten Neubaus einer ALDI-

Verkaufsstelle in der Südlichen Ringstraße 18-26 in 64390 Erzhausen (Gemarkung 

Erzhausen, Flur 5, Flurstücke 484 / 485 / 487 / 488) vorzunehmen. 

[Anmerkung: Die planerische Bearbeitung wurde zwischenzeitlich von Plan B Archi-

tekten & Ingenieure, Mainz-Kastel übernommen und weitergeführt].  

Bei dem Projektareal handelt es sich um eine Grundstücksfläche von ca. 6.938 m² – 

siehe Lageplan in Anlage 1.1. Das überplante Grundstück ist nur untergeordnet 

überbaut und unterlag nach den Erkenntnissen einer Ortsbegehung bis zuletzt – zu-

mindest in Teilabschnitten – als Lagerfläche einer Baufirma. Als „Teilbebauung“ be-

steht auf dem Flurstück 487 ein Keller (Grundriss ca. 11 m x 20 m) im Rohbau. Im 

Weiteren liegt auf dem Flurstück 485 eine Aufhaldung. Nähere Angaben zur Vornut-

zung stehen nicht zur Verfügung.  

Grund der aktuellen Bewertungen ist die Überplanung der Fläche mit Neubau eines 

ALDI-Verkaufsgebäudes im östlichen Grundstücksbereich sowie dem Bau einer 

Parkplatzanlage mit Ein-/Ausfahrten zur Südlichen Ringstrasse.  

Zielstellung des geotechnischen Untersuchungsprogrammes ist die Erkundung des 

Schichtenaufbaus im Gelände sowie der Grundwassersituation. Dem IBU HOFMANN 

obliegt es, die Baugrund- und Grundwassersituation in einem geotechnischen Gut-

achten zum geplanten Bauvorhaben darzustellen. Die anstehenden Böden sind nach 

DIN 18196/1055 zu klassifizieren. 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen zum Untergrundaufbau sind neben 

Ausführungsvorschlägen für eine wirtschaftliche und sichere Form der Gründung 

auch allgemeine Ausführungshinweise für die Gestaltung der Erd- und Gründungs-

arbeiten zusammenzustellen. 
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2.0 UNTERLAGEN  
  Maßstab 
2.1 VERFÜGBARE PROJEKT-/STANDORTUNTERLAGEN  

/1/ Neubau einer ALDI-Filiale in der Südlichen Ringstraße 18-26 
in 64390 Erzhausen [Bauantrag - Stand 21./22.10.15]; 

 - Übersichtsplan 1 : 200 
 - Grundrisse 1 : 100 
 - Schnitte  1 : 100 
 - Ansichten 1 : 100 
 aufgestellt: Planungsbüro Kolb/Hofmann, Dieburg 

/2/ Neubau einer ALDI-Filiale in der Südlichen Ringstraße 18-26 
in 64390 Erzhausen [Stand 08.08.2016]; 

 - Außenanlagenplan 1 : 200 
 aufgestellt: Plan B Architekten & Ingenieure, Mainz-Kastel 

/3/ Liegenschaftsplan mit Bestandshöhenaufnahme . Südliche  
 Ringstraße 18-26 in 64390 Erzhausen [Stand 02.11.15] 
 aufgenommen: Vermessungsbüro Kolb und Zinn, Darmstadt  1 : 500 

/4/ Profilschnitte der Rammkernsondierungen RKS 548-1 bis 
 RKS 548-7 und Widerstandskennlinien der schweren Ramm- 
 Sondierungen DPH 548-1 bis DPH 548-4; 
 ausgeführt / 10.02.16 1 : 50 

/5/ Geologische Karte - Blatt CC 6310 Frankfurt/Main-West 1 : 200.000 

/6/ Ergebnisse der Laboruntersuchungen – Boden / Bauschutt; 
ausgeführt im Zeitraum 03/2016 

/7/ Grundwasserkarten Hessische Rheinebene - "Hessisches Ried" 
April 2001 / Grundwasserhöhengleichen – hohes Grundwasser; 
HLNUG Wiesbaden 

2.2 RECHTSGRUNDLAGEN /RICHTLINIEN 

/I/ Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): 
 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-

fen/Abfällen – Technische Regeln“ – Mitteilung 20; Stand November 1997 

/II/ Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt / Stand 10.12.2015); 
RP Darmstadt, RP Gießen, RP Kassel – Abteilung Umwelt 

/III/ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1999 (BGBl 1998, Teil I, 
Nr. 16, S. 502-510, Bonn, 24.03.1998). 

/IV/  Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom  
  12.07.1999. (BGBl 1999 Teil I, Nr. 136, Bonn, 16.07.1999). 
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/V/ Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) vom 28.09.07 
(GVBl. I 2007 S. 652) 

/VI/  Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
  Niederschlagswasser – Arbeitsblatt A 138, Deutsche Vereinigung für 
 Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef, April 2005 

 
3.0 S ITUATION /  FESTSTELLUNGEN  

3.1  BESTANDSSITUATION /  BAUGELÄNDE 

Das überplante Baufeld in der Südlichen Ringstraße 18-26 liegt südlich der Ortslage 

von Erzhausen in einem weitläufigen Gewerbegebiet und umfasst nach den Anga-

ben in /3/ eine Grundfläche von ca. 6.938 m². 

 Luftbild google earth 06/2015 

 Luftbild google earth 03/2005 

Das Projektgelände ist nur mit einem Keller im Rohbaustadium auf dem Flurstück 

487 bebaut. Der Keller weist nach /3/ eine Grundfläche von ca. 11 m x 20 m auf und 
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bindet als KG-Geschoss mind. ca. 3 m ein. Der KG-Rohbau hat besteht nach den 

Erkenntnissen einer Ortsbegehung als Stahlbetonkeller mit Bodenplatte, aufgehen-

den Wänden mit Deckenplatte und zeigt einen Wassereinstau von zirka ca. 1 m.  

 KG-Rohbau 

Die übrige Fläche ist nicht bebaut/versiegelt und unterlag nach derzeitigem Sach-

stand bis zuletzt – außer Flurstück 488  – einer Nutzung als Lagerfläche einer Bau-

firma. Aus dieser Nutzung liegt auf dem Flurstück 485 eine Aufhaldung/ein Hauwerk 

(vermutlich Boden/Bauschuttgemisch). In einer Aufnahme aus 03/2005 (Quelle 

google earth) wird ersichtlich, dass diese Nutzung erst nach diesem Zeitpunkt erfolg-

te; nähere Angaben hierzu stehen nicht zur Verfügung. 

 stark bewachsenes Haufwerk 
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Die Bestandshöhen der Projektfläche liegen nach /3/ auf Höhen zwischen ca. 117,28 

bis 118,29 NN+m (West � Ost) entlang der Südlichen Ringstraße sowie ca. 117,63 

bis 118,60 NN+m (West � Ost) entlang der südlichen Grundstücksgrenze – siehe 

hierzu auch Lageplan-Bestand in Anlage 1.1 [hier Höhenbezug in /3/ auf Kanalde-

ckel Kote+m 10,00 m / 117,64 NN+m]. 

Der überwiegende Teil der Fläche war zum Untersuchungszeitpunkt als devastierte 

Grünfläche ausgebildet. 

 

3.2  GEPLANTE BAUMAßNAHME /  BAUGELÄNDE 

Entsprechend der vorliegenden orientierenden Planunterlagen /1+2/ sind folgende 

Randbedingungen zum Neubauvorhaben ALDI dokumentiert: 

Der geplante Markt soll im südöstlichen Projektareal mit Grundrissabmessungen von 

ca. 30,14/34,08 m x 50,80/53,30 m entstehen. Die östlich platzierte Anlieferung 

nimmt eine Grundfläche von ca. 9,78 m x 11,00 m ein. Es handelt sich um einen 

Flachbau ohne Unterkellerung.  

Nördlich und westlich der Verkaufsstelle sind 105 Kundenparkplätze vorgesehen. 

Das Parkplatzkonzept sieht eine Anbindung der Fläche mit zwei Ein-/ Ausfahrtsbe-

reichen an die Südliche Ringstraße vor. 

Die Höheneinstellung des Marktgebäudes ist nach vorliegendem Planungsstand vom 

08.08.2016 /2/ mit einer OKFFB von ±0,00 m/118,20 NN+m [OKRFB von -0,08 m/ 

118,12 NN+m / Sozialräume EG -0,14 m/ 118,06 NN+m] angegeben.  

Für die neu zu gestaltenden Verkehrsflächen wird von einer entsprechenden Höhen-

anpassung unter Einhaltung maximaler Gefälle ≤ 2 % (außer Rampenabfahrt Anlie-

ferung) ausgegangen. Die Höhenplanung der Aussenanlage entsprechend /2/ zeigt 

Fertighöhen am Marktgebäude mit 118,18/118,20 NN+m bis 117,80 NN+m im Ab-

schnitt der Parkplatzflächen; die Rampenzone wird mit -1,30 m/116,90 NN+m be-

rücksichtigt. 

 
3.3  BAUGRUNDVERHÄLTNISSE 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden im vorgesehenen Bauareal 7 

Rammkernsondierungen (RKS 548-1 bis 548-7 mit ∅ 60 mm) in Teufen von zwi-

schen 3,0 m bis 6,0 m niedergebracht. Ergänzt wurden die Rammkernsondierungen 

548-1 bis 548-4 durch je eine schwere Rammsondierung, die in Teufen von 5,0 m 
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und 6,0 m angelegt wurden. 

Bei Rammkernsondierungen handelt es sich um ein direktes Baugrundaufschluss-

verfahren, das neben einer Bodenprobenentnahme auch eine exakte Feststellung 

der Schichtgrenzenverläufe zulässt. In den Rammsondierungen wurde der Sondier-

spitzenwiderstand registriert.  

Die Versuchsanordnung entsprach der schweren Rammsondierung DPH nach EN 

ISO 22476-2. Diese schreibt ein definiertes Fallgewicht von 50 kp vor, welches bei 

einer Fallhöhe von 50 cm die im Aufstandsquerschnitt 15 cm2 messende Sondier-

spitze in den Baugrund eintreibt. Mit diesem indirekten Aufschlussverfahren kann im 

Allgemeinen eine hinreichend genaue Lokalisierung von Schichtwechseln erfolgen. 

Neben der Schichtenabgrenzung sind auch Rückschlüsse auf die Lagerungsform 

und Bodenbeschaffenheit hinsichtlich der zu erwartenden Tragfestigkeit möglich. 

Die Lage der Baugrundaufschlüsse im Projektareal ist den Lageplänen der Anlagen 

1.1 + 1.2 zu entnehmen. Die Geländehöhen der Bodenaufschlußpositionen wurden 

im amtlichen Höhensystem eingemessen. Die Höhen wurden danach entsprechend 

nachstehender Tabelle 1 bestimmt [Bezug KD Nr. 1310060 mit 117,64 NN+m ent-

sprechend Eintragung in /2/]: 

Tabelle 1: Aufschlusstiefen und Ansatzpunkthöhen  

Lokation  Ansatzpunkt-
höhe NN+m 

Aufschlusstiefe 
m u. GOK 

Aufschlusstiefe  
NN+m 

RKS 548-1 ca. 118,11 6,00 ca. 112,11 

RKS 548-2 ca. 118,47 6,00 ca. 112,47 

RKS 548-3 ca. 118,63 6,00 ca. 112,63 

RKS 548-4 ca. 118,22 6,00 ca. 112,22 

RKS 548-5 ca. 118,45 3,00 ca. 115,45 

RKS 548-6 ca. 117,84 3,00 ca. 114,84 

RKS 528-7 ca. 117,83 3,00 ca. 114,83 

DPH 548-1 ca. 118,11 5,00 ca. 113,11 

DPH 548-2 ca. 118,47 5,00 ca. 113,47 

DPH 548-3 ca. 118,63 6,00 ca. 112,63 

DPH 548-4 ca. 118,22 5,00 ca. 113,22 

Anhand der durchgeführten Standorterkundung und unter Berücksichtigung verfüg-

barer Kartenunterlagen /5/ kann folgender Bodenaufbau abgeleitet werden: 

Als Decklagen wurden flächig anthropogene Auffüllungen  (Bodengruppe nach 
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DIN 18196: A)  bzw. anthropogen überprägte oder umgelagerte Böden angetroffen. 

Die dabei festgestellten Schichtstärken können mit ca. 0,20 m (RKS 548-2) und 2,10 

m (RKS 548-6) angegeben werden.  

Bis auf die Positionen RKS 548-5 und RKS 548-7 wurden die Auffüllungen als wech-

seln sandige, teils schwach schluffige bis schluffige Kiese angetroffen, die als min-

derwertige RC-Baustoffe bzw. als Boden-/Bauschuttgemische zu bezeichnen sind. 

Kieskornanteile bestehen dabei überwiegend aus Bauschutt, lokal auch Schotter und 

Schwarzdeckenanteilen. An der Position besteht ein zweiter Auffüllungshorizont (d = 

1,60 m) unter dem hier ca. 0,50 m starken kiesigen Material, aus einer verlehmten 

sandigen Grundmatrix mit vereinzelten Schotterbeimengungen. Die grauen, grau-

braunen bis beigebraunen Auffüllungen wiesen im Ergebnis der sensorischen Prü-

fungen über die genannten Nichterdstoffanteile hinaus keine gesonderten Auffällig-

keiten auf. Die Lagerungsverhältnisse der rolligen Decklagen sind entsprechend ei-

ner Vorverdichtung durch Fahrbetrieb wechselnd locker bis mitteldicht ausgebildet; 

die gemischtkörnigen Zonen waren locker gelagert bzw. weichkonsistent .  

An den Positionen RKS 548-5 und RKS 548-7 wurden ca. 0,40 m bzw. 0,70 m starke 

Auffüllungen oder teils umgelagerte örtliche Oberbodendecklagen in Form eines 

schwach schluffigen, schwach organischen Sandes (RKS 548-5) bzw. eines stark 

tonigen, schwach sandigen Schluffs mit Durchwurzelungsresten (RKS 548-7) ange-

troffen.  

Im Unterlager der Auffüllungen wurden an den Positionen RKS-548-2, RKS-548-3, 

RKS-548-4 und RKS-548-7 in Stärken zwischen ca. 0,30 bis 0,50 m starke, vermut-

lich verbliebene, zuvor nicht abgeschobene Oberbodenlagen (Bodengruppe nach 

DIN 18196: OH) in Form wechselnd schluffig und organisch durchsetzter Sande 

durchörtert. Die Oberbodenlagen wiesen eine wechselnd locker/mitteldichte Lage-

rung bzw. krümelige Struktur auf. 

Im weiteren Unterlager folgen quartäre Bildungen in Form von wechselnd körnigen, 

fluviatilen Bildungen. So wurden Hangend überwiegend bindige Lagen in Gesamt-

stärken zwischen ca. 0,50 m (Restschichtstärke in Position RKS 548-6) und ca. 2,40 

m (RKS 548-4) in Form schwach sandiger, schluffiger Tone  (Bodengruppe nach 

DIN 18196: TM/TA) bis schluffiger/stark schluffiger , toniger Sande (Bodengrup-

pen nach DIN 18196: SU*/ST*)  ermittelt. 
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Die Tone wurden in überwiegend steifkonsistenter bis teils steifkonsisten-

ter/halbfester Ausbildung angetroffen. Für die bindigen Sande waren vorwiegend 

steifplastische Konsistenzen zu zuordnen. 

Bei den bindigen Böden kann bei mindestens steifkonsistenter Ausbildung von ei-

nem mäßig guten Tragverhalten bei mäßig erhöhter Setzungsaffinität ausgegangen 

werden. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die angetroffenen bindig dominierten Bo-

densubstrate als stark wasserempfindlich einzustufen sind. Bereits geringe Erhö-

hungen der Wassergehalte können bei dynamischer Beanspruchung zu einer erheb-

lichen Veränderung/Verschlechterung der bodenmechanischen Eigenschaften füh-

ren.  

Zum Liegenden hin war eine Abnahme der Feinkornanteile mit Übergang in allenfalls 

noch mäßig verlehmte Sande (Bodengruppe nach DIN 18196: SU) festzustellen. 

Dieser Übergang war in den tiefer geführten Sondierungen im Gebäudebereich mit 

Stärken zwischen ca. 0,80 m (RKS 548-2 + RKS 548-3) und ca. 1,00 m (RKS 548-1) 

zu differenzieren. Bei deutlich ansteigenden Schlagzahlfrequenzen der schweren 

Rammen auf n10-Werte 10 bis 15 waren hier bereits mindestens mitteldichte Lage-

rungen zu notieren. 

Im Weiteren wurden mit den tiefer geführten Rammkernsondierungen RKS 548-1 bis 

RKS 548-4 bis zur jeweiligen Aufschlussbasis von 6,00 m zunehmend gröbere und 

feinkornfreie, teils schwach feinkiesige Sande (Bod engruppe nach DIN 18196: 

SW) angeschnitten. Die Lagerungsdichten waren bei Schlagzahlfrequenzen der 

schweren Rammen mit n10-Werte von >15 bis 30 als zunehmend mitteldicht/dicht 

einzustufen.  

In Bewertung des Trag-/Setzungsverhaltens kann bei mindestens mitteldichter Aus-

bildung der rolligen Substrate von guten/unkritischen Randbedingungen ausgegan-

gen werden. 

Einzelheiten über die Lage der in den Aufschlüssen angetroffenen Schichtgrenzen 

sowie Petrographie, Lage und Höhe der Aufschlüsse sind den Lageplänen der Anla-

gen 1.1/1.2 sowie den Profilschnitten/Widerstandskennlinien in den Anlage 2.1 bis 

2.3 zu entnehmen. 
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3.4 HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE / BEMESSUNGSWASSERSTAND 

Im Zuge der Feldarbeiten in der 06. KW/2016 wurde mit den bis 6,00 m niederge-

brachten Rammkernsondierungen Grundwasser mit Flurabständen zwischen ca. 3,5 

- 3,7 m u. GOK im Niveau der quartären Sande angeschnitten. Die in nachstehender 

Tabelle 2 aufgeführten Messdaten entsprechen den jeweils angeschnittenen Gw-

Ständen (Anmerkung: Ruhewasserspiegel waren auf Grund der nicht gegebenen 

Kurzstandfestigkeit der Sande nicht messbar). 

Tabelle 2: Grundwasserstände angebohrt/angeschnitte n → 06. KW/2016 

Lokation Ansatzpunkt- Gw – angeschnitten GW – angeschnitten 

 höhe (NN+m) m u. GOK NN+m 

RKS 548-1 ca. 118,11 ca. 3,50 ca. 114,61 

RKS 548-2 ca. 118,47 ca. 3,60 ca. 114,87 

RKS 548-3 ca. 118,63 ca. 3,70 ca. 114,93 

RKS 548-4 ca. 118,22 ca. 3,70 ca. 114,52 

Entsprechend der bekannten Verhältnisse ist das obere Grundwasserstockwerk in-

nerhalb der als Porengrundwasserleiter fungierenden quartären Sande ausgebildet. 

Detaillierte Daten zu den örtlichen Gw-Abstromverhältnissen, dem jahreszeitlichen 

Verlauf der Grundwasseramplitude sowie die Angabe von Grundwasserhöchststän-

den können über die vorliegenden Daten nicht sicher zugeordnet werden. Aus die-

sem Grund wurden ergänzende Betrachtungen angestellt bzw. Informationen eruiert: 

Danach verwies das HLNUG – Dezernat W4 – Hydrogeologie/Grundwasser die 

Grundwasserdaten aus der Grundwasserkarte Hessische Rheinebene - "Hessisches 

Ried" April 2001 / Grundwasserhöhengleichen – hohes Grundwasser zur Auswer-

tung heranzuziehen.  

Unter Beachtung der hier aufgeführten Höchstwasserstände kann vorbehaltlich er-

gänzender planseitiger Feststellungen für den Projektbereich ein hilfsweiser Bemes-

sungswasserstand von ca. 115,50 NN+m eingeführt/abgeschätzt werden. Dies ent-

spricht einem Flurabstand im Mittel von ca. 2 – 2,5 m. 

Mit der temporären Ausbildung von Schichtwasseranreicherungen im Niveau der 

bindigen Decksedimente bzw. Zwischenlagen ist auszugehen. 
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4.0 BERECHNUNGSKENNWERTE /  BODENKLASSEN  

Auf der Basis der vorliegenden Erkundung können für die einzelnen Bodenschichten 

folgende Berechnungskennwerte in Anlehnung an die DIN 1055, Teil 2 angegeben 

werden. Weiterhin erfolgt eine Einstufung in Bodengruppen nach DIN 18196 sowie 

Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB. Die Zuordnung der Bodenklassen 

nach DIN 18300-alt und in Homogenbereiche nach DIN 18300-neu erfolgt hilfswei-

se/orientierend nach dem derzeitigen Erkundungs-/Sachstand und ist im Bedarfsfall 

baubegleitend zu ergänzen; weitergehende Laborbefunde stehen zum derzeitigem 

Bearbeitungsstand nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für die Einteilungen nach DIN 

18301-alt/-neu. 

SCHICHT I / HOMOGENBEREICH I 
Oberboden / aufgefüllter oder umgelagerter Oberbode n: 
▪ ermittelte Schichtstärken: d ≈ 0,30 – 0,50 m [tlw. unter Überdeckung] 
                                             aufgefüllt/umgelagert 0,70 m in RKS 548-7 
▪ Steine/Blöcke im Rammkernsondierverfahren nicht an getroffen  
▪ Ansatz I c >0,50, Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  OU / OH  
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  1 
Konsistenz/Lagerung: locker/mitteldicht, weich/steif  
Wasserempfindlichkeit: hoch/sehr hoch 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 2/F 3 

SCHICHT II / HOMOGENBEREICH II 
Auffüllungen / sandige bis kiesige Matrizes: 
▪ ermittelte Schichtstärken: d ≈ 0,20 – 2,10 m 
▪ Steine/Blöcke im Rammkernsondierverfahren nicht an getroffen – Ansatz 
  erfolgt mit Steinanteil ≤ 30 %;  
▪ Ansatz I c >0,50, Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  A  
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  3 - 5 
Bodenklasse nach DIN 18 301-alt: BN 1 – BN 2; BB 2 
Konsistenz/Lagerung: locker-mitteldicht, weich  
Wasserempfindlichkeit: keine bis stark erhöht  
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 1 - F 3 

  rollig bindig  
ϕ' = 30 - 32,5 25 ° 
c' = 0 0 kN/m2 

γn = 18 - 19 20 kN/m3 
γ' = 10 - 11 10 kN/m3 
Es = - - MN/m2 
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SCHICHT IIIA / HOMOGENBEREICH IIIA 
Ton, schluffig, schwach sandig 
▪ ermittelte Schichtstärken: d ≈ 0,70 – ≥1,30 m, teils nicht ausgebildet/ 
                                               nich t erörtert (RKS 548-5 + RKS 548-6) 
▪ Steine/Blöcke nicht angetroffen 
▪ Ansatz I c >0,50, Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  TM / TA  
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  4 
Bodenklasse nach DIN 18 301-alt: BB 2 
Konsistenz/Lagerung: steif, steif - halbfest 
Wasserempfindlichkeit: erhöht - stark erhöht 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 2 

ϕ' = 17,5 – 22,5 ° 
c' = 10 – 15 kN/m2 
cu = 25 – 75 kN/m2 

γn = 19,5 – 20,5 kN/m3 

γr = 19,5 – 20,5 kN/m3 
γ' = 9,5 – 10,5 kN/m3 
Es = 6 – 8 MN/m2 

SCHICHT IIIB / HOMOGENBEREICH IIIB 
Sand, schluffig-stark schluffig, tonig 
▪ ermittelte Schichtstärken: d ≈ 0,50 – 1,40 m, teils nicht ausgebildet/ 
                                               nich t erörtert (RKS 548-7)  
▪ Steine/Blöcke nicht angetroffen 
▪ Ansatz I c >0,50, Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  SU* / ST* 
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  4 
Bodenklasse nach DIN 18 301-alt: BB 2 
Konsistenz/Lagerung: steifplastisch 
Wasserempfindlichkeit: erhöht - stark erhöht 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 3 

ϕ' = 22,5 ° 
c' = 5 kN/m2 
cu = 25 kN/m2 

γn = 20,5 kN/m3 

γr = 21,5 kN/m3 
γ' = 10,5 kN/m3 
Es = 15 MN/m2 

 



 INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUND- UND UMWELTCONSULT HOFMANN  Seite 15 von 29 

 

Neubau ALDI-Verkaufsstelle – Südliche Ringstrasse 1 8-26 in 64390 Erzhausen 
Baugrundbeurteilung - Projekt Nr. 2016-01-548 

SCHICHT IV / HOMOGENBEREICH IV 
Sand, teils schw. schluffig - schluffig 
▪ ermittelte Schichtstärken: d ≈ 0,70 – 1,00 m,  teils nicht ausgebildet/ 
                                               nich t erörtert (RKS 548-6 / RKS 548-7)  
▪ Steine/Blöcke nicht angetroffen 
▪ Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  SU 
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  3 
Bodenklasse nach DIN 18 301-alt: BN 1 
Konsistenz/Lagerung: mitteldicht 
Wasserempfindlichkeit: keine bis mäßig erhöht 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 2 

ϕ' = 32,5 ° 
c' = 0 kN/m2 
cu = 0 kN/m2 

γn = 19 kN/m3 

γr = 21 kN/m3 
γ' = 11 kN/m3 
Es = 40 MN/m2 

SCHICHT V / HOMOGENBEREICH V 
Sand bis Sand, schwach feinkiesig 
▪ ermittelte Schichtstärken: d > 0,40 – >2,50 m 
▪ Steine/Blöcke nicht angetroffen 
▪ Ansatz Wassergehalt ≤ 50 % 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  SW 
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt:  3 
Bodenklasse nach DIN 18 301-alt: BN 1 
Konsistenz/Lagerung: mitteldicht, mitteldicht-dicht 
Wasserempfindlichkeit: keine bis mäßig erhöht 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F 1 

ϕ' = 32,5 ° 
c' = 0 kN/m2 
cu = 0 kN/m2 

γn = 18 - 19 kN/m3 

γr = 20 - 21 kN/m3 
γ' = 10 – 11  kN/m3 
Es = 80 MN/m2 
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Bodenpolster – umgelagerte verdichtete / verfestigt e Auffüllungen + Böden 
          oder sonstige gut verdichtungsfähige Bode nsubstrate / 
          RC-Baustoffe der Verdichtbarkeitsklasse V 1 
Kurzzeichen nach DIN 18 196:  UM/SU*/SW/SU/GW/GU 
       oder vergleichbar 
Bodenklasse nach DIN 18 300-alt: 3 - 5 
Konsistenz/Lagerung: Einbauzustand: dicht/sehr dicht; halbfest/fest 
Wasserempfindlichkeit: keine - mäßig 
Frostempfindlichkeit n. ZTVE: F1 - F2 

ϕ' = 25 – 35 ° 

c' = je nach Substrat 

je nach Substrat 

kN/m2 

cu = kN/m2 

γn = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

Es ≥ 60 – 80 MN/m2 

 
 

Legende: 
Frostempfindlichkeitsklassen n. ZTVE: 
  F1 - nicht frostempfindlich 
  F2 – gering bis mittel frostempfindlich 
  F3 - sehr frostempfindlich 

Bedeutung der Kurzzeichen nach DIN 18 196, Teil 6: 
ϕ' = Reibungswinkel 
c' = Kohäsion 
cu = undrainierte Scherfestigkeit  
γn = Feuchtwichte 
γr = Wichte wassergesättigt 
γ' = Wichte unter Auftrieb 
Es   = Steifemodul 

 

4.1  EINSTUFUNG DES PROJEKTSTANDORTES BEZÜGLICH GEODYNAMISCHER 

  BEMESSUNGSANSÄTZE 

In Abstimmung mit DIN EN 1998-1/NA:2011-01, Erdbebenzonenkarte (ehemals DIN 

4149:2005-04) liegt der Projektstandort im Bereich der Erdbebenzone 1. Es gelten 

folgende Zuordnungen: Baugrundklasse C / Untergrundklasse S. 
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5.0 BEWERTUNGEN 

5.1  BAUSTELLENERSCHLIEßUNG/-VORBEREITUNG 

Es wird angesetzt, dass das Projektareal in der Bauphase über die Südliche Ring-

straße von Westen angefahren werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 

der Straßenzug als Zufahrt in das Gewerbegebiet eine erhöhte Verkehrsdichte aus 

laufendem Straßenverkehr aufweist. In jedem Fall sind seitens der Bauausführung 

Maßnahmen zur Instandhaltung und Säuberung der frequentierten Strassenzüge zu 

berücksichtigten; entsprechende Aufwendungen sind in der Baustelleneinrichtung zu 

kalkulieren. 

Die Anlage von gesonderten Baustraßen innerhalb des Projektareals wird bei ord-

nungsgemäß angepasstem Bauablauf nicht zwingend erforderlich werden und muss 

je nach gewählter Baustellenorganisation konzipiert werden.  

Im Bedarfsfall sind Baustraßen, Behelfszufahrten oder Bereiche/Flächen der Bau-

stelleneinrichtung aus gebrochenem Natursteinmaterial der Körnung 0/45, vergleich-

bar abgestuften Kiestragschichten oder gleichwertigen RC-Baustoffen herzustellen; 

für die abfalltechnische Zuordnung gilt die Anforderung in Anlehnung an das Bau-

merkblatt Hessen /II/ ≤ Z 1.1. Es ist dann von einer Aufbauhöhe von dmin ≥ 0,30 m 

auszugehen. Eine Weiterverwertung etwaig eingebrachten Baustrassenmaterials 

kann im Zuge etwaiger weiterer Erdbau- und/oder Auffüllmaßnahmen (Arbeitsraum-

verfüllungen etc.) vorgesehen werden. 

Grundsätzlich sind für vorlaufende Arbeiten im Rahmen der Baustellenerschließung 

folgende Punkte zu beachten: 

 
5.1.1 Abtrag oberbodenartig entwickelter Bodenzonen 

In Teilabschnitten der ca. 6.938 m² großen Projektfläche sind im Rahmen der vorlau-

fenden Erdarbeiten die hier ausgebildeten bzw. aufliegenden Oberbodenbodenhori-

zonte entsprechend der örtlich ausgebildeten Schichtstärken (kalkulativer Ansatz 

0,30 m auf ca. 2.000 m²) in rückschreitender Arbeitsweise abzuziehen bzw. mittels 

Raupengerät abzuschieben. 

Wieder verwertbare Oberbodensubstrate (Bodengruppen OH gemäß DIN 18196) 

sind getrennt von anderen Bodenarten seitlich/zusammenhängend zu lagern; ein 

unkontrolliertes Befahren oder eine anderweitige Verdichtung ist zu unterlassen. Ge-
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trennt aufzunehmender Oberboden darf nicht durch Baurückstände oder sonstige 

Nichterdstoffbestandteile verschlechtert werden. 

Überschüssiger oder nicht verwertbarer Oberboden wird abgetragen, verladen, abge-

fahren und extern verwertet – abfalltechnische Zuordnung siehe Kap. 5.8. Wieder 

verwertbarer Oberboden wird in die vorgesehenen Grünflächen ordnungsgemäß 

eingebracht. 

 
5.1.2 Abbruch und Rückverfüllung Keller 

Der auf dem Flurstück bestehende Keller-Rohbau [siehe Eintragung /3/ bzw. Anla-

gen 1.1/1.2] ist komplett abzubrechen; das Abbruchmaterial ist einer geordneten, 

externen Verwertung zuzuführen. Die auf einer Grundfläche von ca. 220 bis 250 m² 

entstehende Baugrube ist im, Anschluss an die Abbrucharbeiten geordnet, lagen-

weise rückzuverfüllen. Hierzu kann vorwiegend rolliges Abtragsmaterial eingesetzt 

werden; gemischtkörniges Bodenmaterial wäre analog Kap. 5.1.3.1 einer Substrat-

verfestigung zu unterziehen. 

Die Rückverfüllung hat lagenweise mit d ≤ 0,30 m zu erfolgen; je Lage ist eine ange-

passte dynamische Verdichtungsweise mit mindestens 6 überlappenden Übergän-

gen zu wählen; es sind Verdichtungsgräte mit einem Flächendruck von mind. 10 t 

einzusetzen. Als Verdichtungsanforderung gilt je Aufbaulage eine Tragfestigkeitsvor-

gabe von EV2 ≥ 45 MN/m² // EV2/EV1 < 2,5; Verdichtungskontrollen mittels statischer 

Plattendruckversuche erfolgen im Rahmen der fachtechnisch begleitenden Bau-

überwachung. 

 
5.1.3 Erdbau + Vorbereitung der Baufelder bis Höhe Planum 

Für die Herstellung der Baufelder bis OK Planum sind nach der planseitig festgeleg-

ten/angepassten Höheneinstellung des Gebäudekörpers entsprechend /2/ mit 

OKFFB ±0,00 m/118,20 NN+m (OKRFB -0,08 m/118,12 NN+m) nachstehende orien-

tierende Höhen zu berücksichtigen. Die Vorbereitung der Gebäudeaufstandsflächen 

geht von den in /2/ aufgeführten Bodenplatten-/Belagsstärken und dem Einbau einer 

kapillarbrechenden Schicht mit d ≥ 0,20 m aus [Anmerkung: Angaben zu etwaig er-

forderlicher Wärmedämmungen der Bodenplatte sind nach planseitiger Vorgabe zu-

zurechnen]. 
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Für die in Pflasterbauwiese herzustellende Verkehrsflächen wird zum derzeitigen 

Bearbeitungsstand eine Oberbaustärke mit d = 0,60 m angesetzt. 

 Höhen der herzustellenden Planums-/Ausgangsplanumsflächen: 
 OKFFB   ±0,00/118,20 

 OKRFB    -0,08/118,12 (Sozialräume -0,14 m) 

 Bodenplatte    d = 18/25 cm // -0,26/-0,33 m 

 kapillarbr. Schicht   d = 20 cm 
 Planum    -0,46/-0,53 // 117,74/117,67 

 Anlieferung Rampe [-1,30 m] -1,90 m u. Fertighöhe 
 sonstige Verkehrsflächen   -0,60 m u. Fertighöhe 

Anmerkung: Alle detaillierten Höhenvorgaben und Abl eitung von Massen im Abtrag und Auf-

trag sind im Zuge der weiteren Planung zu präzisier en/ anzugeben! Nachstehende Angaben 

sind nur als Orientierung für die weiteren erdbaute chnischen Eingriffsmaßnahmen zu berück-

sichtigen anzusehen und mit der weiteren Planung fo rtzuschreiben. 

 
5.1.3.1 Gebäudeaufstandsfläche 

Die weitere Vorbereitung des Baufeldes geht von einer Bodenplattenstärke von d = 

0,26/0,33 m (Belag 0,08 m + Platte 0,18/0,25 m) und dem Erfordernis zum Einbau 

einer kapillarbrechenden Schicht mit d = 0,20 m aus. Die voraussichtliche Unterkante 

(UK) der kapillarbrechenden Schicht liegt demnach bei ca. -0,46/-0,53 m // 117,74/ 

117,67 NN+m.  

Entsprechend der Erkundungsbefunde wurden mit den Rammkernsondierungen 

RKS 548-1 bis RKS 548-4 im Gebäudeaufstandsbereich flächig aufliegende rollige, 

Bauschutt-/RC-artige Auffüllungen in Stärken zwischen ca. 0,20 bis ca. 0,80 m über 

gemischtkörnigen bis bindigen Böden angetroffen. 

Aus der verfügbaren Bestandshöhenaufnahme /3/, die auch im Lageplan in Anlage 

1.2 mit NN-Höhenbezug eingetragen ist, ist eine mittlere Geländehöhe von ca. 

118,39 NN+m zu ermitteln. Dies bedeutet bei den o.g. Planumshöhen von 117,74/ 

117,67 NN+m die Notwendigkeit zum Materialabtrag in Stärken von ca. 0,65/0,72 m. 

Nach den vorliegenden Aufschlussprofilen werden im Niveau der herzustellenden 

Ausgangs-/Rohplanumsflächen im Abschnitt der Aufschlüsse RKS 548-1+RKS 548-

4 noch Restschichten der aufliegenden rolligen Auffüllungen, an der Position RKS 

548-2 schwach verlehmte Sande (Bodengruppe SU) und an der Position RKS 548-3 

bereits anstehende tonige Bildungen (Bodengruppen TM/TA) freigelegt werden.  



 INGENIEURBÜRO FÜR BAUGRUND- UND UMWELTCONSULT HOFMANN  Seite 20 von 29 

 

Neubau ALDI-Verkaufsstelle – Südliche Ringstrasse 1 8-26 in 64390 Erzhausen 
Baugrundbeurteilung - Projekt Nr. 2016-01-548 

Es wird folgende Ausführungsweise empfohlen: 

Um eine homogene Auflagerfläche für die Bodenplatte zu gewährleisten, sind zu-

nächst die erforderlichen Planumshöhen im Abtrag herzustellen. Hierzu ist die höher 

liegende jetzige Projektfläche abzutragen - Materialabtrag in Stärken von abge-

schätzt ca. 0,65 m/0,72 m. 

Zur Gewährleistung einer homogenen Tragfestigkeit sind die in den hergestellten 

Planumsflächen aufliegenden gemischtkörnigen bis bindigen, aufgefüllten und an-

stehenden Substrate einer flächigen Bodenverfestigung zu unterziehen. 

Nach derzeitigem Sachstand ist für die Verfestigung ein Einarbeiten/Einfräsen von 

Kalk/Zement vorzusehen (Verhältnis je nach primärer Substratdurchfeuchtung 30:70 

oder 50:50). Die Rohplanumsfläche ist vorlaufend so anzulegen, dass eine ausrei-

chend ebene Bearbeitungsfläche zur Verfügung steht. 

Die erforderlichen Kalk-/Zementzugabemengen bewegen sich erfahrungsgemäß für 

die vorliegenden Substratgemische in einer Größenordnung von abgeschätzt ≈4 %. 

Dies entspricht bei einer Lagenstärke von d = 0,40 m einer Zugabemenge von ca. 

28,8 kg/m² [bzw. 72 kg/m³]. 

Die Primärverdichtung ist mit Schafffußwalzen, die Abschlussverdichtung mit Glatt-

mantelwalzen auszuführen, wobei gleichzeitig ein ebenflächiges Planum nach den 

Vorgaben der ZTVE-StB herzustellen ist. Als Verdichtungsanforderung gilt auf dem 

Planum bei 117,74/ 117,67 NN+m eine Tragfestigkeitsvorgabe von EV2 ≥ 60 MN/m² // 

EV2/EV1 < 2,5. 

 
5.1.3.2 Verkehrsflächen 

Die Verkehrsflächen weisen nach den vorliegenden Planungsgrundlagen /2/ Fertig-

höhen von 118,18/118,20 NN+m am Marktgebäude und 117,80  bis 118,05 NN+m 

im Abschnitt der Parkplatzflächen/Fahrbahnen auf; die Rampenzone wird am Tief-

punkt mit  

-1,30 m/116,90 NN+m berücksichtigt.  

Die mittleren Bestandhöhen des Geländes liegen nördlich des Marktgebäudes auf 

ca. 118,25 NN+m sowie westlich auf ca. 117,75 NN+m. Resultierende Planumsflä-

chen liegen bei einer erforderlichen Oberbaustärke von d = 0,60 m demnach nördlich 

des Marktgebäudes auf Höhen zwischen ca. 117,30 bis 117,60 NN+m sowie west-

lich auf Höhen zwischen ca. 117,20 bis 117,60 NN+m.  
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Danach sind die Planumsflächen auch in den Verkehrsflächen im Abtrag herzustel-

len. Die erforderlichen Abtragsstärken liegen zwischen ca. 0,15 bis 0,95 m. Nach 

den vorliegenden Aufschlussprofilen werden im Niveau der herzustellenden Aus-

gangs-/ Rohplanumsflächen analog zum Marktgebäude teilweise Restschichten der 

aufliegenden rolligen Auffüllungen und abschnittsweise wechselnd verlehm-

te/gemischtkörnige Decklagen anstehen. 

Zur Vorbereitung und Herstellung der erforderlichen Grundtragfähigkeit von mindes-

tens EV2 ≥ 45 MN/m2 / EV2/EV1 ≤ 2,5 entsprechend ZTVE-StB ist wie für die Gebäu-

deaufstandsfläche eine Boden-/ Substartverfestigung analog Kap. 5.1.3.1 auszufüh-

ren. 

Es wird empfohlen planseits einen Gesamt-Planumshöhenplan als Grundlage der 

ausführenden Bodenverbesserung zu erarbeiten. 

 
5.2 GRÜNDUNGSEMPFEHLUNGEN 

5.2.1 GRÜNDUNG FUNDAMENTE 

Nach der angesetzten Höheneinstellungen des Gebäudes mit OKFFB ±0,00 m/ 

118,20 NN+m ergibt sich bei mindestens frostsicherer Einbindung von Streifen-/ Ein-

zelfundamenten von 0,80 m eine Unterkante bei -0,80 m/117,40 NN+m. Im tiefer 

einbindenden Rampenbereich werden die Fundamentunterkanten (FUK) über ent-

sprechende Abtreppungen auf mind. ca. -2,10 m/116,10 NN+m geführt. 

Entsprechend der beschriebenen Baugrundabfolge liegen die planmäßigen Funda-

mentaufstandsflächen bei -0,80 m/117,40 NN+m in der Regel bereits im Niveau der 

erörterten steifplastischen bis halbfesten Tone oder geringfügig darüber. Bei den 

tiefer einbindenden Rampenfundamenten werden nach vorliegendem Befund die 

bindigen, steifkonsistenten Sande erreicht.  

Für die Gründung der Fundamente gelten folgende Ausführungsvorgaben: 

Unter Berücksichtigung der erörterten baugrundseitigen Randbedingungen wird zur 

Vergleichmäßigung/Homogenisierung der Gründungsverhältnisse für das Auflager 

der Fundamente das Einbringen eines mindestens 1-lagigen / dges. = 0,30 m star-

ken, lastabtragenden Bodenpolsters erforderlich.  

Das Bodenpolster ist in einer Lage mit d = 0,30 m einzubringen; es ist ein Über-

stand zu den FD-Abmessungen von bmin ≥ 0,30 m vorzusehen (Bsp.: SF mit b = 50 

m � Polster b = 1,10 m).  
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Die Aushubsohle bei -1,10 m/-2,40 m ist einer Sichtabnahme/Prüfung zu unterzie-

hen. Etwaige Auflockerungen sind auszugleichen; etwaige Aufweichungen sind 

zusätzlich auszutauschen und mit Schotter beizufüllen.  

Das Polster ist mit Schotter der Körnung 0/32 oder 0/45 (Nachweis als güteüber-

wachtes Material in Anlehnung an die Vorgaben der ZTV SoB-StB; LAGA M20 Zu-

ordnungskategorie ≤ Z 1.1) unter angepasster Verdichtungsarbeit (Einsatz geeig-

neter Flächenverdichter/Rüttelplatte) einzubauen. 

Für das ermittelte Baugrundmodell wurden Grundbruch- und Setzungsberechnungen 

nach DIN 4017/4019 durchgeführt. Danach können folgende zulässige Bodenpres-

sungen nach DIN 1054: 2005-01 (zulässiger Sohlwiderstand σR,d nach DIN 

1054:2010-12 in Klammern) abgeleitet werden; die Setzungen beziehen sich auf die 

Auslastung der Sohlspannungen: 

Streifenfundamente mit b = 0,50 – 1,50 m / t ≥ 0,80 m  

zulässige Bodenpressung [DIN 1054: 2005-01] σzul. ≤ 160 kN/m² bzw.  

zulässiger Sohlwiderstand [DIN 1054: 2010-12] σR,d ≤ 224 kN/m² 

Setzungen bei Auslastung s ≈ 1,0 – 1,6 cm 

Einzelfundamente mit a/b = 1 (a = 1-2 m) / t ≥ 0,80 m  

zulässige Bodenpressung [DIN 1054: 2005-01] σzul. ≤ 200 kN/m² bzw.  

zulässiger Sohlwiderstand [DIN 1054: 2010-12] σR,d ≤ 280 kN/m² 

Setzungen bei Auslastung s ≈ 1,0 – 1,7 cm 

Grundbruchsicherheit ist bei Einbindetiefen t ≥ 0,80 m gewährleistet.  

 
5.2.2 GRÜNDUNG BODENPLATTE  

Das Baufeld der Gebäudeaufstandsfläche wurden entsprechend der Vorgaben nach 

Kap. 5.1.3 auf die vorgegebenen Planumshöhen mit ausreichender Grundtragfestig-

keit hergestellt.  

Im Bereich der Gebäudeaufstandsfläche verbleibt somit das Erfordernis zum Ein-

bringen der erforderlichen lastverteilenden/kapillarbrechenden Schicht mit d = 0,20 

m. Zum Aufbau ist eine Schotter- oder Kiestragschicht der Körnung 0/32, 0/45, 2/32, 

5/32 oder vergleichbar gemäß ZTV SoB-StB 04/07 einzubringen. Das Material muss 

die Anforderung/Funktion als kapillarbrechende Schicht erfüllen. 
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Zur umwelt-/ abfalltechnischen Einstufung gilt gemäß LAGA M20 / Baumerkblatt 

Hessen /1+2/ die Einstufung in die Zuordnungskategorie ≤Z 1.1. Die erforderlichen 

Eignungsnachweise sind dem AG mit einem zeitlichen Vorlauf von 10 Arbeitstagen 

vorzulegen. 

Als Verdichtungswert wird eine Tragfestigkeitsvorga be von E V2 ≥ 80 MN/m² auf 

der OK der Schottertragschicht/kap. Schicht geforde rt. Die Überprüfung wird 

durch Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 im Ra hmen der fachtechnisch 

begleitenden Bauüberwachung ausgeführt.  

 
5.3  BAUGRUBENBÖSCHUNGEN /  AUSHUB 

Für die in den betreffenden Teufenniveaus anstehenden Erdstoffe gelten für Bau-

grubenböschungen in Abstimmung mit DIN 4124 folgende zulässige Böschungsnei-

gungen: 

Auffüllungen (A) – rollig  ≤ 45° 
Auffüllungen (A) – bindig  ≤ 45°*/≤ 60° 
verlehmte/tonig Sande (SU*/ST*) ≤ 45°*/≤ 60° 
schluffig/sandige Tone (TM/TA) ≤ 45°*/≤ 60° 
Sande (SU/SW) ≤ 45° 
* wenn weichplastisch  

Entsprechend der vorliegenden Planungsgrundlagen /1+2/ sind im Abschnitt des 

Vorhabens – bis auf die Rampenabfahrt – keine tiefer einbindenden Bauwerke ge-

plant. Auf Basis ausreichender Platzverhältnisse wird davon ausgegangen, dass er-

forderliche Baugruben/Fundamentgräben frei geböscht bzw. entsprechend der Vor-

gaben der DIN 4124 für nicht verbaute Baugruben und Gräben ausgeführt werden 

können und ergänzende Verbaumaßnahmen erläßlich sind. 

In Bezug auf die Herstellung von Kanal-/Erschließungstrassen wird ebenfalls auf die 

Vorgaben der DIN 4124 verwiesen. Sofern hier tiefer einbindende Bauwerke/ Ab-

schnitte zu realisieren sind, sind ergänzende Anordnungen einzuholen. 

Für den Aushub bzw. das Freilegen von Planumsflächen und Fundamentsohlen ist 

ein Baggerlöffel mit aufgesetzter Schneide in Einsatz zu bringen, es ist eine rück-

schreitende Arbeitsweise zu wählen. Ein Befahren freigelegter Planumsflächen ist zu 

vermeiden/minimieren, da durch die Fahrzeuge und deren dynamische Beanspru-

chung eine Verschlechterung des Baugrundes, z.B. durch Auflockerung oder Mobili-

sation des Bodenwassers, eintreten kann. Dies führt u.a. in bindig durchsetzten Bo-
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denhorizonten zu einer Verbreiung des Bodens oder in rolligen Böden zu unkontrol-

lierten Auflockerungen und damit entsprechenden Mehraufwendungen. 

Nach Ausführung der Bodenverfestigung wird das vorlaufende, überhöhte Aufbrin-

gen der Schottertragschicht des Oberbaus in Teilflächen für den Baustellenbetreib 

angeraten. Das Material kann später planmäßig in den Verkehrsflächen eingebracht 

werden. 

 
5.4  W ASSERHALTUNG 

In Bezug auf die im Erkundungszeitraum ermittelten Grundwasserstände erfolgt un-

ter Berücksichtigung o.a. Höhen und des hilfsweise abgeleiteten Bemessungswas-

serstandes von 115,50 NN+m kein direkter Grundwasseranschnitt. Allerdings muss 

mit etwaigen, jahreszeitlich bedingten, oberflächennahen Schichtwassereinstauun-

gen – besonders im Übergang rolliger Auffüllungen über bindigen Deckschichten – 

gerechnet werden. Gegebenenfalls auftretende Schichtwassereinträge sind je nach 

Umfang und Erfordernis über einzusetzende Kurzbrunnen/ Baudränagen zu fördern 

und abzuführen. 

Unabhängig davon ist eine ordnungsgemäße Tagwasserhaltung zu betreiben. Die 

Maßnahmen zur Wasserbeseitigung sind mit äußerster Sorgfalt auszuführen. Mehr-

leistungen, welche auf eine unsachgemäße Tagwasserhaltung zurückzuführen sind, 

gehen zu Lasten der ausführenden Bauunternehmung. 

 
5.5  BAUW ERKSABDICHTUNG/BAUNEBENARBEITEN 

Gesonderte Maßnahmen zur Bauwerksabdichtung werden nicht erforderlich. Ober-

flächenwasser ist im Gegengefälle vom Bauwerk wegzuführen. Die Bodenplatte/ 

Fußbodenkonstruktion ist durch eine kapillarbrechende Schicht der Stärke d ≥ 0,20 

m aus Schotter oder vergleichbar geeignetem Material entsprechend gegen aufstei-

gende Nässe zu schützen – siehe Festlegungen in Kap. 5.2.2. 

Für die Verfüllung entstehender Arbeitsräume wird bindigkeitsarmes Kiessand- oder 

Vorsiebmaterial empfohlen. Zur Verfüllung von Arbeitsräumen kann auch RCL-

Material mit geeigneter Kornabstufung und Umweltunbedenklichkeitsbescheinigung 

verwendet werden.  

Die Stärke der Einbaulagen ist auf maximal 0,3 m zu limitieren. Es gelten unabhän-

gig von der Materialwahl die nachstehenden Verdichtungsvorgaben: DPr >  97 % bzw. 

EV2 >  45 MN/m2. 
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5.6  HERSTELLUNG DER VERKEHRSFLÄCHEN 

Die Planumsflächen sind nach planseitiger Höhenzuordnung herzustellen. Entspre-

chend der gemäß Kap. 5.1.3.2 vorbereitenden Erdbaumaßnahmen kann davon aus-

gegangen werden, dass im Bereich der vorgesehenen Fahrbahnen und Parkplätze 

auf den Planumsflächen eine ausreichende Grundtragfähigkeit entsprechend ZTVE-

StB von EV2 ≥ 45 MN/m2 / EV2/EV1 ≤ 2,5 besteht. 

Für die weiteren Bauarbeiten an den Verkehrs- und Stellplatzflächen gelten die DIN 

18315, 18317 und 18318 sowie die nachstehenden Ausführungen: 

Nach Standardvorgabe „ALDI“ ist für Fahrbahnen die Zuordnung nach Bauklasse 

BK3,2 sowie für Stellplatzflächen nach Bauklasse Bk1,8 in Anlehnung an die „Richt-

linie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen - RStO 12“ vorzu-

nehmen.  

Danach werden unter Berücksichtigung der vorliegenden Randbedingungen Min-

destdicken des frostsicheren Oberbaus von d ≈ 0,60 [Untergrund F 2/F 3, Frostein-

wirkungszone I, Planum verfestigt] festgelegt. In Orientierung nach RStO 12 / Tafel 3 

- Zeile 1 ergeben sich bei Pflasterbauweise folgende Oberbaustärken: 

Aufbau Bauweise 
     Pflaster 

 Fahrbahn Stellplätze 
Pflasterdecke 10 10 
Splittbett 4 4 
Frostschutz-/ Schott-
ertragschicht (KFT) 

46 46 

 60 cm 60 cm 

Die geforderten Tragfestigkeiten für die einzubringenden Frostschutz-/Tragschichten 

(OK Frostschutzschicht: je EV2≥120 MN/m2//OK Schottertragschicht: EV2≥180 MN/m² 

// Bk3,2 und 150 MN/m2 // Bk1,8) sind durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 

nachzuweisen. 

Alle zum Einsatz kommenden ungebundenen Baustoffe sind hinsichtlich ihrer Filter-

stabilität auf die angrenzenden Baustoffe abzustimmen - u.a. sind die Sieblinien von 

Tragschichten, Bettungs- und Fugenmaterial so zu wählen, dass eine ausreichende 

Filterstabilität besteht und ein Abwandern/Einspülen in die jeweils unterlagernde 

Schicht verhindert wird. 
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Für die Tragschichten sind Schotter- bzw. Kiestragschichtgemische sowie Frost-

schutzgemische nach den ZTV SoB-StB 04/07 zu verwenden. Die Gemische müs-

sen ausreichend wasserdurchlässig sein (Standard: kf ≥ 1 x 10-5 m/s bei DPr = 103 % 

// versickerungsfähiges Pflaster: kf ≥ 5 x 10-5 m/s bei DPr = 103 %). Die Eignung der 

Gemische ist vor dem Einbau durch den AN mit einem zeitlichen Vorlauf von 10 Ar-

beitstagen vor Anlieferung und Einbau nachzuweisen. 

Für Verbundsteinpflasterflächen als Deckschicht sind die Frostschutz- und Trag-

schichten mit einer Ebenflächigkeit von ± 1 cm, bezogen auf die 4 m Richtlatte, her-

zustellen. Da Verbundsteinpflaster durchlässig gegenüber Oberflächenwasser ist, ist 

darauf zu achten, dass das Frostschutz-/Tragschicht-material sowie Bettung und Fu-

genmaterial den vorgegebenen Sieblinien entspricht. Die Materialkörnungen sind 

gegeneinander abzustimmen – die Vorgaben der ZTV-Pflaster-StB 06 sind zwingend 

zu beachten.  

Es ist eine ordnungsgemäße Entwässerung zu konzipieren. Es gelten die Empfeh-

lungen der RAS-Ew sowie die Vorgaben der DIN 4095. 

 
5.7  VERSICKERUNGSFÄHIGKEIT DES UNTERGRUNDES 

Bezugnehmend auf das ATV Arbeitsblatt A 138 /VI/, das für Versickerungsanlagen 

Lockergesteinsuntergründe im k-Wertbereich 1 x 10-3 bis 1 x 10-6 m/s vorgibt, liegen 

entsprechend der ermittelten Untergrundverhältnisse mit aufliegenden bindigen Bö-

den der Bodengruppen TM/TA sowie SU*/ST* bis in Niveaus von <114,45 NN+m 

(RKS 548-7) und ca. 116,11 NN+m (RKS 548-5) – dies entspricht Flurabständen von 

ca. 2,3 m bis >3,0 m – mit abgeschätzten kf-Werten <1 x 10-6 bis <1 x 10-8 m/s keine 

ausreichenden Untergrundverhältnisse vor – siehe auch Profilschnitte in den Anla-

gen 2.1 – 2.3. 

Erst mit Übergang in die unterlagernden Sande können mit abgeschätzten kf-Werten 

im Bereich von ca. 5 x 10-6 bis 1 x 10-5 m/s (Bodengruppe SU) bis 1 x 10-4 m/s (Bo-

dengruppe SW) zunehmend ausreichende bis gute Randbedingungen für eine de-

zentrale Versickerung angesetzt werden. In Bezug auf den abgeleiteten Bemes-

sungswasserstand von ca. 115,50 NN+m ist bei einer mittleren Geländehöhe um ca. 

118 NN+m ein Flurabstand von ca. 2,5 m gegeben; der erforderliche Gw-

Flurabstandes (≥ 1 m) kann damit eingehalten werden. 
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In Bezug auf die beschriebene Bodenabfolge ist somi t für die Anlagen von 

Muldensystemen oder kombinierten Mulden-Rigolensyst emen ein Bodenaus-

tausch bis in die ausreichend durchlässigen Sande m it Rückverfüllung einer 

Filterkiespackung bis UK Versickerungsbauwerk zu be rücksichtigen.  

Je nach Planung von Versickerungsanlagen wird empfohlen entsprechende Projekt-

bereiche einer ergänzenden Bewertungen/Untersuchungen zur Ermittlung der loka-

len Randbedingungen (Prüfung kf-Werte, Ermittlung Bodenaustauschtiefe) zu unter-

ziehen. 

Im Hinblick auf eine qualitative Bewertung zur Beurteilung und Behandlung des Re-

genwetterabflusses wird auf die Handlungsempfehlungen im vorgenannten Regel-

werk sowie dem Merkblatt ATV-DVWK M 153 verwiesen. 

 
5.8  ABFALLTECHNISCHE DEKLARATIONSUNTERSUCHUNGEN VON 

  ANFALLENDEN AUSHUBMATERIALEN/AUSHUBBÖDEN 

Zur orientierenden Einstufung von am Standort anfallenden Aushubmaterialien [Auf-

füllungen und anstehende Böden] wurden 3 Referenzproben gemäß der Parameter-

vorgaben nach Baumerkblatt Hessen /II/ in Verbindung mit der  LAGA M20 /I/ zur 

Untersuchung gebracht. Dabei wurden 2 Proben aus rolligen mit Bauschuttanteilen 

durchsetzte Auffüllungen sowie eine Probe aus unterlagernden schwach schluffigen, 

schwach organischen Sanden berücksichtigt. 

Die vorlaufende sensorische Prüfung der Probenmatrizes ergab für die erfassten 

Probenmatrizes über die beschriebenen Nichterdstoffbeimengungen hinaus keine 

sensorische Auffälligkeiten.  

Die durchgeführten Laboruntersuchungen ergaben nachstehende Befunde – siehe 

auch Prüfbericht und tabellarische Aufstellungen in den Anlagen 3.1 / 3.2. Die abfall-

technische Einstufung der untersuchten Materialproben ist wie folgt vorzunehmen. 
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Tabelle 3: Untersuchte Boden-/Materialproben mit Ei nstufungen gemäß /II/ 

Material  Entnahmetiefe 
m u. Ansatzpunkt 

auffällige  
Parameter  

abfalltech. 
Einstufung /II/ 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-1/1 

[0,00 - 0,80 m] 

KW: 180 mg/kg TS 
PAK: 13,4 mg/kg TS 
PCB: 0,03 mg/kg TS 

Z 1.2 

Boden [oberbodenartig 

ausgebildet] 

RKS 548-2/2 

[0,20 - 0,50 m] 

TOC: 0,55  Masse-% Z 1 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-3/1 

[0,00 - 0,60 m] 

PAK: 1,36 mg/kg TS Z 1.1 

Im Rahmen der orientierenden abfalltechnischen Einstufungen sind für die erfassten 

rolligen Auffüllungen matrixbedingte PAK-Erhöhungen im Feststoff als einstufungsre-

levant zu notieren. Auf Basis der vorliegenden Befunde resultiert entsprechend der 

Anforderungen gemäß Baumerkblatt – Tabelle 2  eine abfalltechnische Einstufung 

der geprüften Boden-/Bauschutt-gemische in die Zuordnungskategorien Z 1.2 und 

Z 1.1. 

Die erfasste Probe des schwach schluffigen, schwach organischen Sandes wies kei-

ne relevanten Schadstoffbefunde auf; einstufungsrelevant ist der durch organische 

Beimengungen mäßig erhöhte TOC-Gehalt von 0,55 Masse-%. Auf Basis dieses 

Befundes resultiert entsprechend der Anforderungen gemäß Baumerkblatt – Tabel-

len 1.1 – 1.3  eine abfalltechnische Einstufung der geprüften Bodenprobe in die Zu-

ordnungskategorien Z 1 . 

Es wird empfohlen nach planseitiger Ermittlung der erforderlichen Abtragsmassen 

zur kostenoptimierten Verwertung eine baubegleitend ergänzende Deklarationsun-

tersuchungen vorzusehen/einzuplanen. Danach sind die Abtragsmassen abzuschie-

ben und in Haufwerken aufzuhalden. Nach ergänzender abfalltechnischer Deklarati-

on erfolgt die Materialabfuhr.  
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A N L A G E  2  
 
 

 Legende: Aufschlussprofile der Rammkernsondierunge n gemäß 
 DIN 4023 und Schlagzahldiagramme der schweren/leic hten Ramm- 
 sondierungen gemäß EN ISO 22476-2 

2.1 RKS 548-1 – DPH 548-1 – RKS 548-2 – DPH 548-2  1 : 50 
2.2 RKS 548-3 – DPH 548-3 – RKS 548-4 – DPH 548-4  1 : 50 
2.3 RKS 548-5 – RKS 548-6 – RKS 548-7  1 : 50 
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DPH 548-1 bis DPH 548-4

Anlage: 2.1 - 2.3 Maßstab: 1 : 50
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ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2
RKS Rammkernsondierung

Grundwasser angebohrt
Sonderprobe

k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest loc locker
mdch mitteldicht

FEUCHTIGKEIT f' schwach feucht
f feucht
f stark feucht
f naß

BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL

BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 3.57 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 10.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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NN+118,11m

0,80

1,60

2,50

3,50

6,00

112,11

 0,00  
 0,80 

/1 

 0,80  
 1,60 

/2 

 1,60  
 2,50 

/3 

 2,50  
 3,50 

/4 

 3,50 GW 
10.02.16 

 3,50  
 4,80 

/5 

 4,80  
 6,00 

/6 

N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00

lo midi di

 27/10cm

NN+118,11m

DPH 548-1
ca. 118,11

  4
 15
 17
  8
  4
  3

 10
  3
  3
  3

 10
 10
 10
  5
  3
  3
  3
  4
  5
  7
  7
  7
  6
  5
  5
  7
  9

 11
 12
 13
 17
 21
 23
 23
 23
 22
 22
 23
 24
 25
 24
 23
 27
 25
 27
 27
 27
 27
 26
 27

NN+118,47m
0,20

0,50

1,20

2,40

2,90

3,70

5,00

6,00

112,47

 0,00  
 0,20 

/1 

 0,20  
 0,50 

/2 

 0,50  
 1,20 

/3 

 1,20  
 2,40 

/4 

 2,40  
 2,90 

/5 

 3,60 GW 
10.02.16 

 2,90  
 3,70 

/6 

 3,70  
 5,00 

/7 

 5,00  
 6,00 

/8 

N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00

lo midi di

 26/10cm

NN+118,47m

DPH 548-2
ca. 118,47

 22
 26
 10
  9
  7
  6
  4
  4
  4
  4
  3
  3
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  3
  4
  4
  4
  3
  3
  3
  3
  4
  6

 12
 13
 14
 22
 21
 21
 23
 26
 27
 26
 26
 26
 26
 25
 26
 25
 26
 26
 26
 25
 26

RKS 548-1
ca. 118,11

A (G, s, u, RC-/Boden-Gemisch, 

Schwarzdeckenpartikel), f'-f, loc- mdch, A

, 3 -5 , Geruch: neutral, graubraun

T, u, s', f', stf- hfst, TM ,TA , 4 -5 , Geruch: 

neutral, grau-graubraun

S, u, t, f', stf, SU ,ST , 4 , Geruch: erdig, 

hellbraun-grünbraun

S, u', f'-f, mdch, SU , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

S, f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

beigebraun

0,80

0,80

0,90

1,00

2,50

RKS 548-2
ca. 118,47

A (G, s, RC-/Schotter-Gemisch), f'-f, 

mdch, A , 3 -5 , Geruch: neutral, 

graubraun

S, u', o', (alter Oberboden?), f', loc, SU ,

OH , 3 -1 , Geruch: erdig, braun-

dunkelbraun

f- mS, u', f', loc, SU , 3 , Geruch: erdig, 

beigebraun

T, u, fs', f', stf, TM ,TA , 4 -5 , Geruch: 

neutral, graubraun

S, u, t, f', stf, SU ,ST , 4 , Geruch: erdig, 

hellbraun

S, u, f'-f, mdch, SU , 3 , Geruch: erdig, 

hellbeige

S, fg'', f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

S, f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

0,20

0,30

0,70

1,20

0,50

0,80

1,30

1,00

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

113,50

113,00

112,50

112,00

NN+m

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

113,50

113,00

112,50

112,00

NN+m

Projekt:
Neubau einer ALDI-Verkaufsstelle
Südliche Ringstraße 18-26, 64390 Erzhausen

Darstellung:
Profilschnitte der Rammkernsondierungen 
RKS 548-1 bis RKS 548-7 und der Rammen
DPH 548-1 bis DPH 548-4

Anlage: 2.1

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: ho

Projekt-Nr: 2016-01-548

Datum: 16.03.16
Hartlingsgärten 1
35644 Hohenahr

Tel.:0 64 46 / 88 90 90 Fax: 88 90 91



C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 1
9

9
4

-2
0

0
8

 ID
A

T
 G

m
b

H
 -

 C
:\

B
o

h
r\

ID
A

T
-D

a
ten
\2

0
1

6
\5

4
8

-A
LD

I-
E

rz
h

a
u

se
n

.b
o

p

NN+118,63m

0,60

0,90

2,10

2,90

3,70

6,00

112,63

 0,00  
 0,60 

/1 

 0,60  
 0,90 

/2 

 0,90  
 2,10 

/3 

 2,10  
 2,90 

/4 

 2,90  
 3,70 

/5 

 3,70 GW 
10.02.16 

 3,70  
 5,00 

/6 

 5,00  
 6,00 

/7 

N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00

lo midi di

 30/10cm

NN+118,63m

DPH 548-3
ca. 118,63

 10
 11
 15
 14
  9
  4
  3
  3
  3
  3
  2
  1
  2
  2
  2
  2
  1
  2
  2
  2
  2
  5
  5
  4
  4
  3
  3
  3
  4

 11
 12
 14
 15
 14
 15
 15
 17
 17
 17
 17
 16
 16
 16
 15
 15
 15
 15
 16
 17
 17
 17
 19
 21
 21
 20
 18
 20
 21
 30
 30

NN+118,22m

0,70

1,20

1,90

2,80

3,70

6,00

112,22

 0,00  
 0,70 

/1 

 0,70  
 1,20 

/2 

 1,20  
 1,90 

/3 

 1,90  
 2,80 

/4 

 3,70 GW 
10.02.16 

 2,80  
 3,70 

/5 

 3,70  
 4,70 

/6 

 4,70  
 6,00 

/7 

N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00

lo midi di

 52

 27/10cm

NN+118,22m

DPH 548-4
ca. 118,22

  3
  7
  8
  8

 18
 52
 33
 18
 12
 12
 10
  8
  4
  3
  2
  1
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  3
  3
  3
  4
  3

 10
 15
 11
 16
 16
 17
 23
 25
 25
 25
 25
 25
 25
 25
 26
 25
 26
 26
 27
 27
 27
 27
 27

RKS 548-3
ca. 118,63

A (G, s, u, RC-/Bodengemisch), f'-f, loc- 

mdch, A , 3 -5 , Geruch: neutral, braun-

graubraun-rotbraun

S, u', o, (alter Oberboden?), f', loc, SU ,

OH , 3 -1 , Geruch: erdig, braun-

dunkelbraun

T, u, s'', f', stf- hfst, TM ,TA , 4 -5 , Geruch: 

neutral, graubraun

S, u, t, f', stf, SU ,ST , 4 , Geruch: erdig, 

braun-hellgraubraun

S, u', f'-f, mdch, SU , 3 , Geruch: erdig, 

hellbeige

S, f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

0,60

0,30

1,20

0,80

0,80

2,30

RKS 548-4
ca. 118,22

A (G, s, u', minderwertiges RC-Material), 

f'-f, loc- mdch, A , 3 -5 , Geruch: neutral, 

braun-graubraun-rotbraun

S, u, o', (alter Oberboden?), f', mdch, SU ,

OH , 3 -1 , Geruch: erdig, braun-

dunkelbraun

T, u, s', f', stf- hfst, TM ,TA , 4 -5 , Geruch: 

neutral, graubraun

S, u, t, f', stf, SU ,ST , 4 , Geruch: erdig, 

graubraun-hellgraubraun

S, u', f'-f, mdch, SU , 3 , Geruch: erdig, 

hellbeige

S, f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

0,70

0,50

0,70

0,90

0,90

2,30

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

113,50

113,00

112,50

112,00

NN+m

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

113,50

113,00

112,50

112,00

NN+m
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NN+118,41m

0,40

0,90

1,40

2,30

3,00

115,41 k.GW 118,45 

 0,00  
 0,40 

/1 

 0,40  
 0,90 

/2 

 0,90  
 1,40 

/3 

 1,40  
 2,30 

/4 

 2,30  
 3,00 

/5 

NN+117,84m

0,50

2,10

2,60

3,00

114,84 k.GW 118,45 

 0,00  
 0,50 

/1 

 0,50  
 1,50 

/2 

 1,50  
 2,10 

/3 

 2,10  
 2,60 

/4 

 2,60  
 3,00 

/5 

NN+117,83m

0,70

1,10

1,70

3,00

114,83 k.GW 118,45 

 0,00  
 0,70 

/1 

 0,70  
 1,10 

/2 

 1,10  
 1,70 

/3 

 1,70  
 2,50 

/4 

 2,50  
 3,00 

/5 

RKS 548-5
ca. 118,41

Mu (S, u', o', (Auffüllung /umgelagert ?)), 

f', loc, OH , 1 , Geruch: erdig, braun-

dunkelbraun

f- mS, u', s', f', loc- mdch, SU , 3 , Geruch: 

neutral, hellbraun

S, u, t, f', stf, SU ,ST , 4 , Geruch: erdig, 

graubraun-hellbraun

S, u'- u, g'', f', mdch- stf, SU ,SU , 3 -4 , 

Geruch: erdig, hellbeige

S, u', f, mdch, SW ,SU , 3 , Geruch: 

neutral, hellbeige

0,40

0,50

0,50

0,90

0,70

RKS 548-6
ca. 117,84

A (G, s, minderwertiges RC-Material, 

vereinzelte organische Einlagerungen), f', 

loc- mdch, A , 3 -5 , Geruch: neutral, 

graubraun

A (S, u- u, g', Kies:vereinzelte 

Schotterreste), f, wch- loc, A , 3 -5 , 

Geruch: neutral, beigebraun

S, u- u, g'', f', mdch, SU ,SU , 3 -4 , 

Geruch: erdig, bindige Zonen weich, 

hellbeige

S, f-f, mdch, SW , 3 , Geruch: neutral, 

hellbeige

0,50

1,60

0,50

0,40

RKS 548-7
ca. 117,83

A (U, t, s', Durchwurzelungsreste, 

inhomogen ), f, wch- stf, A , 3 -5 , Geruch: 

erdig, braun

S, u, o, (alter Oberboden?), f', loc- mdch, 

SU ,OH , 3 -1 , Geruch: erdig, braun-

dunkelbraun

f- mS, u', f', mdch, SU , 3 , Geruch: erdig, 

beigebraun

T, u, s', f', stf- hfst, TM ,TA , 4 -5 , Geruch: 

neutral, graubraun

0,70

0,40

0,60

1,30

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

NN+m

119,00

118,50

118,00

117,50

117,00

116,50

116,00

115,50

115,00

114,50

114,00

NN+m

Projekt:
Neubau einer ALDI-Verkaufsstelle
Südliche Ringstraße 18-26, 64390 Erzhausen

Darstellung:
Profilschnitte der Rammkernsondierungen 
RKS 548-1 bis RKS 548-7 und der Rammen
DPH 548-1 bis DPH 548-4
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A N L A G E  3  
 
 

Ergebnisse der Laboruntersuchungen –  
Boden / Bauschutt 



Neubau ALDI-Verkaufsstelle – Südliche Ringstrasse 1 8-26 in 64390 Erzhausen 
Baugrundbeurteilung - Projekt Nr. 2016-01-548 

 
 
 
 
 

A N L A G E  3 . 1  
 
 

 Boden-/Materialuntersuchungen gemäß Baumerkblatt H essen 
 bzw. der LAGA-Mitteilung 20 

Material Probe 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-1/1 [0,00 - 0,80 m] 

 

Boden [oberbodenartig 

ausgebildet] 

RKS 548-2/2 [0,20 - 0,50 m] 

Auffüllungen 

[RC-/Boden-Gemisch] 

RKS 548-3/1 [0,00 - 0,60 m] 

 

 



Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)
PCB (28)

PCB (52)

%
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

keine Angabe
DIN ISO 11465 / DIN EN 14346

DIN 38414-17 (S 17)
DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 11885
DIN EN 14039
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)

Feststoff

<1,0

6,1
51

<0,2
16

100
15

0,09
61,7
180

<0,05
<0,05
<0,05

0,07
1,5

0,21
2,7
2,9
1,3
1,2

0,89
0,48
0,95
0,16
0,51
0,53

13,4   
0,01

0,02

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

* 91,3

x)

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771854 

IBU HOFMANN
HARTLINGSGÄRTEN 1
35644 HOHENAHR

 0,1
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05
 2

 50
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01

 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=771854]

04.03.2016
10.02.2016
Auftraggeber
RKS 548-1/1 [0,00-0,80m]Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 771854 
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts.

1837998 / 2 2016-01-548

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-0

-5
61

97
92

-D
E-

P1

AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer

Seite 1 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN EN 15308 / DIN 38414-20 (S 
20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
gem. LAGA-Z-Stufen (Summe 
ohne Faktor)

DIN 38414-4 (S 4)
DIN 38404-5 (C 5)
DIN EN 27888 (C 8)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)

DIN EN ISO 14402
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eluat

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,030   

0,030   

10,6
239
1,6
47

<0,01
0,006

<0,005
<0,0005

<0,005
0,007

<0,005
<0,0002

<0,05

RKS 548-1/1 [0,00-0,80m]Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

x)

x)

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771854

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0
 10
 1
 2

 0,01
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  04.03.2016
Ende der Prüfungen:  18.03.2016 (Verlängerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitätsprüfung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich.  Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
pH-Wert (CaCl2)
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren

%

%
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN ISO 11465 / DIN EN 14346

DIN ISO 10390
DIN EN 13137
DIN ISO 17380
DIN 38414-17 (S 17)
DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN EN ISO 11885
DIN EN 14039 + LAGA KW/04

DIN EN 14039
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Feststoff

0,55
<0,3
<1,0

4,1
14

<0,2
13

5,2
5,7

0,06
<0,1
29,7
<50
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

*
*

92,9
7,08

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771855 / 2 

IBU HOFMANN
HARTLINGSGÄRTEN 1
35644 HOHENAHR

 0,1
 0

 0,1
 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05
 0,1
 2

 50
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=771855]

04.03.2016
10.02.2016
Auftraggeber
RKS 548-2/2 [0,20-0,50m]Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 771855 / 2 
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts.
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PAK-Summe (nach EPA)
Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Summe BTX

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Merkblatt LUA NRW Nr. 1
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb. 
Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN EN 15308 / DIN 38414-20 (S 
20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
gem. LAGA-Z-Stufen (Summe 
ohne Faktor)

DIN EN 12457-4
DIN 38404-5 (C 5)
DIN EN 27888 (C 8)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)

DIN EN ISO 14402
DIN EN ISO 14403-1
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eluat

n.b.
<0,2

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

n.b.

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,1

<0,1

n.b.

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.b.

n.b.

7,71
48

<1,0
7,9

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005

RKS 548-2/2 [0,20-0,50m]Kunden-Probenbezeichnung
PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771855 / 2

 0,2

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,1

 0,1

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0
 10
 1
 2

 0,01
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.
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Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

RKS 548-2/2 [0,20-0,50m]Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771855 / 2

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  04.03.2016
Ende der Prüfungen:  18.03.2016 (Verlängerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitätsprüfung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich.  Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)
PCB (28)

PCB (52)

%
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

keine Angabe
DIN ISO 11465 / DIN EN 14346

DIN 38414-17 (S 17)
DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 11885
DIN EN 14039
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Merkblatt LUA NRW Nr. 1
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)

Feststoff

<1,0

4,4
14

<0,2
17
10
12

0,18
51,4

57
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,08
<0,05

0,24
0,20
0,14
0,13
0,13
0,07
0,13

<0,05
0,13
0,11

1,36   
<0,01

<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

* 91,5

x)

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771856 

IBU HOFMANN
HARTLINGSGÄRTEN 1
35644 HOHENAHR

 0,1
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05
 2

 50
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01

 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=771856]

04.03.2016
10.02.2016
Auftraggeber
RKS 548-3/1 [0,00-0,60m]Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 771856 
Auftrag

Der Schrägstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Prüfberichts. Diese Version ersetzt alle 
vorherigen Versionen dieses Prüfberichts.

1837998 / 2 2016-01-548

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN EN 15308 / DIN 38414-20 (S 
20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 / 
DIN 38414-20 (S 20)
gem. LAGA-Z-Stufen (Summe 
ohne Faktor)

DIN 38414-4 (S 4)
DIN 38404-5 (C 5)
DIN EN 27888 (C 8)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)
E DIN ISO 15923-1 (D 42)

DIN EN ISO 14402
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN EN 1483 (E 12-4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eluat

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.b.

n.b.

8,44
86

<1,0
7,7

<0,01
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

RKS 548-3/1 [0,00-0,60m]Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

AGROLAB Labor GmbH, Sabine Beierl, Tel. 08765/93996-81
sabine.beierl@agrolab.de Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 1837998 / 2 - 771856

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

 0
 10
 1
 2

 0,01
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 18.03.2016

27016395Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  04.03.2016
Ende der Prüfungen:  18.03.2016 (Verlängerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitätsprüfung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich.  Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
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Neubau ALDI-Verkaufsstelle – Südliche Ringstrasse 1 8-26 in 64390 Erzhausen 
Baugrundbeurteilung - Projekt Nr. 2016-01-548 

 
 
 
 
 

A N L A G E  3 . 2  
 
 

Tabellarische Aufstellungen gemäß Baumerkblatt Hess en  
[Tabellen 1.1 – 1.3/Boden und Tabelle 2/Bauschutt] 

 



Auftraggeber: Aldi GmbH & Co. KG, Hessenring 1, 645 46 Mörfelden
Projekt: Neubau Einzelhandelsmarkt, Südliche Ringst raße 18-26, 64390 Erzhausen
Probenbezeichnung:RKS 548-1/1 [0,00 - 0,80 m]

UNTERSUCHUNG VON BAUSCHUTT Tabelle  2
GEM. MERKBLATT "ENTSORGUNG VON BAUABFÄLLEN"  Stand 10.12.2015 (Regierungspräsidien Hessen)

Entnahme: 10.02.16  
   Zuordnungswerte Meß-    Zuordnungswerte Meß-

PARAMETER Feststoff [mg/kg TS] werte  Eluat [µg/l] werte
Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 [mg/kg TS] Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 [µg/l]

pH-Wert - - - - - 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5 10,6
Elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] - - - - - 500 1500 2500 3000 239
METALLE
Arsen 20 - - - 6,1 10 10 40 50 6
Blei 100 - - - 51 20 40 100 100 < 5
Cadmium 0,6 - - - < 0,2 2 2 5 5 < 0,5
Chrom-gesamt 50 - - - 16 15 30 75 100 < 5
Kupfer 40 - - - 100 50 50 150 200 7,000
Nickel 40 - - - 15 40 50 100 100 < 5
Quecksilber 0,3 - - - 0,09 0,2 0,2 1 2 < 0,2
Zink 120 - - - 61,7 100 100 300 400 < 50
ANIONEN

Chlorid 1) - - - - - 10 20 40 150 1,6 mg/l

Sulfat 1) - - - - - 50 150 300 600 47 mg/l
Cyanide, ges - - - - - - - - - -
KOHLENWASSERSTOFFE
Kohlenwasserstoffe 100 300*3 500*3 1000*3 180 - - - - -
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) 1 5 15 75 (100)2 13,4 - - - - -
Phenol-Index - - - - < 0,01 0,01 0,05 0,1 < 10
EOX 1 3 5 10 < 1,0 - - - - -
Polychlorierte Biphenyle

PCB*4 0,02 0,1 0,5 1 0,03 - - - - -

Legende: Daten-Tabellen/2016/548-Erzhausen

n.b. = nicht quantifizierbar Überschreitung Z 0 Vorgenommene Einstufung:
n.a. = nicht analysiert Überschreitung Z 1.1

n.n. = nicht nachweisbar Überschreitung Z 1.2 Zuordnung:  Z 1.2
Überschreitung Z 2



Auftraggeber: Aldi GmbH & Co. KG, Hessenring 1, 645 46 Mörfelden
Projekt: Neubau Einzelhandelsmarkt, Südliche Ringstraß e 18-26, 64390 Erzhausen
Probenbezeichnung:RKS 548-2/2 [0,20 - 0,50 m]

UNTERSUCHUNGEN VON BODEN Tab. 1.1, 1.2, 1.3
GEM. MERKBLATT "ENTSORGUNG VON BAUABFÄLLEN"  Stand 10.12.2015 (Regierungspräsidien Hessen)

Entnahme: 10.02.2016
   Zuordnungswerte Meß-    Zuordnungswerte Meß-

PARAMETER Feststoff [mg/kg TS] werte  Eluat werte
Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 * 1) Z 1 Z 2 [mg/kg TS] Dimension Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2

[Sand] [Lehm/Schluff] [Ton]
pH-Wert - - - - - - - - 6,5-9 6,5 - 9 6,0 - 12 5,5 - 12 7,71
Elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] - - - - - - - µS/cm 500 500 1000 1500 48
METALLE
Arsen 10 15 20 152) 45 150 4,1 µg/l 10 10 40 60 < 5
Blei 40 70 100 140 210 700 14 µg/l 20 40 100 200 < 5
Cadmium 0,4 1 1,5 13) 3 10 < 0,2 µg/l 2 2 5 10 <  0,5
Chrom-gesamt 30 60 100 120 180 600 13 µg/l 15 30 75 150 < 5
Kupfer 20 40 60 80 120 400 5,2 µg/l 50 50 150 300 < 5
Nickel 15 50 70 100 150 500 5,7 µg/l 40 50 150 200 < 5
Quecksilber 0,1 0,5 1 1,0 1,5 5 0,06 µg/l 0,2 0,2 1 2 < 0,2
Zink 60 150 200 300 450 1500 29,7 µg/l 100 100 300 600 < 50
Thallium 0,4 0,7 1 0,74) 2,1 7 < 0,1 µg/l < 1 1 3 5 < 0,5
ANIONEN
Chlorid - - - - - - - mg/l 10 10 20 30 < 1,0
Sulfat - - - - - - - mg/l 50 50 100 150 7,9
Cyanide, ges. 1 - - - 3 10 < 0,3 µg/l < 10 10 50 100 < 5
KOHLENWASSERSTOFFE
Kohlenwasserstoffe 100 100 100 200 (400)7) 300 (600)7) 1000 (2000)7) < 50 - - - - - -
TOC [Masse -%] 0,5 (1,0)5) 0,5 (1,0)5) 0,5 (1,0)5) 0,5 (1,0)5) 1,5 5 0,55 - - - - - -
Einkernige aromatische
Kohlenwasserstoffe (BTEX) 1 1 1 1 1 1 n.b. - - - - - -
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) 3 3 3 3 3(9)10) 30 n.b. - - - - - -
Benzo(a)pyren 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 < 0,05 - - - - - -
Leichtflüchtige Halogen-
Kohlenwasserstoffe (LHKW) 1 1 1 1 1 1 n.b. - - - - - -
Phenol-Index - - - - - - µg/l < 10 10 50 100 < 10
EOX 1 1 1 16) 36) 10 < 1,0 - - - - -
Polychlorierte Biphenyle

PCB8) 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 n.b. - - - - - -
Legende:
n.b. = nicht quantifizierbar Überschreitung Z 0 Vorgenommene Einstufung: Daten-Tabellen/2016/548-Erzhausen

n.a. = nicht analysiert Überschreitung Z 1.1

n.n. = nicht nachweisbar Überschreitung Z 1 / Z 1.2 Z 1
Überschreitung Z 2



Auftraggeber: Aldi GmbH & Co. KG, Hessenring 1, 645 46 Mörfelden
Projekt: Neubau Einzelhandelsmarkt, Südliche Ringst raße 18-26, 64390 Erzhausen
Probenbezeichnung:RKS 548-3/1 [0,00 - 0,60 m]

UNTERSUCHUNG VON BAUSCHUTT Tabelle  2
GEM. MERKBLATT "ENTSORGUNG VON BAUABFÄLLEN"  Stand 10.12.2015 (Regierungspräsidien Hessen)

Entnahme: 10.02.16  
   Zuordnungswerte Meß-    Zuordnungswerte Meß-

PARAMETER Feststoff [mg/kg TS] werte  Eluat [µg/l] werte
Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 [mg/kg TS] Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 [µg/l]

pH-Wert - - - - - 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5 8,4
Elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] - - - - - 500 1500 2500 3000 86
METALLE
Arsen 20 - - - 4,4 10 10 40 50 < 5
Blei 100 - - - 14 20 40 100 100 < 5
Cadmium 0,6 - - - < 0,2 2 2 5 5 < 0,5
Chrom-gesamt 50 - - - 17 15 30 75 100 < 5
Kupfer 40 - - - 10 50 50 150 200 < 5
Nickel 40 - - - 12 40 50 100 100 < 5
Quecksilber 0,3 - - - 0,18 0,2 0,2 1 2 < 0,2
Zink 120 - - - 51,4 100 100 300 400 < 50
ANIONEN

Chlorid 1) - - - - - 10 20 40 150 < 1,0 mg/l

Sulfat 1) - - - - - 50 150 300 600 7,7 mg/l
Cyanide, ges - - - - - - - - - -
KOHLENWASSERSTOFFE
Kohlenwasserstoffe 100 300*3 500*3 1000*3 57 - - - - -
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) 1 5 15 75 (100)2 1,36 - - - - -
Phenol-Index - - - - < 0,01 0,01 0,05 0,1 < 10
EOX 1 3 5 10 < 1,0 - - - - -
Polychlorierte Biphenyle

PCB4) 0,02 0,1 0,5 1 n.b. - - - - -

Legende: Daten-Tabellen/2016/548-Erzhausen

n.b. = nicht quantifizierbar Überschreitung Z 0 Vorgenommene Einstufung:
n.a. = nicht analysiert Überschreitung Z 1.1

n.n. = nicht nachweisbar Überschreitung Z 1.2 Zuordnung:  Z 1.1
Überschreitung Z 2



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Antrag 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/130 

 

Aktenzeichen: T i s c h v o r l a g e 

federführendes Amt: 02 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in: SPD-Fraktion 

Datum: 22.06.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 26.06.2017  

Gemeindevertretung 18.09.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 02.11.2017  

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 18.01.2018  

Gemeindevertretung 05.02.2018  

 
Beschlussantrag der SPD-Fraktion; 
hier: Ergebnisniederschriften des Gemeindevorstands 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Gemeindevorstands sind der 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Vorsitzenden der in der 
Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen zeitnah nach der jeweiligen Sitzung des 
Gemeindevorstands zu übersenden; der Ergebnisniederschrift sind die 
Beschlussvorlagen nebst Anlagen beizufügen. 

 
Sachdarstellung: 
 
Dem beigefügten Antrag sind alle notwendigen Informationen zu entnehmen. 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Anlage zur Antrag VI/130 
2. Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
3. Anschreiben HSGB und Kommunalaufsicht 















 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/135 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 2.0 Finanzverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Frese 

Datum: 12.07.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 18.09.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 02.11.2017  

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
Umwandlung eines Darlehens in einen Einrichtungszuschuss 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Haupt- und 
Finanzausschuss. 

 
Sachdarstellung: 
 
Gemäß beigefügtem Schreiben der AWO pflegeplus GmbH vom 19.06.2017 wird die die 
Umwandlung des Darlehens aus dem Jahre 2007 in einen Investitionszuschuss beantragt. 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Antrag der AWO 
2. Kauf- u. Abtretungsvertrag AWO 



AWO pflegeplus gGmbH Kruppstraße 105  60388 Frankfurt

Korporatives Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hessen-Süd e.V.

HRB 29100 Frankfurt/Main, St.-Nr. 045 250 68983, USt-IdNr. DE114236697

Generalbevollmächtigter: Torsten Hammann

Geschäftsführer: Saadet Sen, Karl-Heinz Fausel, Aufsichtsratsvorsitzender: Erwin Schmidt

Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBANDE59 5065 2124 0005 1290 02, BIC HELADEF1SLS

Professionelle Leistungen
für Senioren und
rund um die Pflege

AWO pflegeplus gGmbH  Postfach 62 01 37  60350 Frankfurt

Gemeinde Erzhausen

Bürgermeister

Herr Rainer Seibold

Rodenseestr. 3

64390 Erzhausen

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum

BGM Darlehen EH 2017-06-14 kh 12.07.2017

Betreff: Darlehen Gemeinde Erzhausen aus dem Jahre 2007

Sehr geehrter Herr Seibold,

wir bedanken uns für das freundliche und konstruktive Gespräch in Ihrem Hause am 13.06.2017

mit Ihnen und unserem ehemals langjährigen Leiter des Fachbereichs Senioren, Herrn

Helmut Kaufmann und erlauben uns den Sachverhalt nochmals schriftlich zu schildern.

Im Jahr 2007 hat die Tochtergesellschaft der AWO-Hessen-Süd, die Gemeinnützige
Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen GmbH, die Pflegeheim Erzhausen GmbH
von der Gemeinde Erzhausen übernommen. Dies Gemeinnützige Gesellschaft für den Betrieb
von Sozialeinrichtungen mbH ist zwischenzeitlich verschmolzen und in der pflegeplus GmbH der
AWO Hessen-Süd aufgegangen.

Die Gemeinde Erzhausen hat ihren Geschäftsanteil an der Pflegeheim Erzhausen GmbHin
Höhe von 25.000 € an die AWO Hessen Süd verkauft. In dem Kauf- und Abtretungsvertrag
wurde auch eine Überschussbeteiligung in Höhe von 25.000,00 zu Gunsten der Gemeinde
Erzhausen geregelt.

Die Gemeinde Erzhausen hat diese insgesamt 50.000,00 €, ebenfalls in dem Kauf- und
Abtretungsvertrag geregelt, Vertrag als Darlehn der AWO Hessen Süd zur Verfügung gestellt.
Die damaligen Vertragspartner gingen wahrscheinlich von einem dauerhaften positiven Ergebnis
der Pflegeheim Erzhausen GmbH aus. Zwischenzeitlich haben sich aber die
Rahmenbedingungen im Bereich Altenhilfe erheblich verschlechtert. Die Entwicklungen der
Pflegeentgelte liegt unter dem Niveau der Gehalts- und Sachkostensteigerungen.

AWO pflegeplus gGmbH

Kruppstraße 105

60388 Frankfurt

Tel. 069 42009 0

Fax 069 42009 103

post@awo-hs.org

www.awo-hs.org



AWO pflegeplus gGmbH Kruppstraße 105  60388 Frankfurt

Korporatives Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hessen-Süd e.V.

HRB 29100 Frankfurt/Main, St.-Nr. 045 250 68983, USt-IdNr. DE114236697

Generalbevollmächtigter: Torsten Hammann

Geschäftsführer: Saadet Sen, Karl-Heinz Fausel, Aufsichtsratsvorsitzender: Erwin Schmidt

Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBANDE59 5065 2124 0005 1290 02, BIC HELADEF1SLS

Professionelle Leistungen
für Senioren und
rund um die Pflege

Hinzu kamen in den Jahren erhebliche Probleme durch den baulichen Zustand der Einrichtung,
bis hin zu erheblichen Belegungsproblemen durch nicht nutzbare Zimmer durch
Wasserrohbrüche. Der Erlösausfall wurden von keiner Versicherung übernommen, von
Schadensersatzforderungen gegenüber dem Vermieter der Einrichtung wurde Abstand
genommen. Schon dieser Erlösausfall belief sich auf rund 60.000,00 €. Derzeit sind ebenfalls
wieder einige Bewohnerplätze aufgrund von Wasserschäden nicht nutzbar, so dass sich der
Erlösausfall wiederholt.

Wie bekannt wird das bestehende Pflegeheim Erzhausen durch einen Ersatzneubau abgelöst.
Die insgesamt schwierige Finanzierungssituation des Projektes ist bekannt. Es konnte nur mit
vielen Kompromissen und Kraftanstrengungen umgesetzt werden. Dies hat sich natürlich auch
auf den Mietpreis ausgewirkt, so dass im Rahmen der Investitionskostenverhandlungen mit dem
Landkreis Darmstadt Dieburg nur ein knappes Budget für eine, einem solchen Leuchtturmprojekt
angemessene, Ausstattung bleibt.

Eines der inhaltlichen Ziele beider Träger, ASB und AWO, ist es ohne freiheitsentziehende
Maßnahmen (klassisch z.B. bei schwerst an Demenz erkrankten Menschen) auszukommen.
Das gelingt im stationären Pflegebereich nur, wenn u.a. spezielle Betten (Niederflurbetten)
angeschafft werden. Diese liegen allerdings preislich erheblich über den Anschaffungskosten
eines klassischen Pflegebettes.

In Anbetracht dessen, dass die damals erwarteten Überschüsse nicht eingetreten sind,
zwischenzeitlich Probleme aufgetreten sind, die die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung stark
beeinträchtigt haben, ein gutes neues Projekt, das auch Förderung verdient entsteht, bitten wir
im Rahmen der bisherigen guten und positiven Zusammenarbeit die Gemeindevertretung das
bisherige Darlehn in einen Einrichtungszuschuss zur Anschaffung von speziellen
Niederflurbetten umzuwidmen.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Hammann Saadet Sen
Generalbevollmächtigter Geschäftsführerin
des Verbandes und seiner Gesellschaften







































































 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/143 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 10.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 02.11.2017  

Gemeindevertretung 13.11.2017  

 
IT-Konzept für die Gemeinde Erzhausen 
 
Beschlussvorschlag: 

 
- offen -  

 
Sachdarstellung: 
 
Beigefügt ist das IT-Konzept, welches im Rahmen der Haushaltsberatungen im letzten Jahr durch 
die Gemeindevertretung beauftragt wurde. 
 
Das Konzept ist um die Anhänge reduziert, da diese sicherheitsrelevante Informationen über 
Netzwerkstrukturen enthalten. 
 
In der Sitzung wird Herr Weber von CxiT (Konzeptersteller) die wesentlichen Punkte als Resultat 
des Konzeptes vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
- offen - 
 
 
 
Anlage(n): 

1. IT-Konzept 







































































 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/145 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 2.0 Finanzverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Frese 

Datum: 23.10.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 30.11.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 14.12.2017  

Gemeindevertretung 18.12.2017  

 
a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2017-2021 
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2018 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Haupt- und 
Finanzausschuss. 
 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 1 HGO in der Sitzung des 
Gemeindevorstandes vom 01.11.2017 festgestellt. 
 
 
Finanzierung: 
 
 
 
 
 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Anfrage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/147 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Antragsteller/in: Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 

Datum: 01.11.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

 
Baumfällung am Friedhof 
-Anfrage der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN- 
 

 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Siehe Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Anfrage Friedhofsbäume 



 

 Gemeindevertretung Erzhausen 
 Fraktionsvorsitzender 
 Dr. Andreas Heidenreich 
 Am Birkenhain 14 
 Tel. 06150 135100 
 Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 Renate Battenberg 
 Im Heppensee 2 
 64390 Erzhausen 
 Tel. 06150 9791497 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Erzhausen 
c/o Dr. Andreas Heidenreich, Am Birkenhain 14, 64390 Erzhausen 

 
An die Vorsitzende der 
Gemeindevertretung Erzhausen 
Frau Tanja Launer 
Rodenseestraße 3 
64390 Erzhausen 

Erzhausen, den 29.10.2017 

Anfrage – Baumfällung am Friedhofsparkplatz 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

im Namen der Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN bitte ich Sie, die folgende Anfrage an 

den Gemeindevorstand zur schriftlichen und mündlichen Beantwortung in der nächsten 

Sitzung der Gemeindevertretung weiter zu leiten:  

Vor kurzem wurden auf dem Parkplatz beim Friedhof vier Bäume gefällt. Zwei der Bäume 

waren offenbar krank, zwei weitere schienen zumindest für einen Laien gesund. 

 

Dazu die Fragen: 

1.gab es ein oder mehrere Gutachten zum Gesundheitszustand der vier Bäume am 
Friedhofsparkplatz? 
 
2. welche Empfehlungen wurden für die vier unterschiedlichen Bäume darin gemacht und mit 
welcher Begründung? 
 
3. sollten alle Bäume auf dem Parkplatz demnach beseitigt werden? 
 
4. werden als Ersatz für die vernichteten Bäume Ersatzbäume gepflanzt, wenn ja wann? 
 
Begründung: die Beseitigung aller Bäume, wie zuletzt geschehen, macht auf uns den 
Eindruck, dass hier mit wenig Sensibilität ein Stück Natur vernichtet wurde. Und zwar ohne 
dass ein erkennbarer Plan besteht, wie eine Neubepflanzung und die Wiederherrichtung des 
Parkplatzes gestalterisch erfolgen könnte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Andreas Heidenreich 

Fraktionsvorsitzender 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/149 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 02 Hauptamt 

Sachbearbeiter/in:  

Datum: 14.11.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 13.11.2017  

 
Wahl eines/einer Stellvertreters/In für die Kommission zur Abwehr des Fluglärms (Flugplatz 
Frankfurt Main); 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Der bisherige Stellvertreter Hermann-Josef Hoffsümmer hat aus persönlichen Gründen das 
Mandat niedergelegt. Ein/e Vertreter/In ist der zu wählen. 
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